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Botschaft l
zu einem neuen Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung

!|
vom 2. Juli 1980 i

Sehr geehrte Herren Präsidenten,
sehr geehrte Damen und Herren,

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft den Entwurf zum neukonzipierten
Bundesgesetz über die Arbeitslosenversicherung mit dem jAntrag auf Zustim-
mung, i !

i
Wir beantragen Ihnen ferner, folgende Motionen und Postulate abzuschreiben:

1978/79 M 78.356 Arbeitslosenversicherung in der Landwirtschaft; Fami-
lienglieder :
(S 6. 6.78, N 20. 6. 79, Debétaz) |

1978/79 M 78.343 Arbeitslosenversicherung in der: Landwirtschaft; Fami-
lienglieder
(S 6. 6. 78, N 20. 6. 79, Fischer-Weinfelden)

1978 P 77.372 Lohnrisikogarantie
. (N 6. 10. 78, (Canonica)-Wyler)

1978 P 78.516 Arbeitslosenfürsorge
(N 14. 12. 78, Jelmini) i

1979 P 79.428 Arbeitslosenversicherung: Schaffung! von Risiko-Kapital
(N 5. 10. 79, Biderbost)

Wir versichern Sie, sehr geehrte Herren Präsidenten, sehr geehrte Damen und
Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung.

2. Juli 1980 Ini Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident: Chevallaz
Der Bundeskanzler: Huber

1980-450 33 Bundesblatt. 132. Jahrg. Bd. III 489



Übersicht

Im Jahre 1976 ist in der Volksabstimmung ein neuer Verfassungsartikel angenom-
men worden, der die Basis für eine moderne Arbeitslosenversicherung schuf. Von
einer solchen wurde erwartet, dass sie erstens einen genügenden Versicherungs-
schutz gewährt und zweitens durch Ausbau der Leistungen zu einem Instrument
zur Verhütung von Arbeitslosigkeit werde.

Die erste Zielsetzung wurde bereits verwirklicht mit der Einführung des bundes-
rechtlichen Versicherungsobligatoriums auf den 1. April 1977 durch die auf fünf
Jahre befristete Übergangsordnung. Mit dem neu konzipierten Gesamtgesetz über
die Arbeitslosenversicherung sollen nun auch die übrigen Zielsetzungen des neuen
Verfassungsartikels Gestalt annehmen.

Der Entwurf des neuen Bundesgesetzes regelt den gesamten Leistungsbereich der
Arbeitslosenversicherung neu. Dieser erstreckt sich vorerst auf Entschädigungen bei
Ganzarbeitslosigkeit, Kurzarbeit und Schlechtwetter sowie auf Massnahmen zur
Verhütung und Bekämpfung von Arbeitslosigkeit. Nicht nur unter dem Titel dieser
Massnahmen, sondern durch das ganze Gesetz hindurch zeichnet sich immer wie-
der die Tendenz ab, vor allem die Annahme zumutbarer Arbeit zu fördern, statt
nur Arbeitslosentaggelder auszurichten. Insgesamt wird die Arbeitslosenversiche-
rung dadurch zu jenem Instrument zur Verhütung von Arbeitslosigkeit, das dem
Verfassungsauftrag von 1976 entspricht.

Daneben bringt der Gesetzesentwurf zwei wichtige Neuerungen. Die erste ist die
sogenannte Insolvenzentschädigung, d. h. die Sicherung des Arbeitnehmers bei
Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers. Die zweite Neuerung betrifft die Koordina-
tion mit ändern Sozialversicherungszweigen, soweit dies im Rahmen des vorliegen-
den Gesetzes möglich erschien. In den Bereichen Organisation und Finanzierung
ist dagegen die bewährte Regelung der Übergangsordnung im wesentlichen über-
nommen worden. Besondere Aufmerksamkeit wurde der Bekämpfung von Miss-
bräuchen geschenkt.
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Botschaft

I Allgemeine-r Teil . t
: ' ' l '

II Bestehende Ordnung , |
: j

i

Am 13. Juni 1976 haben Volk und Stände ihrem Dillen zur :"

Schaffung einer zeitgemässen Arbeitslosenversicherung Aus-

druck gegeben,, indem sie dem neuen Artikel 34novies der

Bundesverfassung mit grossem Mehr zustimmten. Dieser hat

folgenden, Wortlaut:

Der Bund regelt auf dem Wege der, Gesetzgebung die Arbeits-

losenversicherung. Er kann Vorschriften,über çiie Arbeits-

losenfürsorge aufstellen. : t
|

Die Arbeitslosenversicherung ist für die Arbeitnehmer obli-

gatorisch. Das Gesetz bestimmt die Ausnahmen.i Der Bund sorgt

dafür, dass Selbständigerwerb'ende sich unter bestimmten Vor-

aussetzungen versichern können. l '

i
3 'Die Arbeitslosenversicherung gewährt angemessenen Erwerbs-

ersatz und fördert durch finanzielle Leistungen Massnahmen

zur Verhütung und Bekämpfung von Arbeitslosigkeit.

Die Arbeitslosenversicherung wird durch Beiträge der "Ver-

sicherten finanziert; sind die Versicherten Arbeitnehmer, so

tragen ihre Arbeitgeber die Hälfte der Beiträge. Das Gesetz
| •

begrenzt die Höhe des beitragspflichtigen Erwerbseinkommens

sowie des Beitragssatzes. Der Bund und die Kantone erbringen

bei ausserordentlichen Verhältnissen finanzielle Leistungen.

Die Kantone und die Organisationen der Wirtschaft wirken

beim Erlass und Vollzug der Vorschriften mit.l
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Schon während der Beratungen über den Verfassungsartikel

hat der Bundesrat, einem vielfach geäusserten Wunsche

entsprechend, das Versprechen abgegeben, dass nach Zu-

stimmung zur Verfassungsvorlage die dringendsten Teile

der Neuordnung so rasch als möglich verwirklicht würden.

Schon am 1. April 1977 trat mit dem Bundesbeschluss über

die Einführung der obligatorischen Arbeitslosenversicherung

(SR 837.100) die sogenannte Uebergangsordnung in Kraft

welche sich auf die Einführung der allgemeinen Versiche-

rungspflicht und die dazu notwendigen organisatorischen und

finanziellen Regelungen beschränkte. Dadurch wurde es mög-

lich, angesichts der damals eingebrochenen Rezession innert

kürzester Frist wenigstens für den unerlässlichen wirtschaft-

lichen' Schutz der Arbeitnehmer vor den Folgen von Arbeits-

losigkeit zu sorgen.

Alle übrigen Probleme im Zusammenhang mit der Neuordnung

der Arbeitslosenversicherung, insbesondere die Ueberprüfung

des gesamten Leistungsbereiches, bedurften eines etwas län-

geren Zeitraumes, um gelöst zu werden. Das Parlament sah

dafür fünf Jahre vor. Bis dahin, nämlich bis am 1. April

1982, gilt in diesen Bereichen weiterhin das alte Bundes-

gesetz über die Arbeitslosenversicherung von 1951 (SR 837.1),

soweit es nicht durch die Uebergangsordnung aufgehoben oder

geändert wurde.

12 Kritische Würdigung der bestehenden Ordnung

Das Bundesgesetz über die Arbeitslosenversicherung von 1951

stellte ein rein reaktives System zur Abdeckung der Versi-

cherten gegen wirtschaftliche Folgen von Arbeitslosigkeit

dar. Die parlamentarischen Diskussionen bei der Vorberei-

tung des neuen Verfassungsartikels sowie die überzeugende

Annahme desselben durch Volk und Stände zeigten eindeutig,

dass eine solche Regelung heute nicht mehr genügen kann.
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In der Botschaft zum neuen VerfassungsartikeJ! (BEI 1975

II 1557) 'wurde unter den Ziffern 221.2, 222. Ì, 223.2 ein-

gehend dargelegt, warum und in welcher Richtung der Lei-

stungsbereich der Arbeitslosenversicherung ausgebaut werden

müsse. Demnach sind im Hinblick auf die labil und störungs-

anfällig gewordene weltwirtschaftliche Lage - es sei bei-

spielsweise auf die Versorgung mit Rohstoffen und Energie-

trägern und den Währungsbereich hingewiesen - weiterhin

konjunkturelle Einbrüche nicht auszuschliessén. Daneben

werden sich unvermeidlicherweise strukturelle Probleme

stellen,.so dass man auch auf längere Sicht gegen struktu-

relle oder technologische Arbeitslosigkeit gewappnet sein

muss. In der erwähnten Botschaft wurde bereits dargelegt,

dass es infolgedessen einer modernen, d.h. insbesondere auch

präventiven Arbeitslosenversicherung bedarf, jum "dem ein-

zelnen Arbeitnehmer im Falle von Arbeitslosigkeit den Ver-

dienstausfall in angemessenem Grade zu decken und ihm zwecks

Verhütung von Arbeitslosigkeit durch finanzielle Leistungen

die Ausschöpfung vorhandener Arbeitsmöglichkditen zu erleich-
i

tern". Der neue•Verfassungsartikel enthält de|nn auch einen

entsprechenden- verbindlichen Auftrag an den Gesetzgeber.

Von Anfang an waren dabei auch schon die Grenzen klar, wel-

che der neuen Versicherung gesetzt sein sollen. So sollen
!

die Präventivmassnahmen im Einzelfall "immer nur dann zu-

lasten der Versicherung getroffen werden, wenn sie, bei

bereits eingetretener oder drohender Arbeitslosigkeit, ge-

eignet erscheinen., die Vermittlungsfähigkeit des Arbeitneh-

mers zu fördern und damit Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder
l

abzukürzen". Ferner dürfe nicht an eine bunddsrechtlich be-

triebene Mobilitätsförderung in Form eines "B.undesumschu-
|

lungsamtes" gedacht werden, sondern nur an diie Gewährung

von Beiträgen an Massnahmen, die von den Sozialpartnern,

Berufsverbänden und Kantonen durchgeführt wenden. Darüber
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hinaus dürfe sie auch nicht einer "éducation permanente"

dienen. Schliesslich solle die neue Arbeitslosenversiche-

rung auch nicht interventionistische- staatliche Struktur-

politik betreiben oder Lücken im konjunkturpolitischen

Dispositiv schliessen.

13 Ergebnis von Konsultationen

131 Expertenkommission

1974 setzte der Buhdesrat eine Expertenkommission für

die Prüfung der Frage. einer Neukonzeption der Arbeitslosen-

versicherung und der damit zusammenhängenden arbeitsmarkt-

lichen Eragen ein. In dieser Kommission waren unter dem Vor-

sitz des Direktors des Bundesamtes für Industrie, Gewerbe

und Arbeit die Spitzenverbände der Arbeitgeber und der

Arbeitnehmer, die Kantonsregierungen, Wissenschaft und

Rechtsprechung, ferner die Frauenverbände, die Arbeits-

ämter, Arbeitslosenkassen, AHV-Ausgleichskassen und Berufs-

bildungsämter vertreten. Zudem wirkten die mitbetroffenen

Bundesstellen und die Exponenten der ändern Sozialversiche-

rungszweige mit. In einem Bericht an den Bundesrat vom

Dezember 1974 umriss die Kommission die Leitgedanken für

eine Neukonzeption der Arbeitslosenversicherung. Diese

dienten für die Ausgestaltung des Verfassungsartikels und

des Bundesbeschlusses.über die Uebergangsordnung als Grund-

lage. Die gleiche Expertenkommission hat, wiederum gestützt

auf diese Leitgedanken, auch den vorliegenden Gesetzesent-

wurf erarbeitet.
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132 Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs

Nach Einführung der Uebergangsordnung wurde im Sommer 1978

die Ausarbeitung des Gesetzesentwurfes an die Hand genommen.

Die Grundlagen bildeten der neue Verfassungsartikel, der

Expertenbericht, Anregungen aus der parlamentarischen Behand-

lung der Uebergangsordnung, aber auch Erfahrungen aus der

Praxis zum geltenden Gesetz und die auf ändern Gebieten

der Sozialversicherung getroffenen Regelungen. Die Experten-

kommission begann 1978 mit ihren Beratungen und erarbeitete

in insgesamt sechs zum Teil mehrtägigen Sitzungen sowie

einer Ausschuss-Sitzung den Gesetzesentwurf. jWährend und

nach diesen Arbeiten wurden zudem zahlreiche Besprechungen

mit den Verbänden von Sozialpartnern, Kassen und Arbeits-

ämtern, mit ändern Versicherungsträgern und Verschiedenen

Verwaltungsstellen geführt. Insbesondere erforderte die

Regelung der .Beitragsfragen sowie der Nahtstellen zu den

übrigen Sozialversicherungszweigen eingehende Besprechungen

mit dem Bundesamt für Sozialversicherung. Schliesslich wurde

der Entwurf an mehreren Sitzungen mit Vertretern des Bundes-
I

amtes für Justiz bereinigt.

133 Vernehmlassungsverfahren

Am 13. November 1979 unterbreitete das Eidgenössische

Volkswirtschaftsdepartement im Auftrag des Bündesrates

den Gesetzesentwurf den Kantonen, den Spitzenverbänden

der Wirtschaft, den politischen Parteien und]ändern

interessierten Organisationen, insgesamt 97 Stellen,

zur Vernehmlassung mit Frist bis 15.. März 1980. Von diesen

Stellen äusserten sich 78 zum Entwurf, und zi|ar mit wenigen

Ausnahmen sehr eingehend; 29 weitere Vernehmlassungen gingen

von nicht eingeladenen Stellen ein. Die insgesamt 107 Ver-

nehmlassungen ergaben einen Umfang von rund 1000 Seiten.

495



133.1 Stellungnahmen zum 'Gesamtentwurf

Im allgemeinen wurde der Entwurf gut aufgenommen. Zahlreiche

Stellen wiesen darauf hin, dass er wesentliche Verbesserungen

bringe, einen vernünftigen Kompromiss zwischen weit ausein-

anderliegenden Forderungen und zwischen den verschiedenen

Postulaten der Sozialpartner darstelle beziehungsweise eine

ausgewogene und zeitgemässe Regelung sei. Zudem wurde erklärt,

er sei ein wertvolles Instrument der Arbeitsmarkt- und Sozial-

politik. Begrüsst wurde auch, dass bereits Bewährtes aus der

Uebergangsordnung beibehalten und mit wichtigen Neuerungen

ergänzt wurde. Von zahlreichen Organisationen wurde gewünscht,

dass der ausgewogene Kompromiss nicht durch einseitige Korrek-

turen aufs Spiel gesetzt werde.

Besonders begrüsst wurde, dass mit den Präventivmassnahmen

und weiteren Regelungen die Arbeitsannahme stark .gefördert

wird und somit die Ausschöpfung vorhandener Arbeitsmöglich-

keiten im Vordergrund steht. Sehr begrüsst wurden auch die

Einführung der Rahmenfrist, die Ausdehnung der Bezugsbe-

rechtigung auf zusammenhängende 300 Tage und die Schaffung

der Insolvenzentschädigung.

Von verschiedenen Seiten wurde nach einer umfassenden Harmo-

nisierung im Gesamtbereiche der Sozialversicherung verlangt,

wobei teilweise das vordringliche Begehren auf Einführung

des Nettolohnprinzips lautete. Von Arbeitgeber- und Arbeit-

nehmerseite wurde ferner unter Hinweis auf die Finanzierung

eine verstärkte Mitsprache der Sozialpartner im Bereiche

der Arbeitslosenversicherung gewünscht.
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Aus Arbeitnehmerkreisen wurde vor allem beanstandet, das

Konzept beruhe allzusehr auf Misstrauen) die Hilfe

an den Arbeitslosen müsste im Vordergrund stehen und

nicht die Missbrauchsbekämpfung.

133.2 Verhältnis von Gesetz und Verordnung

Bezüglich des Verhältnisses zwischen Gesetz und Verord-

nung wurde auf das Legalitätsprinzip verwiesen; insbeson-

dere wünschten zahlreiche Vernehmlasser, dassj der Begriff

der zumutbaren Arbeit im Gesetz zu regeln sei!. Dieselben

und weitere Stellen weisen zudem auf- die Bedeutung der

Verordnungsbestimmungen hin und wünschten, dajss später

auch diese zur Vernehmlassung unterbreitet werden sollen.

133.3 Die Leistungen im allgemeinen

Der Rahmen der Leistungen ist in den meisten Ivernehmlas-

sungen als vernünftiger Kompromiss zwischen d'en auseinan-

dergehenden Anliegen bezeichnet worden. Von Arbeitgeber-

Seite wurden gewisse Bedenken über allzu grosbzügige Lei-

stungen laut, wobei vor allem das Abstellen apf den Brutto-

statt auf den Nettolohn für die Bemessung deri Entschädi-

gungen beanstandet wurde. Von Arbeitnehmersei-te wurde zum
[

Teil-das Fehlen von Leistungen für die sogenannte"Educa-

tion permanente"sowie der Bereitstellung von Risikokapital

für die Schaffung oder Erhaltung von Arbeitsplätzen be-

dauert. Nach dieser Auffassung sollte die Arbeitslosenver-

sicherung vermehrt als Instrument einer aktiven Beschäfti-

gungspolitik betrachtet werden, mit der Arbeitslosigkeit

verhindert und das Arbeitsvolumen besser und gerechter ver-

teilt wird.
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Was die Gewährung von Leistungen an die Kantone für die

Arbeitslosenfürsorge betrifft, so lauteten die Vernehm-

lassungen unterschiedlich. Von Arbeitnehmerseite wurde eine

möglichst umfassende bundesrechtliche Regelung der Arbeits-

losenfürsorge verlangt. Von Arbeitgeberseite, einzelnen

Kantonen, der Schweizerischen Volkspartei und einem Frauen-

verband wurde dagegen erklärt, e's mute unter dem Gesichts-

punkt der Entflechtung der Aufgaben zwischen Bund und

Kantonen eigenartig an, dass über ein sich selbst finanzie-

rendes Sozialwerk den Kantonen Beiträge für die Entlastung

des Fürsorgebudgets zugesprochen werden sollen. Dement-

sprechend beantragten verschiedene Vernehmlasser die

Streichung dieser Bestimmung.

133.31 Leistungen bei Ganzarbeitslosigkeit

Hierzu wurden zahlreiche Aenderungswünsche eingereicht.

Die Arbeitgeberseite hielt die Leistungen für zu hoch

und verlangte Abstellen auf den Nettolohn als Basis für

die Berechnung des Taggeldes; 80 Prozent des Bruttolohnes

entspreche praktisch einer Vollentschädigung. Viele Kantone,

der Verband'schweizerischer Arbeitsämter, Arbeitgeberorga-

nisationen, aber auch die Christlichdemokratische Volks-

partei der Schweiz, äusserten sich für eine Regelung, die

wie der erste Entwurf zwei verschiedene Ansätze vorsieht;

dabei variieren die Auffassungen über die Höhe dieser

zwei Ansätze zwischen 70 - 90 Prozent für die höhere und

60 - 80 Prozent für die niedrigere Stufe, während von

vielen Vernehmlassern insbesondere der vorgeschlagene Unter-

schied von nur 5 Prozent für Personen mit Kindern gegenüber

jenen ohne solche als ungenügend betrachtet wurde.
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Ein Kanton, die Freisinnig-demokratische Partei der Schweiz,

die Schweizerische Volkspartei, der Schweizerische Bauern-

verband (teilweise), der Christlichnationalej Gewerkschafts-

bund der Schweiz und einige weitere Organisationen äusserten

sich zugunsten eines dreistufigen Systems, wobei sowohl die

Regelung der Zugehörigkeit zu den einzelnen Stufen als auch

die Prozentsätze verschiedenartig vorgeschlagen wurden. Die
!

gewünschten Ansätze lagen in den gleichen Grössenordnungen

wie für das zweistufige System.

Der Zentralverband schweizerischer Arbeitgeber-Organisa-

tionen und der Schweizerische Verband .von Arbeitslosenkassen

der privaten Wirtschaft schlugen Festhalten am alten System

vor, also zwei verschiedene Grundentschädigungen und franken-

mässige Zulagen .je unterhaltene oder unterstützte Person.

Für einen Einheitsansatz in Anlehnung an jenen der SUVA

äusserten sich dnsbesondere mehrere: Kantone,i der Verband

der öffentlichen Arbeitslosenkassen der Schweiz, der Schwei-
I

zerische Gewerkschaftsbund, die Vereinigung schweizerischer
|

Angestelltenverbände, der- Christlichnationale Gewerkschafts-

bund der Schweiz (als Eventualantrag), die Fédération romande

des Employés, die Sozialdemokratische Partei l der Schweiz

und der Schweizerische Verband evangelischer l Arbeitnehmer.

Dabei sprach sich der Grossteil der:Genannten dafür aus,

dass die Familienlasten nicht durch unterschiedliche Ansätze,

sondern durch Fortzahlung der Familienzulagen zu berück-

sichtigen seien. l
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Was die vorgeschlagene Degression der Taggelder mit zuneh-

mender Bezugsdauer betrifft, so wurde ihr von zahlreichen

Kantonen und dem Verband schweizerischer Arbeitsämter, also

von den, mit den Durchführungsproblemen vertrauten Stellen,

zugestimmt. Massgebend war für sie dabei die Ausdehnung

der Höchstzahl von Taggeldern, auf die der Versicherte

ohne eine dazwischenliegende Beschäftigung Anspruch erheben

kann, sowie das Problem der Vermittlungsbereitschaft. Die

gleiche Auffassung wurde auch von Arbeitgeberseite und

der Schweizerischen Volkspartei vertreten.

Demgegenüber wandte sich insbesondere die Arbeitnehmerseite

gegen jegliche Degression. Als Begründung wurde vor allem

geltend gemacht, sie treffe die Falschen, nämlich Aeltere,

Jugendliche, Schwervermittelbare, und sie komme einem

Entzug der Existenzgrundlage gleich. Zudem wurde erklärt,

die Degression laufe auf eine Strafe für Arbeitsunwillig-

keit hinaus, und Missbräuche Hessen sich auch auf andere

Weise als durch Degression bekämpfen.

Auf der ändern Seite wurden eine Reihe von Vorschlägen

unterbreitet zur Verschärfung oder Milderung der vorge-

sehenen Degression, einschliesslich Ausnahmeregelungen

für gewisse Personengruppen wie die über 55-jährigen

Arbeitnehmer.
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133.32 Kurzarbeitsentschädigung

In den Vernehmlassungen ist durchwegs darauf hingewiesen

worden, dass der Kurzarbeitsentschädigung alsj Mittel zur Er-

haltung von Arbeitsplätzen grösste Bedeutung zukommt. Gleich-

zeitig wurde allgemein anerkannt, dass durch

Abwehrdispositiv vorgesorgt werden muss, dami

ein angemessenes

t das Institut,t

:Htder Kurzarbeitsentschädigung;nicht missbrauchjt und dass auch

hier die Arbeitsannahme gefördert, wird. So erjklärte eine

Reihe von Kantonen (uri, Schwyz, Nidwaiden, Qlarus, Basel-

Stadt, Aargau, Thurgau), ferner die Fédération des syndicats

patronaux und die Liberale Partei der Schweiz!, dass ange-

sichts der möglichen Interessenharmonie von Arbeitgebern und

Arbeitnehmern zur Missbrauchsverhütung Massnanmen getroffen

werden müssen. Auch der Zentralverband schweizerischer Ar-

beitgeber-Organisationen erklärte, es solle niicht beschönigt

werden, dass bisher Missbräuche vorgekommen sjeien. Ebenso

brachte die Schweizerische Volkspartei der, vorgeschlagenen

Regelung aus dieser Sicht ein gewisses Verständnis entgegen,

und auch die Sozialdemokratische Partei der Sbhweiz hält

die Missbrauchsbekämpfung bei Kurzarbeit für angezeigt.

|

Die Freisinnig-demokratische Partei der Schweiz erklärte,

die Bestimmungen über die Kurzarbeit haben in

eine gute Aufnahme gefunden. Ebenso wurde der

die Kurzarbeit insgesamt von vielen Kantonen

ihren Kreisen

Abschnitt über

(insbesondere

Zürich, .Luzern,, Uri, Schwyz, Glarus, St. Gallen, Thurgau,

Aargau, Wallis, Tessin) sowie insbesondere vom Verband

schweizerischer Arbeitsämter, vom Zentralverband des

Staats- und Gemeindepersonals der Schweiz, vom Gewerkschafts-

kartell1 Basel-Stadt, vom Bund Schweizerischer Frauenorganisa-

tionen, vom Evangelischen Frauenbund der Schweiz, vom

Schweizerischen Katholischen Frauenbund ausdrücklich gutge-

heissen. Der Schweizerische Gewerbeverband erklärte, er aner-

kenne die Bedeutung der Kurzarbeitsentschädigung zur über-
i

brückenden Aufrechterhaltung von Arbeitsverhältnissen und
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sei im Hinblick auf Missbrauchsmöglichkeiten einverstanden,

dass auch die Arbeitgeber am Arbeitsausfall mitzutragen

haben.

Besonders begrüsst wurde der Selbstbehalt des Arbeitgebers

von einer ganzen Reihe von Kantonen (insbesondere Nidwai-

den, Bern, Glarus, Thurgau, Basel-Stadt, St. Gallen, Neuen-

burg) sowie vom Evangelischen Frauenbund der Schweiz, der

Sozialdemokratischen Partei der Schweiz sowie dem Gewerk-

schaftskartell Basel-Stadt. Ebenfalls besonders befürwor-

tet wurde die Festlegung einer Mindestgrenze, ab welcher

Kurzarbeit entschädigt werden soll (Kantone Nidwaiden,Glarus

Basel-Stadt, Basel-Land, Thurgau, Neuenburg, Genf sowie

Verband schweizerischer Arbeitsämter). Ausdrücklich be-

grüsst wurde zudem das Meldewesen (Kantone Nidwaiden,

Glarus, St. Gallen, Basel-Stadt, Thurgau sowie Verband

schweizerischer Arbeitsämter). Als besonders positiv wurde

zudem die Nichtanrechnung der Kurzarbeitsentschädigung an

den Höchstanspruch des einzelnen Arbeitnehmers gewürdigt

(Kantone Thurgau und Glarus sowie Verband schweizerischer

- Arbeitsämter) , ferner die Deckung aller Arbeitnehmer ohne

Berücksichtigung der vorgängigen Beitragszeit (Kantone

Glarus und Basel-Stadt, Verband schweizerischer Arbeits-

ämter, Schweizerischer Katholischer Frauenbund und Gewerk-

schaftskartell Basel-Stadt) und schliesslich auch das ein-

heitliche Taggeld (Kantone Glarus und Basel-Stadt sowie

Verband schweizerischer Arbeitsämter).

Die Auffassung, dass das aufgestellte Abwehrdispositiv ins-

gesamt genügen sollte, um Auswüchsen zu begegnen, äusserten

verschiedene Kantone (Bern, Uri, Nidwaiden, Glarus, Basel-

Stadt, Neuenburg, Tessin) sowie der Verband schweizerischer

Arbeitsämter. Der Kanton Bern erklärte zudem,der Verwal-

tungsaufwand werde, vor allem dank dem Selbstbehalt des
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Arbeitgebers, trotz wirksamer Missbrauchsbekämpfung in ;

Grenzen gehalten werden können. Die Fédération des . ' ,

syndicats patronaux anerkannte, der Entwurf ziele darauf

ab, dass Entschädigung nur dann ausgerichtet werde, wenn

die Kurzarbeit nötig sei.

Anderseits wies d;ie Schweizerische Volkspartei - bei allem

Verständnis für die getroffene Regelung - darauf hin, dass

der Arbeitgeber; infolge des Selbstbehaltes eher als sonst

zu Entlassungen, schreiten könnte. Aehnliche Bedenken

äusserten auch der Zentralverband schweizerischer Arbeit-

geber-Organisationen, die Fédération des syndicats patro-

naux, die Schweizerische Bankiervereinigung sowie der

Schweizerische Verband von Arbeitslosenkassen der privaten

Wirtschaft.'

Kritisiert wurde von der Schweizerischen Volkspartei, vom

Vorort des Schweizerischen Handels- und Industrieverei.ns

und vom Zentraiverband schweizerischer Arbeitgeber-Organi-

sationen, dass die Regelung stark von Misstrauen gegenüber

dem Arbeitgeber geprägt sei und einer präventiven Bestra-

fung des Arbeitgebers gleichkomme. Die Erfahrung habe ge-

zeigt, dass es unter Umständen leicht ist, das Einvernehmen

mit den Arbeitnehmern zur Einführung der Kurzarbeit zu er-

langen, aber schwierig, zur vollen Arbeit zurückzukehren.
Zugleich wurde darauf hingewiesen', dass man mit den Ein-

schränkungen in jenen Fällen nicht zu weit gehen sollte,

wo das Durchhalten des Betriebes wirtschaftlich verantwor-

tet werden kann.

Der Vorort des Schweizerischen Handels- und Industriever-

eins und der Zentralverband schweizerischer Arbeitgeber-

Organisationen beantragten gänzliche Streichung des Selbst-

behaltes des Arbeitgebers, unter anderem weil das Bewilli-
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gungsverfahren durch die Arbeitsämter zur Missbrauchsver-

hütung genüge und weil eine Lohnzahlung für nicht geleiste-

te Arbeit aus grundsätzlichen Erwägungen abgelehnt werde.

Die Fédération des syndicats patronaux schlug vor, den

Selbstbehalt mit fortdauernder Arbeitslosigkeit progressiv

zu gestalten. Aehnliche Vorschläge, aber mit unterschied-

lichen Sätzen und ungleichen zeitlichen Staffelungen mach-

ten 'der Schweizerische Gewerbeverband und der Kanton Genf.

Die Liberale Partei der Schweiz dagegen schlug vor, anstelle

eines prozentualen Selbstbehaltes feste Karenztage vorzu-

sehen.

Die Verpflichtung zur Fortzahlung der Sozialversicherüngs-

beiträge wurde überwiegend begrüsst. Die abweichenden Anträge

waren uneinheitlich. Die einen verlangten Beschränkung auf

die gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge oder gänzliche

Streichung dieser Verpflichtung, andere waren der Auffas-

sung, dass höchstens die Beiträge an die Krankenkassen und

an die betrieblichen Vorsorgeeinrichtungen in Frage kämen.

Was die Art und Weise der Auszahlung der Kurzarbeitsent-

schädigung betrifft, so stiess die vorgeschlagene Rege-

lung in weiten Kreisen auf Widerspruch. Zahlreiche

Kantone, der Zentralverband schweizerischer Arbeit-

geber-Organisationen, der Vorort des Schweizerischen

Handels- und Industrievereins, der Verband, schweizerischer

Arbeitsämter und der Verband der.öffentlichen Arbeitslosen-

kassen der Schweiz schlugen als wesentlich einfachere

Lösung vor, die Kurzarbeitsentschädigung durch den Arbeit-

geber auf den ordentlichen Zahltagstermin bevorschussen

zu lassen. Auch der Schweizerische Gewerkschaftsbund er-

wog diese Regelung, allerdings nur als Alternative in dem

Sinne, dass primär die Kasse direkt an die einzelnen Arbeit-

nehmer auszahlen soll, dass aber durch Absprache zwischen

Arbeitnehmern und Arbeitgebern auch der Arbeitgeber die

Entschädigung soll auszahlen können.
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133.33 Schlechtwetterentschädigung

Die vorgeschlagene Regelung der Schlechtwetterentschädi-

gung wurde mehrheitlich gut aufgenommen. Verschiedene

Kantone sowie der Verband schweizerischer Arbeitsämter

begrüssen die Schlechtwetterregelung, wünschen jedoch die

Aufnahme eines Beitragszuschlages oder eines Selbstbehaltes

zu Lastender Arbeitgeber, da'mit der Schlechtwetterent-

schädigung ausgesprochene Sonderrisiken des Baugewerbes

und ähnlich gelagerter Erwerbszweige mit witterungsbeding-

ten Arbeitsausfällen durch die Arbeitslosenversicherung

abgedeckt werden.,Der Christlichnationale Gewerkschafts-

bund der Schweiz möchte die Witterungsbedingten Arbeits-

ausfälle der Kurzarbeit gleichstellen. Die Gegner der Re-

gelung sehen eine.Lösung der Schlechtwetterentschädigung

eher im Rahmen der Gesamtarbeitsverträge. Nach Auffassung

eines Kantons lässt sich die i Sonderbehandlung nicht durch

den Zweck der Arbeitslosenversicherung begründen.

Der Kanton Genf und die Fédération des syndicats patronaux

haben kein Verständnis für die Bestimmung, die Schlechtwet-

terentschädigung ohne zeitliche Begrenzung auszurichten;

sie wünschen eine Begrenzung der Dauer der Schlechtwetter-

entschädigung auf sechs beziehungsweise acht Monate inner-

halb der Rahmenfrist. Der Schweizerische Gewerbeverband

macht gar den Vorschlag, den Anspruch auf Schlechtwetterent-

schädigung fallenzulassen, wenn die Konjunkturlage sich so

präsentiert, dass in den nicht witterungsabhängigen Wirt-

schaftszweigen keine Kurzarbeitsentschädigungen mehr bezogen

werden müssen. Wie bei der Kurzarbeit sprechen sich der

Schweizerische Gewerkschaftsbund und weitere Vernehmlasser

auch bei der Schlechtwetterentschädigung für eine ungekürzte

Lohnauszahlung aus.
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Zur Erleichterung der Ueberprüfung witterungsbedingter

Arbeitsausfälle wird von vielen Kantonen und dem Verband

schweizerischer Arbeitsämter sowie vom Verband der öffent-

lichen Arbeitslosenkassen der Schweiz verlangt, die Melde-

frist auf den ersten Tag des Ausfalles festzulegen. Der

Zentralverband schweizerischer Arbeitgeber-Organisationen

schlägt demgegenüber vor, die Meldefrist für begründete

Hinderungsfälle auf mindestens sieben Tage zu verlängern.

Verschiedene Auffassungen werden auch zur Frage der Kassen-

wahl bei der Geltendmachung der Schlechtwetterentschädigung

vertreten. Während der Schweizerische Gewerkschaftsbund und

der Kanton.Jura die Kassenwahl dem Arbeitnehmer überlassen

wollen, setzt sich die Vereinigung des schweizerischen

Import- und Grosshandels für das Kassenwahlrecht des Arbeit-

gebers ein. Der Kanton Waadt wünscht dagegen, bei Uneinig-

keit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer das Entscheidungs-

recht der zuständigen kantonalen Amtsstelle einzuräumen.

Der Kanton Bern und der Verband der öffentlichen Arbeits-

losenkassen der Schweiz sehen eine Lösung darin, die Aus-

zahlung der Entschädigung ausschliesslich den öffentlichen

Arbeitslosenkassen zu übertragen.

Zur Frage des Erlöschens des Entschädigungsanspruches

äussert sich nur der Schweizerische Gewerkschaftsbund. Er

wünscht die dreimonatige Verwirkungsfrist auf sechs Monate

zu erhöhen.

Verschiedene Vernehmlassungen nehmen Stellung zu den Aus-

zahlungsmodalitäten der Schlechtwetterentschädigung. Der

Kanton Basel-Land, der Schweizerische Evangelische Kirchen-

bund und der Landesverband freier Schweizer Arbeitnehmer

verlangen die Ueberweisung der Entschädigung auf ein sepa-

rates Konto des Arbeitgebers. Die Kantone Bern, Uri, Schwyz,

Waadt und der Verband schweizerischer Arbeitsämter bean-

tragen - wie auch bei der Kurzarbeitsentschädigung -

die Vorauszahlung der Schlechtwetterentschädigung durch
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den Arbeitgeber zum ordentlichen Zahltagstermin und an-

schliessende Abrechnung des Arbeitgebers mit der Arbeits-

losenkasse. Lediglich der Schweizerische Gewerkschafts-

bund wünscht die Auszahlung der Schlechtwetterentschädigung

direkt an die betroffenen Arbeitnehmer.

133.34 Insolvenzentschädigung • . . .

Im allgemeinen wurde die vorgeschlagene Regelung der Insol-

venzentschädigung als äusserst begrüssenswerte Neuerung

aufgenommen. Sie bringe eine Sicherung .der Lohnforderungen

im Konkursfall und schliesse eine empfindliche Lücke im

heutigen Arbeitslosenversicherungssystem. Obwohl der Schwei-

zerische Gewerbeverband und der Zentralverband schweizeri-

scher Arbeitgeber-Organisationen die Insolvenzentschädigung

als ein artfremdes Element in der Arbeitslosenversicherung

sehen, sind sie damit einverstanden, dass das Risiko des

Lohnausfalles im Konkursfall gedeckt wird. Auch der Kanton

Bern kann der Vorlage grundsätzlich beipflichten, möchte

jedoch mit einer sorgfältigen Ausgestaltung der Vollziehungs-

verordnung verhindern, dass Arbeitgeber von dieser Einrich-

tung profitieren, da Konkurse von Firmen längst nicht in al-

. len Fällen auf wirtschaftliche Gründe zurückzuführen seien,

sondern öfters durch eine fehlerhafte Betriebsführung ausge-

löst oder gar durch leichtfertige Machenschaften provoziert

würden. Verschiedene Vernehmlasser sehen in der Ausrichtung

einer Insolvenzentschädigung auch eine wesentliche Verbes-

serung des öffentlichen Arbeitnehmerschutzes.

Vier Vernehmlassungen (Kanton Zürich, Vereinigung des Schwei-

zerischen Import- und Grosshandels, Schweizerischer Anwalts-

verband und Schweizerische Konferenz für öffentliche Für-

sorge) lehnen die Insolvenzentschädigung grundsätzlich ab.

Sie sehen darin einen Fremdkörper, befürchten uferlose Be-

gehren und Ausgaben, halten besonders den möglichen Zusatz-
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beitrag des Arbeitgebers für bedenklich und befürchten' zudem,

die Arbeitnehmer könnten infolge der Insolvenzentschädigung

rigoroser als bisher ihre Lohnforderungen bei vorübergehenden

finanziellen Engpässen eintreiben und dadurch die Weiter-

existenz des Betriebs gefährden.

Verschiedene Vernehmlasser, darunter die Christlichdemo-

kratische Volkspartei der Schweiz, wünschen vor allem aus

Gründen der Angleichung an das Bundesgesetz über Schuld-

betreibung und Konkurs (SchKG) eine Erhöhung des Umfanges

der Insolvenzentschädigung von drei auf sechs Monate. Der

Zentralverband schweizerischer Arbeitgeber-Organisationen

empfindet es als stossend, dass die Insolvenzentschädigung

im Rahmen des Beitragsplafonds den vollen Lohn deckt. Er

schlägt vor, auch die Insolvenzentschädigung auf einen

angemessenen Prozentsatz des beitragspflichtigen Lohnes zu

beschränken. Demgegenüber verlangen insbesondere der

Schweizerische Gewerkschaftsbund und die Sozialdemokratische

Partei der Schweiz, die Beiträge an die Sozialversicherungs-

einrichtungen in den Lohn einzubeziehen, soweit diese nicht

direkt geltend gemacht werden.

Von vielen Kantonen und vom Verband schweizerischer Arbeits-

ämter wird gewünscht, dass der Anspruch auf Insolvenzent-

schädigung nur bei einer öffentlichen Kasse geltend gemacht

werden kann. Das vorgeschlagene System führe zu einem nicht

zu verantwortenden administrativen Verwaltungsleerlauf, indem

sich eine Vielzahl von Kassen mit dem gleichen Insolvenzfall

zu beschäftigen hätte.

In der Frage der Finanzierung der Insolvenzentschädigung

gehen die Meinungen auseinander. Verschiedene Vernehmlas-

ser, darunter die Sozialdemokratische Partei der Schweiz
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und der Christlichnationale Gewerkschaftsbund der Schweiz

vertreten die Ansicht, dass die Insolvenzentschädigung

ausschliesslich durch die Arbeitgeber finanziert werden

müsse. Einem Zusatzbeitrag zu Lasten, der Arbeitgeber wider-

setzen sich demgegenüber der Vorort des Schweizerischen

Handels- und Industrievereins, der Schweizerische Gewerbe-

verband,, der Zentralverband schweizerischer Arbeitgeber-

Organisationen, der Schweizerische Hotelier-Verein, die

Kantone Graubünden, Waadt und andere.

133.35 Präventivmassnahmen .

Die Vernehmlassung hat gezeigt, dass die Präventivmassnahmen

im allgemeinen und in grundsätzlicher Sicht pos-itiv beur-

teilt werden. Was hingegen deren Umfang und die Ausgestal-

tung der Anspruchsberechtigung betrifft, gingen die Meinungen

auseinander. Einerseits wurde - vor allem von Arbeitgeber-

seite - eine gewisse Zurückhaltung beziehungsweise eine

restriktivere Fassung dieser.Bestimmungen gefordert. Viel

Wert wurde dabei auch auf eine strenge'Auslegung der ar-

beitsmarktlichen Indikation gelegt. Andererseits wurden

die vorgeschlagenen Bestimmungen - insbesondere von Arbeit-

nehmerseite - als, noch ungenügend beurteilt; die arbeits- -,

marktliche Indikation sei zu eng gefasst. Von verschiedenen

Seiten wurde eine vermehrte Mitwirkung der Sozialpartner

gefordert, da es um die Verwendung von Mitteln, die von 'den

Sozialpartnern aufgebracht wurden, geht. Im weiteren wurde

die Notwendigkeit von Massnahmen zugunsten der Personen, die

nach einem Unterbruch aus familiären Gründen wieder ins Er-

werbsleben eintreten wollen oder müssen, betont. Ebenfalls

spezielle Massnahmen - oder zumindest eine enge Zusammen-

arbeit mit der IV - wurden zugunsten der Behinderten gefor-

dert. Schliesslich wurde - insbesondere von einigen Kan-

tonen - auf die Gefahr aufmerksam gemacht, dass die mobili-

tätsfördernden Massnahmen je nach Ausgestaltung zu einer

Entleerung von Randregionen führen könnten.
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133.36 Arbeitslosenfürsorge

Eine Ausrichtung von Zuschüssen an die Kantone aus den Mitteln

der Arbeitslosenversicherung, um sie zum Ausbau ihrer Ar-

beitslosenfürsorge zu ermutigen, wurde in zahlreichen Ver-

nehmlassungen entschieden abgelehnt. Dabei wurde vor allem

geltend gemacht, die Arbeitslosenfürsorge sei eine Aufgabe

der Kantone, und es gehe nicht an, deren Fürsorgebudgets

aus Mitteln, die von den Sozialpartnern aufgebracht werden,

zu entlasten. Auch im Hinblick auf die angestrebte Entflech-

tung der Kompetenzen von Bund und Kantonen wurde ein Ver-

zicht auf diese Zuschüsse gefordert. In einigen Vernehmlas-'

sungen werden allerdings solche Zuschüsse befürwortet oder

es wird gar eine bundesrechtliche Regelung der Arbeitslosen-

fürsorge gefordert.

133.37 Nahtstellen'

Bei der Diskussion der öebergangsordnung ist mehrfach dar-

auf hingewiesen worden, dass eines der grossen, im Rahmen

der Neukonzeption zu lösenden Probleme die Regelung der

Nahtstellen zu den übrigen Sozialversicherungszweigen sei.

Zu diesem Zwecke wurde eine besondere Arbeitsgruppe einge-

setzt, in der die Fachleute der verschiedenen Versicherungs-

zweige sowie Vertreter der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmer-

organisationen mitwirkten. Dabei ging es einerseits um die

Vermeidung von Deckungslücken und Doppeldeckungen und ander-

seits um die Anwartschaftserhaltung.

Die Diskussion der Anträge der Arbeitsgruppe im Rahmen der

Expertenkommission führte zu drei verschiedenen Formen der

Realisierung:
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- Einzelne Bestimmungen wurden direkt in das Arbeitslosen-

versicherungsgesetz aufgenommen; dazu gehören z:B. die

AbgrenzungsvorSchriften.

- Eine zweite Gruppe von Vorschlägen soll im Rahmen der . . ' .

Schlussbestimmungen des Entwurfs durch Aenderung anderer

Bundesgesetze.verwirklicht werden (Art. 113 - 115). Dies

gilt für daspKranken- und Unfallversicherungsgesetz, das

Bundesgesetz über die Militärversicherung sowie das

Schweizerische Obligationenrecht.

- Schliesslich verbleiben eine Reihe von Problemen, die

entweder durch interne Regelungen des betreffenden1 Sozial-

versicherüngszweiges (mittels Verordnungsänderung oder

Kreisschreiben) oder -aber später im Rahmen einer Gesamt-

koordination zu lösen sind.

In materieller Hinsicht sind die Schlüsse der Expertenkom-

mission, wie sie sich im Entwurf niedergeschlagen haben,

unter den Vernehmlassern auf starkes Interesse gestossen.

Was das Verhältnis zwischen den einzelnen Sozialversiche-

rungen ganz allgemein angeht, so wurde verschiedentlich auf

die Dringlichkeit einer Gesamtkonzeption beziehungsweise

einer Harmonisierung der Sozialwerke hingewiesen. Vereinzelt

wurde auch der Ruf nach einer allgemeinen Regelung des Sozial-

versicherungsrechts auf Gesetzesebene, beispielsweise in

einem Rahmengesetz, laut. Im Zusammenhang mit dem Ruf nach

einer besseren Koordination unter den Sozialversicherungen

wurden insbesondere von Seiten der Sozialdemokratischen

Partei der Schweiz, des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes

sowie anderen gewerkschaftlichen Organisationen die Schlies-

sung von Deckungslücken sowie die Sicherung von Rentenan-

wartschaften während Arbeitslosigkeit als vordringliche

Aufgaben bezeichnet. Namentlich die Sozialdemokratische Par-

tei der Schweiz und der Schweizerische Gewerkschaftsbund ver-
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langen dabei konkret eine entsprechende Kompetenzdelegation

an den Bundesrat im Rahmen seiner Verordnungsbefugnisse ge-

mäss Artikel 98 des Entwurfs.

Im speziellen fanden vor allem die Versicherungslücken

infolge Krankheit und Unfall nach Eintritt von Arbeitslosig-

keit Erwähnung. Die Lösungsvorschläge zu diesem Problem, wie

sie in den abgegebenen Stellungnahmen zum Ausdruck kamen,

gehen durchwegs in.ähnlicher Richtung: Es soll der Erwerbs-

ausfall in den ersten 30 Tagen einer durch Krankheit oder

Unfall bedingten Arbeitsunfähigkeit durch die Arbeitslosen-

versicherung ausgeglichen werden, soweit er nicht durch

eine Kranken- oder Unfallversicherung gedeckt wird. Diese

Anregungen kommen dem Antrag einer starken Minderheit in

der seinerzeitigen Expertenkommission nahe sowie auch den

Modellen, wie sie seit kurzem auf kantonaler Ebene in Genf

und Basel-Stadt institutionalisiert sind. Sie wurden nun von

Kreisen, die den Arbeitnehmern und der Kirche nahestehen,

aber auch beispielsweise vom Konkordat der Krankenkassen

sowie der Arbeitsgemeinschaft schweizerischer Kranken- und

Invalidenselbsthilfeorganisationen vorgetragen.

Der Sicherung der sozialen Vorsorge während Arbeitslosig-

keit wurde in manchen Meinungsäusserungen ebenfalls starke

Beachtung geschenkt. Sowohl was die Anwartschaft auf die

Renten von AHV und IV als auch die Leistungen der Pensions-

kassen betrifft, wurde unter diesem Gesichtspunkt verschie-

dentlich gefordert, die Arbeitslosenversicherung habe für

die Fortzahlung der entsprechenden Beiträge zu sorgen.
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133.38 Ve-rwaltungsrechtspflege und Strafbestlmmungen

Gewisse Organisationen wünschten eine vermehrte Harmoni-

sierung der vorgeschlagenen Bestimmungen mit jenen der

ändern Sozialversicherungsgesetze, so dass überall Struktur

und Terminologie identisch wären.

Der Schweizerische Verband evangelischer Arbeitnehmer

schlug eine Vertretung der Arbeitnehmer in den kantonalen

Rekurskommissibnen vor.

Der Kanton Zürich und der Zentralverband schweizerischer

Arbeitgeber-Organisationen wünschten, das Beschwerderecht

an das 'Eidgenössische Versicherungsgericht zu beschränken.

Verschiedene1 Kantone und ein Verband waren der Meinung,

die Kassen sollten nicht mehr zur Beschwerde berechtigt

sein.

Verschiedene Organisationen sprachen sich schliesslich

dafür aus, dassi der Rekurs aufschiebende Wirkung haben

sollte.

513



133.4 Die freiwillige Versicherung

Schon anlässTich der Arbeiten in der Expertenkommission

war klar, dass es nicht möglich sein werde, die vorge-

sehene freiwillige Versicherung zusammen mit dem Gesamt-

projekt der Neuordnung auf den 1. April 1982 in Kraft zu

setzen. Man glaubte aber, im vorliegenden Gesetz zumin-

dest die Grundzüge der freiwilligen Versicherung umreis-

sen zu können, um anschliessend die Einzelheiten durch

Verordnung zu regeln. In den Vernehmlassungen ist nun

zwar die freiwillige Versicherung als solche insbesondere

von mehreren Kantonen, vom Schweizerischen Gewerbeverband,

der Schweizerischen Bankiervereinigung, dem Schweizerischen

Verband evangelischer Arbeitnehmer und dem Verband schwei-

zerischer Arbeitsämter ausdrücklich begrüsst worden. Auf

der ändern Seite aber hielten die Freisinnig-demokrati-

sche Partei der Schweiz, die Konferenz der kantonalen

Ausgleichskassen, der Zentralverband schweizerischer

Arbeitgeber-Organisationen und andere die Vorschläge im

einzelnen als zu wenig durchdacht und verlangten eine

Neuüberprüfung. Die Aenderungs- und Ergänzungsbegehren

zu den einzelnen Punkten, angefangen vom Geltungsbereich

über Beitragsfragen und Organisation bis hin zu den Lei-

stungen, sind sehr zahlreich und weichen voneinander

stark ab.
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Grundziige der Vorlage

21 Allgemeines

211 Zielsetzung

Die Vorlage 1st auf eine doppelte Zielsetzung ausgerichtet.

Auf der einen Seite soil dem Arbeitnehmer durch Leistungen

der Versicherung fur den Fall von,Ganzarbeitslosigkeit,

Kurzarbeit, witterungsbedingten Arbeitsausfalien oder Zah-

lungsunfahigkeit des Arbeitgebers der notige finanzielle

Riickhalt gesiehert werden. Auf der andern Seite soil alles

getan werden, damit die Versicherten in die Lage versetzt

werden,, die fiir .andere Qualif ikationen oder an andern Orten

vorhandenen Arbeitsmoglichkeiten auszuschopfen. Als Mittel

dazu dienen die Praventivmassnahmen, aber auch andere,

aufeinander abge.stimmte Massnahmen, die auf die Forderung

der Arbeitsannahme oder -fortfiihrung zielen. Darunter sind

z.B. die Anspruchsvoraussetz.ungen zu erwahnen, ferner die

Art und Weise der Regelung von Zwischenverdiensten, Ersatz-

arbeit und Kurzarbeit, aber auch etwa das Institut der

Rahmenfristen. Dabei sind jedoch immer die von Anfang an

vorgesehenen Leitlinien massgebend, wie sie im Abschnitt 12

umschrieben wurden. Die Konjunkturpolitik, die allgemeine

Wirtschaftspplitik des Staates, die Fiskalpolitik, die ,

Aussenhandels- und Wechselkurspolitik und nicht zuletzt

auch die Bildungspolitik, die Fursorge und,die arbeits-

rechtlichen Regelungen stellen Bereiche dar, denen neben

der Arbeitslosenversicherung grosste Bedeutung zukommt.

Dieses Gesetz soil jedoch nicht in jene Bereiche ubergreifen.
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212 Aufbau und Gliederung des Gesetzes

Bezüglich der Beitragspflicht, der Beitragserhebung und

der Organisation der Versicherung wurde materiell mit ge-

ringfügigen Abweichungen das System der Uebergangsordnung

übernommen, das sich im allgemeinen sehr gut bewährt hat.

Der Leistungsbereich ist grundlegend überprüft und den

modernen Verhältnissen angepasst worden. Neben der Arbeits-

losenentschädigung sind die Kurzarbeits-, die Schlechtwet-

ter- und die Insolvenzentschädigung sowie die Leistungen

für Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Arbeitslo-

sigkeit (sogenannte Präventivmassnahmen) gesondert und

unabhängig voneinander geregelt. Nach allgemeinen Bestim-

mungen und den üblichen Verfahrensvorschriften folgen am

Schluss die Vorschläge für die Aenderung anderer Bundesge-

setze, die sich vor allem aus der Diskussion des Problems

der Nahtstellen zu ändern Sozialversicherungszweigen erge-

ben haben.

In einzelnen Vernehmlassungen ist beanstandet worden, das

Gesetz sei allzu umfangreich. Ein gewisser Umfang ist jedoch

bei der Komplexität der Materie nicht zu vermeiden. Einerseits

war das Legalitätsprinzip zu beachten, das Rechtsgrundlagen

für sämtliche späteren Verordnungsbestimmungeri bedingt.

Zum weiteren wurden schon während der Expertenverhandlungen

zahlreiche Einzelregelungen als politisch so wichtig erach-

tet, dass sie in den Gesetzestext statt in die Verordnung

aufgenommen werden mussten. Insbesondere ist aber zu be-

denken, dass die Vorlage im Grunde nicht nur eine, sondern

die erwähnten fünf verschiedenen Materien behandelt. Jede

davon ist von der Natur der Sache her kompliziert und be-

darf eingehender Regelungen, um der oben umschriebenen

doppelten Zielsetzung gerecht zu werden, ohne dass Miss-

bräuche um sich greifen.
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Es wurde jedoch danach getrachtet, durch eine 'klare Glie-

derung das Gesetz übersichtlicher zu gestalten. Zu diesem

Zwecke dienen auch die sogenannten Kopfartikel, die jeweils

zu Beginn von, neuen Abschnitten stehen und einen Ueberblick

ermöglichen.' Hiezu gehören die Artikel 6, 7 und 66.

213 Gesetz .und Verordnung

Im vorliegenden Entwurf wurde darauf geachtet, dass die

Rechtsgrundlagen für alle zur Durchführung erheblichen

Regelungen geschaffen, wurden. Zum Teil enthält er auch

Einzelheiten,, die ihrem Wesen nach eher in die Verordnung

als ins Gesetz gehörten, die aber politisch wesentlich

scheinen. Dem Begehren, den Begriff der zumutbaren Arbeit,

der1 im' alten 'Recht noch in der Verordnung umschrieben war,

im Gesetz zu verankern, ist ebenfalls entsprochen worden.

Wegen der durch das Parlament sehr knapp bemessenen Frist

für die Uebergangsordnung wari es nicht möglich, gleichzeitig

mit dem Gesetz die Verordnung vorzulegen. Schon die Aus-

arbeitung des Gesetzesentwurfs selbst innert der gewährten

Frist stellte sowohl an die Expertenkommission als auch :an

die zuständige Verwaltungsabteilung höchste Anforderungen.

Es ist jedoch vorgesehen, auch die Verordnung zur Vernehm-

lassung zu unterbreiten. Voraussetzung ist jedoch, dass der

zeitliche Spielraum zwischen dem Abschluss der parlamentari-

schen Behandlung der Gesetzesvorlage und den Einführungsvor-

bereitungen zum rechtzeitigen Inkrafttreten der Neuordnung',

der schon relativ knapp ist, 'nicht zu stark verkürzt wird.

Im Rahmen des Möglichen haben wir in der Botschaft jedoch

aufgezeigt, wie wir uns die Vollzugsbestimmungen einzelner

Gesetzesartikel vorstellen. :
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214 Zum Problem der Missbräuche

Die Missbrauchsprobleme nehmen in den Vernehmlassungen

einen breiten Raum ein. Auf der einen Seite wurde auf die

Gefahr von Missbräuchen hingewiesen und deren Bekämpfung

als ungenügend bezeichnet, auf der ändern Seite ihr Vorhan-

densein bestritten oder die ihnen zugemessene Bedeutung be-

anstandet. Das gilt sowohl für die Ganzarbeitslosigkeit

als auch für Kurzarbeit, Schlechtwetter und den Bereich der

Präventivmassnahmen. Der Vorwurf richtet sich somit gegen

Arbeitnehmer wie gegen Arbeitgeber, und seine Berechtigung

wird auch von beiden Seiten bestritten. In den Vernehmlas-

sungen der Arbeitnehmer spielt zudem die Erwägung eine

grosse Rolle, dass es nicht der Arbeitnehmer sei, der seine

Arbeitslosigkeit verursacht, sondern die Wirtschaft, und

dass aus diesem Grunde die ganze Philosophie des Gesetzes

falsch sei. Sie müsse statt auf Missbrauchsverhütung dar-

auf ausgerichtet sein, Hilfe zu bieten, damit der Versicher-

te in seinem Wunsch nach Selbstverwirklichung in der Arbeit

nicht eingeschränkt werde.

Das Problem der Missbräuche in der Arbeitslosenversicherung

ist nicht neu. Es liegt insbesondere bereits eine sehr umfang-

reiche Gerichtspraxis vor. Diese zeigt klar, dass Missbräuche

vorkommen und dass es angemessener Instrumente bedarf, um

ihnen wirksam begegnen zu, können. Die Erfahrungen zeigen

ebenso eindeutig, dass die Zahl der Missbräuche im Verhält-

nis zur Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Arbeit-

nehmer zum mindesten in Zeiten grösserer Arbeitslosigkeit

auch nicht überschätzt werden soll. Das entbindet den

Gesetzgeber jedoch keineswegs davon, weiterhin das Notwen-

dige vorzukehren, um den da und dort vorkommenden' Miss-

brauchsversuchen wirksam begegnen zu können, also Präven-

tion auch in diesem Sinne zu betreiben. Gerade der mit der

518



Vorlage verfolgte Ausbau der Leistungen ruft einem ent-

sprechenden Gegengewicht zur Verhütung von Missbräuchen.

Dabei ist das Wort Missbrauch im weitesten Sinne zu ver-

stehen. Wenn es z JB. durchaus verständlich ist, dass ein

Versicherter eine von ihm bevorzugte Tätigkeit ausüben

möchte, kann es doch nicht zugelassen werden, dass er aus

diesem Grunde zumutbare Arbeit ablehnt und auf Kosten der

Beitragsleistenden Arbeitslosenentschädigung bezieht. Hier

sind einschränkende Bestimmungen nötig, wie gerade auch aus

einzelnen Vernehmlassungen hervorgeht. So hat die Schwei-

zerische Interessengemeinschaft für eine neue Arbeitslosen-

politik !die Auffassung vertreten, dass das Problem erst

dann gelöst sei, wenn jeder Arbeitslose eine Arbeit gefun-

den habe, die ihm entspricht und ihm "trotz allen Unannehm-

lichkeiten eine gewisse Befriedigung gibt". Die Partei der

Arbeit verlangte Streichung des Artikels über den Diffe-

renzausgleich bei Ersatzarbeit, da für einen Arbeitnehmer

keinerlei Anlass zur Annahme einer Arbeit bestehe, deren
Entlohnung geringer sei als sein früherer Lohn. Es kann

indessen nicht Sache der Arbeitslosenversicherung sein, den

Arbeitnehmer durch Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung

vor der "Unannehmlichkeit" einer Arbeit, die nicht voll

seinen Wünschen entspricht, zu bewahren.

Der Entwurf strebt eine fortschrittliche Regelung an, die

aber finanziell verkraftbar sein müss. Es ist utopisch und

auch politisch nicht zu verantworten, eine Arbeitslosenver-

sicherungs-Ordnung schaffen zu wollen, die alle auch auf

der individuellen Ebene,anfallenden Probleme löst. Diese

subjektiven Implikationen sprengen den Rahmen einer objek-

tiv-normativen Regelung. . ,
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215 Verhältnis zur Arbeitsvermittlung

In einigen Vernehmlassungen von Arbeitnehmerseite wie auch

von verschiedenen Fürsorgeinstanzen wurde beanstandet, dass

im Entwurf nur der Versicherte zur Suche nach zumutbarer

Arbeit verpflichtet werde, während über die Aufgaben und

Pflichten der Arbeitsämter nichts festgelegt werde.

Die Belange 'der Arbeitsvermittlung fallen nicht in den

sachlichen Geltungsbereich des Arbeitslosenversicherungs-

gesetzes. Sie werden im Bundesgesetz über die Arbeitsver-

mittlung geordnet, das im Jahre 1951 erlassen wurde. Die

zuständigen Instanzen sind sich bewusst, dass auch dieses

Gesetz der Revision bedarf. Die Vorarbeiten dazu sind im

Gange. Im Hinblick auf die enge Verbindung zwischen Ar-

beitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung scheint der

Zeitpunkt einer Revision besonders günstig zu sein.

Abgesehen von der Revision der gesetzlichen Grundlagen be-

darf es aber auch anderer Verbesserungen der Arbeitsver-

mittlung. Gerade im Hinblick auf die noch anstehenden•

strukturellen Probleme der Wirtschaft muss die Effizienz

der Arbeitsvermittlung gesteigert werden. Die Arbeitsver-

mittlung kann insofern nicht grundsätzlich von der Arbeits-

losenversicherung getrennt werden. Es besteht vielmehr ein

enger Konnex zwischen den beiden Bereichen. Verbesserungen

der Vermittlungseffizienz haben sehr direkte Auswirkungen

auf die Zahl der Arbeitslosen. Eine gut funktionierende

Arbeitsvermittlung ist daher als wohl wirkungsvollste Prä-

ventivmassnahme zu bezeichnen.

Im einzelnen gilt es im Bereich der Arbeitsvermittlung ins-

besondere die folgenden Aufgaben zu lösen. Als erstes muss

das Vermittlungspersonal soweit als möglich von administra-

tiven Tätigkeiten entlastet werden. Zu diesem Zwecke sollen
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qualifizierte Abteilungen und regionale Vermittlungs'zent- '

ren geschaffen werden. Ferner soll die Aus- und Weiterbil-

dung des Vermittlungspersonals wesentlich verbessert wer-

den. Zudem mu'ss die aktive Vermittlung ausgebaut werden.

Für besondere Kategorien der Arbeitnehmer wie z.B. Jugend-

liche, ältere und behinderte Personen sollen die Vermitt-

lungsbemühun'genspeziell angepasst und intensiviert wer-

den. Schliesslich ist aber auch der computer-unterstützten

Arbeitsvermittlung besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Kantone1

herkömmlicherweise die Träger der öffentlichen Arbeits-

vermittlung sind. Verbesserungen in bezug auf organisa-

torische oder bauliche Massnahmen sollten daher den

Kantonen überlassen bleiben. Um aber dem Bund vermehrte

Möglichkeiten zu geben, seine unterstützenden und koordi-

nierenden Aufgaben tatsächlich wahrzunehmen, sieht der

vorliegende Entwurf des Arbeitslosenversicherungsgesetzes

neu Beiträge zur konkreten Verbesserung der Arbeitsvermitt-

lung mit dem Ziel der Verhütung und Bekämpfung von Arbeits-

losigkeit vor. Im Vordergrund steht dabei ein zur Zeit in

Prüfung befindliches Projekt für eine EDV-unterstützte

Arbeitsvermittlung. Das AVAM genannte System soll eine

umfassende und rasche Orientierung über Stellenangebote und

-nachfragen erlauben. Dem Projekt kommt -vor allem deshalb

grosse Bedeutung zu, weil es die bisher nur in Einzelfällen

funktionierende Arbeitsvermittlung auf interkantonaler

Ebene ermöglicht. Die Vermittler sollen zudem von rein

administrativen Arbeiten entlastet werden, so dass sie mehr

Zeit haben, sich mit den einzelnen Versicherten zu befassen

und-sie zu beraten. Der Entscheid über die Verwirklichung

des Projektes muss in absehbarer Zeit fallen.
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Unabhängig von diesen Regelungen hat das BIGA zur Verbesse-

rung der Arbeitsvermittlung bereits vorgesehen, in Zusam-

menarbeit mit den Kantonen Massnahmen zur besseren fachli-

chen und psychologischen Ausbildung des Vermittlungsperso-

nals zu ergreifen.

Bei aller Anerkennung des bisher von den Kantonen auf dem

Gebiete der Arbeitsvermittlung Geleisteten, steht fest, dass

in diesem menschlich, sozial und wirtschaftlich sehr an-

spruchsvollen Bereich weitere Fortschritte erzielt werden

müssen. Auch der Verband schweizerischer Arbeitsämter hat

in seiner Vernehmlassung erklärt, die Dienstleistungen der

Arbeitsämter gegenüber den Arbeitslosen müssten weiter ver-

bessert und ausgebaut werden. Es seien organisatorische und

pädagogische Aufgaben in der Richtung auf eine effizientere

Arbeitsvermittlung zu lösen. Der Verband ist nach seinen

Angaben in Verbindung mit der Professur für Arbeits- und

Betriebspsychologie an der Eidgenössischen Technischen

Hochschule daran, ein Konzept für die Aus- und Weiterbil-

dung von Arbeitsvermittlern zu entwickeln und demnächst

mit den Kursen zu beginnen.

Somit sind auf verschiedenen Ebenen Bestrebungen im Gange,

um die Arbeitsvermittlung effizienter und somit auch für

den Arbeitslosen positiver zu gestalten. Es stellt sich

hier weniger die Frage der Aufgabenteilung zwischen Bund

und Kantonen als vielmehr die Notwendigkeit, im Interesse

aller Beteiligten das hohe Ziel einer gut funktionierenden

Arbeitsvermittlung zu erreichen. Dazu braucht es Anstren-

gungen auf allen Ebenen.
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216 Fremdarbeiterpolitik und Arbeitslosenversicherung

Die Fremdarbeiterpolitik bildet nebst der Arbeitsvermitt-

lung, der Arbeitslosenversicherung und den arbeitsmarkt-

lichen Sondergruppen einen der vier Schwerpunkte der prak-

tischen Arbeitsmarktpolitik.

Die Wirtschaftsentwicklung der vergangenen Jahrzehnte hatte

einen ausserordentlich starken Bedarf an Arbeitskräften zur

Folge, der in den fünfziger und zu Beginn der sechziger

Jahre durch massiven Zuzug ausländischer Arbeitskräfte

gedeckt wurde. Vor allem staatspolitische, aber auch demo-

graphische und wirtschaftliche Gründe rufen seit den sechziger

Jahren staatlichen Massnahmen zur Kontrolle und Einschränkung

des Zustroms von Fremdarbeitern. Dabei gilt es, den folgenden

Faktoren angemessen Rechnung zu tragen:

Einerseits sind die ausländischen Arbeitskräfte ein notwen-

diger Bestandteil unserer Volkswirtschaft, und die Schweiz

wird auch weiterhin auf die Beschäftigung einer angemessenen

Zahl von Fremdarbeitern angewiesen sein.,

Anderseits besteht die latent vorhandene Gefahr, dass eine

zu grosse Zahl von Ausländern als "üeberfremdung" empfunden

wird.

Diese Rahmenbedingungen erfordern eine Fremdarbeiterpolitik,

durch welche ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Bestand

der schweizerischen und ausländischen Wohnbevölkerung ange-

strebt wird. Die Begrenzungsmassnahmen sind auf eine möglichst

ausgeglichene Beschäftigungslage auszurichten, wobei möglichst

auch 'eine qualitative Verbesserung der Arbeitsmarktstruktur

herbeigeführt werden soll.
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Der vorliegende Entwurf regelt die Stellung der Fremdarbei-

ter in der Arbeitslosenversicherung im Einklang mit der Be-

deutung, die ihnen für die Wirtschaft unseres Landes zukommt

sowie in Berücksichtigung der internationalen Bestrebungen

zur sozialen'Sicherung der Fremdarbeiter. Im Rahmen ihrer Be-

schäftigung in unserem Lande strebt der Entwurf wenn immer

möglich die Gleichbehandlung der ausländischen mit den schwei-

zerischen Versicherten an. Wir verweisen dazu auf den Ab-

schnitt 272.

217 Die freiwillige Versicherung

Bereits die Expertenkommission war sich bewusst, dass die

wegen der Uebergangsordnung beschränkte Zeit zur Ausarbei-

tung einer umfassenden und befriedigenden Regelung der

ausserordentlich heiklen Materie der freiwilligen Versi-

cherung nicht ausreichend war.

Die Vernehmlassungen.haben denn auch gezeigt, dass sowohl

die Grundsätze als auch die Einzelheiten der freiwilligen

Versicherung noch zu wenig ausgereift sind, um im Rahmen

des vorliegenden Gesetzes über die Arbeitslosenversiche-

rung behandelt zu werden. Das heisst jedoch nicht, dass

dem Problem nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt wer-

den mus s.

Soweit Personenkreise in Frage kommen, deren Deckung sich

im Rahmen des vorliegenden Gesetzes bewältigen lässt, ist

eine Regelung vorgesehen worden. Dies geschah einerseits

durch Ausdehnung des Kreises der beitragsfrei zu deckenden

Personen (Einbezug der volljährigen Personen, die sich

Ausbildungs-, Weiterbildungs- oder Umschulungsmassnahmen

unterziehen, ferner der Mutterschaft im Sinne von Schwan-

gerschaft und Niederkunft). Die zurückkehrenden Ausland-

schweizer .waren bereits im Vernehmlassunggentwurf der
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Gruppe der beitragsfrei zu deckenden Personen statt der

freiwilligen Versicherung zugeordnet worden. Im Hinblick

auf zahlreiche Begehren-aus Kreisen der Arbeitnehmer nicht

beitragspflichtiger Arbeitgeber, wozu insbesondere das Per-

sonal internationaler Organisationen und ausländischer Bot-

schaften zu zählen ist, wurde zusätzlich für diese eine

neue Regelung getroffen, indem sie bei Unterstellung unter

die AHV automatisch auch der Arbeitslosenversicherung an-

geschlossen sind. Dies bewirkt, dass praktisch alle Arbeit-

nehmer gedeckt sind.

Die freiwillige Versicherung als solche hat sich somit

praktisch nur noch mit den Selbständigerwerbenden zu be-

fassen. Gerade bei dieser Personengruppe stellen sich je-

doch für eine angemessene Regelung besonders heikle Proble-

me. Zu deren Behandlung steht im Rahmen des knappen Zeit-

planes für die Neuordnung - wie bereits erwähnt - die ge-

nügende Zeit nicht zur Verfügung.

Aus diesen Gründen sind wir!zur Auffassung gelangt, dass

die freiwillige Versicherung durch ein besonderes Gesetz

geregelt werden muss. Es gilt darin nicht nur die An-

spruchsvoraussetzungen sorgfältig zu regeln, sondern auch

die nötigen organisatorischen Einrichtungen bereitzustel-

len. Wir beabsichtigen, den ! diesbezüglichen Verfassungs-

auftrag so 'rasch als irgend.möglich zu erfüllen, möchten

aber nicht die rechtzeitige•Inkraftsetzung der Gesamtvor-

lage wie auch das Institut der freiwilligen Versicherung

selbst durch eine nicht ausgereifte Regelung dieses heik-

len Soriderproblems gefährden. Die zuständigen Verwaltungs-

stellen werden mit den Vorarbeiten beginnen, sobald es ih-

nen die Belastung durch die Vorbereitung und Einführung

der Neuordnung der obligatorischen Versicherung erlaubt.
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22 Die Beiträge

Der Beitragsbereich ist im Prinzip unverändert aus der Ueber-

gangsordnung übernommen worden. Die Gleichschaltung des

Beitragsbezuges mit jenem für die AHV hat sich im allgemeinen

bewährt, insbesondere hinsichtlich der Durchführung. Für

Vollzug und Rechtspflege im Beitragswesen gelten deshalb auch

weiterhin die Regeln der AHV-Gesetzgebung.

Im Bereich der Beitragspflicht wirft diese automatische Ver-

koppelung von AHV und Arbeitslosenversicherung jedoch inso-

fern "einige Probleme auf, als es nicht immer möglich ist, zu

der vom Versicherungsprinzip her erwünschten Kongruenz zwischen

Beitragspflicht und Anspruchsberechtigung zu gelangen. So

müssen weiterhin gewisse Personengruppen, die vom AHV-Beitrags-

einzugsapparat nicht erfasst werden können, beitragsfrei

gedeckt .werden; wir kommen im Abschnitt über die Leistungen

darauf zurück. Anderseits gibt es Personengruppen, die von

der AHV-Beitragspflicht als Unselbständigerwerbende erfasst

werden, praktisch aber in der Arbeitslosenversicherung kaum je

die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung erfüllen. Eine

solche Gruppe bilden die mitarbeitenden Familienglieder des

Betriebsinhabers in der Landwirtschaft. Obwohl sie in der

Uebergangsordnung, wo sie der Beitragspflicht unterstellt

waren, durchaus'in gewissen Fällen in den Genuss von Lei-

stungen gelangen konnten - z.B. im Falle eines Eingehens des

Betriebes -, erwuchs doch aus den interessierten Kreisen ihrer

Unterstellung unter die Arbeitslosenversicherung eine lebhafte

Opposition, die unter anderem in den Motionen Debétaz und

Fischer-Weinfelden ihren Niederschlag fand. Nachdem diese

beiden Motionen in den eidgenössischen Räten angenommen wurden,

haben wir die mitarbeitenden Familienglieder in der Landwirt-

schaft in der vorliegenden Neuordnung von der Beitragspflicht

ausgenommen, womit natürlich für sie auch jeder Leistungsan-

spruch entfällt. Durchführungstechnisch bietet diese Ausnahme

deshalb keine Schwierigkeiten, weil diese Personengruppe im

Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Familienzulagenord-

nung beim Beitragsbezug ohnehin gesondert behandelt werden muss.
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Es gibt aber daneben noch Personengruppen, die Beiträge

leisten, obwohl sie voraussichtlich überhaupt nie in die

Lage kommen werden, Leistungen zu beanspruchen. Es sei hier

nur auf die Beamtenverbändeihingewiesen, die das Obligatorium

bewusst als Solidaritätsbeitrag unterstützt haben.

Gewisse Probleme ergaben sich bisher auch bei den Invaliden,

insbesondere bei Schwerbehinderten, die in geschützten Werk-

stätten beschäftigt werden und deshalb kaum vermittlungsfähig

sind. Hier haben sich die interessierten Organisationen der.

Behinderten jedoch eindeutig für eine weitere .Unterstellung

unter die Beitragspflicht ausgesprochen, weshalb wir in der

Vorlage keine Ausnahme vorsehen. Auf ihre Anspruchsberechtigung

kommen wir im Abschnitt über die Leistungen (Ziff. 23) zurück.

An dieser Stelle sei lediglich darauf hingewiesen, dass den

sogenannten geschützten Werkstätten vorwiegend ergotherapeu-

tische und nicht wirtschaftliche Zielsetzungen zugrunde liegen,

weshalb aus der Unterstellung der darin beschäftigten Behin-

derten unter die Beitragspflicht nicht geschlossen werden

dürfte, dass die Beschäftigten Ansprüche 'auf KÜrzarbeitsent-

schädigung stellen könnten. • , .

Eine sozialpolitisch bedeutsame Ausweitung der Beitrags-

pflicht - und damit auch des Versicherungsschutzes - bringt

die Neuordnung, indem sie die bisherige Beschränkung auf

Arbeitnehmer, die von einem beitragspflichtigen Arbeitgeber

entlöhnt werden, fallen lässt. Damit erstreckt sich die

Versicherung auch auf Arbeitnehmer nicht beitragspflichti-

ger Arbeitgeber, die der AHV nach Artikel 6 AHVG unterstellt

sind. Wir kommen damit einem vielfach geäusserten Wunsch aus

Kreisen des Personals internationaler Organisationen und

ausländischer diplomatischer Vertretungen entgegen. Er-

fasst würde aber vor allem auch eine nicht unbedeutende

Zahl von Personen, die in der Schweiz für Firmen mit Sitz

im Ausland tätig sind (z.B. als Vertreter) und die bisher

keinen Versicherungsschutz gegen Arbeitslosigkeit hatten.
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Selbstverständlich haben diese Arbeitnehmer den vollen

Beitrag, d.h. auch den Arbeitgeberanteil, zu entrichten,

da der Arbeitgeber von der schweizerischen Sozialversi-

cherung nicht erfasst werden kann.

Bei der Beitragsbemessung bringt die Neuordnung keine

Aenderung. Einige Vernehmlassungen verlangten zwar eine

Erhöhung der in der Verfassung vorgeschriebenen Beitrags-

bemessungsgrenze. Es besteht jedoch kein Anlass, in diesem

Punkt von der Gleichschaltung mit der für die SUVA gelten-

den Höchstgrenze abzugehen.

Der Beitragssatz soll vorderhand auf derselben Höhe belassen

werden, wie er zur Zeit für die Uebergangsordnung gilt

(0,5 %)-. Damit wird einem in zahlreichen Vernehmlassungen

geäusserten Begehren Rechnung getragen. Nachdem der Aus-

gleichsfonds dank der erholten Wirtschaftslage die Milliar-

dengrenze wesentlich überschritten hat und auch weiterhin

Ertragsüberschüsse verzeichnet, ist er zum mindesten für

die erste Zeit der Neuordnung in der Lage, auch allfällig

sich aus den neuen Präventivmassnahmen ergebende Mehrauf-

wendungen - die sich zum voraus nur schwer abschätzen

lassen - zu decken. Hingegen soll der Bundesrat die Kompe-

tenz erhalten, den Beitragsansatz nötigenfalls bis auf

2 Prozent (bisher 1,2 %) zu erhöhen. Damit wird die Schwelle

für das Einsetzen von Finanzhilfe der öffentlichen Hand

(Art. 89 Abs. 2 und 3) entsprechend hinaufgesetzt. Erhöht

wird auch der Plafond des Ausgleichsfonds, nämlich auf

2,5 Prozent der beitragspflichtigen Gesamtlohnsumme. Wir

verweisen dazu im weiteren auf den Abschnitt 25 über die

Finanzierung.

Die Beitragsordnung setzt die seit Einführung des Obliga-

toriums eingeführte Politik fort: genügende Finanzierung,

aber Verzicht auf eine Aufblähung dés Arbeitslosenversiche-
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rungs-Fonds. Dabei ist aber zu beachten, dass die- beschei-

denen Beitragsansätze und die vorgesehene Plafonierung nur

wegen der in der Verfassungsbestimmung vorgesehenen finan-

ziellen Absicherung durch die öffentliche Hand möglich sind.

23 Die Leistungen

Die Vorlage umfasst fünf verschiedene Leistungsbereiche.

Dies sind die Arbeitslosenentschädigung (bei Ganzarbeits-

losigkeit) , die Kurzarbeits-, die Schlechtwetter- und die

Insolvenzentschädigung sowie die Präventivmassnahmen. Jeder

der fünf Leistungsbereiche wird gesondert und unabhängig,

von den übrigen geregelt. Sowohl Anspruchsvoraussetzungen

als auch Leistungshöhe und Dauer .sind den jeweiligen Be-

dürfnissen angepasst. Dagegen hat es sich als empfehlens-

wert erwiesen, die Leistungen bei Kurzarbeit und Schlecht-

wetter bis zu einem gewissen; Grade-zu harmonisieren.

Aufgrund der Vernehmlassungsergebnisse sind gegenüber der

ersten Fassung einige'Aenderungen getroffen worden. So ist

insbesondere die Bestimmung weggefallen, nach welcher aus

Mitteln der Arbeitslosenversicherung Beiträge an die Kan-

tone an deren Ausgaben für die Arbeitslosenfürsorge gewährt

werden können. Dies geschah vor allem im Hinblick auf die Ent-

flechtung der Aufgaben von Bund und Kantonen; die reine

Fürsorge war von jeher eine kantonale Aufgabe und sollte

dies auch bleiben. Es trifft zwar zu, dass der neue Ver-

fassungsartikel dem Bund das Recht einräumt, Vorschriften

über die Arbeitslosenfürsorge zu erlassen; eine gleichlau-'

tende Kompetenz war.jedoch bereits seit 1948 im bisherigen

Verfassungsartikel enthalten, ohne dass je ein Anlass be-

stand, ihn auszuschöpfen. Wir messen dieser Kompetenz sub-

sidiären Charakter zu und sind der Auffassung, dass von ihr

nur ,im Notfall Gebrauch gemacht werden sollte, so z.B. falls
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eine grosse, langdauernde Arbeitslosigkeit eintreten und

die Kantone das Nötige nicht mehr selbst vorkehren könnten.

Die Erfahrungen beim Rezessionseinbruch in den siebziger

Jahren haben gezeigt, dass die meisten Kantone ihre Rege-

lungen den veränderten Umständen recht schnell anzupassen

vermögen. Zudem sind die Bedürfnisse .von Kanton zu Kanton

verschieden.

231 Entschädigung bei Ganzarbeitslosigkeit

Der Ausdruck "Arbeitslosenentschädigung" beschränkt sich

nach der Vorlage auf Leistungen bei Ganzarbeitslosigkeit

(einschliesslich ergänzende Leistungen bei Zwischenver-

dienst und bei Annahme von Ersatzarbeit). Die Leistungen

für die übrigen Bereiche des Gesetzes dagegen haben beson-

dere Bezeichnungen erhalten.

Als Form der Entschädigung bei Ganzarbeitslosigkeit wird wie

bisher das Taggeld vorgesehen. Dieses erlaubt es am besten,

den verschiedenen Entlöhnungsarten sowie den verschieden

gearteten Arbeitsausfällen gerecht zu werden. Im Gegensatz

zum alten Recht und zu der zur Vernehmlassung unterbreiteten

Fassung sind in der Vorlage jedoch fünf statt wie bisher

sechs Taggelder je Woche vorgesehen, was aber nicht etwa

eine Verschlechterung bedeutet, da das Taggeld um einen

Fünftel erhöht wird und somit die Entschädigung pro Woche

unverändert bleibt. Diese Regelung entspricht besser den

wirtschaftlichen und administrativen Realitäten. Sie hatte

aber zur Folge, dass sämtliche Bezugszahlen im Verhältnis

von fünf zu sechs angepasst werden mussten. Wir verweisen

diesbezüglich auf unsere Ausführungen zu Artikel 20.

Die Höhe des Taggeldes ist aufgrund der Vernehmlassungen

geändert worden. Je nach den Familienlasten werden drei

Gruppen unterschieden, deren Taggeld 70 Prozent oder 80 Pro-

zent des versicherten Verdienstes oder 80 Prozent zuzüglich

Kinder- und Ausbildungszulagen beträgt.
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Die Abstufung des Taggeldes nach der Bezugsdauer ist bei-

behalten worden. In unseren Ausführungen zu Artikel 21

legen wir die Gründe dafür und, die iBinzelheiten dazu ein-

gehend dar.

232 Die Kurzarbeitsentschädigung

Sowohl aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen als auch

im Hinblick auf die finanzielle Belastung der Arbeitslosen-

versicherung ist es vorzuziehen, Kurzarbeitsentschädigung

zur Aufrechterhaltung von Arbeitsverhältnissen zu zahlen,

statt im Falle von vorübergehendem Arbeitsmangel die Ent-

lassung von Arbeitnehmern in Kauf,,zu nehmen. Der Kurzarbeits-

entschädigung kommt deshalb - wie auch die Erfahrungen wäh-

rend der Rezession von 1974 bis 197,6 zeigten - grosse Bedeu-

tung zu. Gerade deshalb muss aber durch klare Anspruchsvor-

aussetzungen dafür gesorgt werden, dass dieses Institut

nicht, ohne dass von der Beschäftigungslage her eine drin-

gende Notwendigkeit besteht, bloss zur Abwälzung von Lohn-

kosten auf die Arbeitslosenversicherung missbrauchtiwird.

Schon im Rahmen der Expertenkommission und auch in der

Oeffentlichkeit wurde eigehe.nd darüber diskutiert, mit wel-

chen Mitteln Missbrauch in diesem Bereiche vermieden werden

könnte. Mit dieser Feststellung soll kein Pauschalurteil

ausgesprochen werden. Wenn wir aber mit der Missbrauchsbe-,

kämpfung ernst machen wollen, dann sind generai- und spezial-

präventive Massnahmen unumgänglich.

Dabei ist von Anfang an davon auszugehen, dass es praktisch

gar nicht möglich ist, die Notwendigkeit von Kurzarbeit in

jedem Einzelfall im Betrieb zu überprüfen. Dazu bedürfte es

einer besonderen Instanz mit zahlreichem, besonders quali-

fiziertem Personal, wobei erst noch fraglich wäre, wie weit

eine solche Ueberprüfung überhaupt innert nützlicher Zeit

möglich und mit unserer Wirtschaftsordnung vereinbar wäre.
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Es musste deshalb ein Mittelweg gefunden werden, der den

Uebergang zur Kurzarbeit einerseits nicht allzu leicht macht,

anderseits aber auch nicht derart erschwert, dass der Arbeit-

geber deswegen zu Entlassungen schreitet. Zu diesem Zwecke

sollen nun auch die Arbeitgeber in einem beschränkten Aus-

mass finanziell am Arbeitsausfall mittragen, was nach dem

geltenden Recht nicht der Fall ist.

Nach der zur Vernehmlass.ung unterbreiteten Fassung hatte

der Arbeitgeber aus diesem Grunde - nebst der Fortzahlung

der Sozialversicherungsbeiträge - 10 Prozent des ausfallen-

den Lohnes zu seinen Lasten als Selbstbehalt zu übernehmen.

Die Vernehmlassungen haben uns jedoch veranlasst, das Pro-

blem neu zu überdenken. Der vorliegende Entwurf sieht nun

anstelle eines Selbstbehalts einen Karenztag zu Lasten des

Arbeitgebers für jede Abrechnungsperiode vor. Dieser ist ad-

ministrativ einfacher zu bewältigen und hat zudem den Vor-

teil, dass er sich bei einem hochprozentigen Arbeitsausfall

geringer auswirkt als bei einer Kurzarbeit geringen Umfanges.

Unserer Auffassung nach sind Missbräuche vor allem bei

geringem Ausfall zu befürchten, wie z.B. bei einer "stillen

Einführung der Vier-Tage-Woche" zu Lasten der Arbeitslosen-

versicherung. Die vorgesehene Regelung dürfte deshalb am

besten geeignet sein mitzuhelfen, dass Kurzarbeit nur dann

eingeführt wird, wenn der Betrieb aufgrund ernster Beschäf-

tigungseinbrüche dazu gezwungen ist.

Die gleiche Zielsetzung wird verfolgt mit der eingehenden

Regelung der Anspruchsvoraussetzungen sowie mit der Möglich-

keit seitens der zuständigen kantonalen Amtsstelle, durch

Verfügung gegen die Ausrichtung der Kurzarbeitsentschädigung

Einspruch zu erheben, wenn sie zur Auffasung gelangt, dass

die Entschädigung einen Missbrauch bedeuten könnte.
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Verschiedenen Kritiken im V'ernehmlassungsverfahren wurde

Rechnung getragen, indem klar zum Ausdruck gebracht wird,

dass nicht ein Bewilligungsverfahren für jeden Einzelfall

vorgesehen ist, sondern nur eine Eingriffsmöglichkeit beim

Vorliegen ernsthafter Verdachtsmomente.

Im übrigen wird durch v/eitere Vorschriften über die Pflich-

ten der Arbeitnehmer und die Möglichkeit der Zuweisung von

Ersatzbeschäftigungen durch die kantonale Amtsstelle dafür

gesorgt, dass Missbräuche möglichst vermieden werden und dass

von vorhandenen Arbeitsmöglichkeiten Gebrauch gemacht wird.

233 Die Schlechtwetterentschädigung

Der Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung ist nach der

Vorlage nicht mehr von der Erfüllung der Beitragszeit durch

den 'einzelnen Versicherten abhängig. Es genügt, dass er bei

einem der Beitragspflicht unterstehenden Arbeitgeber be-

schäftigt ist. Darin liegt eine wesentliche Verbesserung

gegenüber der bisherigen Ordnung, die sich insbesondere zu-

gunsten der ausländischen Saisonarbeitnehmer auswirken

dürfte. Von entscheidender Bedeutung, und zwar sowohl für

die Betriebe als auch für alle betroffenen Arbeitnehmer

ist ferner die Neuerung, dass die Schlechtwetterentschädi-

gung ohne zeitliche Begrenzung ausgerichtet wird. Die Tat-

sache der schlechten Witterung kann vom Betrieb nicht be-

einflusst werden. Er hat zwar unter umständen die Möglich-

keit, durch vorsorgliche technische Massnahmen auch bei

schlechter Witterung die Fortführung der Arbeit zu erleich-

tern; bei den klimatischen Verhältnissen unseres Landes

sind diese Möglichkeiten jedoch wesentlich bescheidener

als etwa in der Bundesrepublik Deutschland. Für unsere Ver-

hältnisse scheint es deshalb1 angemessener, gegebenenfalls
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Schlechtwetterentschädigung zu zahlen als Einrichtungen

zur Förderung der Winterarbeit auf Baustellen zu Lasten

der Arbeitslosenversicherung zu vergüten.

Der Arbeitgeber, der für seine Arbeitnehmer Schlechtwetter-

entschädigung beantragen will, hat dies unverzüglich der

zuständigen kantonalen Amtsstelle oder gegebenenfalls dem

Gemeindearbeitsamt mitzuteilen. Das erlaubt eine Kontrolle

darüber, ob der Arbeitsausfall wirklich, wie vom Gesetz

vorgeschrieben, aus Witterungsgründen unvermeidbar ist.

Ferner hat der Arbeitgeber die zwei ersten halben Ausfall-

tage jedes Kalendermonats zu seinen Lasten zu tragen. Wie

bei der Kurzarbeitsentschädigung vermag auch hier die

Karenzzeit dazu beizutragen, dass der Arbeitgeber nicht

ohne Not Versicherungsleistungen beantragt. Das gleiche

gilt für die Mindestanforderungen,wonach der Ausfall halbe

oder ganze Arbeitstage umfassen und mindestens einen

Drittel der von einem Arbeitgeber auf einer Baustelle

beschäftigten Arbeitnehmer betreffen muss, um einen Anspruch

auszulösen.

234 Die Insolvenzentschädigung

Die Insolvenzentschädigung stellt eine Neuerung in der Ar-

beitslosenversicherung dar. Schon seit Jahren wurden Be-

gehren gestellt, angesichts der wirtschaftlichen Entwick-

lung im Rahmen der Sozialversicherung eine Regelung zum

Schütze der Lohnguthaben der Arbeitnehmer zu treffen. Er-

wähnt seien zum Beispiel die Motion Hubacher vom 18. Sep-

tember 1974 betreffend Konkursausfallgeld sowie die Motion

Canonica vom 8. Juni 1977 betreffend Lohnrisikogarantie.

Tatsächlich schützt auch die Erivilegierung von Lohnfor-

derungen im Konkurs (Einteilung in die erste Gläubiger-
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klasse) nicht immer vor einem partiellen oder gar totalen

Verlust dieser. Forderungen. Der Verlust der Lohnforderung

kann den einzelnen betroffenen Arbeitnehmer in seiner Exi-

stenz bedrohen, auch wenn es gesamthaft meist nicht um einen

übermässig hohen Betrag geht. Um diese Lücke im sozialen

Schutz zu schliessen, die im Rahmen der gesamtarbeitsver-

traglichen Vereinbarungen nicht geschlossen werden konnte,

wurde nach einer Lösung im Rahmen des öffentlichen Arbeit-

nehmerschutzes gesucht, wobei man zum Schluss gelangte,

dass sich das Problem nicht nur durchführungstechnisch,

sondern auch von der Zielsetzung her am besten im Rahmen

der Arbeitslosenversicherung lösen lässt. Verfassungsrecht-

lich stützt sich die Regelung auf Artikel 34ter Absatz l

Buchstabe a der Bundesverfassung ab, wonach der Bund be-

rechtigt ist, "Vorschriften aufzustellen über den Schutz

der Arbeitnehmer"..

Die Expertenkommission hat sich eindeutig dafür ausgespro-

chen, die Insolvenzentschädigung als eine'der Leistungen der

Arbeitslosenversicherung in den Entwurf aufzunehmen. Auch in

den Vernehmlassungen wird diese Neuerung von einer starken

Mehrheit begrüsst.

235 Praventivmassnahmen

Die Arbeitslosenversicherung kann sich nach heutiger Auf-

fassung nicht mehr nur auf die Auszahlung von Taggeldern

an Arbeitslose beschränken. Artikel 34novies der Bundesver-

fassung überträgt dem Bund ausdrücklich die Aufgabe, "durch

finanzielle Leistungen Massnahmen zur Verhütung und Bekämp-

fung von Arbeitslosigkeit" zu fördern. Der Arbeitslose soll

als'o nicht mehr nur eine finanzielle Unterstützung - die

für ihn während der Zeit der unfreiwilligen Erwerbslosigkeit

zweifellos von grosser Bedeutung ist - erhalten, sondern es
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soll ihm auch geholfen werden, einen möglichst raschen und

angemessenen Wiedereinstieg ins Erwerbsleben zu finden. Der

Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess wird Priorität

eingeräumt, was sowohl unter volkswirtschaftlichen als auch

unter sozialen Gesichtspunkten zu begrüssen ist. Ziel der

Präventivmassnahmen ist es, den Arbeitslosen oder von Ar-

beitslosigkeit bedrohten Erwerbstätigen eine Chance zu

geben, sich den rasch wandelnden Anforderungen des Erwerbs-

lebens besser anzupassen. Die heutige technische und wirt-

schaftliche Entwicklung bringt es mit sich, dass diese An-

passung für alle am Wirtschaftsprozess Beteiligten immer

wichtiger wird. Durch verschiedene.Massnahmen zielt die

Arbeitslosenversicherung nun darauf ab, den einzelnen Ar-

beitnehmer dort zu unterstützen, wo er mit diesem Wandel

nicht Schritt halten kann.

Indessen stellt der Verfassungsauftrag nicht einen Freipass

für präventive Interventionen auf dem Arbeitsmarkt oder

gar auf den Gebieten der Konjunktur- und Strukturpolitik

dar. Bereits anlässlich der Diskussion des Verfassungsarti-

kels, aber auch in der Expertenkommission wurde betont,

dass Präventivmassnahmen den volkswirtschaftlichen Struktur-

wandel weder erschweren noch gar verunmöglichen dürfen.

Sie können in keiner Weis.e eine aktive Konjunktur- und

Strukturpolitik ersetzen. Der Einsatz von Präventivmass-

nahmen ist überdies stets an die arbeitsmarktliche Indika-

tion gebunden, was heisst, dass sie nur dann einzusetzen

sind, wenn die Arbeitsmarktlage dies unmittelbar gebietet.

Die im Rahmen der Arbeitslosenversicherung vorgesehenen

Präventivmassnahmen können mit ändern Worten nur für Lei-

stungen ausgerichtet werden, die mit dem Versicherungszweck

in engem Zusammenhang stehen, d.h. die Vermittlungsfähigkeit

des von Arbeitslosigkeit bedrohten Versicherten verbessern.

Um den Anwendungsbereich auch negativ abzugrenzen, sei gesagt,

dass die Arbeitslosigkeit nicht alle Anliegen, beispielsweise

die Bildungspolitik (Education permanente), abzudecken vermag.
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In den vorliegenden Gesetzesentwurf•wurden fünf Bereiche

von Praventivmassnahmen aufgenommen:,Es handelt sich um die.

Förderung der beruflichen Mobilität, die Förderung der geo-

graphischen Mobilität, die Schaffung von vorübergehenden

Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitslose, die Verbesse-

rung der Voraussetzungen für die Arbeitsmarktforschung und

schliesslich- die Verbesserung ider Arbeitsvermittlung.

Ein zentrales Anliegen ist und bleibt zweifellos die Förde-

rung der Mobilität. Mobilität, verstanden als Bereitschaft

und Fähigkeit, positiv auf Veränderungen und Entwicklungen

einzutreten, bildet eine der wichtigsten Voraussetzungen für

das Funktionieren ;des Arbeitsmarktes, dies insbesondere in

Zeiten des technischen und wirtschaftlichen Umbruchs. Keine

Gesellschaft ! mag in Phasen des strukturellen Wandels die'

Ausübung eines einmal erlernten Berufes für ein ganzes Leben

zu garantieren. Zur Sicherung der Arbeitsplätze ist Mobi-

lität unerlässlich,und mobilitätsfordernde Massnahmen liegen

unter diesem Gesichtspunkt betrachtet nicht zuletzt im wohl-

verstandenen Interesse der Arbeitnehmer. Indessen ist die

erforderliche Mobilität für den Einzelnen unter Umständen

mit Unannehmlichkeiten verbunden. 'Er hat Veränderungen in

Kauf zu nehmen,und es wäre unbillig,' ihm alle Lasten, welche

eine Umstellung mit sich bringt, aufzubürden. Verschiedene.

Leistungen der Arbeitslosenversicherung sollen nun dem Ver-

sicherten die Anpassung an den Wandel im Berufsleben erleich-

tern. Hierzu sollen Leistungen an Umschulungs- und Weiter-

bildungsmassnahmen erbracht werden, 'Wenn die Vermittlung

eines arbeitslosen Versicherten aus arbeitsmarktlichen Grün-

den unmöglich oder stark erschwert ist und wenn die Mass-

nahmen zu einer wesentlichen Verbesserung der Vermittlungs-

fähigkeit führen. An Träger von Umschulungs- und Weiterbil-

dungseinrichtungen sollen Beiträge ermöglicht werden, um

die Durchführung von Kursen sicherzustellen, die für Arbeits-

lose von Bedeutung sind und ohne den Einsatz von Mitteln aus

der Arbeitslosenversicherung nicht zustande kämen.
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Die Förderung der geographischen Mobilität kann dazu beitra-

gen, dass vorhandene Arbeitsreserven besser ausgeschöpft

werden; den Arbeitslosen wird Arbeit vermittelt, allerdings

an einen ändern Ort. Die Förderung der geographischen Mobi-

lität ist allerdings problematischer als die Förderung der

beruflichen Mobilität. Sie kann zur Entleerung von Regionen

und zur Verstärkung von Ballungstendenzen führen, also in

Konflikt mit erklärten regionalpolitischen Zielen kommen.

Bei der Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs wurde diesem

Aspekt Rechnung getragen. Die Auszahlung der Leistungen ist

einerseits an strenge Voraussetzungen gebunden, anderseits

wird der Entscheid über die Auszahlung den kantonalen Amts-

stellen übertragen; dadurch ist sichergestellt, dass den

regionalpolitischen Gegebenheiten die nötige Beachtung ge-

schenkt wird. Schliesslich kann die Entrichtung von Pendler-

zuschüssen dazu führen, dass der Arbeitslose seinen Wohnsitz

in einer Randregion behält und der regionalen Wirtschaft

nach Ueberwindung eines Beschäftigungseinbruchs wieder zur

Verfügung steht.

Programme zur Arbeitsbeschaffung und Wiedereingliederung

bezwecken die vorübergehende Beschäftigung von Arbeitslosen.

Ihnen kommt in der Praxis grosse Bedeutung zu, insbesondere

auch für die Eingliederung von jugendlichen und schwerver-

mittelbaren Arbeitslosen. Bisher konnten diese Programme

aufgrund von Artikel 4 Absatz 4 des Arbeitsvermittlungsge-

setzes subventioniert werden. Die Geltungsdauer dieser Be-

stimmung ist aber befristet. Es soll nun Sache der Arbeits-

losenversicherung sein, in diesem direkt mit der Arbeits-

losigkeit zusammenhängenden Bereich Beiträge zu gewähren.

Ferner soll eine wesentliche Verbesserung der Vorausset-

zungen für die Arbeitsmarktforschung geschaffen werden. Es

wäre dies im Grunde eine allgemeine Bundesaufgabe; sie

müsste daher aus allgemeinen Bundesmitteln finanziert

werden.
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Es ist jedoch nicht anzunehmen, dass in absehbarer Zeit

die entsprechenden Kredite bereitgestellt werden können.

Anderseits sind aber solche Forschungen zur Beurteilung der

Arbeitsmarktlage von grosser Bedeutung für die Arbeitslosen-

versicherung, insbesondere im Hinblick auf die Rolle, die

der Umschulung und Weiterbildung, der Förderung der geo-

graphischen Mobilität und überhaupt der aktiven Arbeits-

marktpolitik in der Neuordnung zukommt. Deshalb wird die

Aufnahme einer Vorschrift vorgesehen, die es ermöglicht,

unter bestimmten Voraussetzungen dafür Beiträge aus den

Mitteln der Arbeitslosenversicherung zu gewähren.

Schliesslich sollen Leistungen zur Verbesserung der

Arbeitsvermittlung erbracht werden. An sich ist die Arbeits-

vermittlung herkömmlicherweise zwar in erster Linie eine

Aufgabe der Kantone; Die Einführung.moderner technischer

Hilfsmittel (EDV)•zur Verbesserung der Arbeitsvermittlung

könnte aber die Möglichkeiten einzelner Kantone übersteigen.

Für die Arbeitslosenversicherung ist jedoch die Verbesserung

der Vermittlungseffizienz wichtig; sie erlaubt, die Zahl

der Arbeitslosen und damit diejenige der auszuzahlenden

Taggelder zu reduzieren.

Bei der Ausarbeitung der einzelnen Bestimmungen wurde von

den Kriterien der Effizienz und der Vermeidung von admini-

strativen Umtrieben ausgegangen. Der Verhütung und Bekämpfung

von Missbräuchen wurde ebenfalls ein grosses Gewicht beige-

messen. In jedem Falle wird jedoch die arbeitsmarktliche

Indikation wegleitend sein, auch bei den Ausführungsbestim-

mungen. Leistungen dürfen nur dann erbracht werden, wenn

'ungenügende Vermittlungsfähigkeit verbessert werden kann.
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24 Die Organisation

Die geltende Organisation hat sich im allgemeinen gut

bewährt. Der Gesetzesentwurf hat sie deshalb mit einigen

wenigen Ergänzungen und Aenderungen übernommen.

So bleibt es insbesondere dabei, dass die Beiträge für

die Arbeitslosenversicherung durch den Beitragsinkasso-

apparat der AHV/IV/EO zusammen mit den Beiträgen für

diese Versicherungen eingezogen werden. Sie fHessen vom

Arbeitgeber über die AHV-Ausgleichskassen zur Zentralen

Ausgleichsstelle der AHV in Genf. Von dort werden sie

in den Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung über-

führt, der die finanzielle Basis für den gesamten Leistungs-

bereich bildet. In diesem kommt weiterhin den Kassen

zentrale, Bedeutung zu. Daneben spielen eine ebenso wichtige

Rolle die zuständigen kantonalen Amtsstellen, d.h. in der

Regel die kantonalen Arbeitsämter. Diesen obliegt nicht nur

die Beratung und Vermittlung der Arbeitslosen und die Durch-

führung der Kontrollvorschriften, sondern sie haben in zahl-

reichen Fällen die grundlegende Entscheidung zu treffen.

So entscheiden sie über die Vermittlungsfähigkeit des

Arbeitslosen oder über die Zumutbarkeit einer Arbeit. Ohne

enge Kooperation zwischen Kassen und zuständigen kantonalen

Amtsstellen ist eine reibungslose Durchführung der Arbeits-

losenversicherung undenkbar.

Entsprechend der organisatorischen Zweiteilung der Arbeits-

losenversicherung sind auch deren Zuständigkeit und Aufsicht

geregelt. Für das Beitragswesen ist das Bundesamt für Sozial-

versicherung zuständig, für alle übrigen Bereiche das Bun-

desamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit.
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25 Die Finanzierung

Entsprechend der verfassungsrechtlichen Vorschrift soll,

wie schon in der Uebergangsordnung, der Aufwand der Ver-

sicherung grundsätzlich durch Beiträge gedeckt werden.

Demnach ist der Beitragssatz jeweils so festzulegen, dass

das erzielte Beitragsaufkommen im Prinzip die Höhe der

Versicherungsaufwendungen erreicht, wobei aber eine ange-

messene Reserve vorhanden sein soll.

Diese dem Versicherungsprinzip folgende1 Finanzierungsart

hat zur Folge, dass bei guter Wirtschaftslage und geringen

Versicherungsleistungen der Beitragssatz niedrig angesetzt

werden kann und anderseits bei einer Verschlechterung der

Wirtschaftslage und steigender Arbeitslosigkeit.erhöht

werden muss. Dies widerspricht an sich dem Prinzip einer

antizyklischen Finanzierung. Allerdings wird dies gemildert

durch die Aeufnung einer angemessenen begrenzten Reserve,

ebenso dadurch, dass bei schlechter Wirtschaftslage durch

die vermehrte Ausschüttung von Leistungen Kaufkraft

geschaffen wird. Im übrigen müssen die Beiträge für die

Arbeitslosenversicherung in ihren wirtschaftlichen Propor-

tionen gesehen werden, die doch relativ bescheiden sind.

Wird die Höhe des Ausgleichsfonds, wie in Artikel 3 Absatz 3

vorgeschlagen, auf 2,5 Prozent der beitragspflichtigen Gesamt-

lohnsumme begrenzt, so ergibt dies auf der heutigen Basis

von rund 76 Milliarden Franken eine Reserve von 1,9 Milliar-

den Franken. Damit liesse sich für ein Jahr, bei einem durch-

schnittlichen Taggeld von 80 Franken, eine Arbeitslosenquote

von. 3,4 Prozent (bei 2,7 Millionen Arbeitnehmern) abdecken,

wobei dann allerdings sämtliche übrigen Leistungen und die

Verwaltungskosten aus der laufenden Jahreseinnahme gedeckt

werden müssten.
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Als letzte Finanzierungsquelle sieht der Entwurf schliess-

lich noch Darlehen von Bund und Kantonen vor, jedoch nur

bei ausserordentlichen Verhältnissen im Sinne der Verfas-

sungsvorschrift. Solche "ausserordentliche Verhältnisse"

liegen vor, wenn unvorhersehbar die Auszahlungen der Versi-

cherung durch die Beiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber

unter Anwendung des zulässigen Beitragshöchstsatzes und

durch Entnahme aus der Reserve des Ausgleichsfonds nicht

mehr gedeckt werden können. Ein Beitragssatz von 0,5 Prozent

ergibt auf der gleichen beitragspflichtigen Gesamtlohnsumme

ein jährliches Beitragsaufkommen von 380 Millionen Franken.

Damit könnte während eines Jahres beim gleichen Taggeld von

80 Franken eine Arbeitslosigkeit von 0,5 Prozent abgedeckt

werden, wobei noch 100 Millionen Franken für andere Lei-

stungen zur Verfügung stünden.

Bei Anwendung des im Entwurf vorgeschlagenen Höchstansatzes

von 2 Prozent würden pro Jahr 1,52 Milliarden Franken an

Beiträgen eingehen. Damit liesse sich eine Arbeitslosen-

quote von 2,5 Prozent während eines Jahres decken, wobei

noch 116 Millionen Franken für andere Leistungen verbleiben

würden. Wir verweisen im übrigen auf die Tabelle des An-

hanges.

26 Verwaltungsrechtspflege

Die entsprechenden Bestimmungen wurden zusammen mit dem

Bundesamt für Justiz ausgearbeitet.

Verschiedene Vernehmlassungen wünschten eine Regelung, die

derjenigen in ändern Sozialversicherungsgesetzen, wie AHVG

oder IVG, entspricht, und beantragten daher, die entspre-

chenden Bestimmungen jenen der ändern Sozialversicherungen

anzupassen. Dem ist entgegenzuhalten, dass der Erlass derart
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detaillierter Vorschriften nicht mehr notwendig ist. Die

Kantone haben ihre' Verwaltungsrechtspflege durch angemessene

und den heutigen Voraussetzungen entsprechende Bestimmungen

geregelt. Komplizierte und umfassende Regelungen sind auch

deshalb nicht mehr erforderlich, v/eil das Verfahren vor

Bundesinstanzen (Eidgenössisches Versicherungsgericht und

Bundesverwaltung) ausgebaut wurde und heute allgemeine bun-

desrechtliche Verfahrensvorschriften (Bundesgesetze über

die Organisation der Bundesrechtspflege und über das Ver-

waltungsverfahren) bestehen. Es konnte daher eine knappere

Regelung gewählt werden.

27 Regelung für besondere Personengruppen

271 Die Stellung der Frauen

Die Frauen sind den Männern in der Arbeitslosenversicherung

gleichgestellt. Ihre Funktion als Hausfrau und Mutter bringt

es jedoch mit sich, dass für bestimmte Probleme ausdrücklich

Sonderregelungen verlangt oder getroffen werden.

Vorerst ist davon auszugehen, dass sich der Entwurf keines-

wegs, wie von verschiedenen Vernehmlassern angenommen, in

die grundsätzlichen Auseinandersetzungen über die Stellung

der Frau zwischen Beruf und Familie einmischen will. Er

unterscheidet die Frauen primär, wie die Männer, nach, solchen,

die als Arbeitnehmer für einen fremden Arbeitgeber tätig

sind und solchen, die es nicht sind.

Es ist mehrfach die Meinung geäussert worden, dass eine Frau,

die bisher infolge familiärer Verpflichtungen ihre Erwerbs-

tätigkeit für einige Zeit eingestellt hat, ausser auf dem

Umweg über die freiwillige Versicherung keinerlei Möglich-
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keit habe, je wieder in die Versicherung einzusteigen.

Dies trifft nicht zu. Mit der Annahme irgend einer, gleich

wie gearteten, beitragspflichtigen Beschäftigung wird die

Frau automatisch auch der Versicherung unterstellt. Damit

hat sie wie jeder Mann auch den Beweis dafür zu erbringen,

dass sie als Arbeitnehmerin tätig sein kann und will. Die-

se Regelung wird den normalen Verhältnissen durchaus ge-

recht und ist unerlässlich zur Verhütung von Missbräuchen.

Für ausserordentliche Verhältnisse dagegen sieht der Ent-

wurf Sonderregelungen vor, die vorwiegend den Frauen

- ausnahmsweise auch Hausmännern - zugute kommen. Es be-

trifft dies die Personen, die wegen Trennung oder Schei-

dung ihrer Ehe, wegen Invalidität oder Tod des Ehegatten

oder aus ändern Gründen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit

gezwungen sind. Diese Personen brauchen keinen Nachweis

einer vorgängigen beitragspflichtigen Beschäftigung zu er-

bringen. Die Ausnahmeregelung rechtfertigt sich jedoch nur

für Personen, die infolge der erwähnten Umstände in eine

Notlage geraten würden, weil ihnen die bisherige finanzielle

Lebensgrundlage entzogen würde. Eine Ausdehnung dieser

Sonderregelung auf normale Verhältnisse kann nicht in Be-

tracht gezogen werden.

Nachdem jedoch verschiedene Vernehmlassungen aus Organisa-

tionen der Arbeitnehmer und der Frauen auf die beruflichen

Schwierigkeiten der Frau beim Wiedereinstieg ins Erwerbs-

leben hingewiesen haben, ist im vorliegenden Entwurf neu

eine Bestimmung aufgenommen worden, die diesem Anliegen

Rechnung trägt. Demnach können Frauen, wenn sie nach einem

zeitweisen Unterbruch ihrer Arbeitnehmertätigkeit wieder

ins Erwerbsleben eintreten wollen, Anspruch darauf erheben,

Umschulungs- oder Weiterbildungskurse zu Lasten der Arbeits-

losenversicherung zu besuchen, allerdings ohne Anspruch auf

Taggeld. Für den Anspruch auf Kostenersatz bedarf es weder

eines finanziellen Bedarfsnachweises noch einer vorgängi-
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gen beitragspflichtigen Beschäftigung, sondern nur der

Zustimmung des Arbeitsamtes wie für die übrigen ,Präventiv-

massnahmen. Diese grosszügige Regelung rechtfertigt sich;

nicht zuletzt dadurch, dass die Gesüchstellerinnen durch

den Besuch der betreffenden Kurse immerhin ihren Willen zur

Aufnahme einer Erwerbstätigkeit unter Beweis stellen.

Nebst diesen Regelungen kommen einige Neuerungen des Ent-

wurfs besonders den Frauen zugute. Insbesondere gelten

für•die Teilzeitarbeit, die ja vorwiegend von Frauen ausge-

übt wird, neue Regelungen, die den Nachweis der vorgängigen

beitragspflichtigen Beschäftigung wesentlich erleichtern.

Es sei hier auf das Institut der Rahmenfristen hingewiesen

und auf den Wegfall des bisherigen Mindesterfordernisses

an vorgängiger regelmässiger Tätigkeit von 15 Stunden je

Woche. Zudem ist bei Kurzarbeits-, Schlechtwetter- und

Insolvenzentschädigung das Erfordernis der vorgängigen

Beitragspflicht gänzlich weggefallen.

Schliesslich ist im neuen Entwurf auch der Mutterschaft In

verschiedener Hinsicht Rechnung getragen worden. So führt

sie, soweit es sich um Schwangerschaft und Zeit der Nieder-

kunft handelt, zur Befreiung vom Nachweis einer vorgängigen

Beitragszeit, wenn1 die Versicherte wegen der Mutterschaft

zeitweise nicht in! einem Arbeitsverhältnis stand und deshalb

die Mindestbeitragszeit nicht erreicht (Art. 13). Bei' fort-

bestehendem Arbeitsverhältnis wird die Zeit, während der

die Versicherte .wegen Mutterschaft an der Arbeit verhindert

ist, einer beitragspflichtigen Beschäftigung gleichgestellt,

•auch wenn infolge Absenz der Lohn nicht entrichtet und somit

keine Beiträge bezahlt wurden. Von besonderer Bedeutung für

die Frauen jedoch ist, dass Mutterschaft nun wie Krankheit

eine Arbeitslose während einer gewissen Zeit ihres Anspruchs

an die Arbeitslosenversicherung nicht mehr beraubt. Wir

verweisen auf unsere Ausführungen zu Artikel 27.
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Noch weitergehende Konzessionen an die Frauen durch die

Arbeitslosenversicherung sind nicht zu verantworten. Insbe-

sondere ist es nicht angebracht, jeder Frau, die wieder ins

Erwerbsleben eintreten möchte, ohne Nachweis der oben

umschriebenen Notlage eine beitragsfreie Deckung des

"Verdienstausfalles" durch die Arbeitslosenversicherung zu

gewähren. Eine solche Regelung würde eine seriöse Kontrolle

nicht ermöglichen.

272 Ausländische Arbeitnehmer, Grenzgänger, Flüchtlinge

Ausländische Arbeitnehmer sind den Schweizern im Entwurf

gleichgestellt. Sie sind unter den gleichen Voraussetzungen

wie diese beitragspflichtig und bezugsberechtigt. Der

Leistungsexport und die Anrechnung von ausländischen Ver-

sicherungs- oder Beitragszeiten (Totalisation) sind ausge-

schlossen. Beides kann aus der Sicht der Arbeitslosenver-

sicherung wegen der damit verbundenen Missbrauchsgefahr

nicht in Frage kommen. Leistungsexport würde die Ausrichtung

von Leistungen an Versicherte im Ausland bedeuten, bei denen

jede Kontrolle der Vermittlungsfähigkeit und der übrigen

Anspruchsvoraussetzungen ausgeschlossen wäre ; es könnte

nicht einmal in allen Fällen zuverlässig nachgeprüft werden,

ob sie überhaupt noch arbeitslos sind. Aehnliches ist in

bezug auf die Totalisation zu sagen: eine zuverlässige

Ueberprüfung von geltend gemachten Versicherungs- oder

Beitragszeiten im Ausland wäre sehr oft nicht möglich. In

beiden Fällen würden sich die übrigen Versicherten, die sich

im Inland - im Interesse der Missbrauchsverhütung - strenge

Kontrollen gefallen lassen müssen, zu Recht als diskriminiert

vorkommen.
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Zwar wird den Schweizern, im Hinblick auf die Verantwort-

lichkeit des Staates für seine eigenen Staatsbürger, mit

der beitragsfreien Deckung nach längerer Arbeitnehmertätig-

keit im Ausland (Art. 13) ein Entgegenkommen gezeigt, das

nicht auf ausländische Arbeitnehmer ausgedehnt werden kann.

Abgesehen von diesem Sonderfall hat jedoch der schweizerische

genau wie der ausländische Arbeitnehmer das Erfordernis der

vorgängigen beitragspflichtigen Beschäftigung in der Schweiz

nachzuweisen.1 Für die ausländischen Saisonarbeitnehmer ist

dieser Nachweis durch zwei Neuerungen im Entwurf wesentlich

erleichtert worden. So können für den Nachweis der nötigen

Beitragszeiten nunmehr die vorausgehenden zwei Jahre heran-

gezogen werden statt wie bisher nur ein Jahr. Zudem genügt

jetzt innerhalb dieser Zwei-Jahresfrist der' Nachweis von

sechs Monaten, während es bisher für die gleiche Zeitspanne

zusammengerechnet noch zweimal 150 Tage brauchte. Wenn sie

auch infolge des Verbots von Leistungsexporten nur jeweils

bis zum Ablauf der Saisonbewilligung anspruchsberechtigt

sind, so leisten sie anderseits auch nur während der Saison

Beiträge. Von einer Diskriminierung dieser Personengruppe

kann somit nicht die Rede sein.

Von besonderer Bedeutung für die ausländischen Arbeitnehmer

ist die Tatsache, dass sie auch im Hinblick auf die

Leistungen für Wiedereingliederung und Umschulung den

Schweizern gleichgestellt sind. Für diese Leistungen wie

auch für jene bei Kurzarbeit, bei Schlechtwetter und bei

Insolvenz des Arbeitgebers ist das Erfordernis der vorgäri-

gigen beitragspflichtigen Beschäftigung als Anspruchsvor-

aussetzung gänzlich weggefallen. Gerade diese Neuerung

kommt vor allem den ausländischen Saisonarbeitnehmern zugute.
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Was die Grenzgänger betrifft, so ändert der Entwurf nichts an

ihrer Rechtsstellung, wie sie durch Abkommen mit den umliegen-

den Ländern festgelegt wurde. Demnach zahlen die Grenzgänger

im Beschäftigungsland ihre Beiträge und erhalten dort auch

Leistungen bei Kurzarbeit. Bei Ganzarbeitslosigkeit erhalten

sie Leistungen vom Wohnland. Dabei erbringt jedes Land die

Leistungen aufgrund seiner eigenen Gesetzgebung. Der Versiche-

rungsträger des Beschäftigungslandes überweist dem Versiche-

rungsträger des Wohnlandes einen gewissen Anteil des Beitrags-

aufkommens zum Ausgleich für die Debernahme des Risikos der

Ganzarbeitslosigkeit. Für weitere Einzelheiten verweisen wir

auf die Botschaft betreffend die üebereinkommen der Schweiz

mit Frankreich, Italien, Liechtenstein und Oes.terreich über

die Stellung,der Grenzgänger in der Arbeitslosenversicherung

vom 28. Februar 1979 (BEI 1979 I 817). Ein ähnlich lautendes

Abkommen mit der Bundesrepublik Deutschland ist in Vorbereitung.
\

Ane,rkannte Flüchtlinge sind gemäss internationalem Flücht-

lingsabkommen den eigenen Staatsangehörigen gleichzustellen.

Dieser Grundsatz wird mit dem Entwurf befolgt. Die Schweize-

rische Zentralstelle für Flüchtlingshilfe stellt jedoch noch

weitergehende Begehren. Sie möchte, dass der Flüchtling schon

bei seinem erstmaligen Eintritt in die Schweiz von Anfang an

beitragsfrei gedeckt werde, damit seine Eingliederung und auch

sein Lebensunterhalt,zu Lasten der Arbeitslosenversicherung

gesichert werden. Im Entwurf ist diesem Begehren nicht Rech-

nung getragen worden, und zwar aus drei Erwägungen:

Erstens ist ein erstmals in die Schweiz einreisender

Flüchtling nicht mit einem zurückkehrenden Auslandschwei-

zer gleichzustellen, da er ja bisher keinerlei Beziehung

zu unserem Lande hatte: das Gleichstellungsprinzip ist

somit nicht verletzt. Zweitens wird während der ersten

Wochen oder Monate des Aufenthalts eines Asylbewerbers

noch geprüft, ob er überhaupt in der Schweiz verbleiben
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darf, beziehungsweise ob ihm,das erbetene Asyl gewährt

werden kann; ;er wäre somit noch gar nicht vermittlungsfähig.

Drittens ist. eine Deckung zu Lasten der von den Sozialpart-

nern geäufneten Arbeitslosenversicherung überhaupt nicht;

nötig; die Flüchtlinge werden nämlich von den dazu bestens

geeigneten besonderen Organisationen nach ihrer Wahl vom

ersten Tage an betreut. Für Lebensunterhalt und Eingliede-

rung wird gesorgt, und für die Kosten kommt der Bund bis1

zur Fällung des Asylentscheides zu 100 und anschliessend

zu.über 90 Prozent auf. Dieses Vorgehen entspricht insge-

samt weit besser der besonderen Situation des Flüchtlings ,

als es die auf den; Normalfall, ausgerichtete Arbeitslosen-

versicherung .mit ihren Dienstpn vermöchte.

Auf der ändern Seite ist jedoch .der Flüchtling dem Schwei-

zer insofern gleichgestellt, als .er genau wie dieser bei-

tragsfrei gedeckt wird, wenn er nach länger dauernder Er-

werbstätigkeit im Ausland - sofern nicht ein Grund zum Ent-

zug des Flüchtlingsstatus in der Schweiz eingetreten,ist -

in unser Land .zurückkehrt. Diese. Regelung braucht jedoch,

nicht ausdrücklich im Gesetz verankert zu werden, sondern

ergibt sich aus dem Gleichstellungsprinzip, nachdem hier

tatsächlich gleiche Sachverhalte zugrunde liegen.

273 Behinderte und Kranke

Die Ausrichtung von Leistungen der Arbeitslosenversicherung

an arbeitslose Kranke oder Behinderte ist aufgrund der Ver-

nehmlassungen von Grund auf neu überdacht und grosszügig

ausgestaltet worden. So sind nunmehr Bezüger einer ganzen

Invalidenrente nicht mehr grundsätzlich von der Bezugsbe-

rechtigung ausgeschlossen, sondern haben aufgrund ihrer

vorausgehenden Erwerbstätigkeit Anspruch, auf Leistungen,
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solange sie im Rahmen ihrer verbleibenden Arbeitsfähigkeit

vermittlungsfähig sind. Auch für den kranken Arbeitslosen

wird eine gänzliche Neuregelung vorgeschlagen. Wir verwei-

sen auf unsere Ausführungen zu den Artikeln 14 und 27.

28 Aufwertung der Stellung der Sozialpartner im vor-

liegenden Entwurf

Verschiedene Vernehmlasser, so insbesondere der Zentralver-

band schweizerischer Arbeitgeber-Organisationen, der Vor-

ort des Schweizerischen Handels- und Industrievereins, der

Christlichnationale Gewerkschaftsbund der Schweiz und die

Vereinigung schweizerischer Angestelltenverbände stellten

das Begehren, den Sozialpartnern sollte im Rahmen des neuen

Arbeitslosenversicherungsgesetzes ein vermehrtes Mitsprache-

recht eingeräumt werden. Sie weisen insbesondere darauf

hin, dass die Arbeitslosenversicherung nicht nur seit ihren

ersten Anfängen von den Sozialpartnern aufgebaut wurde,

sondern nach der Vorlage auch ausschliesslich von' ihnen

finanziert werde.

Dem Anliegen nach vermehrter Mitsprache kann eine gewisse

Berechtigung nicht abgesprochen werden. Im vorliegenden

Entwurf ist ihm deshalb Rechnung getragen worden, soweit

sich dies aus durchführungstechnischen Gründen verwirkli-

chen lässt. Nicht entsprochen werden konnte z.B. dem Begeh-

ren einzelner Organisationen, den zuständigen kantonalen

Amtsstellen tripartite Kommissionen mit Entscheidungsbefug-

nissen beizugeben; dies würde die Durchführung über Gebühr

erschweren.

Als erstes wird in der Vorlage vermehrt Bezug genommen auf

die Gesamtarbeitsverträge. Dies ist der Fall im Zusammen-

hang mit der Umschreibung der zumutbaren Arbeit, indem ver-
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langt wird, eine zugewiesene Arbeit müsse insbesondere den

gesamt- oder normalarbeitsvertraglichen Bedingungen ent-

sprechen. Ferner werden für die Bemessung der Kurzarbeits-

entschädigung-Lohnerhöhungen berücksichtigt, die während

der Dauer von Kurzarbeit durch Gesamtarbeitsvertrag verein-

bart werden.

Insbesondere aber wurden umfang und Kompetenzen der Auf-

sichtskommission ausgebaut. Es ist erwogen worden, diese

eventuell mit der Konsultativen Kommission zusammenzulegen.

Wir haben aber davon abgesehen in der Meinung, dass die

Konsultative Kommission insbesondere Probleme technischer

Natur zu behandeln hat und somit vor allem aus Fachleuten

zusammengesetzt sein muss. Die Aufsichtskommission dagegen

hat wichtige Entscheide von politischer Tragweite zu fassen.

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu Artikel 88.

Im Hinblick auf die neuen Kompetenzen und die wichtigen

Entscheide, die die Kommission zu treffen haben wird, wird

diese in regelmässigen und nicht zu weit auseinanderliegen-

den Zeitabständen tagen müssen. Ihre Mitgliederzahl ist

etwas auszuweiten, aber nicht in einem Ausmass, das eine

beförderliche Behandlung der anstehenden Fragen gefährden

würde.

29 Die Nahtstellen zu den ändern Sozialversicherungszweigen

Unter Ziffer 133.37 ist von der' in den Vernehmlassungen vielfach

geäusserteh Forderung nach einer Gesamtkonzeption der einzel-

nen Sozialversicherungszweige die Rede gewesen. Auch das Be-

gehren nach einer allgemeinen Regelung des Sozialversicherungs-

rechts auf Gesetzesebene, beispielsweise in einem Rahmenge-

setz oder etwa in einem "Allgemeinen Teil des Sozialversiche-

rungsrechts" wurde dabei erwähnt.

551



Von einer Neukonzeption der Arbeitslosenversicherung kann

jedoch die Erfüllung derartig weitgespannter Anliegen, so

berechtigt sie an sich sein mögen, gerechterweise nicht er-

wartet werden. Zuerst ist festzuhalten, dass die Arbeits-

losenversicherung kein klassischer Bereich der Sozialver-

sicherung ist. Sie enthält zumindest gleichviele Elemente

der Arbeitsmarktpolitik, z.B. die zentrale Frage der Ver-

mittlungsfähigkeit, wie der Sozialversicherung. Durch den

Einbau der Präventivmassnahmen ist der arbeitsmarktpoli-

tische Aspekt eher noch verstärkt worden. Ein Gesamtkonzept

der Sozialversicherung und eine damit verbundene Verbes-

serung der Koordination zwischen den verschiedenen Ver-

sicherungszweigen betrachtet der Bundesrat als wichtiges

Anliegen. Man muss sich indessen bewusst sein, dass es

nicht leicht ist, unsere im Laufe der Jahrzehnte nach und

nach entstandenen und ausgebauten, von verschiedenen Ein-

richtungen getragenen Sozialversicherungen unter ein ein-

heitliches Konzept zu fassen. Vordringlich ist daher, dass

bei jeder Neugestaltung eines Sozialversicherungszweiges

die Abstimmung mit den übrigen Zweigen sehr sorgfältig vor-

genommen wird. Dies ist bei der Ausarbeitung des vorlie-

genden Gesetzesentwurfs geschehen. Ein Gesamtkonzept in

sozialpolitischer, rechtlicher und finanzieller Beziehung

ist zurzeit auf verschiedenen Ebenen in Prüfung. Der

Bundesrat -wird namentlich in dem in Aussicht gestellten

Bericht zu den Postulaten Reverdin (76.465) und Gautier

(76.435) darauf zurückkommen. Sollte man zu einem späteren

'Zeitpunkt in bestimmten Fragen der Sozialversicherung zu

einheitlichen Lösungsvorschlägen gelangen, würde dies

selbstverständlich bedeuten, dass auch das neue Arbeits-

losenversicherungsgesetz den neuen Gegebenheiten angepasst

werden müsste.
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Immerhin konnten bereits im' Gesetzesentwurf einige drängende

Koordinationsfragen, gerade auch solche, in denen es um die

Schliessung von Deckungslücken ging, einer praktikablen

Lösung zugeführt werden. Dies betrifft insbesondere die nun-

mehr getroffene Abgrenzung zwischen Arbeitslosenversicherung

einerseits und Kranken- beziehungsweise Unfallversicherung

anderseits (Art. 27 bzw. 113) , die in ihrer jetzigen Ausge-

staltung den Anliegen weiter Kreise, wie sie in den.Vernehm-

lassungen zum Ausdruck kamen, darunter nicht zuletzt der

Krankenkassen selbst, Rechnung trägt. Im weitern beseitigt

die Vorlage auch die Benachteiligung des arbeitslosen

Militär- oder Zivilschutzdienstpflichtigen, dessen Erwerbs-

ausfallentschädigung niedriger ausfällt, als es das Arbeits-

losentaggeld wäre, indem nun die Arbeitslosenversicherung

für den Differenzbetrag aufkommt (Art. 25).

Auch in bezug auf die Sicherung der1 sozialen Vorsorge wird

im Entwurf ein Begehren berücksichtigt, das für die Arbeit-

nehmer von grösster Wichtigkeit ist und das sich auch recht-

lich, realisieren lässt. Gemeint ist die Verpflichtung der

Arbeitgeber, während Kurzarbeit die ungeschmälerten gesetz-

lichen und vertraglich vereinbarten Sozialversicherungsbei-

träge - ausgenommen diejenigen an die SUVA - fortzuzahlen

(Art. 36 Bst. c).

Weitergehenden Begehren, wie z^B. jenem, die Arbeitslosen-

versicherung solle;bei Ganzarbeitslosigkeit die unreduzierten

Beitragszahlungen,an AHV und IV übernehmen, um eine Beein-

trächtigung des künftigen Rentenanspruchs infolge längerer

Arbeitslosigkeit zu verhindern, oder es sei zu diesem, Zweck

das anwartschaftliche Guthaben des Arbeitslosen prämienfrei

aufzuaddieren, kann hingegen zurzeit und im Rahmen dieses

Gesetzeswerks aus prinzipiellen Gründen und mit Blick auf

den hiezu erforderlichen administrativen Aufwand nicht ent-

sprochen werden. Zur Vermeidung eigentlicher Beitragslücken
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in solchen Fällen sollte ein von den Arbeitsämtern und

Arbeitslosenkassen auszuhändigendes Merkblatt über die

Erfassung der Nichterwerbstätigen für die :Beitragsleistungen

an ,die AHV/IV/EO genügen. Auf das Problem wird jedoch im

Rahmen der erwähnten Gesamtkoordination der Sozialversiche-

rungen zurückzukommen sein.

Aehnliches gilt für den beruflichen Vorsorgeschutz, zu

dessen Erhaltung bei Arbeitslosigkeit von verschiedener

Seite die Weiterführung der Beitragszahlungen durch die

Arbeitslosenversicherung (nach Abzug der Arbeitnehmer-

prämien von den Entschädigungsleistungen) angeregt wird.

Das in Vorbereitung befindliche Bundesgesetz über die be-

rufliche Vorsorge regelt die Versicherung bei Arbeitslosig-

keit in Artikel 46. Danach kann der Arbeitslose, der dem

Obligatorium nicht mehr unterstellt ist, .die Versicherung

freiwillig im bisherigen Umfang weiterführen. Die Frage

der Beitragszahlung lässt sich zweckmässigerweise erst

regeln, wenn das neue Bundesgesetz über die berufliche

Vorsorge endgültig vorliegt. Die Arbeitslosenversicherung

mit der Durchführung einer Zwischenlösung bis zu diesem

Zeitpunkt zu belasten, wäre angesichts der damit verbunde-

nen, kaum zu bewältigenden zusätzlichen Aufgaben nicht zu

verantworten.

Der Entwurf hat, wie erwähnt, auch einige wenige Aenderungen

anderer Bundesgesetze vorgenommen (Art. 113 - 115). Ver-

einzelte weitere Aenderungsvorschlage, die die Vorlage in

der zur Vernehmlassung unterbreiteten Fassung enthielt,

sind inzwischen aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen

fortgefallen.
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Erlauterungen zu den einzelnen Bestiinmungen

31 Die Beitrage

Artikel 1 Beitragspflicht

Der Artikel iiber die Beitragspflicht entspricht jenem der

Uebergangsordnung, jedoch mit zwei Neuerungen. Erstens

sind mitarbeitende Familienglieder, die in ,der Familien-

zulagenordnung fur die Landwirtschaft als Selbstandig-

erwerbende gelten, von ~sr Beitragspflioht ausgenommen.

Zweitens wurde die Versicherungspflicht ausgedehnt auf Ar-

beitnehmer nicht beitragspflichtiger, Arbeitgeber, die der

AHV nach Artikel 6 AHVG unterstellt-sind. Es betrifft dies

vor allem die standig in der Schweiz! tatigen Vertreter

auslandischer Firmen sowie das Personal internationaler

Organisationen und auslandischer diplomatischer Vertre- ,

tungen. Die AHV-Altersrentner waren bereits unter der

Debergangsordnung durch Verordnung von der,Beitragspflicht

ausgenommen worden und bleiben dies auch gemass der Vorlage.

Artikel 2 Beitragsbemessung ,

Der Artikel ist aus der Uebergangsordnung unverandert tiber-

nommen worden. In der Vernehmlassung haben sich einige we-

nige Stimmen gegen jede Form der Plafonierung ausgesprochen.

Solchen Begehren kann jedoch aus verfassungsrechtlichen:Ueber-

legungen nicht gefolgt werden.,'Nicht, entsprochen werden:kann

auch gewissen Vorschlagen, die auf eine massive Erhohung des

massgeb'enden Hochstbetrages hinauslaufen.

Vereinzelt sind auch Bedenken gegen ,den Einbezug von Neben-

einkiinften in die Beitragsbemessung, die dann schliesslich

doch nicht versichert seien, .vorgebracht worden. Der Ein-

bezug ist jedoch eine notwendige und nicht ungewollte Folge
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der schon unter der Uebergangsordnung geltenden Regelung,

wonach Einkommen aus jedem Arbeitsverhältnis bei der Bei-

tragsbemessung berücksichtigt werden.

Artikel 3 Beitragssatz

Gegenüber der zur Vernehmlassung unterbreiteten Fassung

sieht die. Vorlage zwei wichtige Aenderungen vor. Als erstes

sollen für den Beitragssatz, wie in verschiedenen Vernehm-

lassungen angeregt, die gleichen 0,5 Prozent wie heute bei-

behalten werden (statt 0,8 %). Dieser Satz scheint tatsäch-

lich angesichts der Finanzlage des Fonds als angemessen.

Im übrigen soll der Bundesrat den Beitragssatz - wie im

Vernehmlassungsverfahren beantragt - bis auf höchstens

2 Prozent heraufsetzen können. Auf der einen Seite möchten

wir eine allzugrosse Aufblähung des Fonds vermeiden, auf der

ändern Seite bedarf es bei der Ungewissheit, die mit der

Finanzierung der Arbeitslosenversicherung stets verbunden

ist, eines ausgeprägten Flexibilitätsspielraumes. Zweitens

wird für die neu aufgenommene Versichertengruppe der Arbeit-

nehmer nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber festgehalten,

dass .sie auch den Arbeitgeberanteil des Beitrags selbst zu

tragen haben.

Der Höchststand des Fondsvermögens, bei dessen Erreichung

der Bundesrat den Beitrag senken muss, liegt wie bei der

Vernehmlassungsfassung bei 2,5 Prozent der beitragspflich-

tigen Gesamtlohnsumme. Die Aenderungsvorschlage der Vernehm-

lasser hatten sich zwischen 1,5 und 4 Prozent bewegt. Nach

der Vorlage ist eine Beitragssenkung somit nicht mehr wie in

der Uebergangsordnung vom Erreichen eines frankenmässig

bestimmten Stands des Ausgleichsfonds abhängig, sondern vom

Verhältnis zur beitragspflichtigen Lohnsumme.

Im übrigen verweisen wir auf den Abschnitt über die Finan-

zierung.
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Artikel 4 Beitragszahlung

Absatz l dieses Artikels entspricht dem ersten Satz der be-

treffenden Norm in der üebergangsordnung. Auf die Uebernahme

des zweiten1Satzes kann verzichtet werden, da dieser mate-

riell in der Vorschrift des folgenden Artikels enthalten ist.

Absatz 2 regelt die Art und Weise, wie die neu einbezogenen

Arbeitnehmer nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber ihre Bei-

träge zu entrichten haben. '

Artikel 5 Anwendbare Vorschriften der AHV-Gesetzgebung

Auch dieser Artikel entspricht materiell der betreffenden

Vorschrift in der üebergangsordjiung. Aus gesetzestechnischen

Gründen wurde darauf verzichtet, wiederum die zur Anwendung

gelangenden Bestimmungen der AHV einzeln aufzuführen. Es

sollen vielmehr insgesamt sowohl für den Beitragsbezug

selbst als auch für das Verfahren und den Vollzug im Be-

reiche des Beitragswesens immer die Bestimmungen der AHV

sinngemäss angewendet werden. Das Wort "sinngemäss" wurde

aufgenommen im Hinblick darauf, dass viele Wendungen aus-

drücklich die AHV als solche aufführen und somit auf die

Arbeitslosenversicherungsbeiträge nur sinngemäss angewendet

werden können.
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32 Die Leistungen

Artikel 6 Arten der Leistungen

Dieser Artikel vermittelt einen Ueberblick über die nach-

folgend geregelten Arten von Leistungen und begründet so-

mit keine eigenständigen Ansprüche.

321 Die Arbeitslosenentschädigung

321.1 Anspruchsberechtigung

Artikel 7 Anspruchsvoraussetzungen

Auch Artikel 7 ist ein Kopfartikel, dessen einzelne;-Ele-

mente"nachfolgend umschrieben werden. Einzige Ausnahme

sind die Altersgrenzen, die keiner Ergänzungen bedürfen.

Als Mindestalter wurde, entgegen einzelner Vernehmlassungen

15 Jahre beibehalten, da einige Kantone noch kein obliga-

torisches neuntes Schuljahr haben. Von einem Vernehmlässer

ist unter Hinweis auf die elterliche Unterhaltspflicht

gewünscht worden, dass die ganz Jungen nur in familiären

Ausnahmesituationen Leistungen beziehen können, während

umgekehrt von anderer Seite ihre Deckung begrüsst und eine

zusätzliche Verpflichtung der Kantone zu besonderen Kass-

nahmen für die Jugendlichen gewünscht wurde. In der Praxis

wird es jedoch Sache des Arbeitsamtes sein, den Jugendli-

chen bei Eingliederungsmassnahmen oder bei der Arbeitssuche

behilflich zu sein; des weiteren sorgen bei den Jungen ohne

vorgängige Beitragspflicht die Karenztage dafür, dass sie

nicht gleichsam von Anfang an zum Taggeldbezug erzogen wer-

den. Ein Bedarfsnachweis dagegen scheint uns gerade bei

den Jungen nicht tunlich zu sein.

Die obere Altersgrenze ist identisch mit dem Renten-Alter

in der AHV.
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Artikel 8 Rahmenfristen

Das Institut der Rahmenfristen stellt eine Heuerung.dar,

die in den Vernehmlassungen fast durchwegs ausserordent-'

lieh positiv aufgenommen worden ist. Sie!erlaubt es, das

Problem der Arbeitnehmertätigkeit und der Arbeitslosigkeit

aufgrund eines längeren Zeitabschnitts zu beurteilen und

damit vorübergehende Zufälligkeiten und Ungerechtigkeiten

auszuschalten. . '

Der Lauf der beiden Rahmenfristen beginnt am ersten Tag, für

den sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Der

Versicherte hat somit für den Nachweis der vorgängigen bei-

tragspflichtigen Beschäftigung ab diesem Datum ganze zwei

Jahre, zurückgerechnet ab diesem Tag, zur Verfügung. Auf

der ändern Seite wird sein Höchstanspruch auf Taggelder

ebenfalls innerhalb von zwei Jahren, vorwärts gerechnet ab

dem gleichen Tag, bemessen. Diese Regelung erlaubt einen

länger dauernden zusammenhängenden Leistungsbezug, wo ein

solcher infolge besonderer Schwierigkeiten bei der Wieder-

eingliederung ins Erwerbsleben nctwendig ist, ohne die

Versicherung auf die Dauer finanziell wesentlich stärker

zu belasten als bisher.

Die Rahmenfrist auf der Beitragsseite kommt besonders den

Teilzeitarbeitenden, unter denen 'Sich vor allem Frauen fin-

den,1 sowie ausländischen Saisonarbeitnehmern zugute. Für

diese beiden Gruppen bedeutet es, dass sie erheblich

mehr Aussichten haben als unter dem geltenden Recht, die

vorgeschriebenen vorgängigen Beitragszeiten nachweisen und

damit anspruchsberechtigt sein zu können.

Artikel 9 Arbeitslosigkeit

Nach dem alten Recht wurden die Entschädigungen bei Ganzar-

beitslosigkeit, bei Kurzarbeit ("Teilarbeitslosigkeit")und

Schlechtwetter gemeinsam und nach den gleichen Grundsätzen
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geordnet. Nach dem Entwurf dagegen folgen die Regelungen

verschiedenartigen Prinzipien und werden somit unabhängig

voneinander geordnet. Es bedarf deshalb einer Bestimmung,

die den Sachverhalt der Ganzarbeitslosigkeit definiert und

dadurch von den beiden ändern Bereichen abgrenzt. Das ist

der Zweck dieses Artikels.

Im Gegensatz zum alten Recht wird unter dem Ausdruck "arbeits-

los" einzig noch die Ganzarbeitslosigkeit und die "teil-

weise Ganzarbeitslosigkeit" verstanden. Diese gilt es zu

umschreiben. Da die Vernehmlassungen zeigten, dass die

erste Fassung offenbar Anlass zu Missverständnissen ergab,

ist der Artikel neu redigiert worden. Nach wie vor dient

er aber ausschliesslich der Umschreibung des Begriffs der

(Ganz-) Arbeitslosigkeit und der Abgrenzung von Kurzarbeit

und Schlechtwetterausfall.

Dabei sind zwei verschiedene Sachverhalte auseinanderzuhal-

ten: Einerseits die 100-prozentige Ganzarbeitslosigkeit ge-

mäss Absatz l und anderseits die "nur teilweise Ganzarbeits-

losigkeit" nach Absatz 2. Diese ist nicht mit Kurzarbeit zu

verwechseln, bei welcher der Arbeitsausfall ein bestehendes

Arbeitsverhältnis betrifft und wofür eine primäre Lohnzah-

lungspflicht des Arbeitgebers vorliegt. Bei vollständiger

oder teilweiser Ganzarbeitslosigkeit fehlt es demgegenüber

- zum mindesten für die Zeit des Ausfalles - an einem Ar-

beitsverhältnis. Die Entschädigung der Ausfälle gemäss

Absatz 2 folgt den gleichen Prinzipien wie diejenige bei

100-prozentiger Ganzarbeitslosigkeit.

Artikel 10 Anrechenbarer Arbeitsausfall

Auch dieser Artikel ist aufgrund der Vernehmlassungen re-

daktionell neugefasst worden. Er bringt in Absatz l zum Aus-

druck, dass ein Arbeitsausfall, um anrechenbar zu sein, •

immer auch mit einem entsprechenden Verdienstausfall ver-
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bunden sein muss, was zwar bei Ganzarbeitslosigkeit prak-^

tisch immer der Fall sein wird, ferner dass er mindestens

zwei aufeinanderfolgende volle Tage gedauert haben muss.

Kürzere Ausfälle hat der Versicherte im Sinne eines Selbst-

behalts selber zu tragen.

Bei Saisonarbeitsverhältnissen (z.B. im Gastgewerbe) ist

es üblich, dass sich diese oft nicht 'nahtlos aneinander

anschliessen. Es erscheint daher gerechtfertigt, diesem

besonderen Umstand - in ähnlicher Weise wie in der geltenden

Regelung - mit einer angemessenen Anzahl von Karenztagen

Rechnung zu tragen (Abs. 2).

Bezüglich der Anrechenbarkeit des 'Arbeitsa-usf alles bei

Ferienansprüchen ist von vielen Kantonen, vom Verband

schweizerischer Arbeitsämter und jenem der öffentlichen

Kassen darauf hingewiesen worden, dass zumindest für ge-

wisse extreme Fälle, wie z.B. Semesterferien von Lehrern,

Ausnahmen von der allzu grosszügigen'Nichtberücksichti-

gung verbleibender Feriensnaprüche•ermöglicht werden

müssten, um Doppelbezüge und Missbräuche zu verhüten.

Absatz 5 des zur Vernehmlassung 'unterbreiteten Entwurfs

ist gestrichen worden. Das aus dem alten Recht über-

nommene Prinzip, ' wonach ein Arbeitsausfall1 infolge von

Ferien und Feiertagen nicht anrechenbar sei, war näm-

lich auf die Kurzarbeit zugeschnitten; dort ist die

Bestimmung weiterhin enthalten. Bei :Ganzarbeitslosigkeit

dagegen ist sie nicht nötig> der Ausschluss von der An-

spruchsberechtigung bei Ferienabwesenheiten ergibt sich

aus der fehlenden Vermittlungsfähigkeit, und die Anrech-

nung beziehungsweise Nichtanrechnung von Feiertagen wird

in Artikel 18 geregelt. •
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Artikel 1_1 In der Schweiz wohnende Ausländer

Eine der zentralen Anspruchsvoraussetzungen ist, dass der

Versicherte während des Bezugs von Entschädigung in der

Schweiz wohnt. Ein Export von Leistungen ist ausgeschlossen.

Die Gründe dazu wurden unter Ziffer 272 dargelegt. Das

Erfordernis des Wohnens in der Schweiz ist jedoch, wie die

übrigen individuellen Anspruchsvoraussetzungen, nur bei

Ganzarbeitslosigkeit erforderlich. Bei Kurzarbeit oder

Schlechtwetter ist einzig die Beschäftigung.bei einem ab-

rechnungspflichtigen Arbeitgeber massgebend. Im Ausland

Wohnende Grenzgänger sind somit bei Ganzarbeitslosigkeit

in der Schweiz nicht entschädigungsberechtigt; sie werden,

wie unter Abschnitt 272 dargelegt, gemäss bilateralen Ab-

kommen wie bisher vom Wohnland gedeckt sein.

Artikel 12 Beitragszeit

Unter den allgemeinen Ausführungen ist mehrmals auf den

engen Konnex zwischen Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen-

versicherung hingewiesen worden. Im Prinzip sollen nur

"echte Arbeitnehmer" Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung

erheben können, unter dem alten Recht konnte dieses Prinzip

noch strikt durchgeführt werden (Versicherungsfähigkeit).

Seit Einführung der Versicherungspflicht müssen jedoch ge-

wisse Durchbrechungen dieses Prinzips in Kauf genommen

werden, indem z.B. auch Akkordanten der Beitragspflicht wie'

Arbeitnehmer unterstehen und anspruchsberechtigt sind, ob-

wohl ihnen typische Arbeitnehmereigenschaften wie etwa die

arbeitsorganisatorische Unterordnung fehlen. Die vorgängi-

ge Beitragsleistung ersetzt somit in diesem Sinne bei

Ganzarbeitslosigkeit das bisherige Erfordernis der Arbeit-

nehmereigenschaft im bisherigen engeren Sinne der Arbeits-

losenversicherung. Ihr kommt deshalb grosse Bedeutung zu,

soweit es sich nicht um Sondergruppen handelt, für die ge-
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mäss dem nachfolgenden Artikel Erleichterungen vorgesehen

sind. i

Im Gegens.atz zum alten Recht, wo innert der vorangegange-.

nen365 Tage eine (beitragspflichtige) Beschäftigung von

mindestens 150,Tagen nachgewiesen werden musste, genügen

nach dem neuen Recht sechs Monate innerhalb von zwei

Jahren. Darin liegt eine grosse Erleichterung, insbesondere

auch für Teilzeitarbeitende.

Bereits unter der üebergangsordnung sind gewisse Sachver-

halte einer beitragspflichtigen Beschäftigung gleichge-

stellt worden. Der Entwurf folgt in Absatz 2 dem Sinne

nach weitgehend dieser Regelung. Schweizerischer Militär-

und Zivilschutzdienst wird jedoch aufgrund, der Vernehm-

lassungen neu auch dann einer beitragspflichtigen Beschäf-

tigung gleichgestellt, wenn er nicht obligatorisch ist.

Das erlaubt unter anderem den Einbezug von Frauenhilfs-

dienst. Mutterschaft oder Schwangerschaft wird dann einer

beitragspflichtigen Beschäftigung gleichgestellt, wenn das

Arbeitsverhältnis zwar fortdauert, die Arbeitnehmerin je-

doch aufgrund von Arbeitsschutzbestimmungen oder gesamtar-

beitsvertraglicheh Abmachungen keine beitragspflichtige

Beschäftigung ausübt.

Absatz 3 bietet die Rechtsgrundlage dafür, dass unter Um-

ständen auf dem Verordnuhgswege für vorzeitig Pensionierte

strengere Anforderungen an die vorgängige Beitragspflicht

gestellt werden können. Es soll damit verhindert wer-

den, dass diese unmittelbar im Anschluss an ihre Pensionie-

rung zusätzlich zur Pension noch Arbeitslosenentschädigung

beziehen können, ohne dass sie ihre- weitere Vermittlungs-'

fähigkeit und vor allem Vermittlungswiìligkeit unter Be-

weis stellen.
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Artikel 13 Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit

Wie unter dem bisherigen Recht sollen auch künftig gewisse

Personengruppen ohne vorgängige Beitrags zeit gedeckt werden,

wenn sie vor Eintritt der Arbeitslosigkeit an der Ausübung

einer Arbeitnehmertätigkeit verhindert waren. Im ersten Ent-

wurf war der Kreis der so Begünstigten restriktiver als bis-

her umschrieben worden, weil die Möglichkeit einer freiwil-

ligen Versicherung vorgesehen war. In den Vernehmlassungen

sind jedoch zahlreiche Begehren auf Erweiterung der begün-

stigten Personengruppen gestellt worden. Soweit es verant-

wortet werden konnte, ist den Begehren in der vorliegenden

Fassung Rechnung getragen worden.

So sollen in Absatz l unter Buchstabe a im Anschluss an

Schulausbildung, Umschulung oder Weiterbildung nicht nur

minderjährige, sondern auch volljährige Personen v'on einer

vorgängigen Beitragszeit befreit werden, unter Buchstabe b

ist zudem neu die Mutterschaft aufgeführt worden; Arbeit-

nehmerinnen, die während der Schwangerschaft und einer

angemessenen Zeit nach der Niederkunft aus diesem Grund

an der Fortführung ihrer Berufstätigkeit verhindert waren,

sollen bei einer nachfolgenden Arbeitslosigkeit begünstigt

werden, auch wenn - im Gegensatz zu Artikel 12 - kein

fortdauerndes Arbeitsverhältnis vorhanden ist. Es hat aber

nicht die Meinung, dass auch die anschliessende Zeit der

Kinderpflege Anspruch auf eine beitragsfreie Deckung gibt.

Wir verweisen diesbezüglich wie auch für weitere Begehren

im Zusammenhang mit der Stellung der Frau auf die grund-

sätzlichen Ausführungen unter Abschnitt 271.

Dagegen sollen gemäss Absatz 2 Personen, die wegen Trennung

oder Scheidung ihrer Ehe, wegen Invalidität oder Tod ihres

Ehegatten oder aus ähnlichen Gründen zur Aufnahme einer Er-

werbstätigkeit gezwungen sind, von der Erfüllung der Bei-
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tragszeit befreit sein. Dem vereinzelt gestellten Begehren,

diese "ähnlichen-' Gründe" näher zu umschreiben, ist bewusst

nicht entsprochen^ worden, damit die Bestimmung entsprechend

der Vielfaltdes Lebens flexibel gehandhabt werden kann. Bei

Erlass dieser Vorschriften dachte man,etwa an eine ledige

Tochter, die : ihre betagten Eltern betreut hat, von diesen

unterhalten wurde und nach deren Ableben infolge ihrer wirt-

schaftlichen Lage .zur Auf nähme •• eines Verdienstes gezwungen

ist. Ein weiteres typisches Beispiel wäre eine Ehefrau, deren

Mann ohne Hinterlassung finanzieller Mittel ins Ausland ver-

schwunden1 ist. E's ist vorgesehen/ durch laufende Information

der Kassen und Arbeitsämter auch in' diesem Punkte eine mög-

lichst einheitliche Praxis in 'den Kantonen aufzubauen.

Ebenfalls in Absatz 2 ist neu einem.Begehren der Invaliden

entsprochen worden. Demnach sollen.Personen, die bisher als

Invalide nicht arbeitsfähig waren, deren Zustand sich aber

derart verbessert, dass ihre 'Rente gestrichen oder wesentlich

reduziert werden muss, ohne vorgängige Beitragsleistung be-

zugsberechtigt v/erden, sofern, sie vermittlungfähig sind,,.

Häufigster Anwendungsfall dieser Regelung dürfte der Wegfall

oder die Reduktion einer bisherigen ganzen Rente der Invali-

denversicherung, der SUVA oder der•Militärversicherung sein,

wodurch der Betroffene zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit

gezwungen ist. Mit der vorgesehenen Regelung wird die schwie-

rige Anlaufzeit überbrückt. :

Nach gründlicher Prüfung hat man davon abgesehen, Personen,

die im Ausland als Arbeitnehmer tätig sind, auf die später zu

errichtende freiwillige Versicherung zu verweisen. Das Auf-

nahmeverfahren und die Beitragserhebung wären aber wohl zu

umständlich und kostspielig im Verhältnis zum bescheidenen

Beitrag. Diese Gruppe von Personen wird deshalb gemäss

Absatz 3 wie unter bisherigem Recht nach Rückkehr in die

Schweiz beitragsfrei gedeckt.
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Um wirklich kausal für die fehlende vorgängige Beitragszeit

zu sein, muss das Hindernis - oder mehrere derselben zusam-

'men - während mehr als zwölf Monaten bestanden haben; bei

kürzeren Verhinderungen bleibt dem Versicherten während der

zweijährigen Rahmenfrist genügend Zeit, um eine ausreichende

beitragspflichtige Beschäftigung auszuüben,. Das wäre zwar

an sich selbst bei einer Verhinderung von bis zu 18 Monaten

noch möglich, falls keine andere Verhinderung dazu käme.

Hier ist jedoch bewusst ein gewisser Spielraum belassen worden,

so dass je nach der Sachlage entweder aufgrund der geleiste-

ten Beiträge voll oder aber beitragsfrei, jedoch unter Ab-

zug einer Wartezeit, gedeckt werden kann.

Absatz 4 sieht vor, dass durch Verordnung eine Wartezeit ein-

geführt wird. Diese hat den Sinn, einen gewissen Ausgleich

für die Begünstigung zu schaffen, die sich aus der Befrei-

ung von der vorgängigen Beitragszeit ergibt. Es geht dabei

weniger um die nicht entrichteten Beiträge als um die Besser-

stellung gegenüber allen übrigen Versicherten, welche bei

Fehlen auch nur eines einzigen Beitragsmonats keinen An-

spruch haben. Es ist vorgesehen, die Wartezeit in der Verord-

nung je nach Sachlage abzustufen) so wird von den Schulent-

lassenen erwartet werden können, dass sie zumindest während

einiger Zeit versuchen, Arbeit zu suchen, statt dass sie

gleichsam vom ersten Tage an zum Arbeitslosen erzogen werden.

Auf der ändern Seite könnte gegenüber einer Frau, die ihren

Ernährer verloren hat, die Wartezeit erheblich reduziert

werden.

Artikel 14 Vermittlungsfähigkeit

Die Vermittlungsfähigkeit ist einer der zentralen Punkte

der Arbeitslosenversicherung. Das ergibt sich schon aus dem

engen Konnex zwischen Arbeitslosenversicherung und Arbeits-

vermittlung. Diese steht im Vordergrund, und nur wenn sich
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mangels passender offener Stellen keine Arbeit vermitteln

lässt, soll der Versicherte Anspruch auf Taggelder haben.

Es kann somit nicht Sache der. Arbeitslosenversicherung sein,

an die Stelle der Sozialfürsorge zu; treten und in jedem

-Falle den Mindestlebensbedarf zu decken, wie dies von ver-

einzelten Vernehmlassern gefordert worden ist. Die Fürsorge

ist Aufgabe von Kantonen und Gemeinden ; und nicht der bundes-

rechtlich geordneten, von den Sozialpartnern finanzierten

Arbeitslosenversicherung.

Im vorliegenden Entwurf musste das Erfordernis der Vermitt-

lungsfähigkeit in dreierlei Hinsicht gelockert werden.

Erstens kann ein Versicherter während einer vom Arbeitsamt

genehmigten Umschulung oder Weiterbildung Taggelder bezie-

hen, obwohl er während dieser Zeit nicht vermittlungsfähig

ist (Art. 58 Abs. 3)> hier dient aber eben gerade diese

Massnahme der Verbesserung- der Vermittlungsfähigkeit. Zwei-

tens werden gemäss Artikel 21 unter umständen auch an kranke

Arbeitslose Taggelder ausgerichtet, obwohl hier offensicht-

lich die Vermittlungsfähigkeit fehlt. Hier liegt unzweifel-

haft eine Abweichung vom Grundsatz der Vermittlungsfähigkeit

vor. Diese Abweichung muss deshalb in Kauf genommen werden,

weil sich zur Zeit dieses wichtige soziale Problem nicht anders

lösen lässt. Wir:kommen unter Artikel 27 darauf zurück.

Drittens ist aufgrund der Vernehmlassungen die Vermittlungs-

fähigkeit von Behinderten neu überdacht worden. Nach bishe-

rigem Recht galten Bezüger einer ganzen Invalidenrente von

Gesetzes wegen als nicht vermittlungsfähig. Seit aber jeg-

liche unselbständige Erwerbstätigkeit im Prinzip automatisch

die Beitragspflicht an die Arbeitslosenversicherung auslöst,

wird diese Regelung von vielen Seiten, besonders auch von den

-Organisationen der Behinderten, beanstandet. Tatsächlich ist

es auch kaum zu verstehen, dass gerade diese Personengruppe

zwar Beiträge leistet, aber nicht bezugsberechtigt sein soll.

Im Entwurf ist deshalb neu das Erfordernis der Vermittlungs-

fähigkeit bei Behinderten stark abgeschwächt und in Beziehung
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zu ihrer Behinderung gesetzt worden. Immerhin muss - bei aus-

geglichener Arbeitsmarktlage - eine Vermittlung auf dem

freien Arbeitsmarkt möglich erscheinen. Invalide, die aus-

schliesslich in geschützten Werkstätten beschäftigt werden

können, werden diese Voraussetzung nicht erfüllen, obwohl

sie vielleicht für diese Tätigkeit geringfügige Beiträge

geleistet haben. Dieses Problem muss jedoch im globalen Rah-

men des Sozialversicherungssystems betrachtet werden; diese

Behinderten erhalten sehr weitgehende Leistungen aus der

Invalidenversicherung, so dass die geringen Arbeitslosenver-

sicherungsbeiträge, die zu keinen Leistungen führen, in Kauf

genommen werden dürfen; dies umsomehr, als sie, wie in ändern

Ländern, z.B. in Frankreich, Leistungen der Arbeitslosenver-

sicherung erhalten, sobald sie ausserhalb geschützter Werk-

stätten arbeiten können.

Wenn die Bezüger einer ganzen Invalidenrente im Prinzip neu

anspruchsberechtigt sein sollen, so wird anderseits in den

näheren Ausführungsbestimmungen dafür gesorgt werden müssen,

dass gewisse Grenzen nicht überschritten werden. Die Deckung

von Ausfällen, die voll oder stark überwiegend invaliditäts-

beding.t sind, kann tatsächlich auch bei grosszügiger Handha-

bung der Grundsätze nicht Sache der Arbeitslosenversicherung

sein. Hier wird in der Praxis der engen Zusammenarbeit zwi-

schen den Instanzen der Arbeitslosenversicherung und der In-

validenversicherung grosse Bedeutung zukommen.

Im übrigen soll das kantonale Arbeitsamt bei erheblichem

Zweifel über die Arbeitsfähigkeit eines Versicherten auf

Kosten der Arbeitslosenversicherung eine vertrauensärztliche -

Untersuchung anordnen können.

Artikel 15 Zumutbare Arbeit

Die Vernehmlassung hat deutlich gezeigt, dass eine Mehrheit

eine Definition des Begriffs der zumutbaren Arbeit im Gesetz

wünscht. Dabei wurde vielfach die Uebernahme der bisher in
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der Verordnung enthaltenen, im allgemeinen bewährten Rege-

lung vorgeschlagen. Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz

hat einen Vorschlag eingereicht, der sich ebenfalls weitge-

hend auf die bisherige Regelung stützt. Der vorliegende Ent-

wurf folgt im wesentlichen diesem Vorschlag mit einigen Aen-

derungen (Berücksichtigung des Alters, Erwähnung von Gesamt-

arbeitsverträgen) und unter Beifügung des im bisherigen"Recht

bereits enthaltenen Absatzes 3, der lediglich redaktionell

neu gefasst wurde.

Mit Buchstabe a von Absatz l wird sichergestellt, dass ein

Arbeitsloser nicht dazu angehalten werden kann, eine regel-

widrige Arbeit anzunehmen in dem Sinne, als sie z.B. gesamt-

arbeitsvertragliche oder arbeitsrechtliche Bestimmungen ver-

letzt.' Damit wird unter anderem>auch eine unzulässige Lohn-

drückerei ausgeschlossen.

Buchstabe bsichert zu, dass auf die bisherige Tätigkeit des

Arbeitslosen angemessen Rücksicht genommen wird. Darunter

darf jedoch nicht verstanden werden, dass z.B. ein bisher

Teilzeitbeschäftigter ohne besonderen Grund zu Lasten der'Ar-

beitslosenversicherung darauf warten darf, dass er wiederum

eine ihm genehme Teilzeitbeschäftigung findet. Ebensowenig

wird ein Arbeitsloser, der bisher als Heimarbeitnehmer .tätig

war, auswärtige Arbeit in jedem Falle ablehnen können. Auf

der ändern Seite wird aber wie bisher angemessen auf die per-

sönlichen Verhältnisse Rücksicht genommen werden, indem z.B.

von einem nur teilweise Arbeitsfähigen oder von einer Mutter

mit Kleinkindern nicht eine Vollzeitbeschäftigung verlangt

werden wird. Voraussetzung wird jedoch immer sein müssen,

dass die angebotene Arbeitskraft das Erfordernis der Vermitt-

lungsfähigkeit erfüllt. Auch bedeutet die Bestimmung nicht,

dass nur Arbeit zumutbar ist, die in vollem umfang der beruf-

lichen Qualifikation oder der bisher ausgeübten Tätigkeit des

Arbeitslosen entspricht.

Die Buchstaben c bis f von Absatz l sowie die Sonderregelungen

der Absätze 2 bis 5 werden, 'abgesehen von redaktionellen Ver-

änderungen, aus dem bisherigen Recht übernommen.
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Artikel 16 Pflichten des Versicherten
und Kontrollvorschriften

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Versicherten Mühe

haben, die ihnen obliegenden unerlässlichen Pflichten zu

erfüllen, wenn diese im Gesetz an verschiedenen Stellen

zerstreut sind. Auch Merkblätter und Hinweise seitens der

Arbeitsämter vermochten daran nicht viel zu ändern. Einem

alten Anliegen des Verbandes schweizerischer Arbeitsämter

entsprechend ist deshalb der vorliegende Artikel entworfen

worden, der die Arbeitslosen klar und eindeutig über die

von ihnen zu treffenden Vorkehren orientiert. Es ist im

übrigen vorgesehen, bei der Einführung der Neuordnung durch

ausführliche Merkblätter und, in Zusammenarbeit mit den

Arbeitsämtern und Kassen, auch durch Anschläge in deren

Räumen die Versicherten auf ihre Obliegenheiten hinzuweisen.

Auf diese Weise soll verhindert werden, dass sie sich

ahnungslos Nachteile in Form von Einstellungen oder gar

Ablehnung des Anspruchs zuziehen.

Einzig zu diesem Zwecke ist der Artikel in den Entwurf auf-

genommen worden. In den Vernehmlassungen ist gegen ihn aus

Arbeitnehmerkreisen vor allem deshalb opponiert worden, weil

dem Arbeitnehmer einseitig Verpflichtungen auferlegt würden,

währenddem die Vermittlung doch primär Sache des Arbeits-

amtes sei. Unter dem Abschnitt 215 haben wir eingehend dar-

gelegt, dass und in welcher Richtung die Vermittlungstätig-

keit der Arbeitsämter verbessert werden soll. Zudem ist neu

in Absatz 2 dieses Artikels sowie in Artikel 84 auf die Auf-

gaben der Arbeitsämter zusätzlich hingewiesen worden. All

dies entbindet jedoch den Versicherten nicht davon, auch

selbst alles ihm Mögliche zur Vermeidung oder Verkürzung

seiner Arbeitslosigkeit vorzukehren. Die Vorschriften dieses

Artikels sind auch nicht Ausdruck des Misstrauens gegenüber

dem Arbeitslosen oder gar, wie behauptet wurde, im Wider-

spruch zum Versicherungsprinzip stehend. Im Gegenteil enthält
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jeder Versicherungsvertrag Klauseln, die dem Versicherten

Verpflichtungen zur Abwendung oder Minderung von Schäden

auferlegen.

Das Erfordernis des Besuches der Stempelkontrolle in Absatz 3

ist trotz Opposition, besonders aus Arbeitnehmerkreisen,

beibehalten worden. Entscheidend dafür war, dass sämtliche

Kantone, die sich zu diesem Punkt äusserten, insbesondere

aber auch die mit den Problemen der Arbeitsvermittlung ver-

trauten Arbeitsämter, diese Einrichtung als unerlässlich

hielten für eine geordnete Vermittlungstätigkeit. Immerhin

wird durch eine Reihe von Massnahmen dafür gesorgt werden,

dass die Institution des Stempeins nicht zu administrativem

Leerlauf oder gar zu. einer blossen Schikane wird. Im Gegen-

satz zum bisherigen Recht, wird im Entwurf nicht mehr der

gesetzliche Grundsatz des täglichen Stempeins aufgestellt.

Die Einzelheiten der Stempelkontrolle sollen vielmehr flexibel

gestaltet werden können, je nach Wirtschaftslage und Anfall

an Betreuungs- und Beratungsaufgaben. Sie gehören deshalb in

die Verordnung. Dabei wird auch den Kantonen ein gewisser

Entscheidungsspielraum belassen werden, ebenfalls zwecks

Anpassung an ihre besonderen Verhältnisse. Zudem sind gewisse

Erleichterungen z.B. zugunsten von Gehbehinderten zu schaffen.

Bezüglich der Behinderten dient Artikel 98 des Entwurfes

unter anderem als Grundlage für die Koordination zwischen

Arbeitsämtern und Vermittlungsstellen für Behinderte. All

diese Nuancierungen ändern nichts am Grundsatz, dass das

Stempeln für eine geordnete Durchführung der Versicherung

unumgänglich ist.

Was den materiellen Gehalt der Meldung beim Arbeitsamt

betrifft, so steht tatsächlich das Beratungs- und Betreu-

ungsgespräch vor!der blossen Kontrolle im Vordergrund. Dies-

bezüglich kann nochmals auf den Abschnitt 215 verwiesen

werden. :
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Neu ist der Anspruch auf kontrollfreie Bezugstage in Ab-

satz 4. Entgegen dem zur Vernehmlassung unterbreiteten

Entwurf sieht die Vorlage fünf Ferientage nach 75 Kon-

trolltagen vor statt sechs Tage nach 90 Kontrolltagen. Die

Aenderung ist nicht materieller Art, sondern bedingt

durch die Umstellung auf die Fünftagewoche. Wir verweisen

auf unsere Ausführungen zu Artikel 20.

Es muss jedoch vorgesorgt werden, dass ein bevorstehender

Ferienanspruch eine allfällige Vermittlungsmöglichkeit

nicht gefährdet. Aus diesem Grunde wurde eine Bestimmung

aufgenommen, die eine Barentschädigung für den Ferienan-

spruch erlaubt, wenn der Versicherte eine Arbeit annimmt.

Auch der fünfte Absatz dieses Artikels ist, der Grundten-

denz der Vorlage entsprechend, darauf ausgerichtet, dem

Arbeitslosen jede nur mögliche Hilfe bei der Annahme einer

neuen Stellung oder bei der Vorbereitung auf eine solche

zu bieten. Vom Arbeitslosen muss anderseits verlangt werden,

dass er diese Hilfe annimmt, solange er Leistungen der Ver-

sicherung beziehen will. Es handelt sich somit keineswegs,

wie etwa behauptet wurde, um schikanöse oder erniedrigende

Prozeduren, sondern um eine organisierte fachgerechte Hilfe

für den Arbeitswilligen, die freilich - wie bereits er-

wähnt - noch verbessert werden wird.

321.2 Entschädigung

Artikel 18 Feiertage

Dieser Artikel entspricht im wesentlichen Absatz'5 von

Artikel 14 des in die Vernehmlassung gegangenen Entwurfs.

Die aus dem alten Recht übernommene Bestimmung, wonach

Ferien und Feiertage nicht anrechenbar seien, wurde dabei

fallengelassen, weil sie sich primär auf die Kurzarbeit bezog.
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Bei Ganzarbeitslosigkeit ist es zweifellos angebracht,

dass der Arbeitslose auch für die Feiertage entschädigt

wird. • , •

Artikel 19 Geltendmachung des Anspruches

Da die Errichtung der Rahmenfrist darauf ausgerichtet ist,

die Verhältnisse des Versicherten über den ganzen Zeitraum

von zwei J-ahren zu würdigen,: ist die logische Folge davon

das Verbot eines Kassenwechsels innerhalb dieser Frist. Nur

so lassen sich sinnlose administrative Umtriebe vermeiden.

Immerhin werden durch Verordnung Ausnahmen da zugelassen,

wo es sinnvoll ist. Gedacht wird dabei vor allem an einen

Orts- oder Berufswechsel, ähnlich wie auch unter dem bis-

herigen Recht.

Absatz 2 stellt sicher, dass;l ein Arbeitsloser von seinem

ehemaligen Arbeitgeber die benötigten Bescheinigungen für

die Geltendmachung seines Anspruchs rechtzeitig erhält.

In Absatz 4 wird die Rechtsgrundlage für die Gewährung von

Vorschüssen aufgrund der Verordnung gelegt. Dabei wird vor

allem an Abschlagszahlungen für bereits kontrollierte Tage

der Arbeitslosigkeit gedacht, wenn z.B. die Beschaffung der

Arbeitgeberbescheinigung auf Schwierigkeiten stösst.

Artikel 20 Form 'der Arbeitslosenentschädigung

Wie nach dem alten Recht wird die Arbeitslosenentschädigung

wiederum in Form von Taggeldern'ausgerichtet. Der erste

Entwurf sah dabei wie bisher sechs Taggelder pro Woche vor.

Dabei handelt es sich um eine rein rechnerische Bemessung

des Ausfalles an Arbeitszeit, indem die Gesamtzahl der pro

Woche normalerweise gearbeiteten Stunden durch sechs geteilt

wurde. Für'jeden ausfallenden Tag hatte damit der Arbeits-

lose Anspruch auf einen entsprechenden Bruchteil der norma-

len Wochenstunden. Auf diese Weise ist es möglich, jeglicher
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Art von Wochenplan gerecht zu werden, sei es nun eine

Vier-, eine Fünf-, eine Fünfeinhalb- oder eine Sechs-Tage-

Woche. Hatte der Versicherte beispielsweise vorher fünf

Tage pro Woche gearbeitet, hatte er demzufolge Anspruch

auf 1,2 Taggelder je ausgefallenen Arbeitstag.

Im Vernehmlassungsverfahren ist nun aber von zahlreichen

Seiten, insbesondere auch von Praktikern, die unmittelbar

mit der Durchführung der Versicherung zu tun haben (Ver-

band schweizerischer Arbeitsämter, öffentliche Kassen, 15

Kantone, Schweizerischer Verband evangelischer Arbeit-

nehmer und Zentralverband schweizerischer Arbeitgeber-

Organisationen) , darauf hingewiesen worden, dass heute in

den weitaus meisten Fällen die Fünf-Tage-Woche üblich sei

und dass an Samstagen ja auch nicht gestempelt werden

könne. Tatsächlich würde es die Durchführung vereinfachen,

wenn man künftig entsprechend dem überwiegenden Teil der

praktischen Fälle dazu überginge, pro Woche fünf statt

sechs Taggelder auszurichten. Der vorliegende Entwurf ist

deshalb den Anregungen gefolgt und sieht pro Woche neu

fünf Taggelder vor. So wird das einzelne Taggeld betrags-

mässig höher, während die Gesamtentschädigung pro Woche

gleich hoch bleibt. Wenn z.B. bisher pro Woche sechs Tag-

gelder zu je Fr. 80.-- ausgerichtet wurden, werden es

künftig fünf Taggelder zu je Fr. 96.— sein, in beiden

Fällen somit unverändert Fr. 480.— pro Woche.

Diese rein rechnerische Aenderung hat zur Folge,

dass eine ganze Reihe von Bezugszahlen im Entwurf ange-

passt werden müssen, ansonst sich ins Gewicht fallende

materielle Auswirkungen ergäben. So würde z.B. ein Höchst-

anspruch von 300 Taggeldern neu eine Arbeitslosigkeit von

60 statt 50 Wochen decken. Anderseits würde eine Einstel-

lung in der Anspruchsberechtigung von 60 Tagen den Ver-

sicherten erheblich stärker belasten als nach alter Rege-

lung. Um derartige materielle Auswirkungen zu vermeiden
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und materiell die gleiche Regelung .beizubehalten, wie sie

zur Vernehmlassung unterbreitet wurde, müssen somit die

betreffenden. Zahlen im Verhältnis von fünf zu sechs umge-

rechnet werden. Dies gilt für die Artikel 16 Absatz 4 be-

treffend die kontrollfreien Bezugstage, Artikel 21 betref-

fend die Höhe des Taggeldes, Artikel 26 betreffend die

Höchstzahl der Taggelder sowie Artikel 29, betreffend die

Höchstdauer der Einstellung in der.Anspruchsberechtigung.

•Materiell wird nirgendwo etwas geändert; es handelt sich

bloss um mathematische Umrechnungen.

Artikel 21 Höhe des Taggeldes :

Die Höhe des Taggeldes ist aufgrund der eingegangenen Ver-

nehmlassungen neu umschrieben worden. In Absatz l dieses

Artikels sind drei verschiedene Regelungen je nach den Fami-

lienverhältnissen vorgesehen. Zur ersten Gruppe zählen

Ledige, die keine Unterhaltspflichten zu tragen haben. Sie

erhalten 70 Prozent des versicherten Lohnes. Das sind

5 Prozent mehr als nach dem geltenden Recht. Die zweite

Gruppe, umfasst Verheiratete und diesen durch Verordnung , .,

gleichgestellte Personen. Sie erhalten 80 Prozent. Der Unter-

schied zu den Ledigen beträgt somit 10 statt wie im ersten

Entwurf vorgesehen nur 5 Prozent. Eine deutlichere Diffe-

renzierung ist zweifellos gerechtfertigt, eine Anregung,

die im -Vernehmlassungsverfahren mehrfach vorgebracht wurde.

Zu den vom Bundesrat den Verheirateten gleichzustellenden

Personen dürften z.B. Ledige zu zählen sein, die für î hre

betagten Eltern aufzukommen haben, ferner ledige Mütter

oder Geschiedene und Verwitwete mit oder unter Umständen

auch ohne Kinder. Zur dritten Gruppe gehören Personen,.die

Anspruch auf gesetzliche Kinder- und Ausbildungszulagen

hätten, wenn sie in einem Arbeitsverhältnis stünden. Diese

erhalten ebenfalls 80 Prozent des versicherten Lohnes, dazu

jedoch einen Zuschlag in der Höhe dieser Zulagen, sofern

diese nicht aufgrund kantonalen Rechts während der Arbeits-

losigkeit fortbezahlt werden.
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Die KinderZulagen werden somit nicht, wie nach dem Vorschlag

der Expertenkommission, in den versicherten Verdienst einge-

rechnet. Sie wirken sich damit auf die Entschädigung in

vollem umfange und nicht nur zu 80 Prozent aus, was eine Ver-

besserung zugunsten der Versicherten mit Kindern bildet. Die

Kinderzulagen sind von Kanton zu Kanton recht unterschiedlich

und beeinflussen daher auch die Entschädigung in unterschied-

licher Weise. Das wäre aber im Prinzip auch nicht anders,

wenn sie in den als Basis für die Taggeldberechnung dienenden

versicherten Verdienst einbezogen würden.

Absatz 2 des Artikels umschreibt die Abstufung der Taggelder

mit fortschreitender Dauer der Arbeitslosigkeit. Obwohl diese

Abstufung von Arbeitnehmerseite bekämpft wurde, ist sie aus

den nachfolgend dargelegten Gründen beibehalten worden.

Vorweg ist zu bedenken, dass die Mittel der Arbeitslosen-

versicherung nicht unbeschränkt sind und deshalb eine ge-

wisse Zurückhaltung entweder bei der Taggeldhöhe oder bei

der Bezugsdauer angebracht ist. Dem Versicherten ist mehr

gedient, wenn er länger, wenn auch zunehmend weniger hohe

Taggelder beziehen kann, umsomehr als im Normalfall, also

bei verhältnismässig kurzer Arbeitslosigkeit, die Taggel-

der hoch sind. Den Bedenken gegenüber der Abstufung ist

weitgehend Rechnung getragen worden, indem für wirtschaft-

lich schwache Personengruppen die Abstufung entfällt. So

sollen nicht nur Personen mit niedrigem Einkommen, sondern

auch ältere oder invalide Arbeitnehmer auch bei länger

dauernder Arbeitslosigkeit bis zur Ausschöpfung ihrer

Höchstbezugsdauer das ungekürzte Taggeld beziehen können.

Die Abstufung ist umsomehr gerechtfertigt, als sie auf

normale Verhältnisse zugeschnitten ist, unter denen normal
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leistungsfähige und arbeitswillige Arbeitslose kaum mit

längerdauernder Arbeitslosigkeit zu rechnen haben. Sollte

dagegen eine andauernde erhebliche Arbeitslosigkeit ein-

treten, so kann gemäss'Absatz 4 durch Verordnung die Ab-

stufung gemildert oder•ganz aufgehoben werden. Auch andere

Länder kennen das Problem. So sind in Frankreich einige

Leistungen in ihrer Dauer zwar grundsätzlich unbefristet,

jedoch durch schnell abnehmende Leistungshöhe charakteri-

siert. ' ;

Der Grad der Abstufung ist gegenüber dem zur Vernehmlas-

sung unterbreiteten Entwurf 'unverändert geblieben. Das

Taggeld reduziert sich um je 10 Prozent für jede Stufe.

Auch die Dauer 'der einzelnen Stufen, ist materiell gleich

geblieben. Der vorliegende Entwurf' spricht zwar von 85

und 170 statt von 100 und 200 Taggeldern wie im ersten

Entwurf, was aber eine nur mathematische Folge der Aende-

rung von Artikel 20 ist.

Artikel 22 'Versicherter Verdienst

Der versicherte Verdienst bildet die Grundlage für die Be-

rechnung des Taggeldes.Die Familienlasten,sind nach dem vor-

liegenden Entwurf bei der Entschädigung gesondert berück-

sichtigt und sollen deshalb im versicherten Verdienst nicht

nochmals zum Ausdruck kommen. Es ist somit auf den für die

Beitragsbemessung massgebenden Lohn abzustellen, der die

Kinderzulagen nicht umfasst, jedoch die Haushaltszulagen so-

wie die vertraglich vereinbarten dauernden Zulagen." Unter

diesen sind zum Beispiel regelmässig ausgerichtete Inkon-

venienzentschädigungen zu verstehen, nicht jedoch Ent-

schädigungen für vorübergehende Nacht- und Sonntagsarbeit

oder Ueberzeit. Der Verdienst ist höchstens bis zur Beitrags-

bemessungsgrenze (3900 Franken im Monat) versichert.
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Mit der in Absatz l erwähnten Mindestgrenze soll sicherge-

stellt werden, dass nicht blosse Gelegenheitsarbeiten, die

in geringem Umfange und vielleicht sogar lediglich spora-

disch ausgeübt wurden, Anspruch auf Leistungen auslösen,

einzig weil dafür Beiträge entrichtet worden sind. In ver-

schiedenen Vernehmlassungen ist verlangt worden, dass der

betreffende Betrag sehr niedrig zu halten und im Gesetz

frankenmässig festzulegen sei. Derartige Grenzen müssen

jedoch den geänderten wirtschaftlichen Verhältnissen an-

gepasst werden können und sind deshalb durch Verordnung zu

regeln. Nach heutigen Verhältnissen denken wir etwa an eine

Grössenordnung von monatlich 500 Franken. Diese betrags-

mässige Grenze gilt auch für Teilzeitbeschäftigte und tritt

dort an die Stelle der bisherigen zeitlichen Mindestanfor-

derung (mindestens 15 Stunden pro Woche).

Nach Absatz 4 gilt der Verdienst nur als versichert,

soweit die Beiträge innerhalb der Rahmenfrist eine

noch zu bestimmende Mindesthöhe erreichen. Mit dieser

zweiten Bedingung soll erreicht werden, dass der Taggeld-

bemessung nicht ein versicherter Verdienst zugrunde gelegt

wird, der nur ausserordentlichérweise oder sporadisch er-

zielt wurde, sondern der für die erforderlichen Beitrags-

monate (mindestens 6 bzw. 12 oder 18) einen entsprechenden

Durchschnitt erreicht. Damit kann auch auf den bisherigen

Nachweis einer bestimmten Anzahl "voller Arbeitstage" - wo-

für oft der Nachweis einzelner Arbeitsstunden nötig ist -

verzichtet werden,ein Nachweis,der, wie die Praxis gezeigt hat,

auf zwei Jahre zurück oft sehr schwierig wäre, während das

Beitragsaufkommen aufgrund der Abrechnungen der Arbeitgeber

viel einfacher nachgewiesen werden kann. Nach dieser Rege-

lung interessieren deshalb nicht mehr wie bisher die tat-

sächlich geleisteten Arbeitsstunden oder die "vollen Ar-

beitstage", sondern man stellt fest, ob mit Bezug auf einen
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bestimmten versicherten Verdienst betragsmässig ein ent-

sprechendes Mindestbeitragsaufkommen erbracht und damit

indirekt eine Mindestanzahl von sogenannten "vollen Ar-

beitstagen" nachgewiesen ist.

Die Absätze 2 und 3 entsprechen dem alten Recht. Absatz 2

regelt die .Taggeldbemessungsgrundlage für Personen, für

die nicht auf eine frühere beitragspflichtige Beschäfti-

gung abgestellt werden kann, und Absatz 3 schliesst den

Nebenverdienst bei der Taggeldbemessung aus.

Artikel 23 Anrechnung von Zwischenverdienst

Die Bestimmungen dieses Artikels sind wie diejenigen über

den Differenzausgleich bei Annahme von Ersatzarbeit (Art. 24)

darauf ausgerichtet, die Arbeitsannahme zu fördern. Wer

einen Zwischenverdienst oder eine Ersatzarbeit annimmt; er-

zielt nicht nur ein höheres Einkommen als der Arbeitslose,

sondern hat damit gleichzeitig den Vorteil, dass er damit

weitere Beitrags zelten erwirkt, die im Hinblick auf eine

spätere Arbeitslosigkeit von Bedeutung sein können.

Die Leistungen.bei Zwischenverdienst und Differenzausgleich

sind aufgrund zahlreicher Vernehmlassungen,entgegen der er-

sten .Fassung, gleich hoch angesetzt worden, nämlich auf höch-

stens 90 Prozent des versicherten Monatsverdienstes.,Es.be-

steht tatsächlich kein Grund, den Höchstsatz der Entschädi-

gung vom Ausmass der angenommenen Zwischenbeschäftigung ab-

hängig.zu machen. Einzig das Meldewesen und die Kontrollvor-

schriften sind unterschiedlich geregelt, um den ungleichen

Verhältnissen besser gerecht werden zu können. Ersatzarbeit

ist ihrem Begriffe nach immer eine.Vollzeitbeschäftigung

während mindestens eines ganzen Kalendermonats, und die

Entlöhnung ist immer geringer als die dem Versicherten zu-
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stehende Arbeitslosenentschädigung. Ein Zwischenverdienst

dagegen liegt vor, wenn ein Versicherter zwar an einzelnen

Tagen innerhalb einer sogenannten Kontrollperiode arbeits-

los ist und stempelt, daneben jedoch einen Verdienst, gleich

welcher Höhe, erzielt (vgl. Definition in Abs. 1).

Absatz 2 bestimmt, dass nur die Hälfte des erzielten Zwischen-

verdienstes vom Gesamtbetrag der Arbeitslosenentschädigung ab-

zuziehen ist, auf die der Versicherte Anspruch hätte, wenn er

gar nicht arbeiten würde. Ein allfälliger Rest wird als Dif-

ferenzbetrag in Form von Taggeldern ausgerichtet. Diese Rege-

lung fördert die Arbeitsannahme wesentlich, wobei jedoch

gleichzeitig dafür gesorgt wird, dass die Bestimmung nicht

missbraucht werden kann. Der ganze erzielte Zwischenverdienst

und die ausbezahlten Entschädigungen der Arbeitslosenversiche-

rung dürfen zusammen 90 Prozent des versicherten Monatsver-

dienstes nicht übersteigen.

Gegenüber dem alten Recht bringt die Regelung ferner eine

seit langem gewünschte Verbesserung, indem der Zwischenver-

dienst nicht mehr nach dem Zeitaufwand berücksichtigt wird,

sondern nach dem erzielten Verdienst. Das erlaubt ohne Schaden

für den Versicherten die Annahme einer Beschäftigung, deren

Entlöhnung niedriger ist als das Taggeld. Die altrechtliche

Regelung wirkte sich bei Annahme einer solchen Arbeit für

den Versicherten nachteilig aus.

Artikel 24 Differenzausgleich bei Ersatzarbeit

Diese Regelung wurde in zahlreichen Vernehmlassungen sehr

positiv aufgenommen. Einigen der vorgebrachten Aenderungs-

wünsche konnte im vorliegenden Entwurf Rechnung getragen

werden.
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Absatz l sorgt dafür, dass das für die Förderung der Arbeits-

annahme sehr wichtige Instrument des Differenzausgleichs nicht

missbraucht ; werden kann. So muss der Versicherte, um anspruchs-

berechtigt zu sein, die betreffende Ersatzarbeit zur Vermei-

dung von Arbeitslosigkeit angenommen und mindestens während

eines ganzen Kalendermonats als Vollzeitbeschäftigung ausge-

übt haben. Absatz 4 ergänzt dazu, dass die Auszahlung des

Differenzausgleichs eingestellt werden kann, wenn dem Ver-

sicherten zumutbare Arbeit zugewiesen werden kann. Die kan-

tonale Amtsstelle, die darüber zu entscheiden hat, wird im

Einzelfall praxisnah, unter Abwägung aller umstände, vorzu-

gehen^haben. Auch Lohndrückers! ist:ausgeschlossen, da die

Entlöhnung durch den Arbeitgeber den orts- und berufsüblichen

Ansätzen entsprechen muss.

Absatz 2 legt die Maximalhöhe des Differenzausgleichs und die

zeitliche Begrenzung fest. Die Arbeitslosenentschädigung darf

- wie beim Zwischenverdienst (Art. 23) - zusammen mit dem

erzielten Lohn nicht mehr als 90 Prozent des versicherten

Monatsverdienstes ausmachen. Insgesamt darf der Differenzaus-

gleich während höchstens sechs Kalendermonaten ausgerichtet

werden-,, damit wird der vorübergehende Charakter des Differenz-

ausgleichs unterstrichen. Der ausbezahlte Betrag des Differenz-

ausgleichs wird, umgerechnet in Taggelder, an die Höchstzahl

von Taggeldern angerechnet, auf die der Versicherte aufgrund

seiner vorgängigen Beitragszeit Anspruch erheben kann.

Absatz 5 sorgt dafür, dass sich im Falle einer späteren Ar-

beitslosigkeit die Annahme einer Ersatzarbeit nicht nachtei-

lig für den Versicherten auswirken kann. Es wird in diesem

Falle für die Berechnung des Taggeldes auf den früheren nor-

malen Lohn und nicht auf die minderbezahlte Ersatzarbeit ab-

gestellt.
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Artikel 25 Entschädigung bei Militär- und Zivilschutz-
dienst

Die Leistungen nach diesem Artikel sind eine Neuerung und

gehen im Grunde über den engeren Bereich der Arbeitslosen-

versicherung hinaus. Entsprechende Bedenken sind denn

auch in etlichen Vernehmlassungen zum Ausdruck gekommen.

Auf der ändern Seite ist die Regelung in vielen Stellung-

nahmen ausdrücklich begrüsst worden. Sie wurde deshalb in

der Vorlage beibehalten} es ist nicht nur aus sozialen,

sondern auch aus staatspolitischen Gründen angezeigt, dass

der Arbeitslose, der Militärdienst zu leisten hat, da-

durch nicht schlechter gestellt sein soll. ,

Artikel 26 Höchstzahl der Taggelder

Der Grundsatz der Abstufung der Taggelder nach der vorgängi-

gen Beitragsdauer, der übrigens dem Versicherungsprinzip

entspricht, ist im Vernehmlassungsverfahren teils eindeutig

begrüsst worden, teils aber auf ebenso klare Ablehnung ge-

stossen.

Es ist nicht zu bezweifeln, dass die Abstufung geeignet ist,

in manchen Fällen die Arbeitsaufnahme durch den Versicher-

ten zu fördern, indem dieser durch eine grössere Anzahl von

Beitragsmonaten seinen Höchstanspruch auf Taggelder zu er-

höhen vermag (Abs. 3). Dies ist der wesentliche Grund für

die Beibehaltung der Abstufung in dieser Vorlage. Die vorlie-

gende Regelung bringt übrigens gegenüber der geltenden ge-

samthaft keinesfalls eine Verschlechterung für den Versicher-

ten •- ganz im Gegenteil.

Nach geltender Regelung muss der Versicherte sich über 150

Tage beitragspflichtiger Beschäftigung im Verlaufe der zu-

rückliegenden 365 Tage (= ein Jahr) ausweisen; damit erwirbt
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er für das betreffende Kalenderjahr einen Höchstanspruch von

150 Taggeldern (25 Wochen zu sechs Taggeldern) . Die notwen-

dige Dauer der beitragspflichtigen Beschäftigung liegt somit

in der Grössenordnung der Hälfte des Bemessungszeitraumes von

einem Jahr. Dem aiti nächsten liegt in der vorgeschlagenen Re-

gelung von Absatz 2 der Buchstabe b: 12 Beitragsmonate inner-

halb der zweijährigen Rahmenfrist. Damit erwirbt der Ver-

sicherte einen Höchstanspruch von 170 Taggeldern (=34 Wochen

zu fünf Taggeldern) innerhalb der zweijährigen Rahmenfrist.

Mit einer Beitragszeit von 18 Monaten erwirbt der Versicherte

nach Buchstabe c einen Höchstanspruch von 250 Taggeldern

(= 50 Wochen zu fünf Taggeldern). Das mag auf den ersten

Blick nur als gleichwertig mit der geltenden Regelung (25

Wochen pro Kalenderjahr) erscheinen. Beim Vergleich ist aber

zu beachten, dass es nach heutiger Regelung vom Zeitpunkt

des Beginns der Arbeitslosigkeit im Kalenderjahr abhängt, ob

der Versicherte seinen vollen Anspruch auf je 150 Taggelder

(25 Wochen) während zweier aufeinanderfolgender Kalenderjahre

ausschöpfen kann) in der Mehrzahl der Fälle wird dies nicht

oder, wenn überhaupt, nur mit einem Unterbruch möglich sein.

Die neue Regelung ermöglicht dagegen dank der Rahmenfrist

(Art. 8) gegebenenfalls einen ununterbrochenen Bezug von

250 Taggeldern (50 Wochen), unabhängig vom Zeitpunkt des Be-

ginns der Arbeitslosigkeit. Ein weiterer wesentlicher Vor-

teil liegt darin, dass der Beschäftigungsnachweis nur noch

einmal für zwei Jahre zu erbringen ist; am zweiten Nachweis

scheiterte bisher mancher Versicherte, der im Vorjahr bereits

längere Zeit arbeitslos gewesen war. Somit kann, im Gesamten

gesehen, auch die Voraussetzung zur Erreichung des Höchstan-

spruches nach Buchstabe c gegenüber der geltenden Regelung

nicht als ungünstiger bezeichnet werden, selbst wenn die

notwendige Beschäftigungszeit drei Viertel des Bemessungs-

zeitraumes ausmacht. Eine ganz eindeutige Erleichterung

bringt ferner Buchstabe a des zweiten Absatzes. Nach bis-

heriger Regelung geht ein Versicherter, der seine 150 Tage

(= ca. sechs Monate) beitragspflichtiger Beschäftigung im
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zurückliegenden Jahr auch nur knapp - unter Umständen um

einen einzigen Tag - nicht erreicht, völlig leer aus, was

sich gelegentlich als stossend erweist. Nach der vorge-

schlagenen Regelung steht für den Nachweis der notwenidgen

sechs Beitragsmonate die doppelte Zeitspanne (zwei Jahre

statt 365 Tage) zur Verfügung. Mit diesem stark erleichter-

ten Beschäftigungsnachweis (ein Viertel des Bemessungszeit-

raumes) erwirbt sich der Versicherte immerhin einen Anspruch

bis zu 85 Taggeldern (= 17 Wochen zu fünf Taggeldern).

Von wesentlicher Bedeutung ist auch' Absatz 3, der dem Ver-

sicherten ermöglicht, sich auch während der Rahmenfrist

für den Leistungsbezug - nicht zuletzt auch durch die An-

nahme von Ersatzarbeit (Art. 24) - Beitragsmonate und damit

eine Erhöhung seines Maximalanspruches zu erwerben..

Personen, die von der Erfüllung der Beitragszeit befreit

sind, sollen im allgemeinen nicht bessergestellt sein als

solche, die wenigstens sechs Beitragsmonate nachweisen

können. Der Bundesrat soll aber für besondere Fälle eine

Ausnahme vorsehen können (Abs. 4). Von dieser Möglichkeit

soll jedoch nur mit grösster Zurückhaltung Gebrauch gemacht

werden, nämlich.dann, wenn die normale Regelung zu stossen-

den Unzukömmlichkeiten führen würde.

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass die Abstufung

der Taggelder vor allem für Zeiten einer einigermassen nor-

malen Arbeitsmarktlage gedacht ist. Bei andauernder erheb-

licher Arbeitslosigkeit kann sie der Bundesrat mildern oder

ganz aufheben (Abs. 5).
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Artikel 27 Taggeld bei vorübergehend fehlender
oder verminderter Arbeitsfähigkeit

Die Regelung der Absätze l1 - 3 war in dem der Vernehmlässung

unterbreiteten Entwurf nicht enthalten. In zahlreichen Ver-

nehmlas sungen wurde jedoch auf die Lücke im Versicherungs-

schutz hingewiesen, die dadurch entsteht, dass kranke - und

daher vermittlungsunfähige - Arbeitslose nicht nur keine

Leistungen der Arbeitslosenversicherung erhalten, sondern

in vielen Fällen auch keine Taggelder der Krankenversiche-

rung. Der letztgenannte umstand ist''darauf zurückzuführen,

dass der Arbeitnehmer nach Artikel 324a des Obligationen-

rechts einen nach der Dauer des Arbeitsverhältnisses abge-

stuften Anspruch auf Lohnzahlung gegenüber seinem Arbeit-

geber hat. Infolgedessen wird in der Regel lediglich eine

aufgeschobene Krankentaggeldversicherung abgeschlossen,

deren Leistungen einsetzen, wenn die Lohnzahlung durch den

Arbeitgeber aufhört. Mit der Arbeitslosigkeit, d.h. mit dem

Verlust des Arbeitsverhältnisses, verliert der Arbeitnehmer

auch den im Krankheitsfall lohnzahlungspflichtigen Arbeit-

geber. Der Umwandlung einer aufgeschobenen Krankentaggeld-

versicherung in eine solche, die vom ersten Krankheitstag

an leistet, oder dem Neuabschluss einer solchen stehen je-

doch die verhältnismässig sehr hohen .Prämien entgegen. Eine

ganze Reihe von Vernehmlassern forderte, dass die Arbeits-

losenversicherung voll an die Stelle des Arbeitgebers trete

und bei Krankheit des Arbeitslosen so lange Taggelder aus-

richte, als dem Versicherten ein Krankenlohn zustünde, wenn

er noch in einem Arbeitsverhältnis stehen würde.

Das Problem war bereits in der Expertenkommission und in

der von dieser eingesetzten "Arbeitsgruppe für die Naht-

stellenprobleme" eingehend diskutiert worden. Wenn damals

die von Arbeitnehmerseite geforderte Regelung — übrigens

sehr knapp - abgelehnt wurde, so waren dafür vor allem zwei

Gründe massgebend: Erstens stellt die Ausrichtung von
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Ärbeitslosenehtschädigung an vermittlungsunfähige Arbeits-

lose einen nicht leicht zu nehmenden Einbruch in ein seit

jeher geltendes Grundprinzip unserer Arbeitslosenversicherung

dar, nämlich dass die Vermittlungsfähigkeit eine Grundvor-

aussetzung der Anspruchsberechtigung ist. Und zweitens führt

sie zweifellos zu einer Missbrauchsgefahr, indem Arbeitslose,

die sich der Kontrollpflicht und der Vermittlung entziehen

möchten, eine Unpässlichkeit vorschützen könnten.

Nach Abwägung aller Argumente sind wir indessen zum Schluss

gelangt, dass der bisher geltende absolute Ausschluss der

kranken Arbeitslosen von Leistungen der Arbeitslosenver-

sicherung tatsächlich zu stossenden Härten führt, die trotz

der oben angeführten Bedenken nicht.weiter in Kauf genommen

werden sollten. Anderseits muss eine Lösung getroffen werden,

die den Bedenken wegen möglicher Missbräuche möglichst weit-

gehend Rechnung trägt. Wir glauben, dass dies nach der vor-

liegenden Regelung der Absätze 1 - 3 der Fall ist. Danach

gilt die erste Krankheitswoche - dasselbe gilt bei Unfall und

Mutterschaft - als Wartezeit, für die keine Leistungen er-

bracht werden. Damit werden Bagatellfalle, für die in der

Regel kein Arzt aufgesucht wird, von vorneherein von der

Deckung ausgeschlossen. Die Wartezeit wirkt sich als ins

Gewicht fallender Selbstbehalt aus, den der Arbeitslose

nicht ohne zwingenden Grund auf sich nehmen wird. Nach der

Karenzwoche wird die Arbeitslosenentschädigung ausgerichtet

bis längstens zum 30. Tage der Krankheit (die Wartezeit ein-

gerechnet) , d.h. bis zum Zeitpunkt, in dem in der Regel eine

aufgeschobene Krankentaggeldversicherung wirksam wird.

(Gegebenenfalls kann dem Arbeitslosen zugemutet werden, eine

solche Versicherung mit Leistungsbeginn ab 31stem Tag auf

eigene Kosten abzuschliessen. Die Deckung der nachfolgenden

Zeit ist auf jeden Fall Sache der Kranken- beziehungsweise

Unfallversicherung.) Absatz 2 statuiert den subsidiären

Charakter der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung
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und verhindert damit eine UeberverSicherung. Die Regelung

gemäss Absatz l kann in mehreren aufeinanderfolgenden

Krankheitsfällen zur Anwendung kommen bis zur Ausschöpfung

des Höchstanspruchs auf 30 "Kranken-Arbeitslosentaggelder",

die selbstverständlich auf den Höchstanspruch nach Artikel 26

anzurechnen sind. In den Ausführungsbestimmungen wird fest-

zulegen sein, dass der Nachweis der Arbeitsunfähigkeit

durch Arztzeugnis so rechtzeitig zu erbringen ist, dass

gegebenenfalls noch eine Ueberprüfung möglich ist (Abs. 5,

2. Satz) .

Die, Regelung in Absatz 4, welche den Fall einer teilweisen

Arbeitsfähigkeit nach Ausschöpfung des Anspruches nach Ab-

satz l (Rekonvaleszenz) betrifft, war bereits in dem der

Vernehmlassung unterbreiteten Entwurf vorhanden (Art. 29).

Sie findet ihr Gegenstück in den in Artikel 113 dieses Ent-

wurfs vorgesehenen neuen Bestimmungen des KÜVG (Art. 12bis

Abs. Ibis und Art. 74 Abs. 2ter). Sie stellt, abgesehen von

der Koordination mit der Kranken- und Unfallversicherung,

eine eindeutige Verbesserung gegenüber dem geltenden Recht

dar, wonach bei einer Arbeitsfähigkeit von weniger als 70

Prozent in der Regel keine Leistungen erbracht werden.

Artikel 28 Zweifel über Ansprüche aus Arbeitsvertrag

Normalerweise darf die Arbeitslosenversicherung keine Ent-

schädigungen ausrichten, wenn der Versicherte für die be-

treffende Zeit Ansprüche gegenüber seinem ehemaligen Ar-

beitgeber geltend machen kann. Der vorliegende Artikel,

der übrigens in ähnlicher Weise bereits im alten Recht

enthalten war, erlaubt Ausnahmen von dieser Regel in zwei

verschiedenen Fällen. Erstens darf die Versicherung lei-

sten, wenn Zweifel über die Berechtigung der Forderung be-
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stehen. Zweitens dürfen auch Taggelder erbracht werden,

wenn der Anspruch zwar unbestritten, die Einbringlichkeit

desselben aber fraglich ist. In der Regel geht es dabei

um die Einhaltung von Kündigungsfristen, jedenfalls aber

um Ansprüche für Zeiten, während denen der Versicherte

nicht mehr gearbeitet hat und der Vermittlung zur Verfü-

gung stand. Darin liegt der Unterschied zur Insolvenzent-

schädigung, die Ansprüche für geleistete Arbeitszeit er-

setzt.

Einige Vernehmlasser, besonders aus Arbeitnehmerkreisen,

haben gewünscht, dass die Kassen nicht .nur berechtigt,

sondern verpflichtet werden sollten, die Leistungen nach

diesem Artikel zu erbringen. In diese .absolute Form kann

die Vorschrift jedoch nicht gefasst werden. Sie würde die

Kass'en jeglichen Spielraumes bei der Würdigung der erhobe-

nen Begehren berauben und sie möglicherweise zur Führung

von arbeitsrechtlichen Streitigkeiten in einem Ausmass ver-

pflichten, das sie nicht mehr bewältigen könnten.

Artikel 29 Einstellung in der Anspruchsberechtigung

Die Einstellung des Versicherten in der Anspruchsberechti-

gung ist für die Missbrauchsverhütung von entscheidender

Bedeutung. Sie trifft nicht die Grosszahl der Versicherten,

die sich korrekt verhalten, erlaubt aber eine Reduktion

der Leistungen an jene Versicherten, denen etwas vorzu-

werfen ist. Dabei kann es sich sowohl um Einstellungen

poenaler Natur handeln als auch um einen Ausgleich für

Selbstverschulden, wie er in vielen Versicherungen üblich

ist. Zu der ersten Gruppe wäre z.B. die Einstellung nach
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Buchstabe f von Atisatz l zu zählen, d.h., wenn der Ver-

sicherte, schuldhaft Leistungen der Arbeitslosenversicherung

zu unrecht erwirkt hat.. Als typische Beispiele der zweiten

Gruppe wären dagegen die Buchstaben c und d zu nennen,

d.h. ungenügende persönliche Bemühungen um Arbeit oder

Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit. Diese

Verhaltensweisen stehen dem Versicherten an sich frei und

können auch nicht als ehrenrührig bezeichnet werden. Sie

erhöhen jedoch das Risiko und den Schaden für die Arbeits-

losenversicherung und müssen demzufolge zu einer .angemes-

senen Leistungsreduktion führen.

Entgegen1dem ersten Entwurf sieht die vorliegende Fassung

aufgrund verschiedener Vernehmlassungen vor, dass Ein-

stellungsverfügungen nach den Buchstaben c und d - unter

gewissen Umständen auch jene nach Buchstabe e - von Ab-

satz l den zuständigen kantonalen Amtsstellen obliegen

und nicht den Kassen. Tatsächlich sind es die Arbeits-

ämter und die zuständigen kantonalen Amtsstellen, die

sich mit der Vermittlung des Versicherten befassen und

über die Zumutbarkeit von Arbeit zu entscheiden haben.

Sie sind auch am besten in der Lage, seine persönlichen

Arbeitsbemühungen zu beurteilen. Auf diese Weise wird das

Verfahren vereinfacht und auch vermieden, dass in der

gleichen Sache Entscheide gefällt werden, die nicht über-

einstimmen.

Die Einstellung richtet sich immer nach dem Grad des Ver-

schuldens, und das Verschulden muss nachgewiesen sein.

Dadurch wird ausgeschlossen, dass z.B. für irrtümlich

unvollständige Angaben Sanktionen verhängt werden. Auf

der ändern Seite erlaubt die Beibehaltung der poenalen
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Einstellung auch Sanktionen in Grenzfällen, in welchen

ein Strafverfahren nach Artikel 104 ff. sich nicht unbe-

dingt aufdrängt, eine schuldhafte Verletzung arbeitslosen-

versicherungsrechtlicher Bestimmungen jedoch einer Ahndung

ruft.

Als Höchstdauer der Einstellung sind '50 Tage vorgesehen.

Das entspricht, gemäss der Umstellung von sechs auf fünf

Taggelder pro Woche, den im ersten Entwurf vorgesehenen

60 Tagen. Eine Reihe von Vernehmlassern hatte diese Frist

als etwas hoch bezeichnet. Es erscheint uns jedoch

wichtig, dass die Spanne der möglichen Einstellungsfristen

möglichst weit ist, damit den unterschiedlichen Verhält-

nissen und Verschuldensgraden mit der nötigen Differen-

zierung Rechnung getragen werden kann. Die Höchstzahl von

Einstellungstagen wird wie bisher nur für seltene Fälle

mit schwerstem Verschulden in Frage kommen.

Dagegen ist in der vorliegenden Fassung den gestellten

Begehren bezüglich des Verfalls von nicht bestandenen

Einstellungstagen in grosszügiger Weise Rechnung getragen

worden. Einem Versicherten, der vor Ablauf der Einstel-

lungszeit eine neue Stelle angenommen hat, werden die

nicht bestandenen Einstellungstage schon sechs Monate

nach Beginn der Einstellungsfrist gestrichen. Auch hier

wird die Arbeitsannahme gleichsam belohnt.
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322 Kurzarbeitsentschädigung

Artikel 30 Anspruchsberechtigung

Dieser Artikel umschreibt die Voraussetzungen, unter wel-

chen Kurzarbeitsentschädigung ausgerichtet werden darf.

Sie sind zum Teil auf den einzelnen Arbeitnehmer ausge-

richtet - so z.B. Absatz l Buchstabe c und Absatz 4 - und

zum Teil auf den Betrieb. Weitere individuelle Anspruchs-

voraussetzungen der einzelnen betroffenen Arbeitnehmer,

wie sie bei Ganzarbeitslosigkeit vorgesehen sind, fallen

bei der Kurzarbeitsentschädigung nicht in Betracht. So

wird z.B. weder das Alter noch die vorgängige Beitrags zeit

der einzelnen Arbeitnehmer überprüft.

Gegenüber dem zur Vernehmlassung unterbreiteten Entwurf

ist in der vorliegenden Fassung noch präzisiert worden,

dass die für die Heimarbeitnehmer vorgesehene Sonderrege-

lung nur soweit von der allgemeinen Regelung abweichen

darf, als die Besonderheiten der Heimarbeit dies gebieten.

Dabei wird es sich insbesondere um die Berechnung der Kurz-'

arbeitsentschädigung handeln sowie um Präzisierungen zur

Annahme von Ersatzarbeit. Des weiteren ist in Absatz l

Buchstabe c klarer1ausgedrückt worden, dass das Arbeits-

verhältnis nicht gekündigt sein darf statt wie in der er-

sten Fassung "nicht aufgelöst". Gemeinsam mit Buchstabe e

wird dadurch sichergestellt, dass der Arbeitgeber nicht die

Lohnzahlung während der Kündigungsfrist auf die Arbeitslo-

senversicherung abwälzen darf und dass die Kurzarbeit tat-

sächlich zur Erhaltung von Arbeitsplätzen dient.

In Absatz 4 tragen die Buchstaben a und c besonders

der sich .überdeckenden Interessenlage Rechnung; alle

drei Buchstaben berücksichtigen zudem die Schwierig-

keiten hinsichtlich der Ueberprüfbarkeit. In diesem
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Zusammenhang sei nochmals ausdrücklich betont, dass der

Ausschluss vom Bezug sich nur auf Kurzarbeit bezieht und

dass .somit die betreffenden Arbeitnehmer bei Ganzarbeits-

losigkeit aufgrund ihrer vorgängigen Beitragszeiten gege-

benenfalls anspruchsberechtigt sein können.

Artikel 31 Anrechenbarer Arbeitsausfall

Unter diesem Artikel sind nicht .nur die Voraussetzungen

für die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles1 umschrieben,

sondern auch die finanzielle Beteiligung des Arbeitgebers,

im Vernehmlassungsentwurf als "Selbstbehalt" bezeichnet.

Diese.Beteiligung ist eine der Grundvoraussetzungen, damit

Kurzarbeit zu einem anrechenbaren Verdienstausfall führen

kann. Sie stellt eines der wichtigsten Instrumente für die

Missbrauchsverhütung bei Kurzarbeit dar und ist in diesem

Sinne das unerlässliche Gegenstück zur Staffelung der Tag-

gelder bei Ganzarbeitslosigkeit. Auf sie kann deshalb trotz

den Einwänden aus Arbeitgeberkreisen nicht verzichtet

werden. Dagegen ist sie in ihrer Ausgestaltung etwas ver-

ändert worden. In dem zur Vernehmlassung unterbreiteten

Entwurf war vorgesehen, dass der Arbeitgeber seinen Arbeit-

nehmern 10 Prozent des auf den anrechenbaren Arbeitsausfall

entfallenden Lohnes zu seinen Lasten zu vergüten hätte. In

einzelnen Vernehmlassungen wurde dagegen ein variabler

Prozentsatz des Selbstbehaltes je nach der Dauer der Kurz-

arbeit vorgeschlagen; von anderer Seite wurden Karenztage

anstelle von Prozentsätzen gewünscht.

Nach Abwägung aller Argumente sind wir zum Schluss

gelangt, dass die angemessenste Lösung nicht in einem

Prozentsatz, sondern in Karenztagen besteht. Der vor-

liegende Entwurf sieht daher vor, dass je Abrechnungs-

periode für jeden von Kurzarbeit betroffenen Arbeit-
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nehmer ein Tag 'als Karenztag gilt (Abs. 2) und zu Lasten,

des Arbeitgebers geht (Art. 36 Bst. b)• Das bedeutet, dass;

der 'Arbeitgeber eine Beteiligung von 5 Prozent, berechnet

auf dem Lohn.für die Normalarbeitszeit des,betroffenen Ar-

beitnehmers, zu tragen hat. Gegenüber dem zur Vernehmlas-

sung unterbreiteten Entwurf bewirkt der Uebergang zu 'dem

einen Karenztag je nach dem Umfang des Arbeitsausfalles

innerhalb der Abrechnungsperiode.eine Verschärfung oder

eine Milderung. Der Arbeitgeber wird bei dieser Regelung

bei Ausfällen unter 50 Prozent etwas stärker belastet. Eine

Entlastung ergibt sich jedochbei schwerer Kurzarbeit, was

sicher im Prinzip erwünscht ist.

Artikel 32 Nichtanrechenbarer Arbeitsausfall

Mit diesem Artikel wird dafür gesorgt, dass die Arbeitslo-

senversicherung nicht Leistungen für Ausfälle übernimmt,

die zum normalen Betriebsrisiko gehören, branchenüblich

sind, vom Arbeitgeber zu entschädigen sind, auf Ferien

'zurückzuführen sind und anderes mehr. Keine Kurzarbeits-

entschädigung wird unter anderem für Lehrlinge ausgerichtet.

Bei diesen steht das Ausbildungsziel im Vordergrund; auf

Grund des Lehrvertrages hat der Arbeitgeber den Lehrling

zu beschäftigen (und den vollen Lehrlingslohn zu zahlen)

und nicht auf Kurzarbeit zu setzen. Das entspricht auch

der,bisherigen Praxis. .

'Von Arbeitgeberseite ist auf eine ungleiche Praxis und

schwierige Abgrenzung im Zusammenhang mit dem Betriebs-

risiko hingewiesen und demzufolge Streichung dieser Bestim-

mung verlangt worden. Das kann nicht in Frage kommen, da

die Deckung dieser Risiken zu einer ungerechtfertigten Kosten-

abwälzung auf die Arbeitslosenversicherung führen würde.
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Bisher bereits hat sich hier eine gewisse Praxis eingespielt,

und es wird Sache der Ausgleichsstelle sein, durch ein ver-

bessertes System laufender Informationen der Kassen und

Arbeitsämter eine weitere Verbesserung in Richtung einer

einheitlichen Praxis aufzubauen.

Artikel 33 Bemessung der Kurzarbeitsentschädigung

Aus ähnlichen Gründen, aus denen es eines Selbstbehalts des

Arbeitgebers bedarf (vgl. Abschnitt 232), ist auch eine ge-

wisse finanzielle Einbusse des Arbeitnehmers erforderlich.

Deshalb kann den Begehren aus Arbeitnehmerkreisen auf Deckung

des vollen Lohnausfa'lls nicht entsprochen werden. Dagegen

trägt die vorliegende Fassung dem ebenfalls von Arbeitnehmer-

seite eingereichten Begehren Rechnung, dass die während der

Dauer der Kurzarbeit durch Gesamtarbeitsvertrag - nicht aber

durch Einzelvertrag - vereinbarten Lohnerhöhungen bei der

Bemessung der Kurzarbeitsentschädigung mitberücksichtigt

werden.

Artikel 34 Höchstdauer der Kurzarbeitsentschädigung

Auch die Höchstdauer für die Kurzarbeit wird nicht nach dem

einzelnen betroffenen Arbeitnehmer, sondern nach dem Betrieb

oder der betroffenen Betriebsabteilung bemessen. Sie beträgt

zwölf Abrechnungsperioden. Als Abrechnungsperiode gilt je-

weils ein Zeitraum von einem Monat oder vier zusammenhängenden

Wochen, für welchen im betreffenden Betrieb von der Arbeits-

losenversicherung Arbeitsausfälle - gleich welchen Umfangs -

entschädigt werden. Das Ausmass der Kurzarbeit innerhalb der

Abrechnungsperiode spielt somit keine Rolle für die Anrech-

nung an die Höchstdauer. Diese Regelung zielt darauf ab, dass

ein Betrieb nicht ohne Not Kurzarbeit einführt. Dagegen be-

deutet es eine grosse Erleichterung für die Versicherten,

dass die Dauer der Kurzarbeit nicht mitzählt für die Berech-
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nung der Höchstz'ahl von Taggeldern, auf die der einzelne

Versicherte im Falle von Arbeitslosigkeit Anspruch erheben

kann. Dieser.kann somit seinen vollen Höchstanspruch auf

Taggelder ausschöpfen, wenn er .vor oder nach einer Periode

von Kurzarbeit arbeitslos ist.

Wie unter dem bisherigen Recht ist im übrigen wiederum eine

Kompetenzdelegation an den 'Bundesrat zur Verlängerung der

Höchstdauer bei andauernder erheblicher Arbeitslosigkeit

vorgeschlagen. Er soll dies zugunsten der ganzen Schweiz

oder einzelner besonders hart betroffener Regionen oder

Wirtschaftszweige tun können, nicht aber, wie vom Schweize-

rischen Gewerkschaftsbund gewünscht, zugunsten einzelner

Betriebe. Das würde zu einer nicht annehmbaren Privilegierung

dieser Betriebe und zu unstatthaften Konkurrenzverzerrungen

führen. Hier sind aber auch Grenzen gesetzt, weil der für die

Gesunderhaltung unserer Wirtschaft unerlässliche Struktur-

beréinigungsprozess nicht mehr stattfinden könnte.

Artikel 35 Voranmeldung von i Kurzarbeit und
Ueberprüfung der.Voraussetzungen

Das mit diesem Artikel umschriebene Vorgehen ist von zahl-

losen Vernehmlassern, insbesondere auch von mit der Durch-

führung der Arbeitslosenversicherung betrauten Stellen und

vielen Kantonen als wertvolles Instrument zur Missbrauchs-

verhütung bezeichnet worden. Die vorliegende Fassung drückt

klarer als der erste Entwurf aus, dass es sich hier nicht

um ein Bewilligungsverfahren für jeden Einzelfall handelt,

sondern einerseits um eine Pflicht der Arbeitgeber zur Vor-

anmeldung und Begründung der Kurzarbeit und anderseits um

die den kantonalen Amtsstellen eingeräumte Möglichkeit, in

bestimmten Einzelfällen,.d.h. bei Zweifeln am Vorliegen der

Anspruchsvoraussetzungen, einschreiten zu können. Erhebt die

kantonale Amtsstelle nicht Einspruch, so wird dies der Kasse

mitgeteilt, damit sie die Auszahlung vornehmen kann.
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Die Verordnung wird präzisieren, welche Anspruchsvoraus-

setzungen im 'einzelnen von der kantonalen Amtsstelle zu

prüfen sind. Eine 'allgemeine Ueberprüfung der Betriebslage

würde jedenfalls einen Verwaltungsapparat mit ausgebildeten

Fachleuten erfordern, über den weder die Kantone noch der

Bund verfügen. Dagegen erlaubt es die vorliegende Formu-

lierung, in ungenügend begründeten Fällen den Anspruch durch

Verfügung abzulehnen, worauf es dem Betrieb unbenommen

bleibt, auf dem ordentlichen Rekursweg die Verfügung anzu-

fechten und mit weiteren Unterlagen seinen Anspruch zu

untermauern. Es trifft nicht zu, dass sich die Arbeitsämter

über die Wünschbarkeit von Strukturerhaltungen auszusprechen ,

.haben. Dagegen sollen sie - wenn triftige Gründe vorliegen -

das Recht haben einzuschreiten. Gerade die Erfahrungen der

letzten Rezession, wo 'die Kurzarbeit in unserem Lande - im

Gegensatz zur Ganzarbeitslosigkeit - -stark verbreitet war,

haben gezeigt, wie empfindlich die Oeffentlichkeit auf jene

Einzelfälle ungerechtfertigter Kurzarbeit reagierte.

Entgegen dem ersten Entwurf ist in der vorliegenden Fassung

darauf verzichtet worden, im Stadium der Voranmeldung und

Ueberprüfung der zuständigen Amtsstelle das Recht auf Er-

hebungen im Betrieb einzuräumen. Dagegen könnte sich später,

nach erfolgter Auszahlung der Kurzarbeitsentschädigung, bei

Missbrauchsverdacht eine Ueberprüfung aufdrängen, ob wirklich

zu den angegebenen Zeiten nicht gearbeitet worden ist, was

allenfalls eine Einsicht in die Lohnbücher notwendig macht.

Des weitern ist die Frist für die Voranmeldung von ursprüng-

lich 14 Tagen vor Beginn der Kurzarbeit auf 10 Tage gesenkt

worden, nachdem sie von verschiedenen Seiten 'als zu lang be-

zeichnet wurde. In aller Regel sind diese 10 Tage zumutbar,

da im Wirtschaftsleben eine längerfristige Planung unumgäng-

lich ist. Für Ausnahmefälle dagegen sollen durch Verordnung

Erleichterungen vorgesehen werden.
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Dagegen konnte dem Begehren, dass der Arbeitgeber in seinem

Gesuch auch angeben müsse, ob und wann die betroffenen

Arbeitnehmer über die bevorstehende, Kurzarbeit orientiert

'wurden, nicht entsprochen v/erden. Diese Orientierung, so

wichtig sie im Sinne des Arbeitsfriedens ist, ist für die

Entschädigung von Kurzarbeit nicht relevant. Ebensowenig

konnte dem Begehren einiger Kantone' entsprochen werden,

dass die Zahl der'beschäftigten kontrollpflichtigen aus-

ländischen Arbeitnehmer angegeben werden müsse, damit über-

prüft werden könne, ob das Prinzip der Priorität der ein-

heimischen Arbeitskräfte gewahrt werde. Tatsächlich ist

eine solche Meldung schon deshalb nicht,nötig, weil1 die

zuständige kantonale Amtsstelle diese Zahl kennt oder sie

sich ohne weiteres beschaffer, kann.

Artikel 36 Pflichten des Arbeitgebers

Im ersten Entwurf war vorgesehen, dass der Arbeitgeber

die von der Kasse erhaltene und weiterzuleitende Kurz-

arbeitsentschädigung aus seinem Vermögen auszusondern und

dafür ein besonderes Bank- oder Postcheckkonto zu errichten

habe, welches nicht in die Konkursmasse fallen würde. Die

Vernehmlassungen haben gezeigt, dass dieses Vorgehen

praxisfremd wäre. Der Arbeitnehmer ist an einer'möglichst

raschen Auszahlung seiner Guthaben an Lohn und Kurzar-

beitsentschädigung interessiert, während es für die Geltend-

machung des Anspruches auf Kurzarbeitsentschädigung durch

den Arbeitgeber unter Umständen einige Zeit dauert; zudem

wurde darauf hingewiesen, dass es unbefriedigend wäre,

wenn die Arbeitnehmer die Folgen einer allfälligen

Pflichtversäumnis des Arbeitgebers bei der Voranmeldung

oder bei der Geltendmachung der Kurzarbeitsentschädigung

zu tragen hätten.
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Zahlreiche Kantone, der Verband schweizerischer Arbeits-

ämter sowie der Zentralverband schweizerischer Arbeit-

geber-Organisationen haben deshalb in ihren Vernehmlas-

sungen vorgeschlagen, dass der Arbeitgeber verpflichtet

werden solle, zum ordentlichen Zahltagstermin die Kurz-

arbeitsentschädigung einschliesslich Selbstbehalt zusammen

mit dem restlichen Lohn vorschussweise auszuzahlen. Dieses

Vorgehen entspreche der vielerorts bereits bewährten

Praxis. Auch der Schweizerische Gewerkschaftsbund sah

die Möglichkeit vor, dass die Auszahlung der Kurzarbeits-

entschädigung in Absprache mit den Arbeitnehmern durch

den Arbeitgeber erfolgen könnte.

Dieses Vorgehen, das wir im Entwurf übernommen haben, hat

den Vorteil, dass die Arbeitnehmer möglichst rasch zu

ihrem Geld kommen, und vermeidet gleichzeitig unnötige

Komplikationen bei der Sicherstellung der Kurzarbeitsent-

schädigung.

Mit der Anmeldung von Kurzarbeit verpflichtet sich der

Arbeitgeber, die unter Artikel 31 umschriebene Karenzzeit

zu seinen Lasten - als seine Beteiligung an der Kurzar-

beitsentschädigung - zu übernehmen sowie die Sozialver-

sicherungsbeiträge ungekürzt fortzuzahlen.

Was die letztgenannte Verpflichtung anbelangt, so wurde

sie im Vernehmlassungsverfahren verschiedentlich kriti-

siert. So wurde angeregt, sich auf die gesetzlichen

Sqzialversicherungsbeiträge zu beschränken oder umgekehrt

nur auf die Krankenkassen- und Pensionskassen-Beiträge.

Im vorliegenden Entwurf ist die zur Vernehmlassung unter-

breitete Regelung beibehalten worden. Demnach sind sowohl

die gesetzlichen als auch die vertraglich vereinbarten

Beiträge weiterzuzahlen.
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Es geht darum, zu vermeiden, dass durch Beitragsausfälle

Leistungslücken entstehen. Das gilt sowohl für die gesetz-

lichen als auch für die vertraglich vereinbarten Beiträge.

Eine Ausnahme wird einzig auf Vorschlag der Schweizerischen

Unfall-Versicherungs-Anstalt (SUVA) für die ihr geschulde-

ten Beiträge gemacht, da sie bereits nach geltender Rege-

lung während Kurzarbeit trotz reduzierter Beiträge die vol-

len Leistungen erbringt.

Artikel 37 Geltendmachung des Entschädigungsanspruches

In den Erläuterungen zu Artikel 36 ist dargelegt worden,

dass sich sowohl im Interesse einer möglichst raschen Aus-

zahlung an die von Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmer

wie auch im Hinblick auf die sonst aufwendige Sicherstel-

lung der Kassenleistung die vorschussweise Auszahlung der

Kurzarbeitsentschädigung durch den Arbeitgeber zu den

ordentlichen Zahltagsterminen aufdrängt.

Dieses Vorgehen erlaubt auch eine administrativ vernünf-

tige Abwicklung des Entschädigungsverfahrens. Demnach rech-

net der Arbeitgeber für jede Abrechnungsperiode gesamthaft

für den Betrieb mit einer einzigen Kasse ab, die er bei

der Meldung der Kurzarbeit anzugeben hat. Da im Sinne der

soeben skizzierten Lösung von Artikel 36 die Arbeitnehmer

im Zeitpunkt der Geltendmachung der Kurzarbeitsentschädi-

gung nunmehr finanziell bereits abgefunden sind und der

Rest nur noch eine Angelegenheit zwischen der Kasse und

dem Arbeitgeber ist, ist es logischerweise auch dessen

Sache, die Kasse zu wählen. Dies gilt umsomehr, als bei

der Ausrichtung von Kurzarbeitsentschädigung nach dem

neuen System das Betreuungsmoment gegenüber den einzelnen

Versicherten gänzlich in den Hintergrund tritt und der

Arbeitnehmer demzufolge kein vertretbares Interesse mehr .

daran hat, die ihm passende Kasse zu wählen. Die gemein-

same Wahl einer Kasse durch sämtliche Arbeitnehmer des
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Betriebs und den Arbeitgeber wäre ohnehin in der Praxis oft

auf grosse Schwierigkeiten ges'tossen. Anderseits wäre eine

Abrechnung zwischen den einzelnen Versicherten und den .von "

diesen individuell gewählten Kassen - auch dies wurde vorge-

schlagen - administrativ völlig unhaltbar und würde zu gänz-

lich uneinheitlichen und unübersichtlichen Verhältnissen führen.

Die vorliegende Regelung lässt übrigens die Möglichkeit offen,,

dass die Wahl der Kasse von vornherein durch Gesamtarbeits-

vertrag vereinbart wird.

Die Kassenwahl soll für die ganze Rahmenfrist bestimmend-sein,

nachdem ja die Leistungen immer innerhalb der Rahmenfrist be-

messen werden. Bei den durch Verordnung vorzunehmenden Ausnahmen

wird vor allem an eine Betriebsverlegung gedacht sowie an die

Möglichkeit, dass im Falle eines Missbrauchs der Kasse die Be-

fugnis zur weiteren Auszahlung abgesprochen werden könnte.

Der Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung ist vom Arbeitgeber

innert drei Monaten nach der betreffenden Abrechnungsperiode

geltend zu machen, damit die Verhältnisse rechtzeitig überprüft

werden und die Kassen selbst gegenüber dem Ausgleichsfonds ab-

rechnen können. Verpasst er diese Frist, so hat er den Verlust

selbst zu tragen (Art. 38 Abs. 3).

Artikel 38 Vergütung der Kurzarbeitsentschädigung

Die Kasse erstattet dem Arbeitgeber die von diesem bevor-

schusste Kurzarbeitsentschädigung unter Abzug des von ihm zu

tragenden Karenztages. Ist der Arbeitgeber seiner Verpflichtung

zur Fortzahlung der Sozialversicherungsbeiträge nicht nachge-

kommen, so fehlt eine Anspruchsvoraussetzung, und die Kasse

darf demzufolge nicht auszahlen beziehungsweise hat eine be-

reits vergütete Entschädigung zurückzufordern. Auch dieses

Versäumnis des Arbeitgebers darf jedoch nicht den Arbeitnehmern

angelastet werden. Eine Rückforderung gegenüber, den Arbeit-1

nehmern ist somit in diesem Falle ausgeschlossen (vgl. Art. 94).
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Artikel 39 'Kontrolle ' ;

Wie schon in der Uebergangsordnung sind auch künftig bei

Kurzarbeit die Kontrollvorschriften zu erfüllen, wenn die

Arbeitseinstellung ununterbrochen länger als eine Woche

dauert. Auf Anregung der Sozialdemokratischen Partei der

Schweiz ist im Entwurf noch beigefügt worden, dass der

Arbeitgeber seine Arbeitnehmer auf diese Pflicht aufmerk-

sam zu machen hat.

Artikel 40 Zwischenbeschäftigung

Dieser Artikel soll sicherstellen, dass ein Betrieb nicht

während längerer Zeit zu Lasten der Arbeitslosenversiche-

rung Personal horten kann, wenn andernorts Arbeitskräfte

gesucht werden. Dem Arbeitnehmer:werden bei ungerechtfertig-

ter Ablehnung einer Zwischenbeschäf'tigung die1 Versicherungs-

leistungen angemessen gekürzt; verweigert der Arbeitgeber

seine Zustimmung, so wird ihm die Vergütung entsprechend

gekürzt. Immerhin stehen den Betroffenen dabei die üblichen

Beschwerdewege offen, wenn sie sich in 'ihren Rechten-verletzt

fühlen. •

323 Schlechtwetterentschädigung

Artikel 41 Anspruchsberechtigung

Die Schlechtwetterentschädigung wird jenen Arbeitnehmern

ausgerichtet, die in Erwerbs zweigen mit witterungsbedingten

Arbeitsausfällen .tätig sind und infolge zwingender Witterungs-

gründe (Art. 42 Abs. 1) einen anrechenbaren Arbeitsausfall

erleiden. Wie bei der Kurzarbeitsentschädigung wird
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keine Mindestdauer an beitragspflichtiger Beschäftigung

vorausgesetzt, sondern es genügt, dass der Arbeitnehmer

beim betreffenden abrechnungspflichtigen Arbeitgeber be-

schäftigt ist. Das kommt insbesondere den ausländischen

Saisonniers,aber auch allen übrigen ausländischen Arbeit-

nehmern wie auch den ins Erwerbsleben Eintretenden zu

Beginn ihrer Beschäftigung zugute.

Artikel 42 Anrechenbarer Arbeitsausfall

Allgemein sind witterungsbedingte Arbeitsausfälle anrechen-

bar, wenn sie durch einen Ausfall an normaler Arbeitszeit

entstanden sind. Für Bagatellfalle soll die Arbeitslosen-

versicherung jedoch nicht in Anspruch genommen werden. Des-

halb werden solche Arbeitsausfälle nur entschädigt, wenn

sie halbe oder ganze Arbeitstage umfassen und mindestens

einen Drittel der vom Arbeitgeber auf einer Baustelle be-

schäftigten Arbeitnehmer treffen. Zudem werden die zwei

ersten halben' Ausfalltage jedes Monats nicht entschädigt.

Sie gelten als Karenztag und sind vom Arbeitgeber zu ent-

schädigen (Art. 45). Für die Kurzarbeitsentschädigung sind

Karenztage gleichen Ausmasses vorgesehen. Das Sonderrisi-

ko der witterungsbedingten Ausfälle wird somit nicht durch

zusätzliche Karenztage ausgeglichen.

Artikel 43 Bemessung und Dauer der Schlechtwetterentschädigung

Die Schlechtwetterentschädigung beträgt wie die Kurzarbeits-

entschädigung 80 Prozent des anrechenbaren Verdienstausfalles;

sie wird jedoch ohne zeitliche Begrenzung ausgerichtet, so-

lange die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Auf eine

zeitliche Begrenzung der Dauer der Schlechtwetterentschädi-

gung wird verzichtet, weil solche Arbeitsausfälle von meteo-

rologischen Bedingungen abhängig sind und nicht durch den

Arbeitgeber beeinflusst werden können.
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Artikel 44 Meldung und Ueberprüfung des Arbeitsausfalls

Nach der zur Vernehmlassung unterbreiteten Fassung hatte der

Arbeitgeber witterungsbedingte Ausfälle der zuständigen kan-

tonalen Amtsstelle innert drei Tagen zu melden. Verschiedene

Stellen, vor allem die mit der Durchführung betrauten kanto-

nalen Arbeitsämter, haben jedoch darauf hingewiesen, dass

diese Frist zu lang sei, um eine, einfache Ueberprüfung zu

erlauben. Neu wird deshalb vorgeschrieben, dass der Arbeit-

geber den Ausfall "unverzüglich" zu melden hat. In der

Praxis wird darunter zu verstehen sein, dass der Arbeitgeber

in der Regel am ersten Tag telefonisch die witterungsbeding-

ten Ausfälle der zuständigen kantonalen Amtsstelle und der

vom Arbeitgeber1für die Auszahlung vorgesehenen Kasse meldet.

Die telefonische Meldung muss danach diesen zwei Stellen

innert drei Tagen mittels Formular schriftlich bestätigt

werden. Dieses Vorgehen erleichtert die Feststellung der

Witterungsverhältnisse und ermöglicht eine zuverlässige

Ueberprüfung der Anspruchsvoraussetzungen. Das Arbeitsamt

ist dadurch noch besser in der Lage, kurzfristig ganze Be-

legschaften in Betriebe zu vermitteln, in denen trotz

schlechten Wetters weitergearbeitet werden kann.

Damit die kantonalen Arbeitsämter insbesondere in Berg-

regionen 'die Dauer der Arbeitsausfälle einigermassen über-

blicken können, sind die Arbeitgeber'verpflichtet, bei

längerdauernden1 ununterbrochenen Arbeitsausfällen die Mel-

dung wöchentlich zu erneuern. Da die meteorologischen Ver-

hältnisse regional verschieden ausfallen können, besteht

die Möglichkeit, die Aufgabe des kantonalen Arbeitsamtes an

die Gemeindearbeitsämter zu delegieren. Die Meldung des

Arbeitgebers hat das Gemeindearbeitsamt mit einer Stellung-

nachme an die zuständige kantonale Amtsstelle weiterzuleiten.

Bestehen Zweifel hinsichtlich der witterungsbedingten Ar-

beitsausfälle, so kann die zuständige kantonale Amtsstelle
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weitere Abklärungen (z.B. Anfrage beim Gemeindearbeitsamt

oder meteorologischen Anstalt) vornehmen. Gegebenenfalls

erhebt sie Einspruch gegen die Auszahlung der Schlechtwet-

terentschädigung. Das Verfahren ist somit ähnlich wie bei

der Kurzarbeitsentschädigung.

Artikel 45 Pflichten des Arbeitgebers

Mit der Mitteilung der witterungsbedingten Arbeitsausfälle

wird analog zur Kurzarbeit der Arbeitgeber verpflichtet, zum

ordentlichen Zahltagstermin den unter Artikel 42 Absatz 3

umschriebenen Karenztag zu seinen Lasten - als seine Betei-

ligung an der Schlechtwetterentschädigung - zu übernehmen

und die Entschädigung für den gesamten witterungsbedingten

Arbeitsausfall dem Arbeitnehmer auszurichten.

Die Gründe für die Wahl dieses Verfahrens sind dieselben

wie bei der Kurzarbeitsentschädigung.

Artikel 46 Geltendmachung des Entschädigungsanspruchs

Aus den gleichen Gründen wie bei Kurzarbeit ist entgegen der

Vernehmlassungsfassung nunmehr vorgesehen, dass die Auszah-

lung der Schlechtwetterentschädigung gleich wie die Kurzar-

beitsentschädigung den Arbeitnehmern am Zahltagstermin vom

Arbeitgeber vorschussweise auszuzahlen ist.

Der Arbeitgeber kann den Entschädigungsanspruch bei einer

Kasse geltend machen, sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind,

wozu auch die vorschussweise Ausrichtung der Schlechtwetter-

entschädigung an den Arbeitnehmer gehört. Damit die Verhält-

nisse rechtzeitig überprüft werden können, hat der Arbeitge-

ber den Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung innert drei

Monaten nach Ablauf der Abrechnungsperiode geltend zu,machen.

Die Kassenwahl steht aus den gleichen Gründen wie bei der Kurz-

arbeitsentschädigung dem Arbeitgeber zu. Selbstverständlich

sind auch hier sozialpartnerschaftliche Vereinbarungen möglich.
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Artikel 47 Vergütung der Schlechtwetterentschädigung ;

Die Kasse erstattet dem Arbeitgeber'die von diesem bevor-

schusste Schlechtwetterentschädigung unter Abzug des, von ihm

zu tragenden Karenztages. Sie darf nicht auszahlen, wenn der

Arbeitgeber dem Arbeitnehmer- die Schlechtwetterentschädigung

nicht ausgerichtet hat. • • •

Die gegenüber der Vernehmlassungsfassung vorgesehenen Aende-

rungen sind die, Folge des neuen Auszahlungsmodus.

Artikel 49 Zwischenbeachäftigüng •

Der Möglichkeit, Zwischenbeschäftigungen anzunehmen oder zu-

zuweisen, kommt auch im Rahmen der Schlechtwetterentschädi-

gung Bedeutung zu, insbesondere bei längerdauernden Betriebs-

schliessungen im Winter. Im übrigen verweisen wir auf unsere

Ausführungen zu Artikel 40 betreffend Zwischenbeschäftigung

bei Kurzarbeit.

324 Insolvenzentschädigung

Artikel 5 0 'Anspruchsberechtigung ' • .

Anspruch auf Insolvenzentschädigung,haben beitragspflichtige

Arbeitnehmer - wobei jedoch keine Mindestbeitragszeit ver-

langt wird -, deren zahlungsunfähige Arbeitgeber in der

Schweiz der Zwangsvollstreckung unterliegen oder in der

Schweiz Arbeitnehmer beschäftigen. Der Ersatz wird gewährt

für Lohnforderungen des Arbeitnehmers im Konkurs beziehungs-

weise - bei einem nicht der Konkursbetreibung unterliegenden

Arbeitgeber - bei Pfändung,

Auch die in der Schweiz arbeitenden Grenzgänger kommen in 'den

Genuss der Insolvenzentschädigung. Nachdem die Lohnforderung

vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses entstanden ist, liegt

darin kein Leistungsexport.
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Artikel 51 umfang der Insolvenzentschädigung

Die Insolvenzen'tschädigung deckt Lohnansprüche, die sich auf

die letzten drei Monate vor der Konkurseröffnung oder vor dem

Pfändungsbegehren beziehen. Die Lohnansprüche, die sich immer

auf geleistete Arbeit beziehen, werden voll gedeckt. Ein

Gleichziehen mit dem Konkursprivileg, welches unter anderem

die Lohnforderungen für sechs Monate und auch Entschädigungen

für vorzeitige Auflösung des Arbeitsverhältnisses umfasst,

ist hier nicht angezeigt, da die Insolvenzentschädigung eigent-

lich dem System der Arbeitslosenversicherung fremd ist. Sie

soll sich darauf beschränken, im Konkursfall des Arbeitgebers

dem Arbeitnehmer den Lebensunterhalt zu garantieren.

Abweichend von dem im Vernehmlassungsverfahren unterbreiteten

Entwurf ist auf Vorschlag des Bundesamtes für Sozialversiche-

rung neu die Bestimmung aufgenommen worden, dass von der In-

solvenzentschädigung die gesetzlichen Sozialversicherungsbei-

träge zu bezahlen sind. Der Vorschlag ist damit zu begründen,

dass die Insolvenzentschädigung anstelle des eigentlich ge-

schuldeten Lohnes tritt. Sie wird daher vorderhand der Bei-

tragspflicht an die AHV/IV/EO, die Arbeitslosenversicherung

sowie die SUVA unterliegen. Dadurch erwachsen dem Versicher-

ten auch keine Beitragslücken. Das Begehren scheint aus

sozialpolitischen Ueberlegungen berechtigt. Bisher wurden

die Beiträge vom Konkursamt abgerechnet, aber natürlich nur

auf dem aus der Konkursmasse einbringlichen Lohnbetrag. Da

die Insolvenzentschädigung aber die gesamte Lohnforderung

der letzten drei Monate deckt, ergibt sich die Notwendigkeit

der Abrechnung über diesen Gesamtbetrag durch die Kasse,

was jedenfalls "einfacher ist, als wenn Konkursamt und Kasse

je für ihren Anteil abrechnen würden. Das Konkursamt hat da-

durch inskünftig der Kasse die einbringlichen Beiträge voll

zu überlassen.
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Die Regelung bringt einen gewissen zusätzlichen administra-

tiven Aufwand für die Kasse, lässt sich aber vertreten.

Dagegen wäre es administrativ nicht mehr zu bewältigen;

wenn auch für die lediglich vertraglich vereinbarten und

daher sehr unterschiedlichen Sozialversicherungseinrich-

tungen (wie z.B. Pensionskassen) noch Beiträge abgerechnet

werden müssten.

Artikel 52 Geltendrnachung des Anspruchs

Mit der Ausrichtung der Insolvenzentschädigung geht die

Forderung des Arbeitnehmers gegenüber der Konkursmasse

beziehungsweise dem gepfändeten Arbeitgeber auf die Kasse

über. Diese hat sich somit in das Konkursverfahren einzu-

schalten. Wollte man für die Insolvenzentschädigung das

Prinzip der freien Kassenwahl aufrechterhalten, würde

das bedeuten, dass sich eine ganze Anzähl von Kassen neben-

einander mit dem vielfach komplizierten Verfahren des Schuld-

betreibungs- und Konkursgesetzes bei ein und demselben Kon-

kurs zu befassen hätte. Dies müsste administrativ z.u einem

nicht zu verantwortenden Leerlauf führen - wie in mehreren

Vernehmlassungen dargetan wurde -, der sich nicht nur in

einer unnötigen Ueberbelastung der Kassen, sondern auch in

entsprechenden Verwaltungskosten niederschlagen müsste.

Auch eine gemeinsame Kassenwahl durch die früheren Arbeit-

nehmer - die schon unter normalen Umständen auf gewisse

Schwierigkeiten stossen würde - lässt sich nicht denken,

da1 ja in weitaus den meisten Fällen keine Belegschaft mehr

besteht. Der Entwurf sieht deshalb vor, dass die Insolvenz-

entschädigung bei der öffentlichen Kasse des betreffenden

Kantons geltend zu machen ist. Die Konzentration der Insol-

venzfälle bei einer Kasse wird dieser ermöglichen, einen

Mitarbeiter für diese Sparte zu spezialisieren, was im In-

teresse aller Beteiligten liegt. Diese Regelung ist umso-

mehr gerechtfertigt, als es bei der Insolvenzentschädigung
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in keiner Weise um die Betreuung von Arbeitslosen geht.

Ist der Arbeitnehmer gleichzeitig arbeitslos, so kann er

sich für die Arbeitslosenentschädigung an die Kasse seiner

Wahl wenden. Im übrigen ist zu bedenken, dass es sich bei

den Insolvenzentschädigungen um relativ wenig Fälle

handeln dürfte.

Artikel 53 Uebergang der Forderung an die Kasse

Es versteht sich von selbst, dass der Arbeitnehmer seine

Lohnforderung der Kasse nur im Ausmass der ausgerichteten

Insolvenzentschädigung - einschliesslich Sozialversiche-

rungsbeiträge - abtreten muss und daneben die" Möglichkeit

hat, den Arbeitgeber für den Rest seiner Forderung zu

belangen.

Die Kasse hat die Forderung auch dann geltend zu machen1,

wenn zur Zeit wenig Aussicht auf Realisierung besteht.

Andernfalls gingen die durch den Verlustschein verschafften

Vorteile (z.B. die ünverjährbarkeit) verloren.

Artikel 54 Pflichten des Versicherten

Der Arbeitnehmer hat im Konkurs- und Pfändungsverfahren bis

zur Mitteilung der Kasse, dass sie an seiner Stelle ins

Verfahren eintrete, die zur Wahrung seines Anspruches

erforderlichen Vorkehren zu treffen. Zu den Pflichten des

Versicherten gehört insbesondere die Anmeldung der Lohn-

forderung im Konkurs des Arbeitgebers. Es genügt nicht,

lediglich den Anspruch auf Insolvenzentschädigung bei der-

öffentlichen Arbeitslosenkasse geltend zu machen.



Artikel 55 Auskunftspflicht

Zur Beurteilung der Entschädigungsbegehren werden in' den

meisten Fällen nicht allein die Angaben und Auskünfte des

Arbeitnehmers genügen. Es ist deshalb unumgänglich, dass

sowohl der Arbeitgeber als auch die KonkursVerwaltung der

Kasse die nötigen Auskünfte zu erteilen haben.

Artikel 56 Finanzierung

Obwohl mit der Insolvenzentschädigung nicht das Risiko der

wirtschaftsbedingten Arbeitslosigkeit, sondern das Risiko

der Insolvenz der Arbeitgeber abgedeckt wird, drängt sich

hinsichtlich der Finanzierung für normale .Verhältnisse kei-

ne von der Arbeitslosenversicherung abweichende Sonderrege-

lung auf. Immerhin wird dem Bundesrat die Kompetenz einge-

räumt, einen Zusatzbeitrag zu Lasten der Arbeitgeber ein-

zuführen, wenn die Aufwendungen ein bestimmtes Ausmass

übersteigen sollten. Die vorgeschlagene Regelung stellt

einen Mittelweg zwischen den in den Vernehmlassungen, aber

auch schon in der Expertenkommission vertretenen Auffas-

sungen dar.

Die Insolvenzentschädigung und' deren Finanzierung sind durch

Artikel 34ter Absatz l Buchstabe a der Bundesverfassung ver-

fassungsmä'ssig abgedeckt.
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325 Präventivmassnahmen

325.1 Umschulung, Weiterbildung, Eingliederung

Artikel 57 Grundsatz

Leistungen für Umschulung, Weiterbildung ein Eingliederung

können nur erbracht werden, wenn die Vermittlung des Versi-

cherten aus arbeitsmarktlichen Gründen stark erschwert oder

unmöglich ist und die Umschulung, Weiterbildung oder Ein-

gliederung die Vermittlungsfähigkeit des Versicherten

wesentlich verbessert. Es muss somit in jedem Fall eine

arbeitsmarktliche Indikation gegeben sein. Dadurch soll

verhindert werden, dass Leistungen in Anspruch genommen

werden zu Zwecken, die nicht mit der Arbeitslosenversicherung

im Zusammenhang stehen.

Grundsätzlich sichergestellt wird hier aufgrund von Vernehm-

lassungen auch die Zusammenarbeit mit der Invalidenversiche-

rung, so dass für Behinderte jeweils die bestmöglichen Mass-

nahmen getroffen werden können.

Artikel 58 Leistungen an Kursteilnehmer

a. Anspruchsvoraussetzungen

Der erste Absatz umschreibt den Kreis der Anspruchsberech-

tigten. Es sind dies Versicherte, die im Zeitpunkt des Kurs-

beginns arbeitslos oder unmittelbar von Arbeitslosigkeit

bedroht sind und denen keine zumutbare Arbeit zugewiesen

werden kann. Als "unmittelbar von Arbeitslosigkeit bedroht"

gelten jene Arbeitnehmer, die die Kündigung bereits erhalten

haben oder denen die Auflösung des Arbeitsverhältnisses

vorangekündigt wurde.

Wie bereits zu Artikel 57 dargelegt, muss in jedem Fall eine

arbeitsmarktliche Indikation gegeben sein. Der Kursbesuch
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muss also in direktem Zusammenhang mit der Vermittlungs-

fähigkeit des Versicherten stehen. Es sollen nicht Kosten

der allgemeinen Weiterbildung - die an sich durchaus wünsch-

bar sein kann - auf die Arbeitslosenversicherung abgewälzt

werden. So kann es insbesondere nicht Aufhabe der Versiche-

rung sein, die Finanzierung einer Erst- oder Zweitausbildung

oder eines zu einer bestimmten Ausbildung gehörenden Prakti-

kums zu übernehmen. Dies ist Sache anderer Institutionen

wie z.B. des Stipendienwesens.

Der Versicherte kann nur dann einen Anspruch geltend machen,

wenn er den Kurs auf Weisung oder mit Zustimmung der kanto-

nalen Amtsstelle - d.h. des Arbeitsamtes - besucht. Auf

diese Weise wird sichergestellt, dass die oben genannten

Bedingungen erfüllt sind. Das Arbeitsamt ist am besten in

der Lage, die Opportunität der Umschulung aus arbeitsmarkt-

licher Sicht zu beurteilen.

Absatz 4 stellt eine wichtige Neuerung dar, die aufgrund

zahlreicher Vernehmlassungen aus Frauen- und Arbeitnehmer-

kreisen aufgenommen wurde. Sie soll den Eintritt oder

Wiedereintritt ins Erwerbsleben erleichtern, und zwar auch

für Personen, die weder eine Mindestbeitragszeit nachweisen

können noch gemäss Artikel 13 von der Erfüllung der Beitrags-

zeit befreit sind. In der Regel wird es sich dabei um Haus-

frauen handeln, die wieder ins Erwerbsleben, eintreten wollen.

Diese Leistungen können aber auch von bisher Selbständig-

erwerbenden, die eine unselbständige Erwerbstätigkeit

aufnehmen wollen, geltend gemacht werden. Ihnen soll damit -

auch wenn eine freiwillige Versicherung erst später geschaffen

wird - der Einstieg ins Erwerbsleben als Arbeitnehmer

erleichtert werden.

Die Leistungen erstrecken sich auf den Ersatz der mit dem

Kurs zusammenhängenden notwendigen Auslagen, nicht jedoch

auf Taggelder. Sie bedürfen zudem der Genehmigung der

zuständigen kantonalen Amtsstelle, die über das Vorliegen

der Anspruchsvoraussetzungen befindet.
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Artikel 59 b. Leistungen

Der'Versicherte hat während des Kursbesuches Anspruch sowohl

auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung als auch auf den

Ersatz von Kosten, die ihm aus dem Kursbesuch entstehen.

Gemäss den Absätzen l und 2 werden, falls der Versicherte

sich über eine Beitragsdauer von mindestens sechs Monaten

ausweisen kann oder beitragsfrei gedeckt ist (Art. 58 Abs. l

Bst. b), innerhalb der zweijährigen Rahmenfrist bis zu 250

Taggelder ausbezahlt, wobei die vor dem Kursbesuch ausge-

richteten Taggelder mitgezählt werden. Die Abstufung der

Bezugsdauer nach der Beitragsdauer und die Degression ent-

fallen. Der Bundesrat kann vorsehen, dass in Sonderfällen

mehr als 250 Taggelder ausbezahlt werden. Die Experten-

kommission hielt maximal 100 zusätzliche Taggelder für

angemessen, was bei der geänderten Fassung von Artikel 20

ungefähr 85 Taggeldern entsprechen würde.

Absatz 3 bestimmt, dass dem Kursbesucher zudem die für den

Kursbesuch notwendigen Auslagen ersetzt werden. Hierzu wird

eine detaillierte Regelung in der Verordnung nötig sein,

damit allfällige Missbräuche verhindert werden können.

Artikel 60 Leistungen an Träger von Umschulungs- und
WeiterbildungSeinrichtungen

Anspruchsberechtigt sind Organisationen der Arbeitgeber und

Arbeitnehmer, gemeinsame Einrichtungen der Sozialpartner,

Kantone und Gemeinden sowie andere öffentliche und private

Institutionen. Aus ordnungspolitischen Gründen wird - ent-

sprechend dem Vorschlag der Expertenkommission - auf die

Auszahlung von Leistungen an Betriebe verzichtet.
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Die Leistungen an die Träger von Umschulungs- und Weiter-

bildungseinrichtungen sollen dem arbeitslosen oder von ,

Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitnehmer den Kursbesuch '

ermöglichen, indem sie die Durchführung von Kursen sicher-

stellen. Die1 Auszahlung der Leistungen ist, an strenge

Voraussetzungen gebunden (arbeitsmarktliche Indikation, 'vgl.

Art. 57 Abs. 3) und bemisst sich .zudem nach dem Anteil der

anspruchsberechtigten Teilnehmer (Art. 61 Abs. 1).

Artikel 61 Höhe der Beiträge

Bezüglich der Beitragshöhe folgt der Entwurf mit 20 - 50

Prozent der anrechenbaren Kosten der Regelung im Berufs-

bildungsgesetz .

Artikel 62 Zuständigkeit und Verfahren

Der Artikel nennt die zuständigen Stellen und das Verfahren

für die Auszahlungen der Leistungen an Träger von Umschulungs-

und Weiterbildungskursen. Dem Wunsche nach vermehrter Mitwir-

kung der Sozialpartner in der Arbeitslosenversicherung

wurde hier insofern entsprochen, als die Ausgleichsstelle

periodisch der Aufsichtskommission - in der die Sozial-

partner vertreten sind - Rechenschaft über die ausgerichteten

Beiträge ablegen muss.

Artikel 63 Einarbeitungszuschüsse

a. Grundsatz

Durch die Auszahlung von Einarbeitungszuschüssen an schwer-

vermittelbare Versicherte, die im Hinblick auf eine defini-

tive Anstellung in einem Betrieb eingearbeitet werden und

deshalb einen verminderten Lohn erhalten, sollen die Chancen

dieser Personen auf dem Arbeitsmarkt verbessert werden. In
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diesen Einarbeitungszuschüssen wird ein taugliches Mittel

erblickt, um eines der schwierigsten Probleme der Arbeits-

vermittlung, durch das auch der Arbeitslosenversicherung

beträchtliche Kosten erwachsen könnten, zu entschärfen. Auch

diese Leistungen müssen jedoch an strenge Voraussetzungen

gebunden und begrenzt werden, damit sie weder Lohndrückerei

noch Subventionierung von Arbeitgebern zur Folge haben.

Auf eine Definition der Schwervermittelbarkeit wurde im

Gesetz verzichtet. Es handelt sich um einen Begriff, der

sich aus subjektiven und objektiven Kriterien zusammen-

setzt. Von Bedeutung ist einerseits die persönliche Situa-

tion des Versicherten, d.h. das Ausmass seiner Schwierig-

keiten. Andererseits muss aber je nach Arbeitsmarktlage

die Schwervermittelbarkeit verschieden definiert werden.

Damit hier die nötige Flexibilität gewahrt bleibt, kann

eine nähere Umschreibung erst in der Verordnung erfolgen.

Die Einarbeitungszuschüsse sind bewilligungspflichtig. Die

Meinung ist, dass die zuständige kantonale Amtsstelle Rück-

sprache mit dem betreffenden Betrieb nimmt, um feststellen

zu können, ob die Voraussetzungen für die Auszahlung der

Leistungen gegeben sind.

Artikel 64 b. Höhe und Dauer

Die Einarbeitungszuschüsse decken innerhalb gewisser

Grenzen den unterschied zwischen dem tatsächlich bezahlten

Lohn und dem normalen Lohn, den der Versicherte nach der

Einarbeitung erwarten darf. Als "normal" wird der Lohn zu

gelten haben, der sowohl den berufs- und ortsüblichen

Bedingungen als auch der Leistungsfähigkeit des Versicher-

ten nach der Einarbeitung entspricht.
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Um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass der Versicherte

allmählich in seine neue Tätigkeit eingearbeitet wird und

dadurch seine Leistungsfähigkeit und Produktivität steigern

kann, sind die Zuschüsse zeitlich begrenzt auf höchstens

sechs Monate'Und werden jeweils nach zwei Monaten um je

einen Drittel vermindert. Entsprechend soll der vom Arbeit-

geber entrichtete Lohn mit zunehmender Einarbeitung erhöht

werden; der Versicherte soll also normalerweise keine

Lohneinbusse.erleiden.

Artikel 65 Gesuch

Der Artikel'regelt die Zuständigkeit und das Verfahren für

die Ausrichtung der Einarbeitungszuschüsse. Was die in

Absatz 2 erwähnte Zustimmung der zuständigen kantonalen

Amtsstelle betrifft, verweisen wir auf unsere Erläuterungen

zu Artikel 63.

325.2 Arbeit ausserhalb der Wohnortsregion

Artikel 66 Leistungsarten

Arbeitnehmern, die eine Arbeit ausserhalb ihrer bisheri-

gen Wohnortsregion annehmen, können je nach den Umständen

eine Umzugskostenentschädigung, Pendlerkostenbeiträge oder

Beiträge an Wochenaufenthalter ausgerichtet werden. Diese

Leistungen dürften in zahlreichen Fällen die geografische

Mobilität der Arbeitnehmer verbessern und damit zu einer

besseren Ausschöpfung vorhandener1 Arbeitsmöglichkeiten

führen. Die Förderung der geografischen Mobilität soll

sich indessen insofern in einem beschränkten Rahmen halten,

als sie nicht zu einer Entleerung' von Regionen und einer

Verstärkung der vorhandenen Ballungstendenzen führen darf.
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Die Auszahlung der Entschädigungen ist deshalb an strenge

Vorauss.etzungen gebunden. Es sind insbesondere nur dieje-

nigen Versicherten anspruchsberechtigt, die in ihrer bis-

herigen Wohnregion keine zumutbare Arbeit finden können.

Den regionalpolitischen Bedenken wurde vor allem auch da-

durch Rechnung getragen, dass die Leistungen bewilligungs-

pflichtig sind und der Entscheid über die Auszahlung der

kantonalen Amtsstelle übertragen werden soll (Art. 70 Abs. 3)

Der Ausdruck "Wohnortsregion" soll zum Ausdruck bringen,

dass diese Bestimmungen nicht Anwendung finden sollen, wenn

z.B. lediglich in einer dem Wohnort benachbarten Ortschaft

Arbeit angenommen wird. Der Begriff wird in der Verordnung

näher zu umschreiben sein.

Artikel 67 Umzugskos-tenentschädigung

Der Versicherte, der zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit

seinen Wohnort in eine andere Region verlegt, kann inner-

halb der zweijährigen Rahmenfrist eine Umzugskostenent-

schädigung erhalten. Die Auszahlung dieser Entschädigung

ist an gewisse Voraussetzungen - die in Artikel 66 und 70

genannt werden - gebunden und im Umfang begrenzt. Ein

entsprechender Höchstbetrag sowie die weiteren Einzelheiten

werden durch Verordnung festgelegt.

Artikel 68 Pendlerkostenbeitrag

Arbeitnehmer, die eine auswärtige Arbeit angenommen haben

und jeden Tag an ihren Wohnort zurückkehren, können unter

den in den Artikeln 66 und 70 genannten Voraussetzungen

eine Entschädigung für die Kosten, die ihnen dadurch ent-

stehen, erhalten. Es sollen jedoch nicht die vollen Kosten

ersetzt werden. 'Deshalb wird auf eine Vergütung von Ver-

pflegungskosten verzichtet, dafür aber werden die Fahr-

kosten voll gedeckt.
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Artikel 69 Beitrag an Wochenaufenthalter :

Analog zur Pendlerkostenentschädigung kann eine Entschädi-

gung auch ausgerichtet werden an Arbeitnehmer, die nicht

jeden Tag, sondern nur einmal pro Woche an ihren Wohnort

zurückkehren. Auch hier werden keine Verpflegungskosten

vergütet.

Artikel 70 Gemeinsame Bestimmungen

Pendlerkostenbeiträge und Beiträge an Wochenaufenthalter

sind befristet und im Umfang beschränkt. Sie dürfen während

höchstens sechs Monaten ausgerichtet werden und nur die

dem Versicherten durch die auswärtige Arbeitsannähme im

Vergleich zur letzten Tätigkeit entstandene finanzielle

Einbusse decken. Bezüger dieser Leistungen sollen also

durch die Arbeitsannahme ausserhalb ihres Wohnorts nicht

benachteiligt werden; sie sollen aber gegenüber den ande-

ren Arbeitnehmern, die auch auswärts arbeiten, nicht auf

längere Dauer bessergestellt werden1.

Umzugskostenentschädigung, Pendlerkostenbeiträge und Bei-

träge an Wochenaufenthalter sind ausserdem bewilligungs-

pflichtig. W.ie wir bereits zu Artikel 66 ausführten, wird

es Sache der kantonalen Amtsstelle sein, bei der Erteilung

der Bewilligung den regionalpolitischen Umständen Rechnung

zu tragen.
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325.3 Weitere Massnahmen

Artikel 71 Beiträge für die vorübergehende Beschäftigung
von Arbeitslosen

Dieser Artikel gibt der Arbeitslosenversicherung die Kom-

petenz, Beiträge an Programme zur Arbeitsbeschaffung und

Wiedereingliederung ins Erwerbsleben zu subventionieren.

Bisher bestand diese Möglichkeit aufgrund von Artikel 4

Absatz 4 des Arbeî svermittlungsgesetzes (AVG); die Gel-

tungsdauer dieser Bestimmung ist aber begrenzt. Die Ar-

beitslosenversicherung ist an der Förderung derartiger

Massnahmen interessiert, da sie zu einer Senkung der Aus-

zahlungen von Arbeitslosenentschädigung führen.

Beiträge können an öffentliche und private Träger ausge-

richtet werden. Die mit der erwähnten Bestimmung des AVG

gemachten Erfahrungen haben gezeigt, dass die Programme

etwa zu 80 Prozent von öffentlichen und etwa zu 20 Prozent

von privaten Trägern organisiert werden. Es wird davon

ausgegangen, dass nicht reine Schulungsprogramme, wohl

aber gemischte Programme subventioniert werden sollen. In

der Verordnung soll im weiteren festgehalten werden, dass

nur Programme öffentlicher oder privater Organisationen

unterstützt werden, die gemeinnützigen tharakter haben.

Artikel 72 Beiträge zur Förderung der Arbeitsmarktforschung

Im Hinblick auf die Schaffung eines ausgeglichenen Arbeits-

marktes soll die Arbeitslosenversicherung ebenfalls Beiträge

zur Förderung der Arbeitsmarktforschung gewähren können.

Ueber die Gewährung dieser Beiträge, die 20 bis 50 Prozent

der anrechenbaren Kosten decken sollen, entscheidet die

Aufsichtskommission, in der die Sozialpartner vertreten

sind. Ferner kann die Ausgleichsstelle - mit Zustimmung der
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Aufsichtskommission - selbst entsprechende Aufträge er-

teilen. In diesem Falle muss die Versicherung naturgemäsS

die gesamten Kosten tragen.
i

Bei der Gewährung !der Beiträge wird vor allem darauf zu

achten sein, dass die Qualität.der Forschung gesichert

ist und dass es sich um angewandte Forschung handelt,

deren Ergebnisse sich in die Praxis umsetzen lassen.

Artikel 73 Beiträge an besondere Massnahmen auf dem
Gebiete der Arbeitsvermittlung

Leistungen sollen ferner ausgerichtet werden können für be-

sondere Massnahmen auf dem Gebiete der Arbeitsvermittlung,

die zur Verhinderung oder zur Bekämpfung der Arbeitslosig-

keit beitragen;. Zweck dieser Bestimmung ist es, die Vermitt-

lungseffizienz zu fördern, insbesondere da, wo die notwen-

digen Massnahmen die Möglichkeiten eines einzelnen Kantons

übersteigen., In .Frage kommen;z.B.: Entlastung des Vermitt-

lungspersonals von administrativen Tätigkeiten (Einrich-

tung von qualifizierten Abteilungen und regionalen Ver-

mittlungszentren) ; Aus- und Weiterbildung des Vermittlungs-

personals; Ausbau der aktiven Vermittlung; computerunter-

stützte Arbeitsvermittlung. Ueber die Gewährung der Bei-

träge,' die 20 bis 50 Prozent der, anrechenbaren Kosten

decken, entscheidet die Aufsichtskommission.

Artikel 74 Gemeinsame Bestimmungen

Der Artikel regelt die Einzelheiten zu den Massnahmen nach

den Artikeln 71 bis 73. Der Aufsichtskommission - in der

die Sozialpartner vertreten sind - wurden hinsichtlich der
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Beiträge zur Förderung der Arbeitsmarktforschung und der

Arbeitsvermittlung vermehrte Kompetenzen eingeräumt.

Der Entscheid darüber, ob die Ausgaben für diese nicht

direkt den einzelnen Versicherten zukommenden Leistungen

zu Lasten der Versicherung gehen sollen, liegt bei ihr.

33 Die Organisation

331 Durchführung

Artikel 75

Diese Bestimmung zählt die Durchführungsstellen abschlies-

send auf. Es sind die gleichen geblieben wie in der Ueber-

gangsordnung, nur dass die reinen Betriebskassen wegfallen.

Diese Kassen sind ihrem Wesen nach ausschliesslich auf die

eigenen Betriebsangehörigen und somit auf Kurzarbeitsent-

schädigung ausgerichtet. Unter der neuen Regelung würde

dies unter anderem bedeuten, dass der Arbeitgeber, der

einen Entschädigungsanspruch für seine Arbeitnehmer gel-

tend macht, mit dem Kassenträger identisch ist, was zu un-

annehmbaren Interessenkollisionen führen müsste. Zurzeit

bestehen nur noch zwölf solche Kassen.

Die Konsultative Kommission der Arbeitslosenversicherung

ist nicht mehr den Durchführungsstellen zugeordnet, sondern

dem Vollzug. Ebenfalls nicht mehr in diesem Zusammenhang

erwähnt sind auch die Arbeitnehmer. Denn diese können nicht

als' Durchführungsorgan betrachtet werden.
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332 Arbeitslosenkassen . ,

Artikel 76 Oeffentliche Kassen

Wie schon unter der Uebergangsordnung hat im Prinzip jeder

Kanton eine öffentliche Kasse zu führen, die allen versi-

cherten Einwohnern zur Verfügung steht. Da die Kurzarbeits-

und Schlechtwetterentschädigung nunmehr betriebsbezogen

abgewickelt werden, muss auch der Tätigkeitsbereich der

öffentlichen Kassen entsprechend umschrieben werden. Für

die Auszahlung von Kurzarbeits- und von Schlechtwetterent-

schädigung können jedoch nach wie vor auch die Verbands-

kassen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gewählt werden.

Anders dagegen verhält es sich mit der Insolvenzentschädi-

gung, die ausschliesslich von den öffentlichen Kassen aus-

bezahlt werden kann. Wir verweisen dazu auf unsere Ausfüh-

rungen zu Artikel 52.

Artikel 77 Verbandskassen

Die Verbandskassen sollen wie unter, der Uebergangsordnung

ihre historisch gewachsene Bedeutung beibehalten, üeber-

all dort, wo' eine individuelle Beratung und Betreuung des

Versicherten in Frage steht - das ist vor allem bei Ganzar-

beitslosigkeit der Fall -,bleibt ihre Bedeutung ungeschmä-

lert. Sie wird sogar erheblich ausgedehnt durch die neuen

Aufgaben auf dem Gebiete der Präventivmassnahmen. Hier

werden manche Kassen ihre reichen Erfahrungen in Fragen des

Arbeitsmarktes und der Weiterbildung ausschöpfen können.

Entgegen der Uebergangsordnung ist auch die Gründung neuer

Kassen wieder zulä.ssig. Voraussetzung ist selbstverständ-

lich nach wie vor, dass der Kassenträger für eine ordnungs-

gemässe und rationelle Geschäftsführung Gewähr bietet.

Wie schon in der Uebergangsordnung, soll es auch nach der

Vorlage den Verbandskassen freistehen, ihren Tätigkeitsbe-
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reich einzuschränken, z.B. auf Mitglieder des betreffenden

Verbandes.

Artikel 78 Errichtung, Organisation und Rechtsnatur der
Kassen

Dieser Artikel übernimmt materiell die Regelung nach der

Uebergangsordnung, nur sind einige Einzelheiten noch besser

präzisiert worden. Wesentlich ist, dass die Kassen nach

aussen trotz fehlender Rechtspersönlichkeit im eigenen

Namen auftreten können und parteifähig sind. Der neue Ab-

satz 3 bezweckt die Sicherstellung des bei der Kasse lie-

genden Betriebsvermögens für den Fall der Zahlungsunfähig-

keit ihres Trägers.

Im Vernehmlassungsverfahren ist in diesem Zusammenhang aus

Arbeitnehmerkreisen der Vorschlag gemacht worden, dass im

Konkursfalle nicht nur die jeweiligen Guthaben auf den be-

sonderen Bank- oder Postcheckkonten.nicht in die Konkurs-

masse fallen sollten, sondern die "Guthaben der Arbeits-

losenversicherung" schlechthin. Eine Prüfung dieser Frage

hat jedoch ergeben, dass eine solche Vorschrift wirkungs-

los wäre, wenn die entsprechenden Mittel nicht vom übrigen

Vermögen ausgeschieden sind.

Artikel 79 Wegfall der Anerkennung

Diese Bestimmung lehnt sich an die schon unter dem alten

Bundesgesetz von 1951 getroffene Regelung'an. Aufgrund der

neuen Strukturen ist jedoch als neuer Auflösungsgrund die

Nichterfüllung der gesetzlichen Haftungsverpflichtungen

durch die Kasse hinzugekommen. Im Gegensatz zur früheren

Regelung kann zudem die Anerkennung nur noch den Verbands-,

nicht aber den öffentlichen Kassen (ausgenommen die regio-

nalen und städtischen) entzogen werden.
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Artikel 80 Aufgaben der Kassen

Nach dieser Vorschrift obliegen den Kassen grundsätzlich

die gleichen Aufgaben wie~ unter der üebergangsordnüng.

Sie sind vor allem die wichtigsten Kontaktstellen zu den1

Versicherten, klaren deren Anspruchsberechtigung ab und

richten die ihnen zukommenden Leistungen aus, wofür sie

vom Ausgleichs fonds das nötige Betriebskapital erhalten.

Sie haben1 der Ausgleichsstelle gegenüber Rechnung abzule-
gen. • : . . • i

Artikel 81 Haftung der Träger : '

Auch diese Bestimmung entspricht materiell der Uebergangs-

ordnung. Wenn die Träger "dem Bund" für Schäden infolge

mangelhafter Erfüllung ihrer Obliegenheiten haften, so ist

diese Formulierung darauf zurückzuführen, dass weder der
1 '' '

Ausgleichsstelle noch dem Ausgleichsfonds selbständige

Rechtspersönlichkeit zukommt. Das ändert aber selbstver-

ständlich nichts daran, dass materiell ausschliesslich der

Ausgleichs fonds berührt wird, wie auch aus Absatz 4 deut-

lich hervorgeht. Dort wird nämlich ausdrücklich präzisiert,

dass Zahlungseingänge aufgrund einer Trägerhaftung dem Aus-

gleichsfonds gutzuschreiben seien. In der .Praxis dürfte

dies in der Weise erfolgen, dass der1Träger die Zahlung der

Kasse zuleitet, welche sie im Rahmen ihrer ordentlichen

Abrechnungen gutschreibt. ' ;

333 Uebrige Durchführungsstellen

Artikel 82 Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung

Dieser Artikel fasst die Aufgaben der Ausgleichsstelle

zusammen, die schon unter der, üebergangsordnung bestanden,

aber an verschiedenen Stellen, zum Teil in der Verordnung

(Bezüger-Register) geordnet waren. Sie werden ergänzt 'durch

die neuen Aufgaben im Zusammenhang mit den Neuerungen
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der Vorlage. Dazu gehört der Entscheid über Gesuche um Bei-

träge an die Träger von Umschulungs- und Weiterbildungsein-

richtun'gen sowie an Arbeitsbeschaffungsprogramme, welche

Beiträge von ihr auch direkt auszurichten sind. Des weiteren

hat die Ausgleichsstelle der Aufsichtskommission Antrag zu

stellen im Zusammenhang mit der Gewährung von Beiträgen zur

Förderung der Arbeitsmarktforschung sowie an besondere Mass-

nahmen auf dem Gebiete der Arbeitsvermittlung; sie hat diese

Beiträge nach dem Entscheid der Aufsichtskommission, ebenfalls

auszurichten. Sie hat überdies der Aufsichtskommission

periodisch Rechnung abzulegen über die den Trägern von

Dmschulungs- und Weiterbildungseinrichtungen gewährten

Beiträge. Schliesslich hat sie auch noch für die Koordination

mit den übrigen Sozialversicherungsbereichen zu sorgen.

Nichts grundsätzlich Neues enthält Buchstabe i, .auch wenn

darin erstmals vor einem "Informationssystem" die Rede ist.

Gemeint ist das, was in der Verordnung zur geltenden Ueber-

gangsordnung mit "Bezügerregister" bezeichnet ist. Es hat

sich nämlich gezeigt, dass diese Bezeichnung zu eng ist.

Es versteht sich von selbst, dass auch die bisherigen Bereiche

wie Revision von Auszahlungen, Ueberprüfung der Rechtsprechung

der Kantone, Erteilung von Rechtsauskünften, Führung des

Bezügerregisters, Prüfung der Geschäftsführung der Kassen,

Rechnungsführung für den Ausgleichsfonds usw. entsprechend

den mit der Vorlage eingeführten Neuerungen anwachsen werden.

Artikel 83 Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung

Materiell entspricht die vorliegende Regelung weitgehend

jener der Uebergangsordnung. Auch unter der Neuordnung ist

der Ausgleichsfonds rechtlich ein Sondervermögen, in-das

über die Zentrale Ausgleichsstelle der AHV alle Arbeitslosen-

versicherungsbeiträge fliessen und aus dem die Ausgaben im

Rahmen dieses Gesetzes gedeckt werden. Zwar bezeichnete die

Uebergangsordnung in Artikel 23 Absatz 2 den Fonds als selb-
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ständig. Damit sollte jedoch lediglich zum Ausdruck gebracht

werden, ,dass er nicht Bestandteil des AHV-Forids sei. Eigene

Rechtspersönlichkeit kam ihm,aber deswegen .nicht zu; dafür

hätte er mit eigenen Organen ausgestattet werden müssen. Es

hat sich indessen gezeigt, dass die, Bezeichnung des Fonds

als selbständig, .irreführend ist, indem sie eine eigene Rechts-

persönlichkeit vermuten lassen könnte. Im Entwurf wird er

daher als "unselbständiger Fonds mit, eigener Rechnungsführung"

bezeichnet. Materiell wird damit an der bisherigen Regelung,

die sich bewährt hat, nichts geändert.

Entsprechend der Ausweitung und Verschiedenartigkeit der

Leistungsarten in .der Neuordnung wird in Absatz 2 bestimmt,

dass die betreffenden Auszahlungen in der .Rechnung des Aus-

gleichsfonds gesondert auszuweisen sind. Dadurch wird die

nötige Transparenz der Ausgaben gesichert.

Was die in den Absätzen 3 und 4 vorgesehene Verwaltung und

Anlage des Fondsvermögens anbelangt, so entspricht sie im

wesentlichen derjenigen der Uebergangsordnung; diese Regelung

hat sich bewährt. Da der Bund nicht immer für alle Fondsbe-

standteile, die zur Anlage freigegeben werden können, selber

Bedarf hat,.ist als Weiterplazierungsmöglichkeit der Aus-

gleichsfonds der AHV vorgesehen. Diese Lösung wurde im Ein-

vernehmen mit dem Verwaltungsrat des Ausgleichsfonds der

AHV getroffen.

Artikel 84 Zuständige kantonale Amtsstellen

Den zuständigen kantonalen Amtsstellen, die in der Regel mit

den kantonalen Arbeitsämtern identisch sind, kam schon nach

dem alten Recht von 1951 und nach der Uebergangsordnung bei

der Durchführung der Arbeitslosenversicherung grosse Bedeu-

tung zu. Mit dem Ausbau der Leistungen, insbesondere im

Eraventivbereich, nehmen die Funktionen und die Verantwortung

der kantonalen Arbeitsämter noch zu. Die korrekte Durchführung
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der Arbeitslosenversicherung steht und fällt mit dem guten

Funktionieren dieser Amtsstellen, die ihrerseits über die

lokalen Arbeitsämter zu wachen haben.

Entsprechend der grossen Bedeutung der kantonalen Arbeits-

ämter bei der Durchführung der Arbeitslosenversicherung ist

nunmehr mit dem vorliegenden Artikel ein besonderer Aufgaben-

und Kompetenzkatalog geschaffen worden, in dem - anders als

in der betreffenden Norm der Uebergangsordnung - die Aufgaben

der zuständigen kantonalen Amtsstellen zusammengefasst sind.

In den Vordergrund gehoben ist dabei nicht ohne Absicht die

Aufgabe der Beratung und Vermittlung der Arbeitslosen, was

natürlich bedingt, dass den kantonalen Arbeitsämtern die

erforderlichen Mittel und Einrichtungen zur Verfügung stehen.

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf Artikel 73.

Die zahlreichen neuen Aufgaben der zuständigen kantonalen

Amtsstellen sind im übrigen im vorliegenden Artikel aufge-

zählt und bedürfen keiner weiteren Erläuterungen.

Artikel 85 AHV-Ausgleichskassen

Dieser Artikel deckt sich materiell mit der entsprechenden

Norm der Uebergangsordnung. Die Regelung hat sich bewährt.

Artikel 86 Zentrale Ausgleichsstelle der AHV

Auch, diese Norm stimmt materiell mit der entsprechenden

Vorschrift der Uebergangsordnung überein.

Artikel 87 Arbeitgeber

Bei den im vorliegenden Artikel erwähnten Aufgaben der Arbeit-

geber handelt es sich nicht um Zusatzpflichten. Vielmehr sind

die betreffenden Rechtspflichten schon in anderen Zusammën-

626



hängen deutlich festgehalten. Der hier aufgeführte Katalog

hat lediglich die Funktion, den Arbeitgebern die Uebersicht

über ihre Aufgaben etwas zu erleichtern.

Anders verhält es sich mit der Haftpflicht des Arbeitgebers

in dieser Bestimmung. Diese Norm ist neu und hat ihren

Grund vor allem darin, dass die Kurzarbeits- und Schlecht-

wetterentschädigung nicht mehr vom Versicherten, sondern

vom Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer geltend zu machen

sind. Zudem kann natürlich eine falsche Arbeitgeberbe-

scheinigung, besonders im Zusammenhang mit der Insolvenz-

entschädigung, einen Haftungsfall auslösen. Der Arbeit-

geber haftet - wie die Kassenträger und aus den gleichen

Gründen - nicht der Ausgleichsstelle, s-ondern dem Bund für

grobfahrlässig oder absichtlich verursachten Schaden.

Artikel 88 , Aufsichtskommission

Die Aufsichtskommission bestand schon unter der Uebergangs-

ordnung. Sie soll jetzt aber als Organ der Sozialpartner

stark aufgewertet i werden. Schliesslich wird die Arbeits-

losenversicherung heute durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber

finanziert, wobei,allerdings die in !Artikel 34novies Ab-

satz 4 der Bundesverfassung verankerte finanzielle Garan-

tieleistung von :Bund und Kantonen bei ausserordentlichen

Verhältnissen nicht übersehen werden darf (vgl. unsere Aus-

führungen unter Abschnitt 28). : : .

Diese Regelung bietet sich umsomehr an, als auf Grund der

Vorlage in verschiedenen Bereichen wichtige Entscheide vor-

wiegend politischer Natur zu treffen sind.

Als erstes überwacht die Aufsichtskommission den Stand und

die Entwicklung des -Ausgleichsfonds und berät den Bundesrat

in allen finanziellen Fragen der Arbeitslosenversicherung,

wozu natürlich primär die Aenderungen des Beitragssatzes zu

zählen sind.
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Als Instanz, in der vor allem Arbeitgeber.und Arbeitnehmer-

Organisationen - also jene Kreise, welche die Beiträge auf-

bringen - vertreten sind, ist sie ferner bestens geeignet,

zu Problemen der Verwaltungskosten der Arbeitslosenkassen

Stellung zu nehmen. Dabei wirkt die Aufsichtskommission

einerseits als Berater des Bundesrates für die generelle

Bestimmung der anrechenbaren Kosten, und anderseits trifft

sie in Einzelfällen bei Streitigkeiten zwischen der Aus-

gleichsstlle und einer Arbeitslosenkasse über die Verwal-

tungskostenentschädigung den definitiven Entscheid. Ueber-

dies obliegt ihr allgemein die Ueberwachung der Verwaltungs-

kosten der Kassen.

Wohl von noch grösserer Tragweite sind die Befugnisse der

Aufsichtskommission im Zusammenhang mit den Präventivmass-

nahmen. So ist sie befugt, der Ausgleichsstelle im Rahmen

der gesetzlichen Vorschriften allgemeine verbindliche Richt-

linien im Bereiche der Durchführung der Massnahmen zu er-

teilen. Insbesondere aber entscheidet sie selbst über

Leistungen für die Arbeitsmarktforschung und die Arbeitsver-

mittlung. Gerade dieser Entscheid soll nicht von einer Ver-

waltungsinstanz getroffen werden, da es sich um Leistungen

handelt, die nicht direkt den Versicherten zugute kommen.

So ist es Sache der Sozialpartner selbst, im Einzelfall

darüber zu entscheiden, ob entsprechende Leistungen wirklich

so weit im Interesse der Versicherten liegen, dass dafür

Mittel der von den Sozialpartnern geäufneten Versicherung

verwendet werden dürfen.

Die grössere Bedeutung der Aufsichtskommission bedingt

auch eine gewisse Erweiterung ihrer Mitgliederzahl. Der

Entwurf sieht je sechs statt wie bisher je fünf Ver-

treter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer vor, während

Bund, Kantone und - neu - auch die Wissenschaft zusammen
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sieben Vertreter stellen. Eine noch grössere Zahl von Mit-

gliedern würde dagegen unserer Auffassung nach das Funktio-

nieren der Kommission eher erschweren..

34 Die Finanzierung

Artikel 89 Aufbringung der Mittel

Der Artikel entspricht materiell weitgehend der in der Ueber-

gangsordnung getroffenen Regelung.

Absatz l ist völlig unverändert übernommen worden.

Bezüglich Absatz 2 hatte der,Vernehmlassungsentwurf vorge-

sehen, dass Bund und Kantone bei ausserordentlichen Ver-

hältnissen (Art. 34novies Abs. 4 BV) im Gegensatz zur Ueber-

gangsordnung zinslose Darlehen zu gewähren haben. Gegen

diese Lösung hat sich in der Vernehmlassung einige Opposi-

tion gezeigt. Auf der einen Seite wurden Begehren nach

marktüblicher Verzinsung der Darlehen erhoben, anderseits

wurde gefordert, dass Bund und Kantone statt Darlehen

Beiträge "à fonds, perdu" leisten sollten. Angesichts der

Situation der Bunäesfinanzen ist der Bundesrat der Auffas-

sung, dass Beiträge "à fonds perdu" nicht, ,in Frage kommen

können und dass,auch auf eine angemessene, Verzinsung

der Darlehen nicht verzichtet werden soll. Diese könnte,,

aber allenfalls etwas unter den marktüblichen Ansätzen

liegen.

Zu Absatz 3 war in dem zur Vernehmlassung unterbreiteten

Entwurf vorgesehen, dass sich die Anteile der Kantone ari

der Darlehensleistung nach dem Grad der Arbeitslosigkeit

- in der Uebergangsordnung nach der Höhe der Auszahlungen -

in ihrem Gebiet richten sollten. In der Vernehmlassung

forderten jedoch verschiedene Kreise, dass hierbei vor allem
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auch die Finanzkraft der Kantone zu berücksichtigen sei.

Die nun vorliegende Formulierung enthält insofern einen

Kompromiss, als hier beide Elemente berücksichtigt worden

sind.

Artikel 90 Betriebskapital der Arbeitslosenkassen

Dieser Artikel entspricht materiell der in der Uebergangs-

ordnung getroffenen Regelung. Er stellt sicher, dass die

Kassen über die von ihnen benötigten Mittel verfügen.

Artikel 91 Verwaltungskosten

Die Absätze 1 - 4 des vorliegenden Artikels sind, abgesehen

von einer sprachlichen Verbesserung in Absatz 2, unverändert

aus der Uebergangsordnung übernommen worden, da sie sich

bewährt haben.

Der Absatz über die Verwaltungskosten der Kassen ist allge-

meiner als in der Uebergangsordnung formuliert worden. Die

Einzelheiten dazu werden in der Verordnung geregelt, wobei

auch die Erweiterung der den Kassen zufallenden Aufgaben zu

berücksichtigen sein wird. Die Einzelheiten der Verordnung

werden, wie in den Erläuterungen zu Artikel 88 dargelegt,

auf Vorschlag der Aufsichtskommission bestimmt.

Artikel 92 Gerichts- und Parteikosten

Bei der Durchführung, des neuen Gesetzes werden noch vermehrt

als bisher Gerichts- und Parteikosten zu Lasten der Kassen

oder der zuständigen Amtsstellen zu erwarten sein. Das

könnte zur Folge haben, dass Kassen und vor allem kantonale

Amtsstellen sich beim Erlass von Verfügungen und beim Einlegen

•von Rechtsmitteln unter Umständen von finanziellen Ueberle-
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gungen im Hinblick auf diese Kosten leiten lassen. Aus der

Sicht der Missbrauchsbekämpfung. wie auch der Rechtsgleichheit

kommt aber einer ordnurigsgemässen Durchführung dieser Aufgaben

durch die Kassen und Arbeitsämter grösste Bedeutung zu.

Im vorliegenden Artikel ist deshalb vorgesehen worden, dass

solche Kosten - mit den angemessenen Vorbehalten - aus dem

Ausgleichsfonds vergütet werden.

35 Verschiedene Bestimmungen

Artikel 93 Verpfändung, Abtretung, Verrechnung, Zwecksicherung

Die Bestimmungen dieses Artikels, abgesehen von Absatz 2,

dienen als Mittel zur Sicherung,des eigentlichen Zwecks der

Arbeitslosenentschädigung, nämlich der Bestreitung .des

Lebensunterhalts sowohl des .Arbeitslosen ; selbst wie,auch

jener Personen, die dieser zu unterhalten oder zu unter-

stützen hat.

Artikel 94 Rückforderung von Leistungen

Zu Unrecht ausgerichtete Leistungen der Arbeitslosenversiche-

rung müssen zurückgefordert werden können. Dieser Grundsatz

liegt, im Interesse der Gemeinschaft der Versicherten. Die

Kasse zahlt die Leistungen für kurzärbeits- beziehungsweise

schlechtwetterbedingten Arbeitsausfall dem Arbeitgeber aus,

der seinerseits die entsprechenden Entschädigungen den be-

rechtigten Arbeitnehmern vorschussweise ausrichtet. Es ist

daher systemkonform, wenn für die Rückerstattung unrecht-

massig bezogener Leistungen für Kurzarbeit beziehungsweise

witterungsbedingten Arbeitsausfall der Arbeitgeber belangt

wird.
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Anderseits entspricht der Verzicht auf die Rückforderung

- gegenüber dem sozial Schwachen dem Schutzgedanken der Sozial-

versicherung. Im Sinne einer einheitlichen Praxis innerhalb

der verschiedenen Sozialversicherungszweige deckt sich der

Text von Artikel 94 des Entwurfs, was den Grundsatz der

Rückforderung und die Voraussetzungen des Erlasses betrifft,

inhaltlich mit der analogen Bestimmung des AHVG. Das gleiche

gilt für d'ie Verjährungsfristen.

Artikel 95 Auskunfts- und Meldepflicht

Die Statuierung der Auskunfts- und Meldepflicht der Leistungs-

empfänger, ihrer gesetzlichen Vertreter sowie der Arbeitge-

ber ist notwendig für eine effiziente Durchführung der Auf-

gaben der Arbeitslosenversicherungsorgane, insbesondere für

die Abklärung der Anspruchsberechtigung und die Leistungsbe-

messung. Eine allgemeine Auskunftspflicht der Angehörigen

des Arbeitslosen, wie sie der Entwurf ursprünglich enthielt,

ist aufgrund zahlreicher Vernehmlassungsbegehren fallengelas-

sen worden.

Ebenso wichtig ist die Auskunfts- und Meldepflicht der Kas-

senorgane gegenüber den Aufsichts- und Rechtspflegebehörden

von Bund und Kantonen. Einzelne Vernehmlasser wünschten eine

Ausdehnung dieser Pflichten auf die beteiligten Amtsstellen,

.insbesondere auch auf Organe anderer Sozialversicherungen.

Der Bundesrat wird jedoch darüber aufgrund seiner Koordina-

tionskompetenz gemäss Artikel 98 statuieren können.
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Artikel 98 Verhältnis zu ändern Sozialversicherungzweigen

An den Berührungspunkten zwischen der Arbeitslosenversiche-

rung und den ändern Sozialversicherungszweigen können sich

neben den ausschliesslichen Abgrenzungsfragen Probleme haupt-

sächlich einerseits infolge Ueberversicherung, anderseits

wegen Deckungslücken ergeben (siehe Ziffern 133.37 und 29).

Anders als in den Fällen, wo in.den Grenzbereichen zwischen

der Arbeitslosenversicherung und ändern Sozialversicherungs-

zweigen eigentliche Deckungslücken zu beseitigen sind, las-

sen sich dort, wo ein Nahtstellenproblem sich auf Fragen

der administrativen Koordination zwischen den verschiedenen

Versicherungen beschränken lässt, praktikable Regelungen

kurzfristig treffen. Da die hiefür nötigen Bestimmungen oft

stark ins Detail gehen, werden sie zweckmässigerweise vom

Bundesrat erlassen. Für den wichtigsten Anwendungsfall in

diesem Zusammenhang, die Abgrenzung zwischen den Leistungs-

pflichten der Arbeitslosen- und der Invalidenversicherung,

ist eine solche bundesrätliche Koordinationskompetenz be-

reits in der entsprechenden Bestimmung des Entwurfs ver-

ankert (Art. 14 Abs. 2 letzter Satz).

Die Ermächtigung in Absatz 2,wonach der Bundesrat das Be-

schwerderecht der Versicherungsträger gegen Verfügungen aus

dem Bereich einer ändern Sozialversicherung regelt, !

dient der besseren Koordination der Versicherungszweige.

Eine entsprechende Kompetenzdelegation ist auch in der Vor-

lage für das neue Unfallversicherungsgesetz (Art. 104) ent-

halten.
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36 Verwaltungsrechtspflege und Strafbestimmungen

Zu diesen Bereichen sind in den Vernehmlassungen eine Reihe von

Vorschlägen unterbreitet worden, die eingehend überprüft wurden.

Soweit möglich ist ihnen im vorliegenden Gesetzesentwurf ent-

sprochen worden. Es wurde vorgeschlagen, für die Rechtspfle-

ge im Sinne einer Koordination die Vorschriften des AHVG mit

den notwendigen Anpassungen zu übernehmen. Ihre Bestimmungen

gehen indessen zum Teil sehr stark in die Einzelheiten, was

darauf zurückzuführen sein dürfte, dass sie zu einer Zeit

erlassen wurden, als die kantonalen Verwaltungsrechtspflege-

bestimmungen zum Teil noch wenig entwickelt waren. Heute er-

scheinen derart weitgehende bundesrechtliche Eingriffe

in das kantonale Verfahrensrecht kaum mehr notwendig. Leit-

gedanken der vorliegenden Regelung waren, das Beschwerdewe-

sen so umfassend wie möglich auszubauen, damit die Betroffe-

nen ihre Rechte umfassend wahren können, ohne dass das Ver-'

fahren allzu sehr kompliziert und übermässig in die kantona-

le Verfahrenshoheit eingegriffen wird.

Artikel 1O1 Beschwerderecht

Absatz l entspricht Artikel 48 Buchstabe a des Verwaltungs-

verfahrensgesetzes und Artikel 103 Buchstabe a des Bundes-

gesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege.

In Absatz 2 wurde gegenüber dem Vernehmlassungsentwurf auf

verschiedene Vorschläge hin das Beschwerderecht der Kassen

gestrichen. In der Tat ist dieses Beschwerderecht im Gegen-

satz zum alten Recht, wo die Kassen autonom waren und eige-

ne finanzielle Interessen zu vertreten hatten, kaum mehr ge-

rechtfertigt. Insbesondere kann es in ihrer Eigenschaft als
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Durchführungsstellen der Versicherung nicht ihre Sache sein,

Beschwerden für Versicherte zu führen. Dies1 ist Sache der

Versicherten selber und allenfalls ihrer Berufsverbände. An-

derseits ist es in erster Linie Sache der Ausgleichsstelle,

die Interessen der Versicherung, wahrzunehmen, wenn sie von

kantonalen Instanzen verletzt werden. Dazu, kommt im Falle

der öffentlichen Kassen, dass sie in vielen Kantonen den zu-

ständigen kantonalen Amtsstellen administrativ unterstellt

sind und daher ohnehin kaum gegen ihre vorgesetzte Stelle

prozedieren können. , - , ,

Nicht berücksichtigt werden konnte ein Vorschlag, den .zustän-

digen kantonalen Amtsstellen ein Beschwerderecht gegen Kas-

senverfügungen einzuräumen.Dies würde bedeuten,, dass alle

Kassenverfügungen den Amtsstellen eröffnet werden müssten.

Die Ueberprüfung aller dieser^Verfügungen würde diese Amts-

stellen überfordern. Unrichtige Kassenverfügungen sind im

Revisionsverfahren (Art. 110) zu korrigieren.

Artikel 104 und 105 Vergehen und Uebertretungen

Die Strafandrohungen wurden mit jenen der AHV koordiniert

(Art. 87 und 88 AHVG).

37 Schlussbestimmungen1

371 Vollzug ,

371.1 Bund

Artikel 110 Revision

Einige Vernehmlasser haben sich daran gestossen, dass in

dem in die Vernehmlassung gegebenen Entwurf (Art. 114 Abs. 2)

die Beschwerdemöglichkeit gegen Revisionsverfügungen der
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Ausgleichsstelle ausgeschlossen war,.wenn die Kasse zum

Erlass einer Rückforderungsverfügung verpflichtet ist. Es

erscheint in der Tat auf den ersten Blick stossen, dass gegen

eine Verfügung keine Beschwerdemöglichkeit bestehen soll.

Indessen handelt es sich bei dieser Art "Revisionsverfügung"

- ein seit langem gebräuchlicher terminus technicus - recht-

lich gar nicht um eine Verfügung, sondern vielmehr um eine

Weisung an die Kasse mit dem Inhalt, eine zu Unrecht ausge-

richtete Leistung vom Empfänger zurückzufordern. Gegen eine

solche Weisung der Aufsichtsbehörde gibt es indessen keine

Beschwerde, sondern erst gegen die aufgrund der Weisung

erlassene Rückforderungsverfügung der Kasse. Weder die Kasse

- die keinen eigenen Finanzhaushalt hat - noch ihr Träger ist

nämlich durch die Weisung beschwert.

Der vorliegende Artikel wurde umformuliert und trägt den

erwähnten Einwendungen insofern Rechnung, als er den Begriff

"Revisionsverfügung" nicht mehr verwendet und von Weisungen

spricht. Materiell ändert sich damit nichts. Es muss aus

rechtlichen Gründen dabei bleiben, dass die Kassen gegen eine

Weisung auf Erlass einer Rückforderungsverfügung keine

Beschwerde führen können. Wäre-dies der Fall, so ergäbe sich

übrigens eine unhaltbare Doppelspurigkeit, indem unter

Umständen die gleiche Streitfrage in zwei verschiedenen

Verfahren und von zwei verschiedenen Instanzen behandelt

werden müsste, nämlich einerseits zwischen der Kasse und

der Ausgleichsstelle und anderseits zwischen dem Versicherten

und der Kasse. Dabei bestünde erst noch die Gefahr, dass die

beiden Entscheide nicht übereinstimmen würden.
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Artikel 111 Konsultativkommission ! i • . •

Diese Kommission wird zur Lösung von vorwiegend technischen

Problemen herangezogen, unter diesem Gesichtswinkel ist sie

von grosser praktischer Bedeutung. Indessen ist es wichtig,

den Kreis ihrer Mitglieder nicht zu weit zu ziehen, will man

über ein wirksames Arbeitsinstrument verfügen. Daher können

wir nicht auf die zahlreichen, im Laufe des Vernehmlassungs-

verfahrens diesbezüglich geäusserten Wünsche eingehen.

371.2 Kantone

Artikel 112

Im Bereich der Sozialgesetzgebung werden von jeher die Kan-

tone mit der Ausführung der vom Bund erlassenen Vorschriften

betraut. Die Kantone müssen in erster Linie beim Vollzug

mitwirken,. Es obliegt ihnen, die durch das Gesetz vorgesehe-

nen Verwaltüngs- und Rekursbehörden zu bestimmen, die erfor-

derlichen Verfahrensregelungen zu erlassen, die durch das

vorliegende Gesetz vorgeschriebenen Kassen zu verwalten und

eine effiziente Zusammenarbeit zwischen den auf den Gebieten

der Arbeitslosenversicherung und Vermittlung zuständigen

kantonalen Stellen zu garantieren. .Für die Missbrauchsbe-

kämpfung ist es wichtig, dass eine .funktionierende Zusammen-

arbeit zwischen Arbeitslosenversicherung und Stellenvermitt-

lung (Arbeitsamt) hergestellt wird, und dies ist Sache der

Kantone. Eine solche Zusammenarbeit hat überdies den Vorzug,

die Arbeitslosenversicherung finanziell zu entlasten. Die

Strafverfolgung (Art. 107) gehört ebenfalls in diesen '

Zusammenhang.
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372 Aenderung, Aufhebung und Verlängerung bisherigen Rechts

372.1 Aenderung bisherigen Rechts

Die vorgesehenen Aenderungen von Bundesgesetzen haben zum

Teil ihren Ausgangspunkt in einer entsprechenden Bestimmung

des vorliegenden Entwurfs. Um überflüssige Wiederholungen zu

vermeiden, werden wir uns daher bei i gewissen Bestimmungen

mit einem Verweis auf den Kommentar zur massgeblichen Vor-

schrift des Gesetzes begnügen.

Artikel 113 Bundesgesetz über die Kranken- und
Unfallversicherung (KUVG)

Die Artikel 12bis Absatz Ibis (neu) und Artikel 74 Absatz 2ter

(neu) wurden bereits vorne,,unter Artikel 27, erwähnt. Sie

dienen der Koordination mit der Arbeitslosenversicherung.

Der zweite Satz von Artikel 64 Absatz 3 KUVG wurde aufge-

hoben, denn die Norm, die die Schweigepflicht regelt, ist

zu einem völlig neuen Artikel 126 umgearbeitet worden.

Nunmehr ist die Schweigepflicht in die Gesamtheit der durch

die Vorlage vorgenommenen Aenderungen eingefügt. Die

Artikel 74 Absatz 2bis und Artikel 79 Absatz l sichern, dass

der arbeitslose Verunfallte nicht wegen seiner Arbeitslosig-

keit ein geringeres Krankengeld oder eine kleinere Rente

erhält.

Artikel 114 Bundesgesetz über die Militärversicherung

Die hier vorgeschlagene Aenderung durch Einfügung eines neuen

Absatzes 5 in Artikel 20 MVG weicht etwas ab von derjenigen

im Entwurf, der in die Vernehmlassung gegeben wurde. Sie

entspricht einem Vorschlag des Bundesamtes für Militärver-

sicherung, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Militär-

versicherung nicht eigentlich eine Sozialversicherung ist,
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sondern Haftpflichtansprüche gegen den Bund abzudecken hat.

Sie bedeutet, dass das Krankengeld der Militärversicherung

genau"dem Taggeld der Arbeitslosenversicherung entspricht,

auf das der Versicherte Anspruch hätte, wenn er nicht

Militärpatient wäre. ;

Artikel 115 Schweizerisches Obligationenrecht

In dem der Vernehmlassung unterbreiteten Entwurf war, eine

neue Bestimmung vorgesehen, wonach die Kürzung von Ferien

wegen Kurzarbeit unzulässig sei. -

Die vorliegende Aenderung des Absatzes l von Artikel 329b OR

präzisiert die Auslegung der geltenden Fassung von Arti-

kel 329. b Absatz l OR, wie sie sich aus dessen Entstehungs-

geschichte ergibt, nämlich dass nur im Falle einer vom

Arbeitnehmer verschuldeten Arbeitsverhinderung die Ferien

gekürzt werden können. Daraus ergibt sich für den Fall der

Kurzarbeit das Verbot 'der Ferienkürzung, da den Arbeitneh-

mer an der Kurzarbeit keine Schuld trifft.

Die beiden die Artikel 331a und 331b OR betreffenden

Revisionsvorhaben, die in dem der Vernehmlassung unter-

breiteten Entwurf, enthalten waren, wurden fallengelassen.

Wie in mehreren Vernehmlassungen dargetan, gehören sie doch

zum Kreis der Fragen, die in der gegenwärtig in Vorberei-

tung befindlichen Gesetzgebung über die berufliche Vorsorge

zu regeln sind.
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372.2 Aufhebung und Verlängerung bisherigen Rechts

Artikel 116 und 117

Der Bundesbeschluss vom 20. Juni 1975 wird nicht vollständig

aufgehoben. Zwei Abschnitte werden noch in Kraft bleiben. Es

handelt sich um die Abschnitte vier und fünf. Der erste

beschlägt Artikel 62 Absatz 2 des Bundesgesetzes über die

Kranken- und Unfallversicherung. Diese Vorschrift muss auf-

rechterhalten bleiben, solange das neue Unfallversicherungs-

gesetz noch nicht in Kraft ist. Im ändern Fall würde eine

Lücke entstehen. Dasselbe ist zu sagen in bezug auf Abschnitt

fünf, der sich auf das gegenwärtig in Revision befindliche

Arbeitsvermittlungsgesetz bezieht.

4 Finanzielle und personelle Auswirkungen

41 Finanzielle Auswirkungen für Bund, Kantone und Gemeinden

Die obligatorische Arbeitslosenversicherung soll, wie von An-

fang an vorgesehen, im Prinzip selbsttragend sein. Nur bei

ausserordentlichen Verhältnissen haben gemäss Verfassungs-

artikel Bund und Kantone finanzielle Leistungen zu erbringen.

Der vorliegende Entwurf sieht vor, dass diese ausserordent-

lichen Verhältnisse dann als eingetreten gelten, wenn die

Beiträge bei Anwendung des Höchstsatzes von 2 Prozent samt

den Reserven des Ausgleichsfonds zur Deckung der Ausgaben

nicht ausreichen. Da sich Ende 1979 das Gesamtvermögen

der Arbeitslosenversicherung (Ausgleichsfonds und Betriebs-

kapitalien der Kassen zusammen) auf rund 1,27 Milliarden

Franken belief, während die jährlichen Ausgaben im Vorjahre

bei etwas über 200 Millionen liegen dürften, bedürfte es

schon einer wirklich ausserordentlichen wirtschaftlichen

Lage, damit Bund und Kantone überhaupt zu Leistungen her-

angezogen werden müssten. So würde z.B. ein Beitrag von

2 Prozent ausreichen, um eine Gesamtarbeitslosigkeit von

etwa 2,7 Prozent (Entschädigungen bei Ganzarbeitslosigkeit
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und bei Kurzarbeit ohne:Präventivmassnahmen und Insolvenz-

entschädigung) bei1 einer mittleren Bezugsdauer von 260 Tagen

zu -decken, ohne das Kapital anzugreifen. Das Kapital selbst

würde bei gleichen Annahmen ausreichen für eine zusätzliche

Arbeitslosigkeit von weiteren 3,4 Prozent. Für weitere

Zahlen wird auf den Anhang verwiesen. :

Sollten jedoch Bund und Kantone je zu Leistungen herange-

zogen werden müssen, so würde es sich gemäss Artikel 89

einzig um angemessen verzinsliche Darlehen handeln. Die

dem Gemeinwesen dadurch erwachsende Belastung kann natur-

gemäss nicht abgeschätzt werden, dürfte aber kaum ins

Gewicht fallen. Andererseits wird es aber zur Durchführung

des Gesetzes mehr Personal brauchen,1 was weitere Kosten

verursacht.

42 Personelle Auswirkungen für den Bund

Der vom BIGA geführten Ausgleichsstelle erwachsen im Zusam-

menhang mit der Neuordnung eine Reihe neuer Aufgaben. Dies

gilt insbesondere im Bereich der Präventivmassnahmen,aber

auch für die Insolvenzentschädigung.

Als Erstes gilt es die Einführung der Neuerungen vorzuberei-

ten. Es müssen Kreisschreiben, Merkblätter und Formulare

erstellt und das laufende Informations- und Meldewesen zwecks

einheitlicher Praxis der Kassen und Arbeitsämter ausgebaut

werden. Zahlreiche Einzelheiten werden dabei erst im Verlaufe

der Zeit aufgrund1 der Anwendung entwickelt werden körinen.

Dazu kommt das Rekurswesen. Die bisher aufgebaute Recht-

sprechung wird höchstens noch in einzelnen Fragen verwendbar

sein. Es gilt somit, die neue Judikatur praktisch in allen

fünf neuen Leistungsbereichen aufzubauen und auch sämtliche

kantonalen Rekursentscheide zu überprüfen. Schliesslich wer-

den in die gleiche Zeit zusätzlich die Vorbereitungsarbeiten

für die Schaffung und Einführung der freiwilligen Versiche-

rung fallen.

641



Das heute bereits vorhandene Bezüger-Register und die ent-

sprechenden Datenverarbeitungsprogramme müssen zudem infolge

der völlig veränderten Leistungsseite der Neukonzeption

gänzlich neu aufgebaut werden. Aus praktischen Gründen und

um Doppelspurigkeiten zu vermeiden, sind diese Tätigkeiten

mit den Anstrengungen für eine computer-unterstützte Arbeits-

vermittlung und Arbeitsmarktstatistik zu koordinieren.

Noch grössere Bedeutung als bisher wird künftig einer gut

funktionierenden Revision der Auszahlungen durch die Aufsichts-

stelle zukommen. In den Jahren 1954 bis 1963 verfügte das BIGA

über neun Revisoren, die zum Beispiel im Jahre 1954 insgesamt

76"000 Auszahlungsfälle zu prüfen hatten. .Demgegenüber waren

in 'den Jahren 1977 und 1978 durch nur sechs Revisoren rund

123'000 Auszahlungsfälle zu prüfen. Dabei wirken heute nur

noch vier statt wie vorher neun Kantone bei der Revision in

ihrem Gebiet mit. Das bedeutet, dass nur eine stichprobenweise

Ueberprüfung mit einer Prüfungsdichte von rund 14 Prozent der

Auszahlungen möglich ist.

Die zuständige Abteilung des BIGA verfügte im Jahre 1951

insgesamt über 29 Personaleinheiten; in den Jahren I960; bis

1976 zwischen 19 - 21 Einheiten; zu dieser Zeit waren nur

etwa 20 - 25 Prozent, der Arbeitnehmer versichert. Heute sind

es 100 Prozent, und die Abteilung besteht aus nur 24 1/2

Einheiten. Sie wird deshalb die ihr übertragenen neuen Auf-

gaben nur dann korrekt durchführen können, wenn ihr, zu

gegebener Zeit und je nach den Verhältnissen, das jeweils

benötigte zusätzliche Personal bewilligt wird. Eine Erhöhung

des Bestandes um fünf Einheiten ist absolut unerlässlich; in

Zeiten mit grösserer Arbeitslosigkeit wäre diese Zahl aller-

dings klar ungenügend.

Die fünf benötigten Personaleinheiten werden sich voraus-

sichtlich wie .folgt auf die verschiedenen Dienstzweige der

Abteilung Arbeitslosenversicherung verteilen:

642



Rechtsdienst: l Jurist '.

Organisationsdienst: 2 Fachbeamte oder .Sekretäre

Inspektorat: 2 Inspektoren ;

Die jährlichen Lohnkosten für diese zusätzlichen Arbeits-

kräfte werden sich bei Erreichen der Endposition auf zirka

300'000 Franken belaufen. Der Bundesrat ist allerdings der

-Auffassung, dass bezüglich dieses Mehrbedarfs an Personal

eine Lösung innerhalb des Personalplafonds des Eidgenössischen

Volkswirtschaftsdepartements gesucht werden muss.

43 Belastung'der:Kantope und Gemeinden durch den Vollzug

Die Neuerung in den Bereichen der Präventivmassnahmen, der

Kurzarbeit und der Schlechtwetterentschädigung werden den

kantonalen Amtsstellen, zum Teil auch den Gemeindearbeits-

ämtern, zusätzliche Belastungen je nach Umfang der eingehen-

den Begehren verursachen. Die Insolvenzentschädigung dagegen

.wird vorwiegend die öffentlichen Kassen mehr belasten, 'was

sich vor allem in den zu Lasten des Ausgleichsfonds gehenden

Verwalturigskosten niederschlagen wird.

Eine Schätzung des Mehraufwands der kantonalen Amtsstellen

wird jedoch erst möglich sein, wenn die Detailabläufe der

Neuerungen bekannt sind. Zudem werden die Anteile an Kurz-

arbeits- und an Schlechtwetterentschädigungen von Kanton

.zu Kanton immer unterschiedlich sein. Es muss deshalb den

Kantonen überlassen bleiben, sich aufgrund ihrer eigenen

Erfahrungen, der Grosse ihres Gebietes und der Organisation

ihrer Verwaltung ein Bild zu machen.
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Was die Formulare betrifft, so werden diese zwar primär von

der Ausgleichsstelle geschaffen; Kantone und Gemeinden

werden jedoch nicht darum herumkommen, aufgrund ihrer

speziellen Organisation Hilfsformulare zu entwickeln. Auch

hier gilt jedoch, dass erst bei Vorliegen der Einzelheiten

über die Durchführung genauere Schätzungen möglich sind.

Richtlinien der Regierungspolitik

Wir haben die Vorlage in den Richtlinien der Regierungs-

politik in der Periode 1979 bis 1983 (BEI 1980 I 588),

Abschnitt 324, angekündigt. Es handelt sich dabei um ein

Vorhaben der ersten Priorität.

Verfassungsmässigkeit

Die Bereiche Beiträge, Ganzarbeitslosigkeit, Kurzarbeit und

Präventivmassnahmen der Vorlage beruhen auf Artikel 34novies

der Bundesverfassung. Dieser beauftragt den Bund, auf dem

Wege der Gesetzgebung die Arbeitslosenversicherung zu regeln.

Sie soll angemessenen Erwerbsersatz gewähren und durch

finanzielle Leistungen Massnahmen zur Verhütung und Bekämp-

fung von Arbeitslosigkeit fördern.

Die Insolvenzentschädigung stützt sich auf Artikel 34ter

Absatz l Buchstabe a der Bundesverfassung ab, wonach der

Bund berechtigt ist, Vorschriften aufzustellen über den

Schutz der Arbeitnehmer.

Artikel 73 über die Beiträge an besondere Massnahmen auf

dem Gebiete der Arbeitsvermittlung stützt sich ausser auf

Artikel 34novies auch auf Artikel 34ter Absatz l Buchstabe e

der Bundesverfassung, wonach der Bund zum Erlass von Vor-

schriften über die Arbeitsvermittlung befugt ist.
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7 Internationales Recht

Das von der Schweiz ratifizierte Uebereinkommen Nummer 44

der Internationalen Arbeitsorganisation vom 23. Juni 1934

über die Gewährung von Versicherungsleistungen oder von

Unterstützungen an unfreiwillig Arbeitslose enthält gewisse

Mindestregeln, die von den Vertragsstaaten berücksichtigt

werden müssen. In einer Vernehmlassung wurde ausdrücklich

die Beachtung der Bestimmung über die zumutbare Arbeit ge-

fordert. Der vorliegende Entwurf trägt den Vorschriften des

Uebereinkommens Nummer 44 Rechnung. Im übrigen weisen wir .

darauf hin, dass das Internationale Arbeitsamt in regelmäs-

sigen Abständen prüft, ob die Vertragsstaaten ihren Ver-

pflichtungen, die sie mit der Ratifikation des Ueberein-

kommens Nummer 44 eingegangen sind,, nachkommen.

Mit den Nachbarstaaten Frankreich, Italien, Oesterreich

und dem Fürstentum Liechtenstein bestehen, wie bereits

unter Ziffer 272 erwähnt, Abkommen über die Arbeitslosen-

versicherung, die,vor allem die, Grenzgänger betreffen.

Diese Abkommen sind durchwegs erst im laufenden Jahr in

Kraft getreten. Sie basieren auf der Oebergangsordriung,

können aber - allenfalls mit gewissen verhältnismässig • ,

unbedeutenden Anpassungen - auch-unter der vorgeschlagenen

neuen Regelung weiter in Geltung bleiben. Einzig das-

jenige mit Italien ist formell lediglich "für die Dauer

der Uebergangsordnung" abgeschlossen worden; doch dürfte

auch in diesem Falle von der Schweiz aus eine Erneuerung

auf derselben Grundlage in Frage kommen.
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8 Vorschläge für die Abschreibung von Motionen und Postulaten

•Die Motionen Debétaz und Fischer-Weinfelden verlangten,

dass die mitarbeitenden Familienglieder in der Landwirt-

schaft, die von der Familienzulagenordnung als Selbständig-

erwerbende eingestuft sind, von der Beitragspflicht in der

Arbeitslosenversicherung befreit werden. Dem Begehren ist

mit Artikel l Absatz 2 Buchstabe b des.Entwurfs entspro-

chen worden.

Das Postulat Canonica/Wyler betreffend Lohnrisikogarantie

begehrt die "rechtzeitige und vollständige Erfüllung von

Ansprüchen von Arbeitnehmern aus dem Arbeitsverhältnis,...,

und zwar im Rahmen der Sozialversicherung". Das Postulat

wird mit der Einführung der Insolvenzentschädigung gemäss

den Artikeln 50 - 56 erfüllt. Dem gleichen Zweck dienen

übrigens Artikel 28 des Entwurfs sowie die Art und Weise

der Ents-chädigungsregelung bei Kurzarbeit (Verpflichtung

des Arbeitgebers zur Bevorschussung zum Zahltagstermin).

Das Postulat Jelmini wünscht eine bundesrechtliche Rege-

lung der Arbeitslosenfürsorge, um eine gesamtschweizeri-

sche genügende Existenzsicherung auch der Ausgesteuerten

zu gewährleisten. Wir haben unter Ziffer 23 dargelegt,

weshalb in der Vorlage, im Gegensatz zum ersten Entwurf,

für die Arbeitslosenfürsorge keine Beiträge mehr aus der

Arbeitslosenversicherung vorgesehen s,ind. Umso weniger

wäre es angezeigt, die Arbeitslosenfürsorge bundesrecht-

lich zu regeln. Ein solches Begehren steht im diametralen

Gegensatz zu den gegenwärtigen Bestrebungen, den Bund von

Aufgaben zu entlasten, welche die Kantone ebenso gut er-

füllen können.
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Das Postulat Biderbost verlangt, dass aus der Arbeitslosen-

versicherung auch Mittel bereitgestellt werden, die als

Risikokapital zur Schaffung und zur Erhaltung von Arbeits-

plätzen eingesetzt werden können. Die Arbeitslosenversiche-

rung darf jedoch gemäss den von Anfang an abgesteckten

Richtlinien nicht für konjunkturpolitische Zwecke und

nicht zur Strukturerhaltung herbeigezogen werden. Wir

verweisen diesbezüglich auf die Ziffern 12 und 211 die-

ser Botschaft. Dem Postulat kann somit in diesem Punkt

nicht entsprochen werden. Dagegen wird das im gleichen

Postulat enthaltene Begehren, Mittel aus der Arbeitslosen-

versicherung für mobilitätsfördernde Massnahmen und für

durch den Arbeitsmarkt bedingte Weiterbildung und Umschu-

lung verfügbar zu machen, vollumfänglich erfüllt.
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A N K A, N G

Beitragsaufkommen und Auszahlungen der
Arbeitslosenversicherung

Grundlage

Zahl der Versicherten:

Gesamtlohnsumme :

Bezugsdauer :

2,7 Millionen

76 Milliarden Franken

260 Tage

I. Beitrags-Einnahmen

Beitragssatz
in %

Beitragssuirane in
Mio Franken

0,5

380

0,6

456

0,8

608

1,0

760

1,2

912

1,4

1064

1/6

1216

1,8

1368

2,0

1520

II. Auszahlungen

Arbeitsausfall
in % (Ganz-Ar-
beitslosigkeit
und Kurzarbeit)

0,3

0,5

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Betroffene
Arbeitnehmer
(umgerechnet
auf Vollbe-
züger)

8 '100

13'500

27 '000

54 '000

81 '000

108 '000

135 '000

162 '000

Total Tage

2 '106 '000

3'510'000

7 '020 '000

14 '040 '000

21 '060 '000

28 '080 '000

35'100'000

42 '120 '000

Durchschn.
Taggeld

Fr.

80.—

80.—

80.—

80.—

80.—

80.—

80.—

80.—

Entschädigungen
Total in

Mio Fr.

168,5

280,8

561,6

1'123,2

- 1'684,8

2 '246, 4

2'808,0

3'369,6

7336
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Bundesgesetz Entwurf
über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die
Insolvenzentschädigung
(Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG])

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf die Artikel 34novies und 34ter Absatz l Buchstaben a und e der Bun-
desverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 2. Juli 1980^,

beschliesst:

Erster Titel: Die Beiträge

Art. l Beitragspflicht
1 Für die Arbeitslosenversicherung ist beitragspflichtig,

a. wer nach dem Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung2) (AHVG) obligatorisch versichert und für Einkommen aus unselb-
ständiger Tätigkeit beitragspflichtig ist;

b. wer nach Artikel 12 AHVG als Arbeitgeber beitragspflichtig ist.
2 Von der Beitragspflicht ausgenommen sind

a. Arbeitnehmer, die ihre Beiträge an die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung (AHV) mit Beitragsmarken entrichten, und ihre Arbeitgeber;

b. mitarbeitende Familienglieder nach Artikel l Absatz 2 Buchstaben a und b
des Bundesgesetzes vom 20. Juni 19523) über die Familienzulagen in der
Landwirtschaft, die den selbständigen Landwirten gleichgestellt sind;

c. Arbeitnehmer vom Ende des Monats an, in dem sie das für den Anspruch
auf eine einfache Altersrente nach der AHV-Gesetzgebung massgebende
Altersjahr zurückgelegt haben.

Art. 2 Beitragsbemessung
1 Die Beiträge an die Arbeitslosenversicherung sind vom massgebenden Lohn
im Sinne der AHV-Gesetzgebung zu entrichten, aber je Arbeitsverhältnis höch-
stens bis zu dem für die obligatorische Unfallversicherung massgebenden, auf
den Monat umgerechneten Höchstbetrag des beitragspflichtigen Verdienstes.
2 In Fällen, in denen die monatliche Begrenzung des beitragspflichtigen Lohnes
zu offensichtlichen Unbilligkeiten führt oder Schwierigkeiten bei der Anwen-

'> BEI 1980 III 489
2) SR831.10
3> SR 836.1

38 Bundesblatt. I32.Jahrg.Bd.lII 649



Arbeitslosenversicherung

düng bereitet, kann auf den Höchstbetrag des Jahresverdienstes abgestellt wer-
den.

Art. 3 Beitragssatz
1 Der Beitrag beträgt 0,5 Prozent des massgebenden Lohnes nach Artikel 2. Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber tragen ihn je zur Hälfte. Arbeitnehmer von nicht
beitragspflichtigen Arbeitgebern (Art. 6 AHVG) zahlen den vollen Beitrag.
2 Der Bundesrat kann den Beitragssatz je nach dem Bedarf senken oder auf
höchstens 2 Prozent heraufsetzen.
3 Erreicht der Vermögensstand des Ausgleichsfonds am Ende von zwei aufein-
anderfolgenden Jahren jeweils 2,5 oder mehr Prozent der der Beitragspflicht un-
terliegenden Lohnsumme, so senkt der Bundesrat den Beitragssatz auf Beginn
des übernächsten Kalenderjahres.

Art. 4 Beitragszahlung
1 Der Arbeitgeber zieht den Beitragsanteil des Arbeitnehmers bei jeder Lohn-
zahlung ab und entrichtet ihn zusammen mit seinem eigenen Anteil der zustän-
digen AHV-Ausgleichskasse.
2 Arbeitnehmer von nicht beitragspflichtigen Arbeitgebern entrichten ihre Bei-
träge zusammen mit den AHV-Beiträgen der AHV-Ausgleichskasse, der sie an-
geschlossen sind.

Art. 5 Anwendbare Vorschriften der AHV-Gesetzgebung
Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, gilt für den Bereich der Beiträge
die AHV-Gesetzgebung sinngemäss.

Zweiter Titel: Die Leistungen

Erstes Kapitel: Leistungsarten

Art. 6
1 Die Arbeitslosenversicherung richtet folgende Leistungen aus:

a. Arbeitslosenentschädigung;
b. Kurzarbeitsentschädigung;
c. Schlechtwetterentschädigung;
d. Entschädigung bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers (Insolvenzent-

schädigung).
2 Sie leistet zur Verhütung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit finanzielle Bei-
träge:

a. an Umschulung, Weiterbildung und Eingliederung ;
b. für Versicherte, die ausserhalb ihres Wohnorts Arbeit annehmen;
c. an weitere Massnahmen.
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Arbeitslosenversicherung

Zweites Kapitel: Die Arbeitslosenentschädigung

1. Abschnitt: Anspruch
: i

Art. 7 Anspruchsvoraussetzungen

Der Versicherte hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er !

a. ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 9);
b. einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 10);
c. in der Schweiz wohnt (Art. 11) ;
d. mindestens: 15 Jahre alt ist, jedoch das Rentenalter der AHV noch nicht er-

reicht hat;
e. die Beitragszeit i erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit

ist (Art. 12 und 13); , ..
f. vermittlungsfähig ist (Art. 14) und • . .
g. die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 16).

Art. 8 Rahmenfristen • :
1 Für den Leistungsbezug und für die Beitragszeit gelten zweijährige Rahmenfri-
sten.
2 Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt mit dem ersten Tag, für den
sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind.
3 Die Rahmenfrist für die Beitragszeit wird vom gleichen Tag an rückwärts ge-
rechnet. ' - :
4 Ist die Rahmenfrist für den Leistungsbezug abgelaufen und beansprucht der
Versicherte wieder Arbeitslosenentschädigung, so gelten erneut zweijährige
Rahmenfristen für den 'Leistungsbezug und die Beitragszeit.

Art. 9 Arbeitslosigkeit , • • '
1 Als ganz arbeitslos1 gilt, wer in keinem Arbeitsverhältnis steht und eine Voll-
zeitbeschäftigung sucht.
2 Als teilweise arbeitslos gilt, wer

a. in keinem Arbeitsverhältnis steht und lediglich eine Teilzeitbeschäftigung
sucht oder

b. eine Teilzeitbeschäftigung hat und eine Vollzeit- oder eine weitere Teilzeit-
beschäftigung sucht.

3 Der Arbeitsuchende gilt erst dann als arbeitslos, wenn er sich beim Arbeitsamt
seines Wohnorts zur Arbeitsvermittlung gemeldet hat.

Art. 10 Anrechenbarer Arbeitsausfall
1 Der Arbeitsausfall ist anrechenbar, wenn er einen Verdienstausfall zur Folge
hat und mindestens zwei aufeinanderfolgende volle Arbeitstage dauert.
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Arbeitslosenversicherung

2 Wird der Versicherte im Anschluss an eine Saisontätigkeit arbeitslos oder im
Anschluss an eine Tätigkeit in einem Beruf, in dem häufig wechselnde oder be-
fristete Anstellungen üblich sind, so wird der Arbeitsausfall während einer vom
Bundesrat bestimmten Wartezeit nicht angerechnet.
3 Nicht anrechenbar ist ein Arbeitsausfall, für den dem Arbeitslosen Lohnan-
sprüche oder wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses Entschädi-
gungsansprüche zustehen. Nicht bezogene und durch Geld abgegoltene Ferien
bleiben unberücksichtigt. Der Bundesrat kann eine abweichende Regelung er-
lassen für Fälle, in denen eine Ferienvergütung in dem vor dem Arbeitsausfall
bezogenen Lohn eingeschlossen war.
4 Der Bundesrat regelt, ob und wie der Arbeitsausfall angerechnet wird, wenn
gegen die Kündigung eines öffentlichrechtlichen Dienstverhältnisses eine Be-
schwerde mit aufschiebender Wirkung hängig ist.

Art. 11 In der Schweiz wohnende Ausländer

Ausländer ohne Niederlassungsbewilligung gelten als in der Schweiz wohnend,
solange sie eine Aufenthaltsbewilligung zur Erwerbstätigkeit oder eine Saison-
bewilligung besitzen.

Art. 12 Beitragszeit
1 Die Beitragszeit hat erfüllt, wer innerhalb der Rahmenfrist (Art. 8 Abs. 3) wäh-
rend mindestens sechs Monaten eine beitragspflichtige Beschäftigung ausgeübt
hat.
2 Als Beitragszeiten werden auch angerechnet:

a. Zeiten, in denen der Versicherte als Arbeitnehmer tätig ist, bevor er das Al-
ter erreicht, von dem an er AHV-Beiträge bezahlen muss;

b. Schweizerischer Militär- und Zivilschutzdienst;
c. Zeiten, in denen der Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber

wegen Krankheit oder Unfalls keinen Lohn erhält und daher keine Bei-
träge bezahlt;

d. Arbeitsunterbrüche wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft, soweit sie
durch Arbeitsschutzbestimmungen vorgeschrieben sind oder gesamtarbeits-
vertraglichen Abmachungen entsprechen.

3 Zur Verhinderung eines ungerechtfertigten gleichzeitigen Bezuges von Pen-
sionskassenleistungen und Arbeitslosenentschädigung kann der Bundesrat die
Anrechnung von Beitragszeiten abweichend ordnen für Personen, die vor Errei-
chung des Rentenalters der AHV pensioniert wurden, jedoch weiterhin als Ar-
beitnehmer tätig sein wollen.

Art. 13 Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit
1 Von der Erfüllung der Beitragszeit (Art. 12) ist befreit, wer innerhalb der
Rahmenfrist (Art. 8 Abs. 3) während insgesamt mehr als zwölf Monaten aus ei-
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nem der folgenden Gründe nicht in einem Arbeitsverhältnis stand und deshalb
die Beitragszeit nicht erfüllen konnte:

a. Schulausbildung, Umschulung oder Weiterbildung; :
b. Krankheit, Unfall oder Mutterschaft; :
c. Aufenthalt in einer Haft-, Arbeitserziehungs- oder in einer ähnlichen An-

stalt.
2 Ebenfalls von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind Personen, die wegen
Trennung oder Scheidung ihrer Ehe, wegen Invalidität oder Todes des Ehegat-
ten oder aus ähnlichen Gründen oder wegen Wegfalls einer Invalidenrente ge-
zwungen sind, eine Arbeitnehmertätigkeit aufzunehmen oder zu erweitern.
Diese Regel gilt nicht, wenn das betreffende Ereignis mehr als ein Jahr zurück-
liegt.
3 In die Schweiz zurückgekehrte Auslandschweizer, die bis zu ihrer Rückkehr im
Ausland als Arbeitnehmer tätig waren, sind ebenfalls während eines Jahres von
der Erfüllung der Beitragszeit befreit.
4 Personen, die von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind, haben vor dem
erstmaligen Bezug in der Rahmenfrist während einer vom Bundesrat festgesetz-
ten Wartezeit von längstens 20 Tagen keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschä-
digung.

Art. 14 Vermittlungsfähigkeit
1 Der Arbeitslose ist vermittlungsfähig, wenn er bereit, in der Lage und berech-
tigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen.
2 Der körperlich oder geistig Behinderte gilt als vermittlungsfähig, wenn ihm bei
ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung seiner Behinderung,
auf dem freien Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte.
Der Bundesrat regelt die Koordination mit der Invalidenversicherung.
3 Bestehen erhebliche Zweifel an der Arbeitsfähigkeit eines Arbeitslosen, so
kann die zuständige kantonale Amtsstelle eine vertrauensärztliche Untersu-
chung auf Kosten der Arbeitslosenversicherung anordnen.

Art. 15 Zumutbare Arbeit
1 Eine Arbeit ist zumutbar, wenn sie:

a. den berufs- und ortsüblichen, insbesondere den gesamt- oder normalar-
beitsvertraglichen Bedingungen sowie dem Arbeitsgesetz entspricht;

b. angemessen auf die Fähigkeiten und die bisherige Tätigkeit des Arbeitslo-
sen Rücksicht nimmt;

c. dem Alter und dem Gesundheitszustand dès Arbeitslosen angemessen ist;
d. den Arbeitslosen sittlich nicht gefährdet;
e. die Wiederbeschäftigung des Arbeitslosen in seinem Beruf nicht wesentlich

erschwert, falls darauf in absehbarer Zeit überhaupt Aussicht besteht;
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f. dem Arbeitslosen einen Lohn einbringt, der nicht geringer ist als die ihm
zustehende Arbeitslosenentschädigung,

2 Ist der Versicherte vermindert leistungsfähig, so ist eine Arbeit auch dann zu-
mutbar, wenn der Lohn zwar unter den berufs- oder ortsüblichen Ansätzen
liegt, aber der verminderten Leistungsfähigkeit entspricht.
3 Solange ein Arbeitsloser Arbeitslosenentschädigung beansprucht, ohne dass er
die Beitragszeit erfüllt hat (Art. 13), ist für ihn eine Arbeit auch dann zumutbar,
wenn der Lohn niedriger ist als die Arbeitslosenentschädigung. Der Lohn muss
aber nach den Umständen dieser Arbeit angemessen sein.
4 Eine Arbeit ausserhalb des Wohnorts ist zumutbar, wenn der Versicherte täg-
lich an seinen Wohnort zurückkehren kann oder wenn für ihn am Arbeitsort
eine angemessene Unterkunft vorhanden ist und er seine Betreuungspflicht ge-
genüber den Angehörigen ohne grössere Schwierigkeiten erfüllen kann.
5 Unzumutbar ist die Arbeit in einem Betrieb, in dem wegen einer kollektiven
Arbeitsstreitigkeit nicht normal gearbeitet wird.

Art. 16 Pflichten des Versicherten und Kontrollvorschriften
1 Der Versicherte muss alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu
vermeiden oder zu verkürzen.
2 Ungeachtet der Vermittlungsbemühungen der Arbeitsämter ist es in erster Li-
nie seine Sache, Arbeit zu suchen, wenn nötig auch ausserhalb seines bisherigen
Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können.
3 Der Arbeitslose muss sich am ersten Tag, für den er Arbeitslosenentschädi-
gung beansprucht, persönlich beim Arbeitsamt seines Wohnorts zur Arbeitsver-
mittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften der Verordnung befol-
gen.
4 Nach je 75 Tagen kontrollierter Arbeitslosigkeit hat der Arbeitslose das Recht
auf fünf aufeinanderfolgende kontrollfreie Bezugstage, wenn er die übrigen An-
spruchsvoraussetzungen erfüllt. Während diesen fünf kontrollfreien Bezugsta-
gen braucht er jedoch nicht vermittlungsfähig zu sein. Nimmt er Arbeit an, be-
vor er ihm zustehende kontrollfreie Tage bezogen hat, so werden ihm die ent-
sprechenden Taggelder ausgerichtet, es sei denn, es handle sich um eine Be-
schäftigung, bei der er lediglich einen Zwischenverdienst (Art. 23 Abs. 1) erzielt.
5 Der Arbeitslose muss eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen. Er ist ver-
pflichtet, auf Weisung des Arbeitsamtes Umschulungs- und Weiterbildungs-
kurse zu besuchen, an Besprechungen oder Orientierungsveranstaltungen teilzu-
nehmen sowie die Unterlagen für die Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit
oder der Zumutbarkeit einer Arbeit zu liefern.
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2. Abschnitt: Entschädigung

Art. 17 Umfang des Anspruches :
1 Der Entschädigungsanspruch richtet sich nach dem anrechenbaren Arbeitsaus-
fall während einer Kontrollperiode. Ein allfälliger Zwischenverdienst wird be-
rücksichtigt (Art. 23). :
2 Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat, für den der Arbeitslose Ent-
schädigungsansprüche geltend macht.

Art. 18 Feiertage
Der Entschädigungsanspruch besteht auch für 'den Neujahrs-, den Auffahrts-
und den Weihnachtstag sowie für fünf weitere, vom Kanton bestimmte Feier-
tage, soweit sie auf einen Werktag fallen.

Art. 19 Geltendmachung des Anspruches
1 Der Arbeitslose macht seinen Entschädigungsanspruch bei einer anerkannten
Kasse geltend, die er frei wählen kann. Innerhalb der Rahmenfrist für den Lei-
stungsbezug ist ein Kassenwechsel nicht zulässig. Der Bundesrat regelt die Aus-
nahmen. , ,
2 Der Arbeitslose muss der Kasse eine Arbeitsbescheinigung seines bisherigen
Arbeitgebers vorlegen. Dieser stellt sie ihm beim Ausscheiden aus dem Betrieb,
aus. Wird der Versicherte erst später arbeitslos, so hat ihm der Arbeitgeber die
Bescheinigung auf Aufforderung innert einer Woche zuzustellen.
3 Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innert dreier Monate nach dem; Ende der
Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Unzustellbare
Entschädigungen verfallen drei Jahre nach demselben Zeitpunkt. '
4 Der Bundesrat bestimmt die Voraussetzungen für die Gewährung von Vor-
schüssen.

Art. 20 Form der Arbeitslosenentschädigung

Die Arbeitslosenentschädigung wird als Taggeld ausgerichtet. Für eine Woche
werden fünf Taggelder ausbezahlt.

Art. 21 Höhe des Taggeldes
1 Ein volles Taggeld beträgt 70 Prozent des versicherten Verdienstes. Für verhei-
ratete und ihnen durch den Bundesrat gleichgestellte Personen beträgt, es
80 Prozent. Diese erhalten zudem einen Zuschlag, der den auf den Tag umge-
rechneten gesetzlichen Kinder- und Ausbildungszulagen entspricht, auf die sie
Anspruch hätten, wenn sie in einem Arbeitsverhältnis stünden. Der Zuschlag
wird nur ausbezahlt, soweit die Kinderzulagen während der Arbeitslosigkeit
nicht ausgerichtet werden.
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2 Innerhalb der Rahmenfrist (Art. 8 Abs. 2) wird das Taggeld, jedoch nicht der
Zuschlag, nach dem Bezug von 85 Taggeldern um 10 Prozent und nach dem Be-
zug von 170 Taggeldern um 10 Prozent des zuletzt bezogenen Betrages gekürzt.
Hat der Versicherte nach dem Bezug von Taggeldern eine beitragspflichtige Be-
schäftigung ausgeübt, deren Mindestdauer der Bundesrat bestimmt, so hat er im
Rahmen seines Höchstanspruches (Art. 26) erneut Anspruch auf höchstens 85
ungekürzte Taggelder.
3 Für Arbeitslose, deren Taggeld einen vom Bundesrat bestimmten Betrag nicht
erreicht, und für Arbeitslose, die 55 Jahre alt oder invalid sind, wird das Tag-
geld nicht gekürzt.
4 Bei andauernder erheblicher Arbeitslosigkeit kann der Bundesrat allgemein
oder für besonders hart betroffene Versichertengruppen anordnen, dass das
Taggeld weniger oder überhaupt nicht gekürzt wird.

Art. 22 Versicherter Verdienst
1 Als versicherter Verdienst gilt der für die Beitragsbemessung massgebende
Lohn einschliesslich die vertraglich vereinbarten dauernden Zulagen, der wäh-
rend eines Bemessungszeitraums normalerweise erzielt wurde. Der Verdienst
gilt nicht als versichert, wenn er eine Mindestgrenze nicht erreicht. Der Bundes-
rat regelt den Bemessungszeitraum und die Mindestgrenze.
2 Für Versicherte, die im Anschluss an eine Berufslehre Arbeitslosenentschädi-
gung beziehen, gilt derjenige Verdienst als versichert, den sie aufgrund ihrer
Ausbildung normalerweise erwarten können. Das gleiche gilt im Rahmen der
vom Bundesrat festgelegten Höchstgrenzen und unter Berücksichtigung der ge-
samten Umstände für Personen, die von der Erfüllung der Beitragszeit befreit
sind.
3 Nicht versichert ist ein Nebenverdienst. Als solcher gilt jeder Verdienst, den
ein Versicherter ausserhalb seiner normalen Arbeitszeit oder ausserhalb des or-
dentlichen Rahmens seiner selbständigen Erwerbstätigkeit erzielt.
4 Als versichert gilt ein Verdienst nur soweit, als die Beiträge innerhalb der
Rahmenfrist (Art. 8 Abs. 3) eine vom Bundesrat zu bestimmende Mindesthöhe
erreichen.

Art. 23 Anrechnung von Zwischenverdienst
1 Als Zwischenverdienst gilt Einkommen aus unselbständiger oder selbständiger
Erwerbstätigkeit, das der Arbeitslose innerhalb einer Kontrollperiode erzielt.
Ein Nebenverdienst (Art. 22 Abs. 3) bleibt unberücksichtigt.
2 Der Gesamtbetrag der Arbeitslosenentschädigung, auf den der Arbeitslose
ohne Zwischenverdienst während der Kontrollperiode Anspruch hätte, wird um
die Hälfte des Zwischenverdienstes gekürzt. Ein allfälliger Restbetrag der Ar-
beitslosenentschädigung wird als Taggeld ausbezahlt, solange die Höchstzahl
der Taggelder (Art. 26) nicht bezogen ist. Der ganze Zwischenverdienst und die
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Taggelder dürfen jedoch zusammen 90 Prozent des versicherten Monatsverdien-
stes nicht übersteigen. ; ; i

Art. 24 Differenzausgleich bei Ersatzarbeit
1 Als Ersatzarbeit gilt eine Vollzeitbeschäftigung, die der Versicherte zur Vermei-
dung von Arbeitslosigkeit für wenigstens eine ganze Kontrollperiode annimmt
und deren Entlöhnung geringer ist als die ihm zustehende Arbeitslosenentschä-
digung. Die Entlöhnung muss jedoch den berufs- und ortsüblichen Ansätzen
entsprechen.
2 Der Arbeitslose hat Anspruch auf den Differenzbetrag zwischen dem Lohn für
die Ersatzarbeit und 90 Prozent des versicherten Verdienstes. Dieser Anspruch
besteht während höchstens sechs Kontrollperioden, solange die Höchstzahl der
Taggelder (Art. 26) nicht bezogen ist.
3 Der Arbeitslose muss die Aufnahme von Ersatzarbeit unverzüglich der Kasse
und dem Arbeitsamt melden.
4 Die zuständige kantonale Amtsstelle kann verfügen, dass der Differenzaus-
gleich nicht mehr bezahlt wird, wenn dem Arbeitslosen eine zumutbare Arbeit
vermittelt werden kann. '
5 Ersatzarbeit wird bei, einer nachfolgenden Ermittlung des versicherten Ver-
dienstes nicht berücksichtigt.

Art. 25 Entschädigung bei Militär- und Zivilschutzdienst

Leistet ein Arbeitsloser schweizerischen Militärdienst, ausgenommen die Rekru-
tenschule und Beförderungsdienste, oder Zivilschutzdienst und ist seine Er-
werbsausfallentschädigung geringer als die Arbeitslosenentschädigung, die er
ohne die Dienstleistung beziehen könnte, so zahlt ihm die Arbeitslosenversiche-
rung den Differenzbetrag, solange er seinen Höchstanspruch auf Arbeitslosen-
'entschädigung (Art. 26) nicht ausgeschöpft hat.

Art. 26 Höchstzahl der Taggelder
1 Innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 8 Abs. 2) bestimmt
sich die Höchstzahl der Taggelder nach der Zahl der Monate einer beitrags-
pflichtigen Beschäftigung während der,Rahmenfrist für die Beitragszeit (Art. 8
Abs. 3):
2 Der Versicherte hat Anrecht auf

a. höchstens 85 Taggelder, wenn er Beitragszeiten von insgesamt mindestens
6 Monaten nachweisen kann;

b. höchstens 170 Taggelder, wenn er Beitragszeiten von insgesamt mindestens
12 Monaten nachweisen kann;

c. höchstens 250 Taggelder, wenn er Beitragszeiten von insgesamt mindestens
18 Monaten nachweisen kann.
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3 Übt der Versicherte während der Rahmenfrist für den Leistungsbezug eine bei-
tragspflichtige Beschäftigung aus, so wird die entsprechende Beitragszeit zu den
Beitragszeiten nach Absatz 2 bis zum Höchstanspruch von 250 Taggeldern hin-
zugezählt.
4 Personen, die von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind, haben Anspruch
auf höchstens 85 Taggelder. Für bestimmte Personengruppen kann der Bundes-
rat den Anspruch bis auf 170 Taggelder erhöhen.
5 Bei andauernder erheblicher Arbeitslosigkeit kann der Buridesrat allgemein
oder für besonders hart betroffene Versichertengruppen eine höhere Anzahl
Taggelder festsetzen, als ihnen aufgrund ihrer Beitragszeit zustände. Er darf je-
doch die Höchstzahl von 250 Taggeldern nicht überschreiten.

Art. 27 Taggeld bei vorübergehend fehlender oder verminderter Arbeitsfähig-
keit

1 Arbeitslose, die wegen Krankheit, Unfalls oder Mutterschaft vorübergehend
nicht oder nur vermindert arbeits- und vermittlungsfähig sind, haben, sofern sie
die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, nach Ablauf einer Wartezeit
von .einer Woche Anspruch auf das volle Taggeld. Der Anspruch dauert
höchstens bis zum 30. Tag nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfä-
higkeit. Er ist innerhalb der Rahmenfrist auf 30 Taggelder beschränkt.
2 Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung werden von der Arbeitslosen-
entschädigung abgezogen.
3 Der Bundesrat bestimmt die Einzelheiten. Er regelt insbesondere die Frist für
die Geltendmachung des Anspruchs und die Folgen einer verspäteten Geltend-
machung.
4 Arbeitslose, die ihren Anspruch nach Absatz l ausgeschöpft haben und weiter-.
hin vorübergehend vermindert arbeitsfähig sind, haben, sofern sie unter Berück-
sichtigung ihrer verminderten Arbeitsfähigkeit vermittelbar sind und alle übri-
gen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, Anspruch auf das volle Taggeld, wenn
sie zu mindestens 75 Prozent, und auf das halbe Taggeld, wenn sie zu minde-
stens 50 Prozent arbeitsfähig sind.
5 Der Arbeitslose muss auf Begehren der Kasse oder der zuständigen kantona-
len Amtsstelle seine Arbeitsunfähigkeit beziehungsweise seine Arbeitsfähigkeit
mit einem ärztlichen Zeugnis nachweisen. Die zuständige kantonale Amtsstelle
kann in jedem Fall eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Kosten der Ar-
beitslosenversicherung anordnen. Die Kasse kann eine solche Untersuchung be-
antragen.

Art. 28 Zweifel über Ansprüche aus Arbeitsvertrag
1 Bestehen begründete Zweifel darüber, ob der Arbeitslose für die Zeit des Ar-
beitsausfalls gegenüber seinem bisherigen Arbeitgeber Lohn- oder Entschädi-
gungsansprüche im Sinne von Artikel 10 Absatz 3 hat oder ob sie erfüllt werden,
so darf die Kasse Arbeitslosenentschädigung bezahlen.
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2 Mit der Zahlung gehen alle Ansprüche des Arbeitslosen samt dem gesetzlichen
Konkursprivileg im Umfang der ausgerichteten Arbeitslosenentschädigung auf
die Kasse über., Diese darf auf die Geltendmachung nicht verzichten, es sei
denn, das Konkursverfahren , werde durch das Konkursgericht eingestellt
(Art. 230 SchKG) oder der Anspruch erweise sich nachträglich offensichtlich als
unberechtigt. Im letztgenannten Fall ist die Zustimmung der zuständigen kanto-
nalen Amtsstelle erforderlich.
3 Der Bundesrat bestimmt, unter welchen Umständen die Kasse auf die Gel-
tendmachung der Forderung verzichten kann, wenn der Arbeitgeber dafür im
Ausland belangt werden muss.

3. Abschnitt: Einstellung in der Anspruchsberechtigung

Art. 29
1 Der Versicherte ist in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er

a. durch eigenes Verschulden arbeitslos ist;
b. zu Lasten der Arbeitslosenversicherung auf Lohn- oder Entschädigungsan-

sprüche gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber verzichtet hat;
c. sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht;
d. die Kontröllvorschriften oder die Weisungen des Arbeitsamtes nicht be-

folgt, namentlich eine ihm zugewiesene zumutbare Arbeit nicht annimmt;
e. unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder in anderer Weise die

Auskunfts- oder Meldepflicht verletzt hat, oder
f. Arbeitslosenentschädigung zu Unrecht erwirkt oder zu erwirken versucht

hat.
2 Die zuständige kantonale Amtsstelle verfügt Einstellungen nach Absatz l
Buchstaben c und d, ebenso jene nach Buchstabe e, sofern die Auskunfts: oder
Meldepflicht gegenüber dieser Amtsstelle oder dem Arbeitsamt yerletzt wurde.
In den übrigen Fällen verfügen die Kassen.
3 Die Einstellung gilt nur für Tage, für die der Arbeitslose die Voraussetzungen
der Anspruchsberechtigung erfüllt. Die Einstellungstage werden auf die Höchst-
zahl der Taggelder nach Artikel 26 angerechnet. Die Dauer der Einstellung be-
misst sich nach dem Grad des Verschuldens .und beträgt je Einstellungsgrund
höchstens 50 Tage. Die Einstellung fällt binnen sechs Monaten nach Beginn der
Einstellungsfrist dahin.
4 Stellt eine Kasse einen Arbeitslosen in der Anspruchsberechtigung nicht ein,
obwohl ein Einstellungsgrund vorliegt, so verfügt die zuständige kantonale
Amtsstelle die Einstellung.
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Drittes Kapitel: Kurzarbeitsentschädigung

Art. 30 Anspruchsberechtigung
1 Arbeitnehmer, deren normale Arbeitszeit verkürzt oder deren Arbeit ganz ein-
gestellt ist, haben Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung, wenn

a. ihr Arbeitgeber für die Arbeitslosenversicherung beitragspflichtig ist (Art. l
Abs. IBstb);

b. der Arbeitsausfall anrechenbar ist (Art. 31);
c. das Arbeitsverhältnis nicht gekündigt ist;
d. der Arbeitsausfall voraussichtlich vorübergehend ist und
e. erwartet werden darf, dass durch Kurzarbeit ihre Arbeitsplätze erhalten

werden können.
2 Arbeitnehmern, deren Arbeitsausfall nicht bestimmbar oder deren Arbeitszeit
nicht ausreichend kontrollierbar ist, wird keine Kurzarbeitsentschädigung aus-
gerichtet.
3 Der Bundesrat regelt die Kurzarbeitsentschädigung für Heimarbeitnehmer. Er
darf dabei von der allgemeinen Regelung in diesem Kapitel nur soweit abwei-
chen, als die Besonderheiten der Heimarbeit dies gebieten.
4 Keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung haben:

a. der mitarbeitende Ehegatte des Arbeitgebers ;
b. Personen, die in keinem organisatorischen Unterordnungsverhältnis zum

Arbeitgeber stehen ;
c. Personen, die als Gesellschafter, finanziell am Betrieb Beteiligte .oder Mit-

glieder eines obersten betrieblichen Entscheidungsgremiums die Entschei-
dungen des Arbeitgebers bestimmen oder massgeblich beeinflussen kön-
nen, sowie ihre mitarbeitenden Ehegatten.

Art. 31 Anrechenbarer Arbeitsausfall
1 Ein Arbeitsausfall wegen Kurzarbeit ist anrechenbar, wenn er

a. auf wirtschaftliche Gründe zurückzuführen und unvermeidbar ist und
b. pro Abrechnungsperiode mehr als 10 Prozent der Arbeitsstunden aus-

macht, die von den Arbeitnehmern des Betriebes normalerweise insgesamt
geleistet werden.

2 Vom anrechenbaren Arbeitsausfall wird je Abrechnungsperiode ein voller Ar-
beitstag als Karenztag abgezogen.
3 Der Bundesrat regelt die Anrechenbarkeit von Arbeitsausfällen, die auf be-
hördliche Massnahmen oder auf andere, vom Arbeitgeber nicht zu vertretende
Umstände zurückzuführen sind.
4 Der Bundesrat legt fest, unter welchen Voraussetzungen eine Betriebsabteilung
einem Betrieb gleichgestellt ist.
5 Als Abrechnungsperiode gilt jeweils ein Zeitraum von einem Monat oder von
vier zusammenhängenden Wochen.
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Art. 32 Nicht anrechenbarer Arbeitsausfall ,
1 Ein Arbeitsausfall ist nicht anrechenbar,

a. wenn er durch betriebsorganisatorische Massnahmen wie Reinigungs-, Re-
paratur-öder Unterhaltsarbeiten sowie andere übliche und wiederkehrende
Betriebsunterbrechungen oder durch Umstände verursacht wird, die zum
normalen Betriebsrisiko des Arbeitgebers gehören;

b. wenn er branchen-, berufs- oder betriebsüblich ist oder durch saisonale Be-
schäftigungsschwankungen verursacht wird;

c. soweit er auf Feiertage entfällt, durch Betriebsferien verursacht wird oder
nur für einzelne Tage unmittelbar vor oder nach Feiertagen oder Betriebs-
ferien geltend gemacht wird ;

d. wenn der Arbeitnehmer mit der Kurzarbeit nicht einverstanden ist und
deshalb nach Arbeitsvertrag entlöhnt werden muss ;

e. soweit er Personen betrifft, die in einem Arbeitsverhältnis auf bestimmte
Dauer, einem Lehrverhältnis oder im Dienste einer Organisation für Tem-
porärarbeit stehen oder

f. wenn er durch eine kollektive Arbeitsstreitigkeit in der Unternehmung ver-
ursacht wird.

2 Um zu verhindern, dass Kurzarbeitsentschädigung missbräuchlich beansprucht
wird, kann der Bundesrat weitere Arbeitsausfälle als nicht anrechenbar erklären.

Art. 33 Bemessung der Kurzarbeitsentschädigung
1 Die Kurzarbeitsentschädigung beträgt 80 Prozent des anrechenbaren Ver-
dienstausfalls.
2 Massgebend ist, bis zum Höchstbetrag für die Beitragsbemessung (Art. 2), der
vertraglich vereinbarte Lohn in der letzten Zahltagsperiode vor Beginn der
Kurzarbeit. Eingeschlossen sind die vertraglich vereinbarten dauernden Zula-
gen, soweit sie nicht während der Kurzarbeit weiter bezahlt werden. Die durch
Gesamtarbeitsvertrag vereinbarten und während der Kurzarbeit eintretenden
Lohnerhöhungen werden mitberücksichtigt.
3 Der Bundesrat bestimmt die Bemessungsgrundlagen bei erheblich schwanken-
dem Lohn. ;

Art. 34 Höchstdauer der Kurzarbeitsentschädigung
1 Innerhalb einer Rahmenfrist von zwei Jahren wird die Kurzarbeitsentschädi-
gung während höchstens zwölf Abrechnungsperioden ausgerichtet. Die Rah-
menfrist gilt für den Betrieb und beginnt mit dem ersten Tag, für den Kurzar-
beitsentschädigung ausgerichtet wird.
2 Der Bundesrat kann bei andauernder erheblicher Arbeitslosigkeit die Höchst-
dauer der Leistungen allgemein oder für einzelne besonders hart betroffene Re-
gionen oder Wirtschaftszweige um höchstens sechs Abrechnungsperioden ver-
längern.
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Art. 35 Voranmeldung von Kurzarbeit und Überprüfung der Voraussetzungen
1 Beabsichtigt ein Arbeitgeber, für seine Arbeitnehmer Kurzarbeitsentschädi-
gung geltend zu machen, so muss er dies der zuständigen kantonalen
Amtsstelle mindestens zehn Tage vor Beginn der Kurzarbeit schriftlich melden.
Der Bundesrat kann für Ausnahmefälle kürzere Anmeldefristen vorsehen. Die
Meldung ist zu erneuern, wenn die Kurzarbeit länger als sechs Monate dauert.
2 Der Arbeitgeber muss in der Voranmeldung angeben:

a. Die Zahl der im Betrieb beschäftigten und die Zahl der von Kurzarbeit be-
troffenen Arbeitnehmer;

b. Ausmass und voraussichtliche Dauer der Kurzarbeit;
c. die Kasse, bei der er den Anspruch geltend machen will.

3 Der Arbeitgeber muss in der Voranmeldung die Notwendigkeit der Kurzarbeit
begründen und anhand der durch den Bundesrat bestimmten Unterlagen glaub-
haft machen, dass die Anspruchsvoraussetzungen nach den Artikeln 30 Absatz l
und 31 Absatz l Buchstabe a erfüllt sind. Die zuständige kantonale Amtsstelle,
kann weitere zur Prüfung nötige Unterlagen einverlangen.
4 Hält die zuständige kantonale Amtsstelle eine oder mehrere Anspruchsvoraus-
setzungen nicht für erfüllt, erhebt sie durch Verfügung Einspruch gegen die
Auszahlung der Entschädigung. Sie benachrichtigt in jedem Fall den Arbeitge-
ber und die bezeichnete Kasse.

Art. 36 Pflichten des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber ist verpflichtet,
a. die Kurzarbeitsentschädigung vorzuschiessen und den Arbeitnehmern am

ordentlichen Zahltagstermin auszurichten;
b. die Kurzarbeitsentschädigung für den Karenztag (Art. 31 Abs. 2) zu seinen
. Lasten zu übernehmen;
c. während der Kurzarbeit die vollen gesetzlichen und vertraglich vereinbar-

ten Sozialversicherungsbeiträge, ausgenommen die Beiträge an die Schwei-
zerische Unfallversicherungsanstalt, entsprechend der normalen ungekürz-
ten Arbeitszeit zu bezahlen, wobei er berechtigt ist, die vollen Beitragsan-
teile der Arbeitnehmer vom Lohn abzuziehen.

Art. 37 Geltendmachung des Entschädigungsanspruches
1 Der Arbeitgeber macht den Entschädigungsanspruch seiner Arbeitnehmer für
jede Abrechnungsperiode innert dreier Monate gesamthaft für den Betrieb bei
der in der Voranmeldung (Art. 35) bezeichneten Kasse geltend.
2 Während der Rahmenfrist (Art. 34 Abs. 1) sind sämtliche Entschädigungsan-
sprüche für einen Betrieb bei der gleichen Kasse geltend zu machen. Der Bun-
desrat kann Ausnahmen vorsehen.
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3 Der Arbeitgeber reicht der Kasse ein: ; :

a. die für die weitere Beurteilung der Anspruchsberechtigung und die Berech-
nung der Entschädigung erforderlichen Unterlagen;

b. eine Abrechnung über die an seine Arbeitnehmer ausgerichtete Kurzar-
beitsentschädigung; i

c. eine Bestätigung, dass er die Verpflichtung zur Fortzahlung der Sozialver-
sicherungsbeiträge (Art. 36 Bst. c) übernimmt. Die Kasse kann wenn nötig
weitere Unterlagen verlangen. ,

Art. 38 Vergütung der Kurzarbeitsentschädigung
1 Die Kasse prüft die persönlichen Voraussetzungen nach Artikel 30 Absätze 2
und 4, sowie die Voraussetzung nach Artikel 31 Absatz l Buchstabe b.
2 Sofern .alle Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind und kein Einspruch der zu-
ständigen kantonalen Amtsstelle vorliegt, vergütet die Kasse dem Arbeitgeber
die rechtmässig ausgerichtete Kurzarbeitsentschädigung unter Abzug des Ka-
renztages (Art.!36 Bst.!b) in der Regel innerhalb eines Monats.
3 Entschädigungsansprüche, die der Arbeitgeber nicht fristgemäss (Art. 37
Abs. 1) geltend macht, werden ihm nicht vergütet.

Art. 39 Kontrolle ,
1 Für Arbeitnehmer, deren Arbeit länger als eine Woche ganz eingestellt ist, gel-
ten die gleichen Kontrollvorschriften wie für Arbeitslose (Art. 16). Der Arbeitge-
ber muss sie darauf aufmerksam machen,
2 Die zuständige kantonale Amtsstelle kann zur Vermeidung von Missbräuchen
in Einzelfällen weitergehende Kontrollen anordnen.

Art. 40 Zwischenbeschäftigung
1 Die zuständige kantonale Amtsstelle kann,den Arbeitnehmern, die von ganz-
öder halbtägigem Arbeitsausfall betroffen sind, eine geeignete zumutbare Zwi-
schenbeschäftigung (Art. 15) zuweisen. Arbeitnehmer, deren Arbeit länger als
eine Woche ganz eingestellt ist, müssen sich ausserdem selber um eine solche
bemühen. :
2 Der Arbeitnehmer, der eine Zwischenbeschäftigung annimmt, braucht dafür
die Zustimmung seines Arbeitgebers. Dieser darf die Zustimmung nur verwei-
gern, wenn der Arbeitnehmer wegen: der Zwischenbeschäftigung seine arbeits-
vertraglichen Verpflichtungen nicht einhalten könnte. Verweigert er sie unge-
rechtfertigterweise, so verfügt die zuständige kantonale Amtsstelle, dass er sei-
nen Anspruch auf Vergütung der Kurzarbeitsentschädigung für den betreffen-
den Arbeitnehmer verliert. :

3 Der Arbeitnehmer muss das während der Kürzarbeit durch Zwischenbeschäfti-
gung oder selbständige Tätigkeit erzielte Einkommen dem Arbeitsamt und dem
Arbeitgeber mitteilen. Dieser benachrichtigt die Kasse. ;
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4 Der Bundesrat regelt, auf welche Weise und in welchem Umfange das durch
Zwischenbeschäftigung erzielte Einkommen bei der Festlegung des anrechenba-
ren Verdienstausfalles berücksichtigt wird.
5 Nimmt der Arbeitnehmer eine ihm zugewiesene zumutbare Zwischenbeschäfti-
gung nicht an, bemüht er sich nicht genügend um Zwischenbeschäftigung oder
gibt er eine solche ungerechtfertigterweise auf, so verfügt die zuständige kanto-
nale Amtsstelle, dass ihm je nach Grad des Verschuldens mindestens 100 und
höchstens 1000 Franken von seiner Kurzarbeitsentschädigung abgezogen wer-
den.

Viertes Kapitel: Die Schlechtwetterentschädigung

Art. 41 Anspruchsberechtigung
1 Arbeitnehmer in Erwerbszweigen, in denen witterungsbedingte Arbeitsausfälle
üblich sind, haben Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung, wenn

a. ihr Arbeitgeber für die Arbeitslosenversicherung beitragspflichtig ist (Art. l
Abs. l Bst. b) und

b. sie einen anrechenbaren Arbeitsausfall (Art. 42) erleiden.
2 Keinen Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung haben Personen, deren Ar-
beitsausfall nicht bestimmbar oder deren Arbeitszeit nicht ausreichend kontrol-
lierbar ist, sowie Personen nach Artikel 30 Absatz 4.

Art. 42 Anrechenbarer Arbeitsausfall
1 Der Arbeitsausfall ist anrechenbar, wenn er

a. durch die Witterung zwingend verursacht ist;
b. mindestens einen Drittel der von einem Arbeitgeber auf einer Arbeitsstelle

(z. B. Baustelle) beschäftigten Arbeitnehmer betrifft.
2 Es werden nur ganze oder halbe Tage angerechnet.
3 Vom anrechenbaren Arbeitsausfall wird je Abrechnungsperiode ein voller Ar-
beitstag als Karenztag abgezogen.
4 Als Abrechnungsperiode gilt ein Zeitraum von einem Monat oder von vier zu-
sammenhängenden Wochen.
5 Der Arbeitsausfall ist nicht anrechenbar, wenn der Arbeitnehmer mit der Ar-
beitseinstellung nicht einverstanden ist und deshalb nach Arbeitsvertrag ent-
löhnt werden muss.

Art. 43 Bemessung und Dauerder Schlechtwetterentschädigung
1 Die Schlechtwetterentschädigung wird gleich bemessen wie die Kurzarbeits-
entschädigung (Art. 33).
2 Sie wird zeitlich unbegrenzt ausgerichtet.
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Art. 44 Meldung und Überprüfung des Arbeitsausfalls
1 Der Arbeitgeber muss der zuständigen kantonalen Amtsstelle unverzüglich
melden, wenn er für seine Arbeitnehmer Schlechtwetterentschädigung geltend
machen will. Pie Meldung ist auch erforderlich, wenn der Arbeitsausfall den
Karenztag (Art. 42 Abs. 3) nicht übersteigt. Bei länger dauerndem ununterbro-
chenem Arbeitsausfall ist die Meldung wöchentlich zu erneuern.
2 Der Arbeitgeber muss in der Meldung angeben:

a. die Zahl der auf der Arbeitsstelle beschäftigten und die Zahl der von witte-
rungsbedingtem Arbeitsausfall betroffenen Arbeitnehmer;

b. die Kasse, bei der er den Anspruch geltend machen will.
3 Die Kantone können anordnen, dass die Meldung dem Gemeindearbeitsamt
zu erstatten ist, das sie mit seiner Stellungnahme an die zuständige, kantonale
Amtsstelle weiterleitet.
4 Hat die zuständige kantonale Amtsstelle Zweifel an der Anrechenbarkeit des
Arbeitsausfalles, so nimmt sie die geeigneten Abklärungen vor. Erachtet sie den
Arbeitsausfall als nicht anrechenbar oder ist er zu spät gemeldet worden, so er-
hebt sie durch Verfügung Einspruch gegen die Auszahlung der Schlechtwetter-
entschädigung. Sie benachrichtigt in jedem Fall den Arbeitgeber und die be-
zeichnete Kasse.

Art. 45 Pflichten des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber ist verpflichtet,
a. die Schlechtwetterentschädigung vorzuschiessen und den Arbeitnehmern

am ordentlichen Zahltagstermin auszurichten;
b. die Schlechtwetterentschädigung; für den Karenztag (Art. 42 Abs. 3) zu sei-

nen Lasten zu übernehmen.

Art. 46 Geltendmachung des Entschädigungsanspruches
1 Der Arbeitgeber macht den Entschädigungsanspruch seiner Arbeitnehmer für
jede Abrechnungsperiode innert dreier Monate gesamthaft für den Betrieb oder
die Arbeitsstelle bei der in der Meldung (Art. 44 Abs. 2 Bst. b) bezeichneten
Kasse geltend.
2 Läuft für den Betrieb eine Rahmenfrist nach Artikel 34 Absatz l, so ist der
Entschädigungsanspruch in der Regel bei derselben Kasse geltend zu machen,
welche die Kurzarbeitsentschädigung ausgerichtet hat. Ausnahmen regelt der
Bundesrat.
3 Der Arbeitgeber reicht der Kasse ein:

a. die für die Beurteilung der Anspruchsberechtigung und die Berechnung
der Entschädigung erforderlichen Unterlagen;

b. eine Abrechnung über die an seine Arbeitnehmer ausgerichtete Schlecht-
wetterentschädigung.
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Art. 47 Vergütung der Schlechtwetterentschädigung
1 Die Kasse prüft die Voraussetzungen für die Ausrichtung der Schlechtwetter-
entschädigung (Art. 41 und 42).
2 Sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind und kein Einspruch der zuständigen
kantonalen Amtsstelle vorliegt, vergütet die Kasse dem Arbeitgeber die recht-
massig ausgerichtete Schlechtwetterentschädigung unter Abzug des Karenztages
(Art. 42 Abs. 3) in der Regel innerhalb eines Monats.
3 Entschädigungsansprüche, die der Arbeitgeber nicht fristgemäss (Art. 46
Abs. 1) geltend macht, werden ihm nicht vergütet.

Art. 48 Kontrollvorschriften

Der Bundesrat erlässt die Kontrollvorschriften für die von witterungsbedingtem
Arbeitsausfall betroffenen Arbeitnehmer.

Art. 49 Zwischenbeschäftigung
Artikel 40 gilt sinngemäss auch für Zwischenbeschäftigungen bei witterungsbe-
dingten Arbeitsausfällen.

Fünftes Kapitel : Die Insolvenzentschädigung

Art. 50 Anspruchsberechtigung
Beitragspflichtige Arbeitnehmer von Arbeitgebern, die in der Schweiz der
Zwangsvollstreckung unterliegen oder in der Schweiz Arbeitnehmer beschäfti-
gen, haben Anspruch auf Insolvenzentschädigung, wenn

a. gegen ihren Arbeitgeber der Konkurs eröffnet wird und ihnen in diesem
Zeitpunkt Lohnforderungen zustehen oder

b. sie gegen ihren Arbeitgeber für Lohnforderungen ein Begehren auf Pfän-
dung gestellt haben.

Art. 51 Umfang der Insolvenzentschädigung
1 Die Insolvenzentschädigung deckt Lohnforderungen für die letzten drei Mo-
nate vor der Konkurseröffnung oder vor dem Pfändungsbegehren, für jeden
Monat jedoch nur bis zum Höchstbetrag für die Beitragsbemessung (Art. 2). Als
Lohn gelten auch die verdienten Zulagen.
2 Von der Insolvenzentschädigung müssen die gesetzlichen Sozialversicherungs-
beiträge bezahlt werden. Die Kasse hat die vorgeschriebenen Beiträge mit den
zuständigen Organen abzurechnen und den Arbeitnehmern die von ihnen ge-
schuldeten Beitragsanteile abzuziehen.
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Art. 52 Geltendmachùng des Anspruchs
'Wird über den Arbeitgeber der Konkurs eröffnet, so muss der Arbeitnehmer
seinen Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tage nach der Anzeige des Kon-
kurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt bei der öffentlichen" Kasse stellen,
die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist.
2 Bei.Pfändung des Arbeitgebers muss der Arbeitnehmer seinen Entschädi-
gungsanspruch innert 60 Tagen nach dem Pfändungsvollzug geltend machen.
3 Mit dem Ablauf dieser Fristen erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädi-
gung. . .

Art. 53 Übergang der Forderung an die Kasse
1 Mit der Ausrichtung der Entschädigung gehen die Lohnansprüche des Ver-
sicherten im Ausmasse der bezahlten Entschädigung und der von der Kasse ent-
richteten Sozialversicherungsbeiträge samt dem gesetzlichen Konkursprivileg
auf die Kasse über. Diese darf auf die Geltendmachùng nicht verzichtendes sei
denn, das Konkursverfahren werde durch das Konkursgericht eingestellt
(Art. 230 SchKG).
2 Der Bundesrat bestimmt, unter welchen Umständen die Kasse auf die Gel-
tendmachùng der Forderung verzichten kann, wenn der Arbeitgeber dafür im
Ausland belangt werden muss.
3 Hat der Versicherte bereits einen Verlustschein erhalten, so muss er ihn der
Kasse abtreten. , :

Art. 54 Pflichten des Versicherten , '
• i '1 Der Arbeitnehmer muss im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unterneh-

men, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bis die Kasse
ihm mitteilt, dass sie an seiner Stelle in das Verfahren eingetreten ist. Danach
muss er, die Kasse bei der Verfolgung ihres Anspruchs in jeder zweckdienlichen
Weise unterstützen. ,
2 Der Arbeitnehmer muss die Insolvenzentschädigung zurückerstatten, soweit
die Lohnforderung im Konkurs oder in der Pfändung abgewiesen oder aus
Gründen nicht gedeckt wird, die der Arbeitnehmer absichtlich oder grobfahrläs-
sig herbeigeführt hat, ebenso soweit sie vom Arbeitgeber nachträglich erfüllt
wird.

Art. 55 Auskunftspflicht

Der Arbeitgeber sowie das Betreibungs- und Konkursamt sind verpflichtet,'der
Kasse wahrheitsgemäss alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen, damit der An-
spruch des Arbeitnehmers beurteilt und die Insolvenzentschädigung festgelegt
werden kann. ; .
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Art. 56 Finanzierung
1 Die Insolvenzentschädigung wird aus den Mitteln der Arbeitslosenversiche-
rung finanziert.
2 Der Bundesrat kann einen angemessenen Zusatzbeitrag zu Lasten der Arbeit-
geber einführen, wenn die Aufwendungen für ein Kalenderjahr ein halbes Pro-
mille der der Beitragspflicht unterliegenden Lohnsumme übersteigen.

Sechstes Kapitel:
Die Leistungen für Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von
Arbeitslosigkeit (Präventivmassnahmen)

1. Abschnitt: Umschulung, Weiterbildung und Eingliederung

Art. 57 Grundsatz
1 Die Arbeitslosenversicherung fördert durch finanzielle Leistungen die Um-
schulung, Weiterbildung oder Eingliederung von Versicherten, deren Vermitt-
lung aus Gründen des Arbeitsmarktes unmöglich oder stark erschwert ist.
* Für die Eingliederung behinderter Arbeitsloser arbeiten die zuständigen kanto-
nalen Amtsstellen mit den Organen der Invalidenversicherung zusammen.
3 Die Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung muss die Vermittlungsfä-
higkeit wesentlich verbessern.

Art. 58 Leistungen an Kursteilnehmer
a. Anspruchsvoraussetzungen

1 Arbeitnehmer, die einen Kurs zur Umschulung, Weiterbildung oder Eingliede-
rung besuchen, können Leistungen der Arbeitslosenversicherung beanspruchen,
wenn sie

a. arbeitslos oder unmittelbar von Arbeitslosigkeit bedroht sind und ihnen
keine zumutbare Arbeit zugewiesen werden kann ;

b. innerhalb der Rahmenfrist (Art. 8 Abs. 3) eine Beitragszeit von mindestens
sechs Monaten nachweisen oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit
sind (Art. 13) und

c. den Kurs auf Weisung oder mit Zustimmung der zuständigen kantonalen
Amtsstelle besuchen.

2 Wer einen Kurs von sich aus besuchen will, muss die Zustimmung der zustän-
digen kantonalen Amtsstelle rechtzeitig vor Kursbeginn mit einem begründeten
Gesuch und den erforderlichen Unterlagen einholen.
3 Soweit der Kurs es bedingt, braucht der Teilnehmer nicht vermittlungsfähig zu
sein.
4 Personen, die weder die Beitragszeit erfüllen noch von der Erfüllung der Bei-
tragszeit befreit sind, können für höchstens 250 Tage Leistungen nach Artikel 59
Absatz 3 beanspruchen, wenn sie mit Zustimmung der zuständigen kantonalen
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Amtsstelle einen Kurs1 besuchen, um eine Erwerbstätigkeit als Arbeitnehmer
aufzunehmen. Die Zustimmung darf nur erteilt werden, wenn ihnen ohne Kurs-
besuch keine Arbeit zugewiesen werden kann.

Art. 59 b. Leistungen
1 Anspruchsberechtigte Kursteilnehmer können während der Rahmenfrist, un-
abhängig von der Zahl der Beitragsmonate (Art. 26), bis zu 250 Taggelder erhal-
ten. Vor dem Kursbesuch ausbezahlte Taggelder werden mitgezählt. Der Bun-
desrat kann vorsehen, dass in Sonderfällen weitere Taggelder gewährt werden
können.
2 Während der Dauer des Kurses werden die Taggelder nicht gekürzt (Art. 21
Abs. 2).
3 Die Kasse ersetzt dem Kursteilnehmer die nachgewiesenen notwendigen Aus-
lagen für Kursbeiträge und Lehrmittel sowie für die Reise zwischen dem Wohn-
und dem Kursort. Ferner gewährt sie ihm einen angemessenen Beitrag an die
Auslagen für Unterkunft und Verpflegung am Kursort. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.

Art. 60 Leistungen an Träger von Umschulungs- und Weiterbildungseinrich-
tungen

1 Die Arbeitslosenversicherung kann Organisationen der Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer, gemeinsamen Einrichtungen der Sozialpartner, Kantonen und Ge-
meinden sowie anderweitigen öffentlichen und privaten Institutionen Beiträge
an die Kosten der Durchführung von Kursen im Sinne von Artikel 58 ausrich-
ten. , ,
2 Es gelten die folgenden Voraussetzungen:

a. der Kurs muss zweckmässig organisiert und von sachkundigen Personen
durchgeführt werden;

b. er darf keinen Erwerbszwecken dienen und muss allen Personen offenste-
hen, die das erforderliche Alter und die nötige Vorbildung dafür haben.

Art. 61 Höhe der Beiträge
1 Der Beitrag der Arbeitslosenversicherung beträgt 20-50 Prozent der anrechen-
baren Kosten je anspruchsberechtigten Teilnehmer.
2 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten; er bestimmt insbesondere die anrechen-
baren Kosten und die Beitragsabstufung. Soweit die Kosten durch Kursbeiträge
der Teilnehmer gedeckt werden, sind sie in keinem Falle anrechenbar.

Art. 62 Zuständigkeit und Verfahren
1 Beitragsgesuche sind mit Begründung rechtzeitig vor Beginn des iKurses der
zuständigen kantonalen Amtsstelle einzureichen, die sie zusammen mit einer
Stellungnahme an die Ausgleichsstelle (Art. 82) weiterleitet.

669



Arbeitslosenversicherung

2 Wird der Kurs von einer gesamtschweizerischen Institution organisiert, so ist
das begründete Beitragsgesuch direkt der Ausgleichsstelle einzureichen.
3 Die Ausgleichsstelle entscheidet über die Gewährung der Beiträge und richtet
diese direkt aus. Sie legt hierüber der Aufsichtskommission periodisch Rechen-
schaft ab.

Art. 63 Einarbeitungszuschüsse
a. Grundsatz

Schwervermittelbareh Versicherten, die in einem Betrieb eingearbeitet werden
und deshalb einen verminderten Lohn erhalten, können Einarbeitungszuschüsse
gewährt werden, wenn

a. sie die Voraussetzung nach Artikel 58 Absatz l Buchstabe b erfüllen;
b. der verminderte Lohn mindestens der während der Einarbeitungszeit er-

brachten Arbeitsleistung entspricht und
c. der Versicherte nach der Einarbeitung mit einer definitiven Anstellung zu

orts- und branchenüblichen Bedingungen, allenfalls unter Berücksichti-
gung einer dauernd verminderten Leistungsfähigkeit, rechnen kann.

Art. 64 b. Höhe und Dauer
1 Die Einarbeitungszuschüsse decken den Unterschied zwischen dem tatsächlich
bezahlten Lohn und dem normalen Lohn, den der Versicherte nach der Einar-
beitung unter Berücksichtigung seiner Leistungsfähigkeit erwarten darf, höch-
stens jedoch 60 Prozent des normalen Lohnes.
2 Sie werden für längstens sechs Monate ausgerichtet und jeweils nach zwei Mo-
naten um je einen Drittel des ursprünglichen Betrages gekürzt.

Art. 65 Gesuch
1 Der Versicherte muss das Gesuch um Einarbeitungszuschüsse vor Beginn der
Einarbeitung der zuständigen kantonalen Amtsstelle einreichen.
2 Die von ihm gewählte Kasse darf die Zuschüsse nur mit Zustimmung der
Amtsstelle ausrichten.

2. Abschnitt: Arbeit ausserhalb der Wohnortsregion

Art. 66 Leistungsarten
1 Arbeitnehmer, denen in ihrer Wohnortsregion keine zumutbare Arbeit vermit-
telt werden konnte und die zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit Arbeit ausser-
halb ihrer Wohnortsregion angenommen haben, können folgende Leistungen
beanspruchen:

a. Umzugskostenentschädigung;
b. Pendlerkostenbeitrag;
c. Beitrag an Wochenaufenthalter.
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2 Sie müssen die Voraussetzung nach Artikel 58 Absatz l Buchstabe b erfüllen.

Art. 67 Umzugskostenentschädigung
1 Die Umzugskostenentschädigung deckt die nachgewiesenen Umzugsfcosten
von Versicherten, die ihren Wohnsitz in die Region des neuen Arbeitsplatzes
verlegen. Der Bundesrat bestimmt den Höchstbetrag.
2 Die Entschädigung wird innerhalb der Rahmenfrist (Art. 8 Abs. 2) nur einmal
zugesprochen. ;

Art. 68 Pendlerkostenbeitrag
Der Pendlerkostenbeitrag deckt die nächgewiesenen notwendigen Fahrkosten
von Versicherten, die täglich vom neuen Arbeitsort an ihren Wohnort zurück-
kehren. ' • • •

Art. 69 Beitrag an Wochenaufenthalter
Der Beitrag an Wochenaufenthalter deckt Kosten, die dem Versicherten da-
durch entstehen, dass er nicht täglich an seinen Wohnort zurückkehren kann. Er
setzt sich zusammen aus einer Pauschalentschädigung für die auswärtige Unter-
kunft und dem Ersatz der nachgewiesenen notwendigen Kosten für eine Fahrt
pro! Woche vom Wohnort an den Arbeitsort und zurück.

Art. 70 Gemeinsame Bestimmungen
1 Pendler und Wochenaufenthalter können innerhalb der Rahmenfrist Beiträge
insgesamt während längstens sechs Monaten beanspruchen.
2 Die Beiträge, werden nur soweit ausgerichtet, als dem Versicherten im Ver-
gleich zu seiner letzten Tätigkeit durch.die auswärtige Arbeit finanzielle Einbus-
sen entstehen., . . , .
3 Der Versicherte muss sein Gesuch um Leistungen nach Artikel 66 der zustän-
digen kantonalen Amtsstelle einreichen, bevor er auswärts Arbeit annimmt oder
umzieht. Die vom Versicherten gewählte Kasse darf die Leistungen nur mit Zu-
stimmung der zuständigen kantonalen Amtsstelle ausrichten.
4 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.

3. Abschnitt: Weitere Massnahmen

Art. 71 Beiträge für die vorübergehende Beschäftigung von Arbeitslosen
Die Arbeitslosenversicherung kann die vorübergehende Beschäftigung von Ar-
beitslosen im Rahmen von Programmen, zur Arbeitsbeschaffung oder Wieder-
eingliederung ins Erwerbsleben durch finanzielle Beiträge fördern. Solche Pro-

671



Arbeitslosenversicherung

gramme dürfen jedoch die private Wirtschaft nicht unmittelbar konkurrenzie-
ren.

Art. 72 Beiträge zur Förderung der Arbeitsmarktforschung
1 Die Arbeitslosenversicherung kann im Hinblick auf die Schaffung eines ausge-
glichenen Arbeitsmarktes die angewandte Arbeitsmarktforschung durch Bei-
träge fördern.
2 Die Ausgleichsstelle kann mit Zustimmung der Aufsichtskommission selber
Forschungsaufträge erteilen.

Art. 73 Beiträge an besondere Massnahmen auf dem Gebiete der Arbeitsver-
mittlung

Die Arbeitslosenversicherung kann den zuständigen kantonalen Amtsstellen
oder privaten, nicht auf Gewinn gerichteten Institutionen Beiträge an Massnah-
men gewähren, welche die Arbeitsvermittlung mit technischen oder ausser-
ordentlichen organisatorischen Mitteln wirksamer gestalten oder der Weiterbil-
dung des Vermittlungspersonals dienen. Die Massnahmen müssen geeignet sein,
Arbeitslosigkeit zu verhüten oder zu bekämpfen, und sie müssen einem erhebli-
chen regionalen oder interkantonalen Interesse entsprechen.

Art. 74 Gemeinsame Bestimmungen
1 Die Zuständigkeit, das Verfahren und die Höhe der Beiträge für die vorüber-
gehende Beschäftigung von Arbeitslosen richten sich nach den Artikeln 61 und
62.
2 Über die Gewährung von Beiträgen zur Förderung der Arbeitsmarktforschung
und der Arbeitsvermittlung entscheidet die Aufsichtskommission. Beitragsgesu-
che sind rechtzeitig vor Beginn der entsprechenden Massnahmen der Aus-
gleichsstelle einzureichen, die sie zusammen mit einer Stellungnahme an die
Aufsichtskommission weiterleitet.
3 Die Beiträge der Arbeitslosenversicherung zur Förderung der Arbeitsmarktfor-
schung und der Arbeitsvermittlung betragen 20-50 Prozent der anrechenbaren
Kosten. Sie werden von der Ausgleichsstelle ausgerichtet. Der Bundesrat be-
stimmt die anrechenbaren Kosten.
4 Erteilt die Ausgleichsstelle selber einen Forschungsauftrag, so deckt sie die
vollen Kosten, soweit sie nicht mit ändern Stellen eine Kostenteilung vereinbart
hat.
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Dritter Titel: Die Organisation

Erstes Kapitel: Durchführung

Art. 75
1 Mit der Durchführung der Arbeitslosenversicherung sind beauftragt:

a. die anerkannten öffentlichen Arbeitslosenkassen sowie die anerkannten
Verbandskassen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber;

b. die Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung mit dem Ausgleichs-
fonds ;

c. die von den Kantonen bezeichneten zuständigen Amtsstellen;
d. die AHV-Ausgleichskassen;
e. die Zentrale Ausgleichsstelle der AHV;
f. die Arbeitgeber;
g. die Aufsichtskommission.

2 Die Kantone und die Sozialpartner wirken bei der Durchführung mit; der
Bund führt die Aufsicht.

Zweites Kapitel : Arbeitslosenkassen

Art. 76 Öffentliche Kassen
1 Für jeden Kanton muss eine öffentliche Kasse bestehen, die allen versicherten
Einwohnern des Kantons und den im Kanton arbeitenden versicherten Grenz-
gängern zur Verfügung steht. Sie steht ferner den im Kanton gelegenen Betrie-
ben1 zur Verfügung, um für alle betroffenen Arbeitnehmer, unabhängig von ih-
rem Wohnort, die Kurzarbeits- und Schlechtwetterentschädigung auszurichten.
Sie ist zuständig zur Auszahlung der Insolvenzentschädigung (Art. 52 Abs. 1).
2 Träger der Kasse ist der Kanton.
3 Wenn wichtige Gründe es erfordern, kann das Bundesamt für Industrie, Ge-
werbe und Arbeit (BIGA) ausnahmsweise öffentliche Kassen anerkennen, deren
Tätigkeitsgebiet sich nicht auf den gesamten Kanton erstreckt.
4 Mehrere Kantone können mit Zustimmung des BIGA für ihre Gebiete eine ge-
meinsame öffentliche Kasse führen.

Art. 77 Verbandskassen
1 Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen von gesamtschweizerischer, re-
gionaler oder kantonaler Bedeutung können einzeln oder 'gemeinsam Verbands-
kassen errichten. Sie müssen dafür die Anerkennung des BIGA einholen. Die
Kasse wird anerkannt, wenn ihr Träger Gewähr für eine ordnungsgemäße und
rationelle Geschäftsführung bietet.
2 Verbandskassen können ihren Tätigkeitsbereich auf ein bestimmtes Gebiet
oder auf einen bestimmten Personen- oder Berufskreis beschränken.
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Art. 78 Errichtung, Organisation und Rechtsnatur der Kassen
1 Die Träger ordnen in einem Reglement die Organisation ihrer Kasse, allfällige
Beschränkungen des Tätigkeitsbereichs sowie, wenn die Kasse mehrere Träger
hat, die internen Haftungsverhältnisse. Sie müssen das Reglement dem BIGA
zur Genehmigung vorlegen.
2 Die Kassen haben keine eigene Rechtspersönlichkeit, handeln jedoch nach
aussen im eigenen Namen und können vor den Organen der Rechtsprechung
als Partei auftreten.
3 Mit Ausnahme allfälliger Auszahlungen am Schalter muss der gesamte Zah-
lungsverkehr einer Verbandskasse über Bank- oder Postcheckkonten abgewik-
kelt werden, die ausschliesslich für diesen Zweck verwendet werden dürfen. Im
Konkurs des Trägers fallen die Guthaben auf diesen Konten nicht in die Kon-
kursmasse. Artikel 242 des Bundesgesezes über Schuldbetreibung und Kon-
kurs '' gilt sinngemäss.

Art. 79 Wegfall der Anerkennung
1 Anerkannte Verbandskassen können durch schriftliche Mitteilung an das
BIGA auf die Anerkennung verzichten. Der Verzicht wird unter Vorbehalt be-
sonderer Verhältnisse auf Ende des Kalenderjahres wirksam, frühestens aber
nach sechs Monaten.
2 Das BIGA kann Verbandskassen und nichtkantonalen öffentlichen Kassen die
Anerkennung entziehen, wenn

a. die Geschäftsführung der Kasse nicht ordnungsgemäss oder unrationell ist
und die Mängel trotz Mahnung durch die Ausgleichsstelle nicht innert
nützlicher Frist behoben werden;

b. die Kasse formelle Weisungen der Ausgleichsstelle wiederholt missachtet
oder

c. der Träger der Kasse seinen gesetzlichen Haftungsverpflichtungen nicht
nachkommt.

3 Mit dem Wegfall der Anerkennung gilt die Kasse als aufgelöst und wird liqui-
diert.

Art. 80 Aufgaben der Kassen
1 Die anerkannten Arbeitslosenkassen erfüllen insbesondere die folgenden Auf-
gaben:

a. sie klären die Anspruchsberechtigung ab, soweit diese Aufgabe nicht aus-
drücklich einer anderen Stelle vorbehalten ist;

b. sie richten die Leistungen aus, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt;
c. sie verwalten das Betriebskapital nach den Bestimmungen der Verord-

nung;

') SR 281.1
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d. sie legen periodisch Rechnung ab und erstatten den Geschäftsbericht zu-
handen der Ausgleichsstelle. ' : ,

2 Die Kasse unterbreitet einen Fall der zuständigen kantonalen Amtsstelle zum
Entscheid, wenn Zweifel bestehen,

a. ob der Versicherte anspruchsberechtigt ist;
b. ob, für wie viele Tage oder auf welchen Zeitpunkt ein Versicherter in der

Anspruchsberechtigung eingestellt werden muss.

Art. 81 Haftung der Träger
1 Der Träger haftet dem Bund für Schäden, welche seine Kasse durch mangel-
hafte Erfüllung ihrer Aufgaben verursacht.
2 Mehrere Träger einer Kasse haften solidarisch.
3 Die Ausgleichsstelle entscheidet über Schadenersatzansprüche und macht sie
mit Verfügung geltend.
4 Die vom Träger geleisteten Zahlungen werden dem Ausgleichsfonds gutge-
schrieben. •

Drittes Kapitel : Übrige Durchführungsstellen

Art. 82 Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung,
1 Die Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung , .

a. verbucht die beim Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung eingegan-
genen Beiträge;

b. führt die Rechnung des Ausgleichsfonds ; :
c. prüft periodisch die Geschäftsführung der, Arbeitslosenkassen;
d. revidiert die Auszahlungen der Arbeitslosenkassen1 oder überträgt die Revi-

sion ganz oder teilweise den Kantonen oder einer anderen Stelle;
e. erteilt den Arbeitslosenkassen Weisungen;
f. macht durch Verfügungen gegenüber dem Träger,oder dem Arbeitgeber die

Haftung für Schäden geltend, welche die Kasse beziehungsweise der Ar-
beitgeber verursacht (Art. 81 Abs. 3, Art. 87 Abs. 2) ; :

g. weist den Arbeitslosenkassen nach den Vorschriften dieses Gesetzes und
der Verordnung die nötigen Mittel aus dem Ausgleichsfonds zu ;

h. trifft Vorkehren zur Verhinderung ungerechtfertigter Bezüge;
i. unterhält ein Informationssystem zur Kontrolle der Leistungen und für sta-
: tistische Zwecke ;

k. stellt der Aufsichtskommission Antrag zu Gesuchen nach den Artikeln 72
' und 73 und legt ihr periodisch Rechenschaft ab im Sinne von Artikel 62
Absatz 3 ;

1. entscheidet über Gesuche um Beiträge im Bereiche der Präventivmassnah-
men nach den Artikeln 60 und 71 und richtet die entsprechenden Leistun-
gen aus, ebenso jene nach den Artikeln 72 und 73 ;
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m. überwacht die Entscheide der zuständigen kantonalen Amtsstellen;
n. entscheidet über die Anrechenbarkeit von Verwaltungskosten der Kassen;
o. sorgt für die Koordination mit den übrigen Zweigen der Sozialversiche-

rung.
2 Das BIGA führt die Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung.

Art. 83 Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung
1 Der Ausgleichsfonds ist ein rechtlich unselbständiger Fonds mit eigener Rech-
nung.
2 Die Auszahlungen für die verschiedenen Leistungsarten (Art. 6) werden in der
Rechnung gesondert ausgewiesen.
3 Das Vermögen des Ausgleichsfonds wird vom Bund verwaltet.
4 Es ist auf Rechnung der Arbeitslosenversicherung beim Bund oder beim Aus-
gleichsfonds der AHV so anzulegen, dass eine genügende Liquidität sowie eine
angemessene Verzinsung gewährleistet sind.
5 Die Jahresrechnung und die Bilanz werden veröffentlicht.

Art. 84 Zuständige kantonale Amtsstellen
1 Die zuständigen kantonalen Amtsstellen

a. beraten die Arbeitslosen und bemühen sich, ihnen allenfalls in Zusammen-
arbeit mit paritätischen Stellenvermittlungsinstitutionen Arbeit zu vermit-
teln;

b. klären die Anspruchsberechtigung ab, soweit ihnen diese Aufgabe durch
dieses Gesetz übertragen ist;

c. entscheiden über die Zumutbarkeit einer Arbeit, weisen den Versicherten
zumutbare Arbeit zu und erteilen ihnen Weisungen im Sinne von Arti-
kel 16 Absatz 5;

d. überprüfen die Vermittlungsfähigkeit der Arbeitslosen ;
e. entscheiden die Fälle, die ihnen von den Kassen nach den Artikeln 80 Ab-

satz 2 und 94 Absatz 2 unterbreitet werden;
f. führen die Kontrollvorschriften der Verordnung durch, insbesondere die

Kontrolle der persönlichen Arbeitsbemühungen der Versicherten;
g. stellen den Versicherten in den ihnen vom Gesetz übertragenen Fällen

(Art. 29 Abs. 2) in der Anspruchsberechtigung ein und entscheiden über
Abzüge vom Anspruch auf Kurzarbeits- oder Schlechtwetterentschädigung
(Art. 40 Abs. 5 und 49);

h. nehmen Stellung zu Gesuchen um Beiträge an Präventivmassnahmen
(Art. 62 Abs. l und 74 Abs. 1);

i. üben die übrigen ihnen vom Gesetz übertragenen Befugnisse aus, insbe-
sondere die nach Artikel 35 Absatz 4, Artikel 44 Absatz 4, Artikel 58 Ab-
satz 2, Artikel 65 und Artikel 70 Absatz 3.
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2 Die zuständigen kantonalen Amtsstellen können einzelne Aufgaben nach Ab-
satz l allgemein oder im Einzelfalle mit Zustimmung der Ausgleichsstelle Ge-
meindearbeitsämtern übertragen.

Art. 85 AHV-Ausgleichskassen

Die AHV-Ausgleichskassen ziehen die Beiträge ein und überweisen sie der Zen-
tralen Ausgleichsstelle der AHV.

Art. 86 Zentrale Ausgleichsstelle der AHV
1 Die Zentrale Ausgleichsstelle der AHV

a. überwacht die Abrechnungen der AHV-Ausgleichskassen;
b. überweist die eingenommenen Beiträge dem Ausgleichsfonds der Arbeits-

losenversicherung ;
c. legt der Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung jährlich Rechnung

ab.
2 Der Bundesrat regelt die Zusammenarbeit zwischen der Zentralen Ausgleichs-
stelle der AHV und der Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung.

Art. 87 Arbeitgeber
1 Die Arbeitgeber

a. rechnen über ihre Beiträge und die ihrer Arbeitnehmer mit der zuständigen
AHV-Ausgleichskasse ab (Art. 4 Abs. l und Art. 5);

b. stellen rechtzeitig die Bescheinigungen aus, welche die Arbeitnehmer für
die Geltendmachung von Leistungsansprüchen benötigen;

c. erfüllen die sie betreffenden Vorschriften über die Kurzarbeits-, Schlecht-
wetter- und Insolvenzentschädigung;

d. erfüllen die ihnen vom Gesetz auferlegte Auskunfts- und : Meldepflicht
(Art. 95).

2 Sie haften dem Bund für alle Schäden, die sie grobfahrlässig oder absichtlich
verursachen. Artikel 81 Absatzes und 4 gelten sinngemäss. ' '.

Art. 88 Aufsichtskommission
1 Die Aufsichtskommission für den Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversiche-
rung überwacht Stand und Entwicklung des Ausgleichsfonds und berät den
Bundesrat in allen finanziellen Fragen der Arbeitslosenversicherung, insbeson-
dere bei Änderungen des Beitragssatzes sowie bei der Bestimmung der anre-
chenbaren Verwaltungskosten der Kassen.
2 Sie entscheidet über Leistungen an die Arbeitsmarktforschung und Arbeitsver-
mittlung (Art. 74 Abs. 2) und ist befugt, der Ausgleichsstelle im Rahmen der ge-
setzlichen Vorschriften allgemeine Richtlinien zu geben für die Durchführung
der Präventivmassnahmen.
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3 Sie überwacht die Verwaltungskosten der Arbeitslosenkassen. Bei Streitigkei-
ten zwischen einer Arbeitslosenkasse und der Ausgleichsstelle über die Verwal-
tungskostenentschädigung trifft sie den endgültigen Entscheid.
4 Die Kommission besteht aus je sechs Vertretern der Arbeitgeber und der Ar-
beitnehmer sowie aus sieben Vertretern von Bund, Kantonen und Wissenschaft.
5 Der Bundesrat wählt die Mitglieder und bestimmt den Vorsitzenden.

Vierter Titel : Die Finanzierung

Art. 89 Aufbringung der Mittel
1 Die Arbeitslosenversicherung wird durch die Beiträge der Versicherten und
der Arbeitgeber sowie durch die Zinsen des Ausgleichsfonds finanziert.
2 Wenn die Beiträge trotz Anwendung des Höchstsatzes (Art. 3 Abs. 2) zusam-
men mit den Reserven des Ausgleichsfonds nicht ausreichen, gewähren Bund
und Kantone Darlehen zu einer angemessenen Verzinsung.
3 Bund und Kantone leisten die Darlehen zu gleichen Teilen. Der Bundesrat
setzt die Anteile der Kantone in einem Verteilungsschlüssel fest; er berücksich-
tigt dabei die Finanzkraft der Kantone und den Grad der Arbeitslosigkeit in ih-
rem Gebiet.

Art. 90 Betriebskapital der Arbeitslosenkassen
1 Die Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung sorgt dafür, dass jeder
Kasse ein Betriebskapital aus dem Ausgleichsfonds zur Verfügung steht, das ih-
rer Belastung angemessen ist. Die Kasse verwaltet ihr Betriebskapital treuhän-
derisch.
2 Bei Bedarf können die Kassen bei der Ausgleichsstelle Vorschüsse beantragen.

Art. 91 Verwaltungskosten
1 Der Aufwand der AHV-Ausgleichskassen für den Beitragsbezug wird aus dem
Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung angemessen vergütet.
2 Die Verwaltungskosten, die der Zentralen Ausgleichsstelle der AHV durch die
Arbeitslosenversicherung entstehen, werden aus dem Ausgleichsfonds der Ar-
beitslosenversicherung gedeckt.
3 Die Verwaltungskosten der Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung wer-
den aus allgemeinen Bundesmitteln gedeckt. Wenn die Ausgleichsstelle Aufga-
ben an Dritte überträgt, gehen die Kosten zu Lasten des Ausgleichsfonds.
4 Die Kosten der Aufsichtskommission gehen zu Lasten des Ausgleichsfonds.
5 Den Trägern der Arbeitslosenkassen werden aus dem Ausgleichsfonds die an-
rechenbaren Kosten für die Durchführung ihrer Aufgaben (Art. 80) vergütet;
dabei werden die festen Bereitschaftskosten angemessen berücksichtigt. Der
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Bundesrat bestimmt auf Vorschlag der Aufsichtskommission die anrechenbaren
Kosten.

Art. 92 Gerichts- und Parteikosten

Werden einer Kasse oder einer zuständigen kantonalen Amtsstelle im Zusam-
menhang mit der Durchführung dieses Gesetzes Gerichts- oder Parteikosten
auferlegt, so werden diese ,aus: dem Ausgleichsfonds ersetzt, soweit sie nicht
leichtsinnig oder mutwillig verursacht iwurden. Nicht ersetzt werden Kosten, die
dem Träger einer Kasse oder einem Kanton in einem Verfahren gegen die Aus-
gleichsstelle oder gegen den Bund auferlegt werden.

Fünfter Titel : Verschiedene Bestimmungen

Art. 93 Verpfändung, Abtretung, Verrechnung, Zwecksicherung
1 Ansprüche auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung können gültig nur ver-
pfändet oder abgetreten werden, soweit sie nach der Bundesgesetzgebung über
Schuldbetreibung und Konkurs pfändbar sind.
2 Forderungen aufgrund dieses Gesetzes sowie Rückforderungen von Renten und
Taggeldern der AHV, der Invalidenversicherung, der Erwerbsersatzordnuhg für
Wehr- und Zivilschutzpflichtige, der Militärversicherung, der obligatorischen
Unfallversicherung, der Krankenversicherung sowie von. Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV und gesetzlichen Familienzulagen können mit fälligen Leistungen
der Arbeitslosenversicherung verrechnet werden.
3 Der Bundesrat kann Vorschriften erlassen, damit die Leistungen der Arbeits-
losenversicherung zweckentsprechend verwendet werden.

Art. 94 Rückforderung von Leistungen
1 Die Kasse muss Leistungen der Arbeitslosenversicherung, auf die der Empfän-
ger keinen Anspruch hatte, zurückfordern. Zu Unrecht ausbezahlte Kurzarbeits-
und Schlechtwetterentschädiguhg fordert sie vom Arbeitgeber zurück. Hat der
Arbeitgeber die unrechtmässige,Auszahlung zu verantworten, so ist für ihn jede
Rückforderung gegenüber den Arbeitnehmern ausgeschlossen.
2 War der Leistungsempfänger beim Bezug gutgläubig und würde die Rücker-
stattung eine grosse Härte bedeuten, so wird sie auf Gesuch hin ganz oder teil-
weise erlassen. Die Kasse unterbreitet den Fall der zuständigen kantonalen
Amtsstelle zum Entscheid.
3 In gleicher Weise hat die Ausgleichsstelle von ihr zu Unrecht ausgerichtete
Leistungen zurückzufordern. Sie entscheidet .selber uberi Erlassgesuche.
4 Der Rückforderungsanspruch verjährt ein Jahr nachdem die auszahlende
Stelle davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber fünf Jahre nach der Auszah-
lung der Leistung. Besteht der Rückforderungsanspruch wegen einer strafbaren
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Handlung, für welche das Strafrecht eine längere Verjährungsfrist vorsieht, so
ist diese massgebend.

Art. 95 Auskunfts- und Meldepflicht
1 Leistungsempfänger, ihre gesetzlichen Vertreter und die Arbeitgeber müssen
den Kassen und den zuständigen Behörden des Bundes und der Kantone alle
erforderlichen Auskünfte erteilen und die nötigen Unterlagen vorlegen.
2 Solange der Versicherte Leistungen bezieht, muss er der Kasse unaufgefordert
alles melden, was für die Anspruchsberechtigung oder für die Leistungsbemes-
sung von Bedeutung ist, namentlich was den Anspruch auf Kinder- oder Aus-
bildungszulagen betreffen könnte, sowie Änderungen des erzielten Verdienstes
oder Zwischenverdienstes.
3 Die für die Kassenführung verantwortlichen Personen müssen den zuständigen
Behörden des Bundes und der Kantone alle erforderlichen Auskünfte erteilen
und die nötigen Unterlagen vorlegen.

Art. 96 Schweigepflicht
1 Personen, die an der Durchführung, der Kontrolle oder der Beaufsichtigung
der Arbeitslosenversicherung beteiligt sind, haben über ihre Wahrnehmungen
gegenüber Dritten Schweigen zu bewahren.
2 Soweit keine privaten oder öffentlichen Interessen entgegenstehen, kann der
Bundesrat Ausnahmen gestatten.

Art. 97 Steuer- und Abgabenfreiheit
1 Die Träger sind für die Kassen von den Einkommens- und Vermögenssteuern
des Bundes, der Kantone und Gemeinden befreit.
2 Urkunden, die für die Zwecke der Arbeitslosenversicherung ausgestellt wer-
den, sind von den kantonalen und kommunalen Abgaben und Gebühren befreit.

Art. 98 Verhältnis zu ändern Sozialversicherungszweigen
1 Der Bundesrat ordnet das Verhältnis zu den ändern Sozialversicherungszwei-
gen und erlässt ergänzende Vorschriften, um Überentschädigungen beim Zu-
sammenfallen von Leistungen zu verhindern.
2 Der Bundesrat regelt das Beschwerderecht der Versicherungsträger gegen Ver-
fügungen aus dem Bereich einer ändern Sozialversicherung.

Sechster Titel: Verwaltungsrechtspflege

Art. 99 Grundsatz
Verfügungen sind mit Beschwerde anfechtbar.
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Art. 100 Beschwerdeinstanzen

Beschwerdeinstanzen sind:
" a. die zuständige kantonale Amtsstelle für Verfügungen der Gemeindearbeits-

ämter;
b. ein Gericht oder, eine verwaltungsunabhängige Rekurskommission als

letzte kantonale Instanz für Verfügungen der zuständigen kantonalen
Amtsstellen und der Kassen;

c. das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement für Verfügungen des
BIGA und der Ausgleichsstelle ;

d. das Eidgenössische Versicherungsgericht für Beschwerdeentscheide letzter
kantonaler Instanzen und des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdeparte-
ments ; vorbehalten bleiben die Streitigkeiten, in denen nach dem Bundes-
gesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege '' das Eidgenössische
Versicherungsgericht als einzige, Instanz auf verwaltungsrechtliche Klage
entscheidet.

Art. 101 Beschwerderecht
1 Zur Beschwerde ist: berechtigt, wer durch die Verfügung berührt ist und ein
schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2 Beschwerdeberechtigt sind ausserdem: i

a. das BIGA gegen Verfügungen der zuständigen kantonalen Amtsstellen;
b. die zuständige kantonale Amtsstelle und das BIGA gegen Beschwerdeent-

scheide kantonaler Rekursinstanzen. ,

Art. 1 0 2 Übriges Verfahren : • ' , • .
1 Das übrige Verfahren bestimmt sich für das Eidgenössische Versicherungsge-
richt nach dem Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege1),
flir andere Bundesbehörden nach dem Bundesgesetz über das Verwaltungsver-
fahren2).
2 Verfügungen der Gemeindearbeitsämter, Verfügungen oder Entscheide der zu-
ständigen kantonalen Amtsstellen und der Kassen sind den Beschwerdeberech-
tigten schriftlich mit Begründung und Rechtsmittelbelehrung zu eröffnen; diese
muss die Beschwerdeinstanz und die Beschwerdefrist angeben.
3 Die Frist für die Beschwerde an die kantonale Beschwerdeinstanz beträgt
30 Tage. Richtet sich die Beschwerde gegen eine Verfügung des Gemeindear-
beitsamtes, so beträgt die Beschwerdefrist 10 Tage.
4 Das kantonale Beschwerdeverfahren soll einfach, rasch und, ausser bei mut-
williger Beschwerdeführung, kostenlos sein. Die Beschwerdeinstanz stellt den
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Sachverhalt von Amtes wegen und in freier Beweiswürdigung fest; sie ist an die
Anträge der Parteien nicht gebunden.
5 Die Entscheide der letzten kantonalen Instanz sind den Parteien, der Vorin-
stanz, der zuständigen kantonalen Amtsstelle und dem BIGA zu eröffnen.
6 Im übrigen bestimmt sich das kantonale Verfahren nach kantonalem Recht;
für das Verfahren der letzten kantonalen Instanz bleibt ausserdem Artikel l Ab-
satz 3 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren1) vorbehalten.

Art. 103 Rechtsöffnungstitel
Rechtskräftige Verfügungen und Beschwerdeentscheide sind vollstreckbaren Ur-
teilen im Sinne von Artikel 80 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und
Konkurs2' gleichgestellt.

Siebenter Titel : Straf bestimmungen und Strafrechtspflege

Art. 104 Vergehen
Wer durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise für
sich oder einen ändern zu Unrecht Versicherungsleistungen erwirkt;
wer durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise Lei-
stungen zugunsten des Trägers einer Kasse aus dem Ausgleichsfonds erwirkt,
die dem Träger nicht zustehen;
wer die Schweigepflicht verletzt;
wer bei der Durchführung dieses Gesetzes seine Stellung als Funktionär einer
Kasse zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil des Trägers oder zum Nachteil ei-
nes anderen missbraucht,
wird, sofern nicht ein mit einer höheren Strafe bedrohtes Verbrechen oder Ver-
gehen des Schweizerischen Strafgesetzbuches3) vorliegt, mit Gefängnis bis zu
sechs Monaten oder mit Busse bis zu 20 000 Franken bestraft. Beide Strafen
können miteinander verbunden werden.

Art. 105 Übertretungen
Wer die Auskunftspflicht verletzt, indem er wissentlich unwahre oder unvoll-
ständige Auskunft erteilt oder die Auskunft verweigert;
wer seine Meldepflicht verletzt;

wer sich einer von der zuständigen Stelle angeordneten Kontrolle widersetzt
oder diese auf andere Weise verunmöglicht;

') SR 172.121
J) SR 281.1
s) SR 311.0

682



Arbeitslosenversicherung

wer die vorgeschriebenen Formulare nicht oder nicht wahrheitsgetreu ausfüllt ;
wer als Funktionär einer Kasse deren Geschäftsverhältnisse in Rechnungen
oder in sonstigen Unterlagen vorsätzlich unrichtig oder unvollständig darstellt
oder

wer als Träger einer Verbandskasse für deren Zahlungsverkehr keine besonde-
ren Konten führt oder diese zweckwidrig verwendet,

wird, falls nicht ein Tatbestand nach Artikel 104 vorliegt, mit Busse bis zu 5000
Franken bestraft.

Art. 106 Vergehen und Übertretungen in Geschäftsbetrieben

Wird das Vergehen oder die Übertretung im Geschäftsbetrieb einer juristischen
Person, einer Personengesellschaft oder einer Einzelfirma oder im Betrieb einer
Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts begangen, so gelten die Arti-
kel 6 und 7 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafrecht l\

Art. 107 Strafverfolgung
Die Strafverfolgung ist .Sache der Kantone.

Achter Titel: Schlussbestimmungen

Erstes Kapitel: Vollzugsbestimmungen

1. Abschnitt: Bund

Art. 108 Ausführungsbestimmungen

Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimrmmgen. Er hört zuvor die Kan-
tone und die zuständigen Organisationen an.

Art. 109 Aufsicht
1 Der Bundesrat beaufsichtigt die Durchführung dieses Gesetzes.
2 Die Aufsicht wird durch das BIGA wahrgenommen; das Bundesamt für So-
zialversicherung beaufsichtigt die Erhebung der Beiträge.
3 Die Aufsichtsbehörden sorgen insbesondere für die einheitliche Rechtsanwen-
dung. Sie können den Vollzugsorganen Weisungen erteilen.

Art. 110 Revision
1 Stellt die Ausgleichsstelle fest, dass die gesetzlichen Vorschriften nicht oder
nicht richtig angewendet wurden, erteilt sie der Kasse die erforderlichen Wei-

') SR 313.0
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sungen. Gegebenenfalls weist sie die Kasse an, zu Unrecht ausbezahlte Leistun-
gen zurückzufordern.
2 Vorbehalten bleibt der Erlass einer Verfügung nach Artikel 81 Absatz 3.

Art. 111 Konsultativkommission

Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement setzt eine Konsultativkommis-
sion ein, die das BIGA in grundsätzlichen Fragen der Durchführung der Ar-
beitslosenversicherung berät. In der Kommission sind insbesondere die Kan-
tone sowie die Organisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer vertreten.

2. Abschnitt: Kantone

Art. 112
1 Die Kantone vollziehen die Massnahmen, die ihnen dieses Gesetz und der
Bundesrat übertragen. Sie erlassen die Ausführungsbestimmungen und legen sie
dem Bundesrat zur Genehmigung vor.
2 Die Kantone

a. führen die in diesem Gesetz vorgesehenen kantonalen Kassen;
b. bezeichnen die zuständigen Amtsstellen und Beschwerdeinstanzen;
c. erlassen die Verfahrensvorschriften;
d. sorgen für eine wirksame Zusammenarbeit der für die Arbeitslosenversi-

cherung und für die Arbeitsvermittlung zuständigen Stellen und
e. bezeichnen fünf Feiertage, für die nach Artikel 18 Anspruch auf Arbeits-

losenentschädigung besteht.
3 Die Kantone können in Abweichung von diesem Gesetz die Ausrichtung von
Arbeitslosenentschädigungen während bestimmter Jahreszeiten und für be-
stimmte Berufe mit Zustimmung des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdeparte-
mentes von einer Bewilligung abhängig machen.

Zweites Kapitel:
Änderung, Aufhebung und Verlängerung bisherigen Rechts

1. Abschnitt: Änderung bisherigen Rechts

Art. 113 Bundesgesetz über die Kranken- und Unfallversicherung

Das Bundesgesetz über die Kranken- und Unfallversicherung1) wird wie folgt
geändert:

Art.,12KsAbs. 7bis (neu)
i bis Arbeitslosen ist bei einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als
50 Prozent das volle Taggeld und bei einer Arbeitsunfähigkeit von

'> SR 832.01
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mehr als 25, aber höchstens 50 Prozent das halbe Taggeld auszu-
richten, sofern die fassen aufgrund ihrer Statuten oder vertragli-
cher Vereinbarungen bei einem .entsprechenden Grad der Arbeits-
unfähigkeit grundsätzlich Leistungen erbringen.

Art. 64 Abs. 3 zweiter Satz

Aufgehoben

Art. 74 Abs. 2bis und 2ter (neu)
2bis Bei Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit gilt als entgehender Lohn
das vor1 Eintritt der Arbeitslosigkeit beziehungsweise vor Anord-
nung der Kurzarbeit erzielte Einkommen einschliesslich der regel-
mässigen Nebenbezüge.
2ter Die Unfallversicherung erbringt die ganze Leistung, wenn die
Arbeitsunfähigkeit eines arbeitslosen Versicherten mehr als 50 Pro-
zent beträgt, und die halbe Leistung, wenn die Arbeitsunfähigkeit
mehr als 25, aber höchstens 50 Prozent beträgt. Bei einer Arbeits-
unfähigkeit von 25 und weniger Prozent besteht kein Taggeldan-
spruch.

Art. 79 Abs. l
1 Wenn 'während des Jahres vor :dem Unfall der Lohnbetrag des
Versicherten durch Militärdienst, Krankheit, Arbeitslosigkeit oder
Kurzarbeit eine Verminderung erfahren hat, so wird der Verdienst
nach dem Lohnbetrage festgestellt, den der Versicherte ohne Mili-
tärdienst, Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit bezogen
hätte.

An. 126 (neu)

D. Schweige- ] Personen, die an der Durchführung, der Kontrolle oder der Be-
pfllcht aufsichtigung der Unfallversicherung beteiligt sind, haben über

ihre Wahrnehmungen gegenüber Dritten Schweigen zu bewahren.
2 Soweit keine privaten oder öffentlichen Interessen entgegenste-
hen, kann ' der Bundesrat Ausnahmen gestatten.

Art. 114 Bundesgesetz über die Militärversicherung

Das Bundesgesetz über die Militärversicherung1' wird wie folgt geändert:

'> SR 833.1 . :
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Art. 20 Abs. 5 (neu)
5 MUSS der Krankengeldberechnung die Entschädigung der Ar-
beitslosenversicherung als Verdienst zugrunde gelegt werden, ist
auf die Anwendung der Leistungsansätze nach Absatz 2 zu ver-
zichten.

Art. 115 Schweizerisches Obligationenrecht
Das Schweizerische Obligationenrecht1) wird wie folgt geändert:

Art. 329b Abs. l (neu)
1 Ist der Arbeitnehmer durch sein Verschulden während eines
Dienstjahres insgesamt um mehr als einen Monat an der Arbeits-
leistung verhindert, so kann der Arbeitgeber die Ferien für jeden
vollen Monat der Verhinderung um einen Zwölftel kürzen.

2. Abschnitt: Aufhebung bisherigen Rechts

Art. 116
1 Es werden aufgehoben:

a: der Bundesbeschluss vom 8. Oktober 19762) über die Einführung der ob-
ligatorischen Arbeitslosenversicherung (Übergangsordnung);

b. das Bundesgesetz vom 22. Juni 195l3) über die Arbeitslosenversicherung;
c. die Abschnitte I-III sowie VI des Bundesbeschlusses vom 20. Juni 19754)

über Massnahmen auf dem Gebiete der Arbeitslosenversicherung und des
Arbeitsmarktes zur Bekämpfung von Beschäftigungs- und Einkommensein-
brüchen.

2 Die aufgehobenen Bestimmungen gelten weiterhin für Tatsachen, die vor dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes eingetreten sind.

3. Abschnitt: Verlängerung bisherigen Rechts

Art. 117
Der Bundesbeschluss vom 20. Juni 19755) über Massnahmen auf dem Gebiete
der Arbeitslosenversicherung und des Arbeitsmarktes zur Bekämpfung von Be-
schäftigungs- und Einkommenseinbrüchen wird wie folgt geändert :

') SR 220
2> AS 1977 208
3> AS 1951 1163, 1959 537, 1965 321, 1967 25, 1968 90, 1973 1535, 1975 1078, 1977 208
0 AS 1975 1078, 1977 208
5) SR 837.10
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Ziff. VII Abs. 5 und 6 (neu) "• •
5 Die Geltungsdauer von Ziffer IV dieses Beschlusses wird bis zum Inkrafttreten
des neuen Bundesgesetzes über die Unfallversicherung verlängert.
6 Die Geltungsdauer von Ziffer V dieses Beschlusses wird bis zum Inkrafttreten
des neuen Bundesgesetzes über die Arbeitsvermittlung verlängert.

Drittes Kapitel : Übergangsbestimmung

Art. 118
Von den beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits bestehenden Kassen gelten
ohne neues Anerkennungsverfahren weiterhin als anerkannt:

a. die öffentlichen Kassen, deren Träger ein Kanton ist und deren Tätigkeits-
bereich sich auf den ganzen Kanton erstreckt.

b. die Verbandskassen mit Ausnahme der Betriebskassen.

Viertes Kapitel: Referendum und Inkrafttreten

Art. 119
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. ,

7336
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